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Befehluß

über

den Radafterabzug für 1805 ben auf Liegene

fchaften haftenden Verſchreibungen und Futa

zungsrechten , und bey Handſchriften ,

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

Des Kantons Ludero,

UthmaUm ben noch hier und da obwaltenden Frrthun

su widerlegen : als müßte die durch das Geréz vong

foten Man leşthin zu Anderthalbera aufs Laufend für

bad Fahr 1805 berordnete Grundſteuer fo lange nicht

son Sültberſchreibungen , Handichriften , welche auf

Liegenſchaftsbeſikeen haften , und von Zahlungsbrie

fen u. f. w. dem Schuldner
aber der Zinsenta

richtung, vergåtet werden ; bis der Bezug dieſer Grunds

feuer felbft durch die Regierung angeordnet ſeyn würdes

Und um dieſen Kadaſterbezug gleichzeitig auch für

Die Zehnde und Grundzinspflichtigen und andere Be

fchwerden , welde auf Liegenſchaften baften , wistram

ju machen ;

Mis nähere Vodziehung des obenangeführten Gu

feres bom loten legtverfloſſenen Manmonats ; und mit

Rückſicht auf den I. Abſchnitt des Dollziehungsbeſchluca

Luz, R. Bl. 1806. N.° 1.



ter vom 13ten Brachmonats 1804 , über das Finang

gereß vom 23ſten Hornung gleichen Fahres ;

verordnen :

1.) Ade , feit Erſcheinung des Sereßes vom 1otes

Naymonats 1805 , fchon entrichteten oder in dieſem

Fahre mod entrichtet werdenden Zinſen von Gültpers

ſchreibungen ; von auf Liegenſchaftsbefißern haftenden

Handſchriften ; von Zahlungsbriefen u. f. w . feyen dem

durch ebenerwähntes Gereß für 1805 verordneten , kan

daſterartigen Abzuge von Einem und einem Halben

auf jedes Tauſend unterworfen - es mogen nun dieſe

Zinſen rechtlich verlangt oder von dem Prichtigen frey

willig und unaufgefordert entrichtet worden ſeyn.

2.) Diejenigen Zinspflichtigen , welche dieſen Abing

bey ihren im Jahre 1805 erlegten Zinſen aus der

Urſache nicht empfangen hätten , weil der Bezug der

Grundſteuer von der Regierung ebenfalls noch nicht

fich denſelben , gegen

Mitfichbringung der für dieſe entrichteten Zinſen era

haltenen Enipfangſcheine, von den Befißern dieſer Kas

pitale u . f . w. entweder ſogleich nachleiſten laſſen

welches dann in die mitgebrachten Zinszedel gehörig
see

eingeſchriebe
n

werden ſoll ; -oder aber ihr daheris

ges Recht bey der erſten Zinsleiſtung im fünftiga

Fahre 1806 für alle jene Zinfen auf einmal geltend

machen , welche ſie feit der Erſcheinung mehrgedacht
es

Gefeßes , während dem Jahre 1805 , erlegt haben .

8.) Dieſer Kadaſterabzug wird an die betreffender

Binspiichtigen auf nachſtehendem Fuße entrichtet ;
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Auf's Tauſend zu leiftender Abzug.

a . Kapitalſume.
beym beym beym berm

Vierten Dritten zwenten Erſtek

Zins. Zins . Zins. Zins.

BW. Np. BR. Rp. 68. Np. BR. Rp.

Von 1000 Guld . 10 20 30 40

900 9 18 27 36

800 8 16 24 32

700 7 14 21 28

600 6 12 18 24
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2b . Der fånfte ben einem Kapital ausſtehende Zing
.

iſt teinem Kadaſterabzuge unterworfen , welches

fich auf gleiche Weiſe auch für alle übrigen ,

über dieſen fünften ; als den rechsten u . f. for

allenfalls noch ausgehenden Zins verfebet.

c. Ben Handſchriften , Zahlungsbriefen med allen

andern Gattungen von Schuldbekanntniffen ,

Ivelche nicht förmlich gültenartig ſind , wird



Hingegen immer nur der einfache Abzug von

Underthalbem auf's Tauſend geleiftet.

4.) Bey den Zehnden und Grundzinſen iſt hinges

gen dieſer Egdaſterartige Abzug einfach oder nach dem

Maafftabe von Einem und einem Salben auf's Tau .

ferid , nach folgender Anleitung , zu entrichten :

*gütlichübereinges

4. Bey Bentenigen diesartigen Gefällen , welche

nad einer beſtimmten oder gútlich bereingea

tommenen Geldſumme entrichtet werden , wird

dieſe als Zins cines wirklichen Kapitals and

geſehen.

b. If hingegen bloß ein gegenſeitiger Geldpreis

perabredet worden , nach welchem fich fonach

grundzinsartigen Produkte beo

jahlen ſollen ; fo múffen dieſe vorerft nach jes

nem in einen Geldbetrag aufgelöst werden ,

welcher fonach ebenfalls als der Zins des einds

weiligen Zehad , oder Grundzinskapitals anges

Tehen wird.

die gehnd
, the

6. Da , wo hingegen dieſe Produtte. Teinen über.

singekommenen Geldpreis erhalten haben , müfe

fen diefelben nach demjenigen Geldwerthe in

cine baare Summe aufgelöst werden , welcher

fich in der gegenwärtigem Beſchluffe angee

hångten Preistabelle, nach Anleitung des §. 17.

des Vollziehungsbeſchluſſes vom 13ten Brachs

tonats 1804 über das Auflagengeſek , feſtges

felst befindet , wo dann der herausgebrachte



Geldbetrag edenfalls als Zinß eines wirklichen

Kapitals angeſehen wird.

te?

d . Bey den losgetauften Zehnden und Grunds

zinſen - es mag die Abſchaßung
des dahes

rigen Loslaufskapitals
wirklich ſchon endlich

beſtimmt
reyn oder , nadj Innhalt des Regien

rungsbeſchluffes
vom 16ten des zu Ende gehen ,

den Chriſtmonats
, blos für die einsweilige

,

diesjährige
Abführung

der Zehnden s oder

Grundzinspflicht
dienen fou hingegen der

für das Fahr 1805 in Geld entrichtete
diebars

tige Zins , als Zins eines wirtlichen
Kapitals

behandelt
werden.

-

e. Un aber um deſto leichter den Betrag tennen

zu lernen , welcher dem Zehnd , oder Srund,

zinspflichtigen , bey der Entrichtung ſeiner dies .

jährigen Schuldigkeit , als Grundſteuervergůs

tung gebührt , muß der ben den nächſtvorſte.

henden Artikeln a , b , c and d angegebene

Geldjins mit Zwanzig multiplizirt , zum Kapia

tal erhoben und von dieſem dann der Abzug

nach demjenigen Verhältniſſe entrichtet wers

den , welches ſich in dem dieſen vorgehenden

$. 3. angegeben befindet.

%

3.) In Hinſicht des Kadaſterabzuges für die , zu
ver

Banden eines Dritten , auf Liegenſchaften haftenden

Nußungsrechte verbleibt es bey der im §. 21. des

Vollziehungsbeſchluſſes vom 13ten Brachmonats 1804



diesfalls enthaltenen Anordnung ihrem ganzen Fame

balte nach.

6.) Ade diejenigen , welche fich , auf was immer

für eine Weiſe, der Abzugsentrichtung entzieheir woll

ten , rollen ſtreng nach denjenigen Strafbeſtimniuns

gen behandelt werden , welche fich theils im § . 3. des

Gefeßes vom 1oten Maymonats 1805 , theils im $.

274. des Regierungsbeſchiuffes vom 13ten Brachmos

nats 1804 angeordnet befinden : und dieſe follen auch

gleichinafig auf Fene angewandt werden können , wele

che diefelbe im Laufe des Fahrcs 1805 unbedingt vers

weigert haben würden ; wovon zwar diejenigen ausges

nommen bleiben , die , auf den eingangsberührten Frrs

thum begründt , dieſe Entrichtung blos auf fo lange

verſchieben wollten : bis Regierung, über die Ents
die

.

richtung der Grundſteuer , beſtimmt verordnet haben

ivůrde inſofern dieſelben nun den noch fchuldigen

Kadaſterabzug, gemäß der im vorſtehenden S. 2. cnts

haltenen Anordnung , nachleiſten ſollten .

7.) Gegenwärtiger Beſchluß iſt zur allgemeiner

Senntniß dem Kantonsblatte ' beyzuritchen.

ulro verordnet Luzern den 23ſten Chriſtmon. 1805. )

Der Amtsſchultheiß Zeinrich Brauer.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber I. R. Umrhynı

( biezu gehört eine Dabelle . )



Stad Innhalt des S. 4 Lit. c, des Regierungsbeſchluſſes vom 23ſten Chriſtmonats 1805 ,
)

zur Entrichtung des Kadaſterabzuges , feftgeſeştefeftgefeßte Preiſe der Produkte.
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Korn , das Malter

Haber , dito .

Waitzen der Mütt

Kernen

Roggen Dito

Gerſten dito

Miſchelten , dito

Mühlegut, dito

Emmer

und dito
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dito

Eine Korngarbe .

Eine Habergarbe

Das Krafter Heu

Das Pfund Brod

Rebſteden , das Stück

Tannenes Holz , das Klafter

Bartholz ,
dito

Die Maaß Oehl

Das Ufund Wachs

Das Pfund Wachskerzen

Das Stück Bahnen

Ein Huhn

Der Bund Stroj

te maaf Milch

Scheidirch, hundert Stück

Eyer , das Stück

Die Maaß Wein

Das Pfund Butter( Anten ))

Fetter Kåß , das Pfund

Nagerer , dito

Zieger , das Pfund

Nördlinger die Ele..

243, BI. 1806 N °, 1 .
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Kreisfchreiben.

Aufforderung zur genaueſten Erfüllung der

Perordnungen des Finanzgereßes und beſons

ders derjenigen diefer , welche die Ertheilung

von Gewerbspatenten anordnen.

Die Finanz- und Staatswirthſchaftliche

Rammer des Kantons Luzern an fåminte

liche Gemeindegerichte deſſelben .

Luzern , den 4ten Fånner , 1806 .

Herren Gemeinderichter!

Da mit Eintritt ieden Fabred die durch das

beſtehende Finanzgefeße eingeführten Patenten jeder Art

wicber neu eingelöst werden ſollen ; fo ertheilen wie

Euch hiermit den Auftrag : adle diejenigen , die , nach

Mitweiſung des ebengenannten Gefeßes , der Patenten .

phicht unterworfen ſind , dor Euch zu beſcheiden , und

diefelben zur Einlöſung der vorgeſchriebenen Paten

ten anzuhalten.

Ihr werdet bep Ausſtellung der Frenpatenten bes

ſonders darauf ſehen : daß diere nur für solche Artis

kel von andels , und Gewerbsgegenſtänden gegeben

werden , welche ſelbſt fabrizirt worden ſind , und das

mit diefen feine andern Handelsartikel bermengt were

uz. R. BL 1806, N.° 2 . $

re



thin , alle

em

den , die einer gewöhnlichen Gewerbøpatente unterivors

fen waren ; anſonſten Ihr dieſelben , nach Anleitung

des $. 7. der Bollziehungsverfügungen des Finanzge.

feges , zu tariren haben würdet.

Zu gleicher Zeit ermangeln wir nicht Euch in

Erinnerung zu führen : daß , zufolge des §. 5. des

Lurusgefeßes vom 25ſten Weinmonats

Stråmer und Handelsleute , die durch das ebenange

führte Gefeß als Luruswaaren erklärte Handelsgegen .

ftånde führen , einer vierfach erhöhten Patentengebüht

unterworfen find. Ihr rend demnach beauftragt mit

allem Ernſte darauf zu achten : daß dieſer gereklichen

Beſtimmung genaueſte Vollziehung gegeben werde.

Damit wir aber auch in vollſtändige Kenfitniß gefest

werden : ob und wie unſere hier Eud) zugehenden Auftrås

ge von Eudy in Erfüdung gefeßt worden ſind ; fo erhal.

tet Ihr fonach den Auftrag : auf den 1ſten túnftigen

Maymonats ein beſtimmtes Verzeichniß aller hier bes

nannten und von Euch ausgeſtellten Patenten uns un ,

fehlbar einjufchicken.

Wir können endlich nicht umhin , Euch wieder .

holt mit unſerm lebhaften Wünſche belannt zu mas

chen : daß Ihr in den Bezug der zufolge Geſetzes

Atehenden Abgaben für das laufende Fahr alle jene

Thätigkeit reßet, die von Euerer Amtspricht und dem

Eifer , mit dem Ihr jener begegnen ſollt, gefordert

werden können.

Es ift Euch nicht unbekannt: daß die Regies

, die Kantongeins.

mobner , aud) bey ihren beſchränkteſten Staatshälfte

la

.

rung ſtets darauf bebadise
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quellen , von jeder Art brüdender Abgaben zu verſchos

nen ; und daß bey den vielſeitigen Staatsausgaben ,

die fie vorzüglich ben den neulich eingetretenen außery

ordentlichen Umſtänden zu beſtreiten batte , zur Erhes

bung einer außerordentlichen Steuer , welche jedoch

für jeden Bürger fo wenig drůdend fiel, nicht anders

als nothgebrungen gerchritten werden mußte.

Indem wir nun auf Euere Chåtigkeit und Eifer ,

die beſtehenden Finanzgefeße und derſelben Verordnun .

gen feft zu handhaben und genau zu vollziehen , redis

Men , berſichern wie Euch unferer vorzüglichen Achtung

und Wohlgeneigtheit.

Der Präſident Peter Genhart

Namens der Kammer :

Der Oberſchreiber 2.7 . Hopp.



KreisfchreiB e n .

Einforderung der Kriegsſteuerraten und der

diesfälligen Steuerregifter.

Luzern , den yten Fånner, 1805.

Die Finanz , und Staatswirthſchaftliche

Rammer des Kantons Luzern an fämmt,

liche Gemeindegerichte deſſelben .

Herren Gemeinderichter !

la noch mehrere Gemeindegerichte find, welche

Die von der unter'm 21ſten Weinmonats leşthin vers

ordneten Kriegøfteuer ihnen zugefallene Antheilstate

weder abgeführt, noch die daherigen Steuerregiſter an

uns eingeſchickt haben ; ſo ergeht hiermit an dieſe uns

fere ernſtliche Aufforderung : daß dieſelben gehalten

feyn ſollen , innert Acht Sagen Zeit den ihnen zuges

theilten Bentrag der Kriegsſteuer eines gånzlichen mit

unferm Serrn Staatsſedelmeiſter zu berichtigen , und

mit dieſem die daherigen Steuerregiſter unfehlbar am

uns einzuſchiden. Im nichterfolgenden Falle haben

Die raumſeligen Beamte unausbleibende ftrenge Erebus

jionsmaßnahmen zu gewårtigen.

Der Präfident Peter Benhart.

Namens der Kammer :

Der Oberſchreiber C. M. Kopp.

i



Kreisrehreiben.

Anordnnng einer nenen Aufzählung der

waffenfähigen Mannſchaft.

Luzern , den 7ten Jänner, 1806.

Die Kriegskammer des Kantons Luzern

an die fämmtlichen Gemeindevers

waltungen deſſelben .

Herren Gemeindeverwalter !

.

as von dem Großen Rathe in feiner ordentli.

dhen Verſammlung unter'm 26ſten Weinmonats leisto

hin erlaſſene , neue Militárgefeß hat ſo viele im Frůs

hern beſtandenen Ausnahmen dom Militardienſte zute

rudgenommen , daß deßnahen eine ganz neue Aufjáha

lung aller waffenfähigen Mannſchaft des Kantons:uns

umgeinglich nothwendig wird.

In dieſer Hinſicht erhaltet ihr hiermit den bes

ftimmten Auftrag : mit dieſer neuen Militäraufgåh.

lung , gleich bey der Erſcheinung gegenwärtigen Kreif,

ſchreibens, den Anfang zu machen , wober Ihr Eudy

nach untenſtehender Anleitung zu benehmen habt :

a Das Aufjåhlungsverzeichnig roll jeden Waffenfas,

bigen vom 16ten an bis zum 45ften vollends erfüll,

ten Jahre , ledigen oder verheurathéten Standes ,

enthalten 8 mag dieſer ſchon in einem der frit



1

1.

Herhin getrachten Vier Militäraudzüge Begriffen

feyn oder nicht

b. Ben dieſer Aufzählung ift darauf Rüdlicht zu

nehmen : daß auf das daherige Aufzählungsvero

zeichniß nicht nur die Angehörigen Euerer Gemeiris

De getragen werden , ſondern : daß daffelbe auch

diejenigen enthalte , welche innert Euerer Gemeinde

fich aufhalten , és mag dies in der Eigenſchaft als

Snecht oder in was immer für einer andern Bes

gangenſchaft geſchehen oder die ſich in derſelben

förmlich niedergelaffen haben .

Von dieſer Einſchreibung in den Miligrodd find

Hingegen ausgenommen :

1.) Die Bürger anderer Gemeinden des Kantons

Lujern , welche durch eine von dem Gemeinden

vorſteher und dem Ererziermeiſter ihrer Heimatha

gemeinde förmlich ausgeſtellte Zeugniß beweiſen :

daß fie Ach rhon auda auf dem Militårverzeicha

niffe eingeſchrieben beinden .

7.) Die Bürger anderer Kantone , welche das

Gleiche durch ein ordentliches Zeugniß , von der

øberſten Militärbehörde ihres Santons , dar,

thun tonnen.

d. Dieſes Aufzählungsverzeichniß muß enthalten :

1.) Den Vornamen und den Geſchlechtsnamen ,

2.) Den Dag, Monat und das Fahr der Geburt ,

B.) Den Tag, Monat und das Fahr Der - allfátit.

gen Verehelichung ,

4.) Das Bürgerrechtsort und

8.) Pas Betmathbort
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1

a

!

eines Feben . Und ben denjenigen, welche rchon

in einem der Vier Militärauszüge eingeſchrieben

ſtehen muß noch namentlich angemerkt werden :

in welchem Auszuge , in welcher Eigenſchaft und

unter welcher Gattung von Truppen fich ein fol.

cher aufgezeichnet befinde.

Um nun aber auch den Unvollſtändigkeiten vorzubeus

gen , welche ben den frühern Militäraufzählungen

Statt gefunden haben , und wodurch eine nicht unbe.

tráchtliche Anzahl von waffenfähigen Perſonen in Vero

geffenheit geblieben iſt; fo foll dieſe bevorſtehende Auf

zählung , in Beziehung auf die Angehörigen Euerec

Gemeinde, 'in Seyfeyn des Hochwürdigen Herrn Pfara

rers und des Ererziermeiſters , durch Nachſchlagung

des Taufbuches und Eheregiſters , geſchehen , welches

Verzeichniß dann ebenfalls von dieſen zwey zugezogen

nen Perſonen mitunterſchrieben werden fou.

Rückſichtlich der in Euere Gemeinde eingeſeffenen

oder in derſelben fich aufhaltenden Nichtgemeindebüra

ger oder Fremden bleiben Euch diejenigen Veranſtal.

tungen zu treffen überlaſſen , welche Ihr als die zweco

måfigſten eracöten ſolltet, um auch alle dieſe nach der

vorgehenden Anleitung auf den Militäretat zu bringen,

Indem wir Euch zum Schluſſe beſtimmt aufform

dern : und dieſe neurn Unfzählungsverzeichniſſe unfehle

bar bis Ende fließenden Sånners einzuſenden , berfio

chern wir Euc zugleich unſerer fortbaurenden Wobla

geneigtheit.

Der Präfident Kajetan Schillinger.

Namens der Kriegstammer :

Der Schreiber L. Pfyffer.

$

*
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Berch I u B.

Zurüđnahme des S. 3. des Regierungsbes

foluſies vom 6ten Chriſtmonats 1805 , über

die Patentiruug der Advokaten und Pro ,

turatoren für 1804 und 1805.

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Santons Lujern ;

SA Wiederberathung unſeres Beſchluſſes som

6ten Chriftmonats leşthin , die Erneuerung der , nach

Innhalt des Finanzgereses , für die advotaten und Pros

Euratoren verordneten Gewerbspatente betreffend ;

Nach bierüber vernommenen Berichten der Juſtiza

Eainmer und der Finanze und Staatswirthſchaftli.

den Kammer ;
?

Und mit Hinſicht auf den S. 125. der organiſchen

Gefeße vom 21tten Jänner 1804 ;

Befehließen :

1.) Der . 3. unſeres Beſchluſſes vom 6ten Chrifto

monats leşthin , welcher , infolge des Finanzgeregesi

die Advokaten und Prokuratoren der Gewerbspatelia

tengebühr für 1804 und 1805 unterwirft, inſoweit ders

felbe auch auf die Gemeindegerichte ausgedehnt ward ,

Ten biermit zurückgenommen.

3.) Gegeus



16

2.) Gegenwärtiger Beſchlus fou dem Kantonsblatte

fur allgemeinen Kenntniß beygerückt werden.

alſo beſchloffen Lujern den sten fånner 1806.

Der Amtsſchultheig Vincenz Küttimann ,

Namens des Krieinen Kathe :

Der Staatsſchreiber J. K. Amrhyn .

n

db

Beſch I u B.

Einsweilige Verfügung über die Stomthurenen

Hohenrein , Renden und Hißkird und

daherige Aufſtellung einer außeror ,

dentlichen Kommiſſion,
Clis

Then
Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons luzern ;

In

Hritha

BC8

patenis

eit der

ward)

n Anſicht des g. 15 , unſeres Volgtehunges

beſchluſſes vom 29ſten April 1805 über Zehnd , und

Grundzinsloskauf, worinn die Beſtimmung liegt : daß

die von dem Zehnd , und Grundzinsloskaufe berrůbe

renden Rapitalien mit Sicherheit an Zing gelegt und

nur zu den urſprünglichen Stiftungszweden permen ,

det werden können ;

Nach hierüber angehörtem Berichte unferer Finanz,

und Staatswirthſchaftlichen Sammer , und
Gegeus
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i ?

In Erwägung : daß die Kommende Hißkirch des

Hochs und Deutſch , und jene von Hohenrein und

Renden des Johanniter . Ritterordens beträchtliche

Zehnd - und Grundzinsgefälle aus unſerm Kanton bee

ziehen , und es demnach in unſern
Landeshoheitlichen

Rechten liege : die allfällige Verwendung der aus

dem Postaufe benannter Gefälle hervorgehenden Ras

pitalien unter unſere Oberaufſicht zu ſtellen ;

In Erwägung : daß jene ftaatsrechtlichen Bere

håltniffe , die zwiſchen der Territorialhoheit und den

vorgedachten Kommenden beſtehen mögen , weder in

ein Regulativ gebracht, noch jene beſondern Gegenvers

pRichtungen , die dieſelben , in Binſicht ihrer verſchits

Denen Rollatur und
Patronatrechte , zu tragen has

ben , bisbin ausgemittelt worden find ;.

vefchließen :

1.) Ade der vorgenannten Scommenden zufteffens

den Zehnd . und Grundzins ,
Lostaufskapitalien ſols

len , unter der Garanzie der Regierung , einer eige.

nen hiegu ntedergeſepten Konimißion ſo lange zu Han ,

den geſtellt werden ; bis ſowohl die zwiſchen uns und

dieſen Kommenden beſtehenden Paatsrechtlichen Vers

håltniffe zu einander beſtimmt als derſelben vers

fchiedene Gegenverpflichtungen ausgemittelt fenn

reyn
werden .

2.) Es ift den mehrgenannten kommenden gea

ftattet : die im vorſtehenden S. genannten Kapitalien

fammt dem Daraus Ateffenden Zing fu Banden zu ben

sehen in foferne dagegen doppelte Bypothct Chalbe



Ueberfaßung ) in gut innlándiſchen Kantonsgúltbriefert

von den Kommenden bey der aufgeſtellten Kommiſo

Ron deponirt würde , wofür dieſe Kommenden innert

geben Tagen Zeit ben den Kommiffarien fich zu er,

Klaren habent.

Seit nich ?

3. ) Im Falle der innert der hierzu vorbeſtimmten

Erklärung find die Kommiffarien

angewieſen : die bey ihnen deponirten Gelder zinsttar

gend anzuſtellen , wovon die Zinſe den Kommenben

zufließen ſollen.

4.) Herr Konrad Pfyffer, Mitglied des Kleinen

Raths von Luzern , undHerr Eader Leopold Umrhyn

Bon da find als Mitglieder der im S. 1 des gegena

wärtigen Beſchluſſes aufgeſtellten Kommißion cra

hangt.

5.) Ate Gemeinden and Partitularen , welche 6e

fåtle oder anderſeitige Verpflichtungen in Geld an die

mehrgenannten Rommenden zu entrichten haben , find

bey ihrer ſelbſteigenen Verantwortlichkeit aufgefordert :

alle dieſe Gelder den vorgenannten Kommiffarien zu

Handen zu Rellen ; fo wie aufällige Schuldobligazio.

nen der Kommenden ebenfalls denſelben allein eingea

geben werden ſollen .

6.) Es ſoll ein Inventar von allen den Kommens

den in unſerm Kanton zugehörigen Liegenſchaften

Pertinengien und übrigen Beſişungen aufgenommen

und in dieſes aüe Gefåtte beſtimmt eingetragen wet .

den , die denſelben aus dem Kanton jährlich zufliegen

mögent
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7.) Die Ausübung des vollen Eigenthumsrechts

der mehrerwähnten Kommenben auf die im vorſtehen .

ben S. genannten Befigungen , fo wie über alles übris

de Eigenthum , iſt dahin limitirt : daß denſelben auf .

diefes , bis auf jede weitere Verfügung , ein bloßes

Nußniegungsrecht zugeſtanden ſeyn roll.

8.) Gegenwärtiger Beſchluß, deffen weitere Vollo

ziehung unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen

Kammer übertragen iſt , ſoll den betreffenden Kommens

den und den beyden Kommiſſarien in Urſchrift zugeo

ſtellt, dem Kantonsblatte bengerückt und in jenen See

meinden , Die derſe
lbe

betref
fen

mag , zur Beka
nntm

an

chung und Verha
lt

öffent
lich

ab den Kanze
ln

verleſ
en

perd
en

.

Alſo beſchloſſen Luzern den sten Fänner 1806 .

Der Amtsſchultheiß , in deſſen Abweſenheit der

( L.S. ) Altſchultheig Beinrich Krauer .

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber 3. K. Amrhynte
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Berchiu ß ,
die Bollziehung des Gefeßes vom 25ften

Weinmonats 1805 , über den

Lurus , anordnend.

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

des Kantons Luzern ;

Inn Vollziehung des Gefeßes dom 25ſten

Weinmonats 1805 , welches zur Abficht führt, den

für ein Land traurigen Uebeln der allzu großen Hep,

pigkeit in der Kleidertracht vorzubeugent ;

pe t o r d nen :

1.) Unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen

Kammer rey die näherc Volziehung des obenange.

führten Gefeßes nom 25ften Weinmonats leşthin

qufgetragen , welche hauptſächlich darauf Bedacht

:

a . Daf alle runden Bute, die im Durchſchnitt

mehr als achtzehen zou meffen ; alle auslån ..

( Stråuße, fle

dern u . dergl. , welche Gegenſtände alle fich

pom ergen eingetretenen Jänners an gånglich

pcrbøthen befinden , nicht mehr getragen wera

den , und

b. Daß, gemåg dem $. 4. eben dieſes Gefeßes ,

alle diejenigen , welche die Landestracht tragen,

Luz. B. BI. 1806. N.° 3 .

nehmen wird

diſchen Kunſtblumen ( Mapen )
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Die

und wirttid das zwölfte Jahr noch nidt

gucudgelegt haben , auch von den übrigen

als Lupusartitel extlår den Gegenftanden teiacu

fernern Gebrauch machen .

2.) Die Landjäger , fo wie die eigends hierfür ana

geſtellten Auffcher ſollen auf diejenigen Serfonen dore

züglich genaue Obacht halten , welche dergleichen verbo.

thene Kleidungsfůcke auf ſich tragen würden , und die

felben im Entdedungsfalle ſogleich unſerer Finang-und

Staatswirthſchaftlichen Kammer entweder ſchriftlich

oder mündlich namentlich verzeigen .

3.) Die Gemeinderichter werden hingegen zur

'Handhabung des mehrgedachten Gereges dadurch mito

wirken : daß fie folche ihnen bekannt gewordenen

Fehlbaren unverweilt dem betreffenden Gemeindege

richte zur berordneten Beſtrafung derzeigen , welches

ſodann gehalten fenn foul ; über die auf einen folder

Fall angewandte Vollziehung des Geleges unſerer

vorbenannten Rammer jedesmal Bericht zu erſtatten .

4.) Gegenwärtiger Beſchluß fott zur allgemeinen

Senntniß in's Kantonsblatt aufgenommen werden .

Alſo beſchloſen , Luzern den sten Jänner , 1805,

Für den Amtsſchultheiß der Altſchultheif ;

(L. S.) Seinrich Brauer.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber

3. K. Umrhyne
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Befehl u 6.

Bewilligung gwener Ganztage für die Safte

wirthe während dem Hornung 1806.

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantong Luzern ;

In Betrachtung : dak vermöge des . 2. Des

mom

Detrets des Großen Raths vom 18ten Weinmonats

1805 dem Kleinen Rathe überlaſſen iſt ; je nach den

Umſtänden der Zeit in den leşten Tagen der Mitte

terfaßnacht zwey Tangtåge zu bemitligen ;

Ver o tonen :

1.) Vom Donnerſtag, den 6ten fünftigen Monats

Bornung einſchließlich bis Ende gegenwärtigen Wins

terfagnacht , iſt einern jeden Gaſtwirthe des Kantons

bewilliget : für fich , den Freytag , Samſtag und

Sonntag ausgenommen , nach Belieben zwey Tanz

tåge auszuwählen , wovon er aber jedesmal zuvor

ſeinem Semeindegerichtspräſidenten Kenntniß zu gla

ben hat:

2.) Dieſe zwey Tangtåge feyen jedoch , mit Be.

ziehung auf den § . 24. des Finanzgefeße8 vom 22ſten

Hornung: 1804 , von der fonf verordneten Luxudab ,

gabe beftenet.

12
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3.) Singegen werden die betreffenden Beamten

dafür ſorgen : daß bey dieſen Tanzanlåſten alle des

Tanzenswegen ergangenen Poligenderordnungen genau

befolgt, und daß von keinem der doibemeldten Wir,

the die vorgeſchriebene Anzahl von ſolchen Tanztás

gen überſchritten werde.

4. ) Gegenwärtiger Beſchlug foli in das Kantons.

blatt eingerůdt, und gewohntermaffen bekannt geo

macht werden .

Segeben , Luzern den 13ten Fånner , 1806.

Dér Amtsſchultheiß ,

( L. S.) Vincenz & útrim ann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber ,

3. K. Umrhyn .
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Kreis ſchreiben .

Ankündigung der bevorſtehenden Mbführung

von fernern Zehen aufs Dundert an die

Anforderungen der helvetiſchen Staats

gläubiger.

Die Finanz- und Staatswirthſchaftliche

Rammer des KantonsLuzern , an fåmmt:

liche Gemeindegerichte deſſelben .

Luzern , den 13ten Jänner , 1606 .

Serren Gemeinderichter!

Witir machen Euch hiermit , zu Sanden dergu
helvetiſchen Staatsglånbiger , betannt : daß die auf

ben eingetretenen Fänner berordnete Bezahlung von

Zehen auf jedes Sundert an dieſelben in nach ,

ſtehenden Tagen von uns abgeführt werden

wird , als :

Für das Amt Luzern den 23ſten laufenden Monats ;

Für das Amt Surſee den 30ften gleichen Monats ;

Für das Amt Hochdorf der Gten künftigen Hornungs;

Für das Amt Williſau den 20ſten und endlich

Für das Amt Entlebuch den 87ften des gleichen

Monats .
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Ihr Teyb zugleich angewieſen , die vorgenannten

Siåubiger in Kenntniß zu regen : daf denſelben oder

ihren dazu Bevollmächtigten nur gegen Bormeiſung

ihrer in Banden habenden Gutſcheine die daherige

Sahlung geleiſtet werden wird , wefnahen Ihr dann

auch gegenwärtiges Kreisſchreiben zur gehörigen Blo

tanntmachung und Verhalt derjenigen , welche daſſelbe

betreffen mag, ab den-Kanzeltt zu verlefen gehalten

feyn follet.

Wir ertheilen Euch , Herren Semeinderidhter ! an,

mit zugleich die Verſicherung unſerer vorzüglichen

Achtung und Zuneigung.

Der Präfibent peter Genhart.

Namens der Kammer :

Der Oberſchreiber C. m. Kopp.
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am

Berch I u B.

Berblethung der Verfeßung der Jahrmärkte

deren Abhaltung in ungünſtige Wittes

rung gefallen .

a nun in Markttag ?

Wir Schultheiß und Kleine Käthe

des Kantons Puzern ;

Um
jenem in unſerm Kanton eingeſchlichener

Mißbrauche Dorzubeugen : die beſtehenden üblichen

Fahr- und Viehmärkte , ben eingetretener ungünſtiger

Witterung , auf einen andern Zeitpunkt zu verlegen

und immittelſt zwer Markttåge zu erzielen ;

Deroronen :

1. ) Von nun an foll kein öffentlicher

bey deffen Abhaltung ungünſtige Witterung eingetres

ten wäre, auf einen andern Tag feſtgefeßt, und an

dieſem nachgeholt werden dürfen.

2.) Zur Kenntniß und Verhalt für die Gemeindea

gerichte , als mit er Polize
y

über die Öffent
lichen

Mårkt
e
, nach Innha

lt
des S. 70. der organi

ſchen
Sea

ſeße vom 21ſten Fånne
r

1804 , beauft
ragt

, ſoll gegena

werti
ger

Beſch
luß

ins Kanto
nsbla

tt
einger

ückt
werde

n
.

Alſo befchlo
ſſen

, Luzern den 1sten Fänne
r
1806

Der Amtschultheif :

( L. S. ) Vincenz Xútrimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber J. R. Ainthythe

Eut. K. BI. 1806. N.° 4.
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freisfchreiben.

Anzeige über die ben dem Stempelbureau

zum Verkaufe vorhandenen Formulare

für Prioritåtsgültbriefe.

Die Finanz- und Staatspirthſchaftliche

Kaminer des Kantons Luzern , an ſämmt.

liche Gemeindegerichte deſſelben.

Luzern , den zoften Fänner, 1806.

Herren Gemeinderichter !

1

Wir geben Euch hiermit die Anzeige : daf Euch

pon nun an gebrudte Formulare von Prioritätsgült

briefen , die zufolge Gefeßes , für abgekündigte Zes

hendpflicht und zur Abbezahlung des daherigen Logo

Taufskapital: durch Euch errichtet werden fotten , von

unſerm Stempelbureau auf Euer Begehren bin abges

geben werden können. Für jedes Stück der vorgedachs

ten an
Euch abgegebenen

Súltformulare
werden

Euch

ſobann fünf Baßen zu Laſten auf Euere Rechnung

geſchrieben
werden.

Wir entbiethen
Euch anmit fchläflich

unfern Gruß.

Der Präſident Peter Genhart.

.

Namens der Kammer :

Der Oberſchreiber C. M. Kopp.



Kreisfchreiben.

Erläuterung über den Tag, von welchem an

Die Appellazionszeit gegen ergangene Zehnta

fokkaufsſchakungen zu laufen beginne , mit,

dem Wuftrage der Beſcheinigung des Ema

pfang der Zehntabſchagungsgutachten.

.

6

Die Finanz- und Staatswirthſchaftliche

Rammer des Rantons Luzern , an faminta

liche Gemeindegerichte deſſelben.

Luzern , den 22ſten Jänner , 1806

Herren Gemeinderichter!

Auf die derribjiedenerfeits an den Kleinen Raths

eingelangten Einfragen : von welchem Tage an der

Termin einer gegen die ausgeſtellten Zehntloskaufsaba

(daßungsgutachten aufällig einzulegenden Appellazion

zu laufen beginne ? hat uns derſelbe beauftragt, Euch ?

ju

Weiſung zugehen zu laſſen : daß gegen folche vorges
sa oras

nommenen Zehntabrdaßungen der Appellagionstermin

von zwanzig Tågen an dem Tage feinen Anfang neha

me , an welchem dem betreffenden interefſirten Sheile

die daherigen Gutachten ausgefertigt zugeſtellt worden

find ; wofür aber jedesmal vom Empfänger , zu Hana

den der betreffenden Zehntfchager , ein Empfangſchein

musgeſtellt werden fou.

Handen jeden appellirenden Theils , hierüber die



Indem wir Euch nun zugleich beauftragen : gesit

genwärtige Weiſung zur gehörigen Bekanntmachung

ab den Ranzeln verleſen zu laſſen , verfichern wir Euch

beyneben unſerer beſondern Achtung und Wohlge

Weigtheit.

Der Präſident Peter Genhart,

Namens der Kammer :

Der Oberſchreiber C. M. Koppa
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>
Beſch I u fi

Die Beſtrafung der Gemeindegerichte , wela

che fich der Ueberſchreitung der Gefeße und

Regierungs -Verorduungen ſchuldig machen

würden , durch die Amtsgerichte in erſter

Inſtanz anordnend.

auf den Fall Vorſehung zu thun :

Wit Schultheiß und Kleine Räthe

des Kanton Luzern ;

Um no die

Gemeindegerichte, wegen Heberſchreitungen der Geſec

und Regierungs, Verordnungen , die auf folche gefese

te Strafe verwirkt haben , und derfelben unterworfen

werden müſſen ;

Mit Hinſicht auf die beſtehende Gerichtsorganiſas

gion ;

Beſchließen :

1.) Die Gemeindegerichte, welche angeklagt obet

überwieſen ſind : fich gegen ein Gefeß oder eine

Regierungsverordnung verfehlt und daſſelbe überſchrit.

tey zu haben , foden hinfür in erſter Inſtanz vor die

Amtsgerichte gezogen , und ihnen von dieſen die auf,

die Uebertretung gerekte Strafe zuerkennt werden .

2.) Die Amtsgerichte findaber zugleich verpflicho

tet : ſowohl über jede folche an fie gelangte Anzeige

Luz, A. BL. 1806. N.° 5. E

Bari

une
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oder Slage, als über die hierauf getroffenen Verfü

gungen , dem Kleinen Rathe abſchriftliche Kenntnif

zu ertheilen.

3.) Gegenwärtiger Beſchluß roll zur genauen Nacio

Achtung und allgemeinen Kenntniß in's Kantonsblatt

aufgenommen werden .

wiro befohloffen , fupern 'den 23ſten Pånner 1806,

Der Amtschultheif :

Vincen3 Rútrimann

Namens den Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber I. K. Umshyn .
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Luzern , den 23ſten Jänner , 1806 ,

Kreis ſchreibe n .

Nähere Anleitung über die Rechte und Bes

fugniſſe der Gemeindegerichte, und Beftims

mung des Umfanges dieſer .

Schultheiß und Rleine Räthe Ses Rans

tons Luzern , an die Gemeinde

gerichte derfelben .

Herren Gemeinderichter!

ri
cr
ed
en

,

Die rchon öfters ber uns eingegangenen Klas

gén , wegen Anmagungen der Gemeindegerichte in Aus.

übung richterlicher Befugniſſe über Steuerbriefbewoh .

Mer und Liegenſchaften , die nicht in einen und benſdl.

ben Gemeindegerichtstreis. gehören, veranlaſſen uns zu

nachſtehenden Zurechtweiſungen :

1.) Soweit ſich die Gränzen eines Gerichtstreifes

ebenſoweit dehnen ſich auch die Befugniffe

eines Gemeindegericht nach den organiſchen Geſeto

zen , ungetheilt über Perſonen und Sachen aus , und

zwar ohne Rückſicht auf die gertheilte Lage eines Steuer.

briefes, deßen Angehörige in giver verſchiedenen Ges

meindegerichtskreiſen wohnen , oder auf Liegenſchaf.

teh , welche von Bürgern aus andern Gemeindege

richtstreifen bereffen werden .

2.) So oft Beyſtånde und Vogte ernennt 1 Bogte

WA

2
2
9



32

en

rechnungen abgenommen , Erbstheilungen gemacht wers

den müffen , hat ſich fåts dagjenige Gemeindegericht

damit zu befaſſen , unter deffen Gerichtsſtab diejenis

gen , welche einer ſolchen gerichtlichen Fürſorge bedůra

fen , angereifen find. Daſſelbe darf aber daben die

Vorſchrift des ſ. 56. der organiſchen Gefeße nicht auſ

fer Acht feßen , und hat fomit, ben Verhandlungen

über Vogtſachen , immer die Steuerbriefvorſteher deso

jenigen duzuziehen , gegen welchen derler vormund,

ſchaftliche Verfügungen derhängt werden ; fo wie das,

Yelbe auch berbunden ift : eben, diefen , bey Ernennung

von Beyſtånden und Végten , auch davon vorläufige

Kenntniß zu geben.

3. ) Die gleiche Bewandtniſ hat es nicht minder

mit Liegenſchaften , wenn fle verkauft oder verſteigert

werden wollen ; indem die daherigen

aften immer dem Gemeindegerichte zukommt , in der

fen Streife fie gelégen Rind ; und diefem fteht es daher

auch zu : von den daherigen Verhandlungen , wenn fleſie
ma

Bürger aus andern Gemeindegerichtstreifen
angehen ,

den betreffenden Gemeindegerichten abfchriftliche Mits

theilung zu machen .

Indem wir in der Erwartung ſtehen : daß Thr

Euch die Befolgung dieſer Vorſchriften in vorkom,

menden Fällen angelegen feyn laſſen werdet i perſis

chern wir Euch unſerer Wohlgeneigtheit.

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Rüttimann.
mi

Namens des kleinen Raths :
.

Der Staatsſchreiber , J. R. Umrbyn .

angder

.

ona des $
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Berich I u 6.

Erneuerung des Verbothes über das Mass

queradengeben unter Feftfeßung einer

Seldftrafe.

,

une

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Stantons Luzern;

Itm vãom jedcin irrigen Wahne vorzubeugen : als worås

ren die gegen das Masqueradengehen u . ſ. w . ehemals

beſtandenen Poligenverfügungen durch neuere aufgeho

ben worden ;

Und mit namentlichet Beziehung auf diejenige

diesartige Verordnung ,welche unterm 28ſten Winters

monats 1794 von der damaligen Kantonsregierung

erlaffen word:n ift ;

Befeh liebe # : 2.51

1.) Alle Vertleidungen mit oder ohne Barbett, das

ſogenannte Hirsjagen u. f.u . f.wo. Ten fowohl bey Tage

, ber einer Strafe von Sechszehen

Schweizerfranken gegen jeden diesfalls fehlbar Erfun .

denen , ganzlich verbothen.

2.) Die öffentlichen Beamten ſollen fich die geo

naueſte Handhabung dieſer Verordnung angelegen

feyn laſſen.

3.) Dieſelbe iſt zur allgemeinen Bekanntmachung

in das Kantonsblatt einzurüden .

Alſo verordnet , Lugern den 29ſten Jänner 1806 .

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Rüttimann .'

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber , J. K. Umrhyrt.

als ben a



Auskündigung einer Landjägerſtelle.

Diie Polizeytammer des Kantons Luzern

macht hiermit allen denjenigen , welche eine Landjä .

gerfelle zu erhalten wünſchten , bekannt: daß eine

folde in Zeit 14 Tagen wird beregt werden , wozu

nachſtehende BedingnifTe erfordert werden : 1.) Muf

der Anzufellende ledigen Standes und nicht unter 18

und nicht über 40 Jahre alt reyn ; 2.) muf derſelbe

leſen und ichreiben können , auch wo möglich die frans

göfiſche Sprache derſtehen ; und 3.) Zeugniſſe über

feine gute Aufführung von dein Gemeindegerichte und

der Gemeindeverwaltung feines Bohnortes aufideiſen

Tönnen.

Diejenigen, welche ſich demnach unter obbeſchries

benen Bedingungen um diere Landjägerſtelle zu bewer,

ben wünſchen , haben Rid bis auf den 13ten Hornung

einſchließlich bey unferm Herrn Práfidenten von 3 Uhr

Macmittags bis um 6 Uhr Abends in dem Regies

cungsgebäude anjumelben.

Gegeben Luzern den 29ften Jänner 1806.

Namens der Polizenkammer :

Der Präſident, Kajetan Schillinger.

Der Kammerſchreiber , Leodegar Pfyffer .
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Kiriminalfentengen.

undmo
gel

Das Oberſte Appellazions - Gericht

des Kantons Luzern ;

Nachach gehöriger Erdaurung der Kriminalprojes

bur , To gegen Karl Martin Egglin , von Rothen .

burg , zirka 22 Jahre alt , ledigen Standes , vaters

, feiner Begangenſchaft ein Deck , vers

führt worden ; und nach vernommenen Schluffen des

Herrn Fiskals , ſo wie nach Anhörung der Vertheidia

gungsgründe des Herrn Advokaten des Inquifiten ;

5 at :

In Erwägung : daß ſich Inquiſit , in Geſellſchaft

Teines Meiſters, Joft Gók , vier nåchtliche gewaltthås

tige Speichereinbrüche und Diebſtahle hat zu Schul.

den kommen laſſen ; auch erkanntlich ift : in gleicher

Geſpannſchaft im Obermoos ſowohl als auf der Egers

ten am Blatterberge die Speicher angebohrer zu hao

ben ; um alda Korn zu entwenden , ſo ihnen aber

nicht gelungen ;

fu Erwägung : daß Inquifit ferner verfoffene

Fahr im Winter mit ſeinem Meiſter die Hausfeller.

thüre des Sebaſtian Herrmann mit einem Beile auf

wagen ,

geholfen und alda zirka dier Maas Niedeln

ſammt dem Geſchirre , nebit Alepfeln und Epern ents

Hoendet ;

In Erwägung : das Jaquiſt eingeſtanden , um

St. Ritlaufentag verfoffenen Chriſtmonats , Nachts ,

allein die Speicherthure des Sebaſtian Gerrmann mit

uz. B. BL1806. N. ° 6 . F

1
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cinem Eggenzinken gewaltthätigerweiſe aufgebrochen

und daraus , nach Oeffnung zweyer Kåſten , 50 Ellen

keiſténes und 70 Ellen gebleichtes Tud) , ferner ben

23 Pfund Reiſten, eine große und zwey kleine Költsche

ziechen , 10 bis 12 Ellen Költſch und etwelche Lein .

und Tiſchtücher entwendet zu haben , wovon aber der,

dem Eigenthümer wieder zugekommen ;

In Erwägung : daß Inquiſit ferners allein , laut

feinein eigenen Geſtändniſſe , legtes Jahr vor Allerhei.

ligen dem Heinrich Büòlmann im Unterhofe Nachts ,

permittelſt gewaltthåtigen Einbruchs , aus dem Speis

cher zirka 40 Pfund theils bärtenes theils Kudergara

und einen Hafen vod Butter entfremdet ;

In Erwägung : daß Inquiſit fich endlichen annoo

breyer Polizenvergeben ſchuldig gemacht; indem er im

Brunauerboden ein Faß entwendet, legten Herbſt auf

der Eggerten , Nachts, ein Viertel Aepfel genommen

und ſeiner Meiſter Holz ftehlen geholfen ;

Gefunden :

Es habe fich Inquiſit Egglin in den Fall gerent :

nach Anleitung der $ S. 163. u . 164. Nro. 1. 2. 3. u.

4 , und nach dem S. 185. des peinlichen Geſerbuches,

defgleichen nach den SS. 3. 4. 5. 6. 15. 27. u . 39. des

Gerekes vom 18ten Man 1805 behandelt zu werden ;

Erwägend aber fein freyes Bekenntniß , ſeine bea

zeugte Reue , feine Fugend und daß dieſes rein erſter

Fehler iſt , der ihm die Verhaftung zugezogen ;

Erwägend : daß er von ſeinem Meiſter zu den

perübten Vergehen verleitet worden ;

Eripágend : daß der größte Theil der entwendten

Sachen den Eigenthümera wieder zugekommen ;
2
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Demnach zu Recht geſprochen und erkennt :

1). Karl Martin Eglin iſt bey diefen eintretenden

Milderungsgründen zu rechsjähriger Kettenſtrafe und

einſtündiger öffentlichen Schauſtellung verurtheilt.

2) . 34 er zum Erfaş des Geſtohlenen und zu

Bezahlung der feines Prozeſſes wegen aufgeloffence

Köften verfått.

3 ). Gegenwärtiget Senteng iſt dem Kleinen Rathe

zur Vollziehung und öffentlichen Bekanntmachung mite

zutheilen .

Gegebert, Luzern den 16ten Fänner , 1806 .

Der Altſchultheiß , Präſident ;

Seinrich Brauer.

Der Gerichtsſchreiber , C. Traber.

Das Oberſte Uppellazions - Gericht

Des Kantons Luzern ;

Nach bernommener Antlage , ſo gegen Jakob

Buchmann von Hochdorf , girka 60 Jahre alt , les

digen Standes , feiner Begangenſchaft ein Taglöhner,

geſtellt worden ; und nach angehörten Schlüffen des

Herr Siskals , ſo wie nach Erdaurung der Vertheis

digungsgründe des Herrn Advokaten des Inquiſiten ;

3 at :

: daß die mit ihm berführte Pros

gedur zeiget ; daß Inquifit, fchon von Jugend an , fich

dem Mufiggan ge und der Trunkenheit ergeben , und

daß fich annoch zu dieſen Laſtern ein drittes , nama

lich der Eingriff in fremdes Eigenthum , gefeltte ;

Betrachtend : das Inquifit deßnahen alichox ,

Bete
aur
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als er in francoffchen Kriegsdienften fich befunden ,

zum zweyten Mal mit der Spifcuthe abgeſtraft, und

von der ehemaligen Regierung ein anderes Mal im

Fahr 1787 wegen eingeſtandnen kleinern Diebſtahlen

auf vier Mo nate in ſeinen Kirchgang verbannt worden ;

Betrachtend : daf diere dren torrefzionellen Strafs

fen ihn nicht gebeſfert ; indem er im Jahr 1790 neus

erlich wegen verübten Diebſtahlen zu drevjähriger

Kettenſtrafe und öffentlicher Ausſtellung neben dens;

Pranger verurtheilt , und dazumal roon als ein uns

verbefferlicher Dieb erklärt worden ;

Betrachtend : daß Inquifit fich das Stehlen zu

einem eigentlichen Handwerk und Erwerbszweig geo

wählt zu haben ſcheint : denn ungeachtet der vier er ,

haltenen milden Züchtigungen ließ er ſich jedoch wie.

derum beygehen , 32 neue zwar geringe Diebſtähle zu

begehen , um dadurch ſeinen Ⓡang zum Brannten.

weintrinfen zu befriedigen . Unter dieſen legtern

Diebſtählen befinden fich neun , bey denen er die Saft.

wirthſchaft ſeiner Wohlthåter Derleşte, 14 andere

wovon ihm Feldgeråthſchaften entwendet wurden , und

neun Diebſtähley die zu gemcinen Diebſtählen gee

påblt werden können ;

Gefunden :

Es babe der Inquifit fich durch ſeine wieders

Holten Vergehen die Strafe zugezogen , die das peins

liche Gefeßbuch in den SS. 170 , 184 , und 185 und

die sg. 4 , 5 , 7 , 10 , 15 , 17 , 27 und 29 des Gefeßes

vom 18ten Man 1805 feſtgeſetzt hat ; und daß , zu

Gunſten des Inquiſiten , als eines unverbefferlichen

Verbrechers , keine Dilderurg Statt finde, und demnach
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Zu Recht geſprochen und erkennt :

1 ). Fafob Budimann iſt zu einer zwölfjährigen

Kettenſtrafe und einſtündiger öffentlicher Schauſtellung

verurtheilt.

2 ). Fft er gehalten : die ſeines Projeſſes wegen

aufgeloffenen Koſten zu bezahlen , und den durch ſeine

Diebſtahle verurſachten Schaden zu erſeßen .

3). Gegenwärtiger Sentenz iſt dem kleinen Nathe

zur Vollziehungund Öffentlichen Bekanntmachung zue

zuſenden .

Gegeben , Luzern den 16ten Fånner , 1806.

Der Altſchultheiß , Präſident:

Seinrich Brauer .

Der Gerichtschreiber , L. Traber.

Berch I u .

Ankündigung , unter Abfeurung der Kanos

nen , der durch den Preßburger - Friedens

ſoluß neuerlic anerkannten Unabhängigkeit

der helvetiſchen Republik und ihrer

Bundesverfaſſung.

Wir Schultheiß und Rleine Råthe

des Kantons Luzern ;

luf die von Sr. Ergellenz dem Herrn Landam.

mann der Schweiß , in beffen Zurdhrift vom 22ſten

fließenden Fänners , erhaltene Mittheilung derjenigen

amtlichen Eröffnungen , welche Hochderſelben den 15ten
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1gleichen Monats, ab Seite der franzöſiſchen Gefandte

fchaft bey der ſchweizeriſchen Eidsgenoſſenſchaft , über

den zwiſchen den hohen Kaiſerhöfen von Frantreich

und Oeſtreich unterm 26ſten Chriſtmouats leşthin in

Prefburg erfolgten Friedensſchluß , gemacht worden

find ; und die zugleich die Anzeige über die Anerkens

nung der Neutralität der Schweiz enthielten ;

Und mit Beziehung auf den 18ten Artikel dieſes

Friedensſchluſſes ſelbſt , welcher der helvetiſchen Res

publit auf die wohlthåtige Vermittlungsurkunde bes

gründt, ihre Unabhångigkeit neuerlich zuſichert;

Von den Gefühlen des innigften Bergnügens , und

des Dankes und der gerechten Bewunderung für den

mächtigen Vermittler , den Kaiſer von Frankreich und

König von Italien , ganz durchdrungen ;

Beſchließen :

1.). Es folt dieſe frohe und glüdliche Nachricht

alſobald durch die Abfeurung der Kanonen den Eins

wohnern des Kantons Luzern angetündiget werden.

2.) Ueber die nachherige , fenerliche und allgemeine

Begehung dieſer für den ſchweizeriſchen Freyſtaat

höchſt wichtigen Ereigniß wird , fich der Kleine Rath

mit dem Großen Rathe , bey ſeinem nächſten Zuſam .

mentritte , einverſtehen , und ſeiner Zeit diesfalls das

Zweckmåßige anordnen.

3.) Gegenwärtiger Beſchluß roll dem Kantons.

blatte bergerůckt werden.

Alſo beſchloſſen Luzern , den 29ſten Fånner , 1906 .

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Rüttimann.

Namen des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber , I. K. Umrhyn .

2.
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verfeich n i f

der im Laufe des Fahrs 1805 ehelich und

unehelico gebornen Kinder und verſtorbenen

Perſonen , fo wie der geſchehenen Verehelis

chungen in den Pfarrepen des ganzen

Kantons Luzern .

Geboren :

Ebeliche Knaben

Uneheliche

Eheliche Mädchen

Hinehelidje

1841,

52.

1628.

40.

3561,

re

Gestorbent

Rinaben unterm 12ten Jahre , 548.

uneheliche 22

mädchen unterm 12ten Jahre , 451.

uncheliche 14.

unverbeuratbete Mafisperſ.

Vom 12ten bis im Goſten Jahre · 177.

Ueber 60 Fahre 69.

Verheurathete manner :

Unterm Goften Jahre 174,

Ueber 60 Jahre 279.

under beurathete Weibsperſ.

Vom 12ten bis im 60ſten Jahre . 156 .

Heber 60 Jahre 203,
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perbeurathete Weiber:

Unterm beſten Jahre

Ueber 60 Jahre

239.

254.

2486.

Mehr geboren - 1075.

Anzahl der Verehelichungen 691 .

Die Polizerkammer des Kantons Luzern.

Luzern , den 3ten Hornungs , 1806 .

Der Präſident, Kajetan Schillinger .

Für die Kammer :

Der Schreiber , Leodegar Pfyffer.

Luzern , den 4ten þornung, 1806 ,

freisſchreiben.

Erneuerung der Verordnungen gegen das

Bettelngehen .

Die Polizeykaminer des Rantons Luzern ,

an die fammtlichen Gemeindegerichte

deſſelben ;

Herren Gemeinderichter !

VonSon allen Seiten gehen uns die misliebigen

Berichte ein : daß , ungeachtet der , beſtehenden Verordo,

nungen vom 23ſten Heumonat 1803 , dom 12ten Hors

nung 1804 und vom oten März 1805 , das Bettelas

gehen
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.

irbalte nach vollzogen

gehen mehr als je überhandgenonimen Babe ; und das

mehrere Gemeindeverwaltungen auf eine höchſt ſtraf

würdige Weiſe ihre daberigen Pflichten ganz auber

Acht laffen.

Alus eben dieſem Grunde erhaltet Ihr fomit den

beſtimmten Auftrag : die vorbemeldten Verordnungen

neuerdings ab den Kanzeln berieren zu laſſent ; ber pelo

chem Anlaste aber die SS. 14. 15. 19. und 20. des

Regierungsbeſchlufies boin 23ſten Seumonat 1803

ůbergangen werden ſollen .
amal

Euere erſte Pricht roll es fobann fenn , dafür zu

ſorgen : daß dieſe Verordnungen ſtreng und ihrem

ganzen Innhalte sen werden , wenn Ihr

Euch nicht durch das Gegentheil gegen die Regierung

berantwortlich madjen wollet. Würde es ſich aber

finden : daß die Gemeindeverwaltungen die Plichten ,

welche ihnen durch die gleichen Regierungsverfågun.

gen auferlegt werden , vernachlägigen und dieſe nicht

nad allen Theilen in den nächſten 14 Tagen genaueft

erfüllt haben würden ; ſo liegt es Euch od : uns die .

fe , qui Handen der Regierung , ſogleich nach Verfuß

dieſes Termins, namentlich zu verzeigen .

Fodeni Wir uns der frohen Hoffnung iberlaffen :

Ihr werdet Euch die Handhabung der gegenwärtig

an Euch ergehenden Auftrage pflichtmäßig angelegen

fenn laffen , verſichern Wir Euch zugleich Unſerer ach ,

tungsvollen Gewogenheit.

Der Präſident, Kajetan Schillinger,

Für die Kammer :

Der Sdireiber , Leodegar Pfyffer,

GR

2
2

Eug. 5. BI, 1806, N.° 6 .
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Berchi u 6.

Berichtabforderung von den Nußnieffern

mittelbar oder unmittelbar von dem Staate

abhänwinder Zehnden , über die daherigen

Loskaufsabſchatzungsgutachten.

Wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Bujern ;

Auf den Antrag unſerce Finanz- und Staats.

wirthſchaftlichen Kammer ;

perordnen :

1. ) ude Nußnieffer des , vom Staate mittelb.it

oder unmittelbar abhangenden , geiſtlichen oder welto

lichen Korporajionen zugehörenden Zehndens , wels

cher von den betreffenden Pflichtigen aufgekündigt

und fonach auf die durch das Geſetz und die hierauf

Regierungsverfügungen

ne Art abgeſchåßt worden pa ſepen ben Veran
ts

wortu
ng

gehalt
en

: über die diesfal
ls

ihnen zur Hand

geſtell
ten

Zehnd
ab

[daßu
ngsgu

tacht
en

ihre daheri
gen

Bemer
kunge

n
mit dieſen begleit

et
, beförde

rlich
an una

ſere Finan
z-

und Staat
swirt

ſchaf
tlich

e

Kainm
er

eins

fuſchick
en

, damit Stand

gefeßt werde zu erkenne
n

: obgedac
hte

erſte , vor fich

gegange
ne

Zehnda
bſchaß

ung

angeno
mmen

werden

könne , oder ob dagege
n

auch von Ihrer Seite mit

einer Apped agion einzul
angen

ſey .

Bezug habenden

or

e voulomm
en
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2.) Gegenwärtiger Beſchluß iſt zur allgemeinen

Senntniß dem Kantonsblatte beyzurüden.

Alſo beſchloſſen Luzern , den sten Hornung , 1806.

Der Amtsſchaltheis :

Vincenz Kútrimann .

Namens des kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber ,

3. R. Umrhyn.

.

Beſch I u B.

Anordnung der Einregiſtrierung der vom

Loskaufe der Zehnden und Grundzinſe bers

rührenden Quittungen bey der Finanz- und
Staatswirthſchaftlichen Kammer , mittelſt

Bezahlung einer Einregiſtrier

rungs • Dare.

Wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Luzern ;

In fin Folge des f. 14. unſeres unter'm 29ſten

April8 1805 erlaffenen Vollziehungsberchluſſes , den

Loslauf der Zehnd - und Grundzinspflicht belangend ;

worinn die Beſtimmung liegt : daß alle wegen ab.

gelöster Zehnd- und Grundzinspflicht ausgeſtellten

Quittungen dem Kleinen Rathe gur Einregiſtrierung

vorgelegt werden ſollen :

ta
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Und um diesfalls die weitern Anordnungen zu

treffen , damit dem vorangeführten Artikel ſeine

gångliche Vollziehung gegeben werde ;

Nach hierüber bernommenem Berichte unſerer

Finanz- und Staatswirthſchaftlichen Kammer ;

Beſchließen :

1.) Es ſoll zur Einregiſtrierung aller wegen abgea

loster Zehnd- und Grundzinspflicht ausgeſtellten Quita

tungen ein eigend's hiezu beſtimmtes Protokol bey

unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen Kamme

eröffnet und gehalten werden .

2.) alde ben der ebengedadhten Rammer eingea

langten Quittungen můffen demnach mit dem Tage

ihrer erfolgten Einregiſtrierung und mit einer fortlau .

fenden Tagesrumer bezeichnet , und zur mehrern Kraft

mit der Unterſchrift der Kangley der gleidhen Kanu

mer verfehen werden .

3.) Von jedem Hundert der in einer ſolchen Quito

tung enthaltenen Kapitalſumme iſt ſonach die Einres

giſtrierungsgebühr von einem Baßen zu bezahlen .

4.) Gegenwärtiger Beſchluß fou dein Kantonsa

blatte besgerückt werden .

Alſo beſchloſſen Luzern , den sten Hornung, 1806 .

Der Amtsſchultheif ,

Vincenz Xuttimallit.

Namens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber ,

J. K. Umrhyn.

:
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Feftfeßung der Art und Weiſe, der Prüfung

der neu zu patentierenden Media

zinalperſonen .

*) Der Sanitätsrath des RantonsLuzern ;

S.on Kraft des IVtent Abſchnittes Lit. B. fidenter

Abtheilung §. 3. des Serekes vom 11ten Hornung

1804 ; und nach bereits fchon unter'm 2often Brach .

monat 1804 erhaltenen daheriger Genehmigung der

hohen Regierung:

Det ord nietto ?

Folgende Art und Weiſe über die Prüfungen der neu

zu patentirenden Medizinalperſonen :

f . 1. Feber Arzt, Wund - und Hebarzt , der in

der Abſicht, einen oder mehrere Theile der Heilkunde

ausüben zu dürfen , geprüft zu werden verlangt , roll

• Arzte melden ,

und durch Aufweiſung fáttſamer Zeugniſſe Darthun :

daß er öffentliche und zu dieſem Ende errichtete ,

ſowohl theoretiſche als praktiſche, Lehranſtalten

gehörig und mit guter Verwendung beſucht , und

den Theil der Seilfunde , den er auszuüben gebenft ,

mit allen Dagut nöthigen Wiſſenſchaften erlernt hat.dazu

Bey Thierärzten , Apothetern und Hebammen wird

€ hinlänglich fenn , wenn ſelbe durch genugſame

Zeugniſie beweiſen können : daß fie ihre Wiſſenſchaft

Luz, R. BI. 1806 , Nº 7.

nes

fich defiegen bey dem ?
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2. ?

2

und Kunſt bey .einem ſolchen Privatlehrer gehörig mo

lernt haben , der nicht nur allein öffentliche und zu

dieſer Abſicht errichtete Behranſtalten die gchörige Zeit

beſucht hat , ſondern auch von dem Geſundheitsraik ?

geprüft und zu dieſen Verrichtungen bevollináchtiget iit.

$. 2. Den wiſſenſchaftlichen Zeugniſſen ſollen auch

die Zeugniſſe des fittlichen Betragens beygefügt wer :

den und fod genau darauf geſehen werden : ob dab

kompetirende Individuum die phyſiſchen und mora .

lifchen Eigenſchaften beſitze , die zur Ausübung der

obbenannten Theile der Heilkunde nöthig ſind.

S. 3. Der dirigirende Arzt unterſucht die aufs

gelegten Zeugniffe : ob felbe idyt und binlänglich ;

Legt pie bey der nächſten Situng dem Geſundheitsrae

the vor , giebt ſein Gutachten darüber , unterſtüßt es

mit Gründen und dann foll durch die Mehrheit der

Stimmen entſchieden werden : ob dem fomprtirenden

Individuum der Zutritt zum Eramen geſtattet ( in

welchem Falle der Arzt

nur auf eine Zeit oder ,

nach Bechaffenheit der Umſtände , auf immer fout zu

růckgewiefen werden.

S. 4. Fede Prüfung roll in civier Verſainmlung

des Geſundheitsraths , an einem ſchicklichen Orte , geo

halten werdeit ; ju welcher auch den Amtsphyfifern

und Amtschirurzen der Zutritt geſtattet fegn ſoll, ob

ne jedodh votum decisivum zu haben .

Fedes anweſende Mitglied iſt verbunden , mehrere

Fragen an das zu prüfende Individuum zu ſtellen

alle Unordnung zu vermeiden , vor,

züglich auf die Fächer einſdrängen , die ihm der diri.

gleich beſtimmt) oder ob es den Tag dazu ſos

1

des

2
4

2
0
0
9

aber ſoll ſich, um
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POS
Freyheit genonime

no

girende Arzt anweiſen wird , ohne daß ihm jedoch die

iſt . auch über andere Fächer zu
:

fragen, inſofern ſelbe mit den reinigen in Verbing

buing ftcheit.

9. 5. Die Prüfung der Herzte , Wund , und Heba

årzte fort auf zwery Sizungen ausgedehnt werden ,

In der erten Sitzung rot der Kandidat aus der

Theorie , in der zweyten aber aus der Praxis cxamio

nirt werden .

$. 6. Nach vollendetem Erainen läßt der dirigir

rende Arzt das craininirte Individuuin abtreten , und

der Geſundheitsrath entſcheidet ſodann durch Stim .

menmehrhett über die gezeigte Fibigkeit und Tüchs
tigkeit deifelben .

Wird es für fähig erkennt ; fo roll thm unter der

gehörigen Bedingeiffen der Zutritt zum praktiſch in

Eramen geſtattet oder die Erlaubniß zur freyen Aus.

übung der Praxis ertheilt und im Falle von
Tonton

dem dirigirenden Arzte ein mit dem Siegel des Ges

ſundheitsraths verſehencs Patent zugeſtellt werden .

Soute aber ein folches Individuurn im Eramer

kein Genüge geleiſtet haben ; fo fod ibin während eis

ner Jahres - Friſt der Zutritt zu eiriem neuen Eramen

unterſagt reyn , und die Hälfte des erlegten Sißgeldes

dem Geſundheitsrathe anheimfallen .

§. 7. Das theoretiſche Examen für Uerzte , die

nur die innerliche Praxis ausüben wollen , foll fidyfich

auf als : Natur,

geſchichte, mit Hinſicht auf die dem Menſchen fchåde

Jichen Chiere und Mineralien ; Phyſik und Botanik ,

mit sinficht auf offizinelle und giftige Pfangen und

ce

2

1

geſchi
chte.b

egenſt
ände

beſchrå
nken

,
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Kenntniß des Serualſyſtems von Linne. In dies

fer Abſicht fouen dein Kandidaten , wenn es immer

die Fahrszeit erlaubt , verſchiedene Piangen jur

ſyſtematiſchen Beſchreibung vorgelegt werden :

Chemic , mit Hinſicht auf Pharmazeutit und Präs

fung der bergifteten Speiſen und Getränke Unterſu .

dung der an Gift verſtorbenen Perſonen , des Trinks

waſfers und der mineraliſchen Quellen : Anatomie ,

Phyſiologie, Materia medica , Pathologia, vorzüg,

lich Semiotiť , Sygienie , mit Hinſicht auf medizinis

che Polizep : Augemeine und beſondere Therapie :

Gerichtliche Arzneymiſſenſchaft : das Augemeine der

Thierarznen , als von den vorzüglichſten Gattungen

der Seuchen der Hausthicre , ihren Kennzeichen , tirs

fachen und Mitteln , felbe zu verhüten oder zu heilen .

Da ferner alle Theile ber Heilkunde fo genau mito

einander verbunden ſind , daß eine voulommene Kennts

niß des einen unmöglich iſt, ohne von den übrigeu

insgeſammt eine wenigſtens allgemeine Kenntniß zu

haben , und Niemand ein voltommener Arzt reyn

tann , ohne von den chirurgiſchen Krankheiten und der

Sebarznen einige Kenntniſſe zu befißen ; ſo iſt es noth,

wendig : daß der Kandidat auch im augeincinen wea

nigſtens über dieſe Cheile der Heilfunde geprüft werde.

$. 8. Um zum praktiſchen Eramen den Zutritt

fu haben , fou dur Kandidat unter der Aufficht eines

Mitglied des Geſundheitsraths oder eines Amtophyſio

kus , den der dirigtrende Arzt dazu beſtimmen wird

die Behandlung wenigſtens zwener Kranken überneh ,

men , das Krankheitseramen anſtellen , die Diagnoſis

und Prognofis beftimmen , die Beilart feftreglen i ſelbe

..
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et weer

ada

bis zum Ende der Krankheit fortführen , die Krankena

geſchichten verfaſſen und felbe dem Geſundheitsrathe

zur Beurtheilung überreichen .
Werden reibe für hin ,

reichend befunden ; fo rollt ihm der Tag juin praktis

ſchen Eramen von dem dirigirenden Arzte beſtimmt

werden.

$. 9. In dieſem Eramen fou der Kandidat ici

über die abgefaßten Kranten geſchichten , theils aber

über andere mindergewoguliche Krankheiten befragt

werden .

In dieſer Abſicht låßt man ihn aus den angezeig

ten Symptomen und Krankheitszeichen die Diagnofis

und Prognofis und Heilart beſtimmen , die Heilmittel

verordnen , Rezepte verſchreiben u. f . t. , um zu fes

ben: ob er durch praktiſche Uebung gelernt, die allgeo

meinen Grundſåse der Seilkunde auf beſondere Fålle

mit den nöthigen Einſchránkungen anzuwenden.

$. 10. Da die höhere Entbindungskunſt ein moto

fentlicher Theil der Wundargnen ausmacht , und der

ficherfte und nůßlichſte Theil der ganzen Heilkunde ift ;

ro ſoll Feder , der die Chirurgie ausüben will , auch

Hebarzt feyn und umgekehrt , ohne jedoch verbunden

ju fenn , dieſe beyde Fader zugleich auszuüben.

J. 11. Das theoretiſche Eramen für Wund , und

Bebårzte fol fich demnach auf folgende Gegenſtande

ausdehnen , als : Anatomie , wo er ſelbſt foll fezirt

haben ; phyſiologie ; pathologie ; theoretiſche und

praktiſche Chirurgie ( Nosologia chirurgica ) , die

Lehre von dem Verbande ; den Maſchinen ; den ynto

ftrumenten und Operazionen ; Materia medica chi.

rurgica ; höhere Entbindungskunft; die gerichtliche

Wundarzney

lu

"
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Da es unmöglich iſt, daß jemand ein vodkoms

mener Wundarzt oder Scbarzt ſeyn kann , ohne bon

Den innerlichen Krankheiten wenigſtens allge, meine

Kenntniſſe zu beſitzen ; fo fou der Kandidat auch im

Allgemeinen über dieſe geprüft werden.

$. 12. Um zum praktiſchen Eramen zu gelangen ,

fou der Kandidat, wenn immer Gelegenheit vorhans

den , in Gegenwart eines dazu beordneten Mitglieds

des Geſundheitsraths oder Amtschirurgen verſchiedene

anatomiſche Sekzionen an einem Kadaver vornehmen ,

einen Obduégionsſchein von einer zu dieſem Ende ges

machten , und von ihm ſelbſt refirten Wunde abfar,

ren , mehrere chirurgiſche Operagionen verridjten und

Bandage anlegen .

Ferner ſoll er unter der Aufſicht eines ' andern

bazu beorderten Mitglieds die Behandlung gwener

chirurgiſchen Krankheiten übernehmen , das Kranken.

Examen anſtellen , die Diagnofis und Prognofis und

Kurat feftreşet , und leştere bis zum Ende der Krant,

, die Krankengeſchichten aufnehmen

und felbe ſamt dem Obdukzionsſchein dem Gefunds

heitsrathe gur Beurtheilung vorlegen.

Werden

ihm der Tag des prattiſchen Examens von dem diris

gtrenden Arzt beſtimmt werden .

$. 13. In dem prattiſchen Examen ſoll der Kana

didat theils über die abgefaften Krankengeſchichten

theils über einzelne Falle der praktiſchen Wundarje

neywiſſenſchaft befragt werden. Zu dieſem Ende

macht man ihm Beſchreibungen von einigen Ges

fchwulſten , Wunden , und Gefchwåren , wovon er

be
ir
a

ihm der fordieſe für hinreichend erklärt ; fo foli

j

1
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Diagnofis , Prognoſis und Kurat feftfeßen muß ; auch

låßt man ihn einige Rezepte für nüſſerliche Arzney.

mittel berſchreiben .

S. 14. Das theoretiſche und praktiſche Eramen

für Hebammen kann nach den Umſtänden in einer

einzigen Sigung vollendet werden , und roll ſich auf

folgende Gegenſtande beziehen , als : Beſchreibung

der weiblichen Geburtstheile , ihrem Verhältniſſe un

ter ſich und der Frucht.

Beſchreibung der Frucht. Veränderungen allet

dieſer Shrile in der Schwangerſchaft - Geburt und

Kindbette. Erſcheinungen ben einer natürlichen Gesi

burt , und den ju leiſtenden Beyſtand.

Zufälle in einer widern tirlidhen Geburt , Mattel

felbe zu verhüten oder zu fcben.

Wibernatürliche Geburt , Erfenntniß derſelben Mits

tel fie 311 vollenden .

Jouidhicoon tünſtlicher Entbinding oder Wendung.

Zufälle, die der Mutter oder dein Kinde oder

byden zugleich een ſchnellen Tod drohen , 8. 3. Blut

fuf , die Kennzeiden terſelben und Pflichten in rols

djen Sållen.

Geburten , die 'vermittelft Inſtrumenten můfest

Dollendet werden. Sure Zeichen ...

Fede Bebane fol ferrier folgende ticinen Operas
*

jionen 311 perrioten im Stande fin afs : Klilier

geben , Mutterrorfalle zurückbringen , Mutterfranje

einſesen , faiefft hendr Sebáhrmurret cinciditen ,

den Kathcter cinbringen sc .

Ilm ſich von ihrer Geſchicklig feit zu überzeugen ,

ſoll man fie an einem Santom in Gegenvart cu

1

/



64

dazu beſtimmtra Sevarztes, die zu einer künſtlichen

Entbindung nöthigen handgriffe berrichten laſſen .

$ . 15. Die Prüfung eines Thierarzts fout in einer

Sigung des Geſundheitsraths, wie die andern Prů,

fungen gehalten werden , aber mit Zuzug eines dazu

befimmten Thierarztes.

Die Mitglieder prüffen den Randidaten über die

allgemeinſten Gegenſtände der Thierarzney , als über

die vorzüglichſten Gattungen der Seuchen der Baus,

thiere , ihre Urſachen und Heilmiiteln ; über die dae

bin ſich beziehenden Polizeyanſtalten . Der Thierarzt

aber über die Zootomie und beſondern , weniger ges

wöhnlichen Krankheiten der Hausthiere 20.

Aud rol der Kandidat unter ſeiner Auflicht einis

ge frante Haustiere behandeln ihre Krankenges

ſchichten aufnehmen , und ſelbe dem Geſundheitsrathe

zur Beurtheilung übergeben.

S. 16. Gegenwärtige Verordnung roll zur beſſern

Kenntniß der Medizinaiperſonen durch den Druck bc.

taunt gemacht werden .

Gegeben , Luzerit den 6ten Hornung r. 1806.
Der Medizinaldirettor | Rärl Gloggner,

Medicinæ et Chirurgiæ Doctor .

Namens des Sanitatsraths :

Der Sekretår , J. G. Weber.

1

Befehl u .

Erhebung einer milden Bepſteuer für die

Brandbeſchädigten des Fleđens Em Redeln

im Kanton Schwyz.

Wir Schultheiß und Kleine Kithe

des Kantons Luzern ;

NaddenLadden Wir durch die Zuſchrift des Bandartto

manns und Rat98 des Pobl. Fantons Sching vom

31ten
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hen

nner

zů ,

ju

ie

ek

isa

qa

ges

31ften Fänner von derjenigen Feuersbrunit Nachricht

erhalten , welche vom 30ſten Wintermonats auf der

iſten Chriſtmonats lekthin in Flecken zu Einſiedeln ,

dafigen Kantons , ausgebrochen iſt , in fehr kurzer

Zeit , güler, angewandten Mühe uugeachtet, fieben påus

ches , ſo wie größtentheils ihrer fämmtlichen Hatſelig .

fer eingeſchert und eilf Haushaltungen in
Obdas

teiten beraubt hat, und deren Schaden ſich auf 44072

Schweizerfranken belauft;

Und auf das Anſuchen der vorſtehenden löblichen

Kantonsregierung : dieſen Unglüdlichen Brandbea

ſchädigten durch Erhebung einer milden Herſteuer bem

gegnen 3u1 ipollen ;

Mit Rückſicht auf die traurigen Schicrale , we che

der Lobl. Kanton Schwyz im Laufe der rechs Revo ,

lugionsjahre erlitten hat ; und aus vorzüglicher nadi,

varlichen Freundſchaft;

nis

ges

28

Ver o r & nen :

ie

1.) Es foll an einem Sonntage bis Ende naste

fünftigen Märzmonars in allen Pfarrkirchen auf der

Landſchaft eine freywillige Steuer , zu Gunſten der

Brandbeſchädigten des Fledens Einſiedeln , unter Aufs

ficht und Leitung der Ortsvorſteher , aufgenominen

werden .

2.) Dieſe freywillige Steuer wird hingegen in der
More

Stadt Luzern , auf Veranſtaltung der daſigen Ge.

richtsbehörde , innert der gleichen Zeit , nach bisher

beſtandener Uebung , durch die Stadtquartierwad,ta

meiſter von Haug 311 Haus in verſchloſſenen Büdiſen

eingeſammelt.

Luz. K. BI. 1506, N. 7 . 3

1
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1

mit

3.) Ade dieſe eingegangenen , milden Bertrage

måsen fodaun von den Gemeindegerichten , denen dies

fetben einzuhändigen find ; ebenfalls bis Ende Besories

henderi Mármonats Unſerer Finanz : 190 Stagits

wirthſchaftlidyen Kammer unfehlbar zugefickt leyn ;

uro dicienigen von denſelben , noelchen keine folchen

firgefonimnen reou würden , haben nichtsdefloreniger

hiriber an bemeldte Kammer ihre Anzeige drifttid )

21 Machine

3 ) pingegert rey gegen dicſe , unter obrigtcitlicher

Nicht, erfolgende offentlidze Stenererhebung ,

Biancht auf den Regierungab ſchluß vom 29ſten April

1805 , jede Privatſteuereinſammlung , zu handen der

porit benden Verunglückten , unter was immer für ein

neu : Boripande eine ſolche auch gefochen ſollte , ber

Ahndung uiid Strafe gånglich verbothen.

5.) Zux Brdziehung und allgemeinen Kenntniß

in gegenwärtiger Beſchluß in's Kantonsblatt einzus

růcken,

Alſo berdloffen , Luzern den 5ten Hornung 1806,

Der Umtsſihultheiß , Vinceiiz Hüttinann .

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber, J. K. Umrhyn.

Erneuering

Bef.ch I u 6.

der Regierungsverordnung vom

1oren Diärz 1804 , das Verboth , die auf

Gomathſtein Sişinden , mit einer befondern

Enligungegebåhr zu belegen , enthaltend.

Wir Schultheit und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ;

gruf den itns gefallenen Bericht: daf mehrere Ges

meindeverwaltungen, ohne aufunfern Regierungsa

berchluß vom 16ten Mårzmionats 1804 xu achten

fid beygehen laſſen , die bey ihnen auf Heimathſchein
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.

fißenden Familien oder aber derfelben lehengeber
mit einer beſondern Abgabe unter dem Titel : von

Einſitungsgebühr, Einzugsgeld , pinterfaßgeld u. P. 13 .

zu belegent ;

In Betrachtung: daß eine ſolche Abgabe, welche

beſonders auf die ärmere Kiafle beſonders hart druckt,

gang gegen die beſtehenden Gefeße und Verordnungen

ſtreite , und mittelbar die gereklich aufgeſtellte Nieders

laſſungsfreyheit beſchränke ;

Mis nåbere Vollziehung des angeführten Beſchluſ
fes vom 6ten März 1804 ;

pe r o r d nen :

1. ) Die Herren Amtmånner fepen aufgefordert ;

eine vorzügliche Aufmerkſamkeit auf die unbedingte

Vouziehung unſeres Regierungsbeſchluſſes vom 16ten

März 1804 zu halten , und die dagegen handelnden Gem

dem §. 3. ebenderler Dermten ſogleich , gemäß

,

gerichte zur vorſchriftmäßigen Beſtrafung zu verzeigen .

2.) Zugleich feyin diejenigen in einer Gemeinde

auf Heimathidhein Abenden Familien oder Partikulas

ren , welche ihres Aufenthaltes wegen einer der vorsemannten Regierungsverfügung entgegenlaufenden Abs .

gabe, - unter was immer für einer Benennung dies

geſchehen foute , angehalten werden wollten , anges

wieſen : ihre Daherigen Beſchwerden unverweilt dem

betreffenden Herrn amtmann einzugeben.

3.) Es fepen für das Gleiche auch diejenigen aufs
ſeven

gefordert, welche aus der Urſache, weil ſie mit derley

auf Heimathſchein fißenden Perſonen ein Lehen abge

ſchloffen , einer ſolchen befondern Steuer unterwpr.

fen werden routen .

4.) Fals die betreffende Gemeindeverivaltung oder

Beamte der diesfalls erhaltenen Zurechtweiſung teine

Folge leiſten , und fich eines widerreßlichen Ungehorſas

mes fchuldig machen follte ; oder faus das Gericht die

ihm derzeigten Fehlbaren nicht fogleich abſtrafen mür.

be : ro wird der Herr Amtmann hiervon auf der

Stelle dem Kleinen Rathe, zur weitern Verfügung

volſtändige Kenntniß geben .
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KantonsLuzern ,in

5.) Diejenigen Gemeindeverwaltungen oder Beania

ten , welche derlen widerrechtliche Abgaben bezogen hatten,

ſeyen aufgefordert: dieſelben , ohne mindeſten Abzug und

Koſten , denjenigen zurůczuerſtatten , welche fie batten

bezahlen müſſen .

6. ) Gegenwärtige Verordnung ſoll zur allgemeinen

Kenntniß und Bollziehung in's Kantonsblatt einge.
túdt werden.

Alfo befohloffen , Luzern den 7ten Hornung 1806 .

Der Ämtsſchultheiſ , Vincenz Küttimann.
Namen des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber , J. R. Amrhyn .

Ausfündigung von Sieben Land
Jägerſtellen.

ie

Folge der Regierungsbeſchlüſſe v. aften 11. sten

fließenden Monats , macht anmit öffentlich bekannt :

dag innert Zeit 14 Sagen Leben Landjägerſtellen wets

den vergeben werden ; für welche als unerläßlidhe Bes

Dingntfe gefordert wird :

1.) Daß die Kandidaten ledigen Standes und nicht

über vierzig Jahre alt feyen ;

2.) Daß dieſelben leren und ſchreiben können ; qud ),

wo möglich , die franzöſiſche Sprache verſico
hen ; und

3.) Zeugniſſe über ihre gute Aufführung von den

betreffenden Gemeindegerichten und Gemeindevers

waltungen ihres Wohnortes aufzuweiſen haben.

Diejenigen alío ,welche unter vorſtehenden Bedins

gungen eine dieſer Landjägerſtellen zu erhalten wün ,

Ichen , find angewiefen : unter den vorerwähnten diere

zehn Tagen fich hierfür bey dem Herrn Bråſidenten

dieſer Kammer , jedes Tages von drey Ubr Nadimit.

tags bis ſechs Uhr Abends , einſchreiben zu laffen,

Gegeben , Luzern den 1iten Hornung 1806.

Namens der Polizeyfammer :

Der Präſident derſelben , Rajetan Schillinger.

Für dieſelbe :

Der Rammerſchreiber ; Leodegar Pfyffer.
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A u s kúndigung

eines Unterlieutenantsplates für das Negia

ment Trapler in Spanien.

Au8us Auftrag der Regierung vom 14ten Fliesena

den Hornungs macht anmit die Kriegstammer des

Kantons Luzern öffentlich bekannt : daß alle diejeni,

ģen Kantonsangehörigen , welche eine Unterlieutenantsa

fede beym Regiment Traxler im Dienſte Sr. Kathoa

liſchen Majeſtät von Spanien zu erhalten wünſchen

fich bey derſelben bis zum sten nächſtkünftigen Mårze

monats ausſchließlich), don Morgen 9 Uhr bis Mittagor

cinſchretben zu laſſen haben , indem an vorbemeldtem

Tage ohne anders von dem Kleinen Rathe zur Waht

wird gefchritten werden .

Ben der gleichen Kammer können die Aſpiranten

dann auch die nåbern Bedingniffe einſehen , welche

für dieſe Offiziersſtelle erfordert werden .

Luzern , den 21ſten Hornungs , 1806 .

Der Sráfident der Kriegskammer ;

Kajetan Schillinger.Für die Kammers

Der Schreiber , Leodegar Pfyffers

kus. K. BI. 1806 , N. 8.
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Berch I u 6.

Unterwerfung aller richterlichen und Vers

waltungsatten der Unterſchrift des Brår

fidenten und Schreibers.

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

des Kantons luzern ;

In Betrachtung : daß es , zur Begwedlung
tiner höhern Vollſtändigkeit und Glaubwürdigkeit der

Im Kanton Luzern von richterlichens oder Verwaltungso

behörden ausgehenden amtlichen Akten , nothwendig

ſey : dag diefe nicht nur in den durch die $$. 27 und

59 der organiſchen Gefeße vom 21ſten Pånner 1804 ,

und durch den S. 1 , des Regierungsbeſchluſſes pom

23ſten Winteriuonats gleichen Jahres beftimmten

Fållen , fondern jedesmal von dein Präſidenten und

Schreiber zugleich unterſchrieben reyn müſſen ;

peroronen :

1. ) Von nun an foli tein von einer im Kanton

Deſtehenden , richterlichen - oder Verwaltungsbehörde

amtlich ausgehender att als gültig anerfdnnt wers

den : wenn er nicht die Unterſchrift ihres Präſidene

ten und Schreibers zugleich an fich tragen würde.

2.) Sur allgemeinen Kenntniß und zum Verhalt

für die betreffenden Behörden , roll gegentårtiger Bee

fchluß dem Kantonsblatte beygedrudt werden .

Alſo berordnet , Luzern den 21ſten Hornung, 1806 .

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Rüttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber J.R. Amrhyn .



Berchi u B.

Anordnung, über die alljährlichen gewöhna

Uchen Waffenübungen der waffenfähigen

Mannſchaft durch die Ererziermeiſter.

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

Des Kantons Luzern ;

In der Abſicht ; um bey den Einwohnern der

nach ,

Gefühl der Ehre w um mittelbar bey denſelben das

3

Santons den für die Erhaltung jeden Staates ,

bem ruhmvollen Beyfpiele unſerer Urvatern , ſo wohl.

thätigen Eifer für die militåriſchen Waffenübungen

zu entflammen ; und

Gefühl der Ehre und der eigenen Selbſtſtåndigteit zu
!

weden und zu befördern ;

Mit Růctricht zwar auf die mühevollen Bandara

beiten , welche unſerer waffenfàbigen Landesinilişi

als ihreț vorzüglichen Nahrungs- und Erwerbsqueller

nebenbey obliegen ;

Auf den Antrag unferer Kriegstammer ;

Beſchließen :

1.) Von nun an roll jedes Jahr , während des

Monaten Mårs , April, Map , Herbſt - Wein - und

Wintermonati alle innert einer Gemeinde fich

aufhaltende ledige Mannſchaft vom 16ten Jaht

mit dem dreyfigſten Jahre

alle Sonn- und Feyertage , nach den beſtehenden Oro

donanzen , ordentlich in den Waffen geübt werden ,

2.) Diejenigen derſelben , welche diefem Exerzieren

nicht beywohnen würden, asso

: ihre Obers

g

einſchließlich bis und

2
2
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ich ungehorſam betragen ſollten , find ganz nach dem

im §. 8 unſeres Beſchluſſes vom 6ten Herbſtmonats

beşthin enthaltenen Strafbeſtimmungen zu behandeln .

3. ) Bey beſondern wichtigen Umſtänden können

zwar die Ererziermeiſter , mit Zuzug der Gemeinde

vorſieher , den einten oder andern dieſer allgemeinen

Ererziertåge einſtellen oder Ausnahmen hiervon ertheis
can

ken . Fedoch feyen ſie gehalten : von jedem folchen

Falle immerhin zu Ende eines Monats dem Quars

tiertommandanten umſtåndliche Anzeige zu machen ,

der dann dieſe , mit ſeinen aufälligen Bemerkungen

begleitet, dem Miliş -Inſpektor zu Handen der Kriegs,

kammer unverweilt zuſenden wird.

4 ) Für die punttliche Vollziehung dieſes Beſchluſs

fies repen gedachte Ererziermeiſter perſönlich veranto

wortlich gemacht , welche demnady , faus fie in ihren

daherigen Verrichtungen von den betreffenden Gemeine

deporgeregten nicht gehörig unterſtüßt werden ſollten ,

dieſe alſogleich unſerer Kriegskammer zur angemeſſe .

men Ahndung zu verzeigen haben ; ſo wie dann auch

dieſe lettern, ebenbemeldter Kammer diejenigen Erers

zierineiſter namentlich leiten werden , welche ihren

PAichten nicht vollfommen Genüge teiſten würden .

5.) Gegenwärtiger Beichluß , welcher der Kriegsa

tammer und dem Milißinſpektor zur vorzüglichen

Handhabung mitzutheilen iſt , fol zugleich in's Kana.

fonsblatte eingerudt werden .

Aro beſchloſſen , Luzern den 21ſten Hornung, 1806.

Der Amtsſchultheiß, Vincenz Rüttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber , J. R. Umrhyn.

si ?

nu
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Se reis ſchreiben.

Erneuerung der Aufforderung vom 7ten

Fänner 1806. zur Einſendung der neuen

Aufzählungsverzeichniſſe über die waf

fenfähige Mannſchaft.

Luzer
n

10

Die Kriegskammer des Rantons Luzern ;

an alle Gemeindeverwaltungen deſſelben ;

, den 25ſten Hornung, 1806 .

Herren Gemeindeverwalter!

Da mehrere Gemeindeverwaltungen die ihnen

unter'm 7ten Janner leßihin neu zu derfertigen aufs

getragenen Aufzählungsverzeich
niſſe

aller ihrer beſigen .

ben waffinfähigen Mannſchaft uns noch nicht einges

fandt haben ; ſo ſehen . Wir uns im Falle, ſie hierzu

neuerlich mit der Erklärung verbunden aufzufordern :

daß , falls diefelben bis zum 11ten nächſteunfo

tigen Mårzmonats ben und ganz vollendet Itegen fou ,

ten Wir gegen die noch nachlaßigen Gemeindever ,

waltungent perſönliche Exekuzion verhången würden .

Wenn aber zugleich verlauten wil : daß diere zos

gerung hier und da dem Umſtande beygumeffen fer ;

weil diejenigen waffenfähigen Bürger , welche fich in

einer andern Gemeinde als jener ihrer Heimath auf

halten , an ihrem wirklichen Aufenthaltsorte über das

Datum ihrer Geburt nicht förmlichen Aufſchluß ge .

ben tonnten ; fo werden die Gemeindeverwaltungen ,

N
i
c
h
e

OS

n
o
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welche fich in dieſem Falle befindent , alle diefe vorbes

meldten bey Ihnen ſich aufhaltenden auffordern : dag

fi fich innert zu beſtimmender Zeit , die aber nicht

über vorbeſtinimten 1iten Mårimonats hinausgerekt

werden darf , über ihr Alter gehörig und ordentlich

bey Thnen rechtfertigen , anſonſt fie , als Strafe für

thren daberigen Ungehorſam ohne anders in den
***

Auszug würden genommen werden .

Wir erwarten genaue Befolgung dieſer wiederhol,

ten Aufforderung ; um Uns nicht im Falle zu befin .

den , die angedrohete Exekuzion in Erfüllung gehen

zu lasſen .

Der Präſident der Kriegstammer ;

Rajetan Schillinger.

Für die Lammer :

Der Schreiber , Leodegar Pfyffer.
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Folglich find in den bren legten Monaten des

Sahrs 1905 vor die Tribunalien gelangt :

Zivilſtreitigkeiten 410.

Polizeofälle 166.

Kriminalfälle 6 .

Total . 582.

Von den erſten wurden appellirt
40 ?

s

zweytent 8.

Total 57.

Ausgezogen aus den bey der Juſtizkammer eingelange

ten Zivil- und Polizentabellen im Horn. 1806.

Namens der Fuſtizkammer des K. Luzern :

Derſelben Sekretår , & . Schwyger.

V e o r n un g.

Befeugung des hoheitlichen Mißfallens über

die zu niedrigen Zehndabichaßungen ; Večpflichtung

der betreffenden Zehndherrn oder Lostå ufer zur gegens

ſeitigen Losſchlagung ihrer appellierten Zehndrechte und

Schuldigkeiten um eine beſtimmte Summe , und Vers

prdnung der endlichen Ausfertigung der Zehndaba

ſchaßungsgutachten bis Ende Mårzmonats , 1806 .

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

Des Kantons Luzern ;

MitLit Schmerz und Unwiden erfahren Wir :

daß an einigen Drten unſeres Kantons die abgekürta

bete Behxdpflicht in einem ſo niedern Preiſe abges

fchåßt worden fev , daß die daberige Abſchagung auch
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.

mit einer gewöhnlichen Ertragenheit deß schndpflicha

tigen Landes auſſer allem Verhältniß fiehe.

Obrchon uns bey der Vollziehung des Geleges

über den Zehnd- und Grundzinsloskauf nichts fo ſehr

am Herzen liegt , als den diesfälligen Paichtigen von

feinen daherigen Schuldigkeiten nach einem ro viel

möglich gerechten und dem budyſtäblichen Willen des

Loskaufsgereßes entſprechenden Verhältniſſe fosgebuns

den zu fehen ; To werden wir jedoch nie zugeben :

daß von den einmal feſtgeſeßten Grundfäßen , die

Uns bey unſern Verordnungen zur Vollziehung des

vorgedachten Geſetzes durchaus leiteten , nunmehr bey

den vorgenommenen Abſchatzungen einer aufgefunden

ten Zehndpflicht abgerichen werden könne.

Indem Wir bendaher nun denjenigen Zehnds

fdhåßern , gegen deren ausgeſtellte Zehndabſchakungen

mit vollem Grunde von den betreffenden Zehndeigen ,

thümern geklagt, und daher gegen dieſe mit Recht
この 機

von denſelben mit einer Appellazion bey Uns einges

kommen worden iſt , unſere Unzufriedenheit und Un

fer höchſtes Miffallen zu erkennen geben ;

Verordnen wir ferners :

1.) Unſere Finanz- und Staatswirthſchaftliche

Kammer iſt eingeladen : die Zehndeigenthümer fos

wohl , als ihre betreffenden Pflichtigen , welche

von dieſen beyden immer die Appettazion gegen die

ihnen zugeſtellten Zehndab [chaßungen eingelegt haben

mogen ,1 - vor fich zu berufen , und wo möglich

dieſelben , in betreff der Postaufsſumme, unter fich zu

vergleichen ſuchen .
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)
2. ) Zu dieſem Ende roll jeder, der bepden intereſa

Merten Theile dem andern vor eben dieſer Kammer

ſein betreffendes Zehndrecht oder ſeine Zehndſchuldige

teit um eine gewiſſe Lostaufsſumme anerbiethen ; und

Falls fonach zwiſchen dieſen teine gütliche Ueberein ,

kunft ausgemittelt werden könnte , und ſomit zu eis

ner weitern Unterſuchung der Sache geſchritten wer .

den mugte ; ſo ſoll bey der Vertheilung der daberigen

Appellazion8umkoſten immerhin darauf Rücklicht ges

nommen werden : in wie weit bey den gegenſeitig

gemachten frühern Anerbiethungen von dem ſpåter.

hin aufgefundenen , eigentlichen Loskaufskapitale abgea

wichen worden ren.

3.) Alle von abgetündeter Zehnopnicht berkom ,

menden Zehndabſchazungsgutachten rollen , bis Ende

nachfifünftigen Mårzmonats , den betreffenden Theilen

gehörig zugeſtellt werden : dieienigen Zehndſchåßer aber,

die daſſelbe zu thun unterlaffen würden , find von uns

rerer Finanz « und Staatswirthſchaftlichen Kammer,

auf die desnahen ben Ihr geſtellte Klage hin , durch

angemeſſene Zwangsmittel dazu anzuhalten .

4.) Gegenwärtige Verordnung foll , zur allgemeis

nen Bekanntmachung , dem Kantonsblatte beygerådt

werden .

Alfo verordnet , Luzern den 26ſten Hornung , 1896 .

Der Amtsſchultheiß

Vincenz Autrimann.

Namen des Kleinen Raths ::

Der Staatsſchreiber ,
)

I. R. Umrhyn .

/

r
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Beſchl u B.

Ztierkennung des gangen Kantongblattes tea

der Gemeinde , jedem Gemeinde- und Amtss

geridyte , den Herrn Amtmännern und den

Landjägerunteroffiziers , und Art derſelben

Verſendung und Publikation .

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Suzern ;

A1

.

18 Vervollſtändigung derjeniger allgemeinen

und beſondern Verfügungen , welche unter'm 16ten ,

Chriſtmonats leşthin , in Hinicht des wirklich beſtes

henden , neuen Santonsblattes , bon Uns getroffen

worden ſind ;

Befehließen :

1.) ES Coll an jebe Geineinde innert dem Kon .

ton , auf Rechnung des Staats , ein Erėmplar des

neu eingeführten , gangen Santondblattes abgeliefert

werden.

2.) Ein gleiches Eremplar ist ebenfalls fedem Ger

ineindegerichte zu ſeinem eigenen , amtlichen Gebraus

che zuzuſtellen.

3.) Hingegen erhalten die Herrn Amtmanner brety

ſolcher Exemplare, wovon das cinte får ihren eigenen

Luz. R. BI. 1806 . AN
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Gebrauch , das zweyte für jenen des Amtsgerichtet,

und das dritte für den innert dem Amtsbezirte ange .

ftellten Landjägerunteroffizier beſtimmt iſt:

4.) Alle diefe Behörden , Beamten und Bedienſte.

ten ſind verbunden : dieſe Kantonsblåtter ſorgfältig

aufzubewahren , diefelben bey ihrein alfälligen Amts,

austritte ihren betreffenden Nachfolgern einzuhåndt,

genuind , falls dieje Sammlung zum Theil oder

inter ihnen
verlohren

gegangen
wäre , dieſelbe

auf eigene
Koſten

wiederum
zu ergänzen

.

5. ) Die in dem vorſtehenden 5. 1 und 2 bezeichneten

Kantonsblåtter werden dem betreffenden Gemeindeges

richte " unmittelbar zugeſandt , das dieſelben fonach ,

nach einem iht ju dieſeth Ende zuzuſtellenden Vers

feichniſſe , unter die Gemeinden ſeines Gerichtstreiſes

forgfältig bertheilt , und derſelben vorgeſchriebene,

öffentliche Verleſung , Bep eigener Verantwortung ,

beauffichtiger.

6.) Um aber dieſe Ablieferung an die Gemeinden

ordentlich einzurichten ; Yo wird das Gericht für ein

und aucmal den Sag beftimamen : an welchem der

Gemeindevorſteher einer teden , ſeinem Gerichtskretſe

cinderleibten Gemeinde dieſes Kantonsblatt durch

cine vertraute Perſon , du fanden der Verwaltung

oder der Steuerbrieffvorgeregten , wochentlich ben

ſeinem Präſident abholen ju laffen hat ; wo dann

die Gemeindevorſteher zugleich dafür zu ſorgen haben :

daß daſſelbe innert ihren Gemeindert derordnetermar,

ren verleſen werde.

7.) Gegenwärtiger Beſchluß , welcher der Finanj.

uno Staatswirthſchaftlichen - Kammer , der Polizeya

"
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fammer und der
Staatetangler , fur Handhabung

und Pollziehung , in Abrchrift zuzuſtellen iſt , ſoll zur

Kenntnis und Verhalt dem Kantonsblatte
bergerůdy

werden .

ulio beſchloſſen , Luzern den sten Märgmonato ,

1806,

Der Amtsſchultheiſ

Vincenz Küttimantt.

Namens des Kleinen Fiaths :

Der Staatsſchreiber

3. R. Amrhyn .

A nordna ng

Ueber die Einrücung aller innert dem

Kanton erſcheinenden , gerichtlichen Publis

kajionen wegen fonkursausſchreibungen ,

Bevogtungen , Verruffangen u. f. w.

in's Kantons - Intelligenzblatt.

Luzern , den sten Mårzmonats, 1806.

Die Polizeykammer des Kantons Luzern ;

Umm der Abſicht der Regierung gemäß dem,
beſtehenden Kantonsblatte möglichſte Vollſtändigkeit

zu verſchaffen , macht anmit bekannt : das alte in ,

nert dem Kanton von richterlichen Behörden ausge.

henden Publikacionen über Konkursausſchreibungen ,

Beogtungen und Verruffungen u. dergl. , - wenn dieſe
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auch schon defonders gebrudt worden waren dette

noch von nun an in das Kautong , Intelligenzblatt

aufgenomen werden ſollen ; und fordert demnach ,

mit Zurüdweiſung auf den §. 2. des Regierungsbes

ſchluftes vom 26ten Wintermonats 1804. alle Buch

drucker auf: von jeder ſolchen Publitazion , die ihre

Preſſe verlaſſen foute , immerhin einen Abbrudt dem

Unternehmer des Kantonsblattes fogleich zuzuſtellen .

Damit aber dieſe Einrůdung in's Jutelligenzblatt

dem Publikum möglichſt erleichtert werde ; ſo hat

die Finanz- und Staatswirthſchaftliche Kammer bep

dem mit mehrbemeldtett Unternehmer des Santonge

blattes abgeſchloſſenen Kontratt bereits dafür geſorgt :

daß für eine folche Publitazion , weldje fchon beron .

bers im Druc trichienen und den dieſem Anlalte dem
bars im Deus bey Anlaſſe

geſeblichen Stempel unterworfen worden ware , als

Eiarúdungstare nicht mehr als ein halber Ezzen

für jede gedrudte Zeile gefordert werden dürfe

Namens der Polizeytammer ;

Der Präſident , Kajetan Schillinger.

Für dieſelbe, der Schrciber ,

Lcodegar pfyffer.

1

to
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Kreisfchreiben.

Aufforderung zur unfehlbaren U6führung der

erſten Bålfte der Andafterſteuer für 1805 bis

zum iften

the

abril, unter Andros,

hung von Exekuzion gegen die hierinn

nachläßigen Steuerbeamteu .

Die Finanz- und Staatswirthſchaftlichen

Liammer des Kantons Luzern , an ſämmt.

liche Gemeindegerichte derfelben ,

AL

?

Luzern , den 17teu Marzmonato , 1806 ,

Herren Gemeinderichter !

Die durch die Stellung unſeres Militärkonting

gents zur gemeineydsgenoffichen Armee Unſerm Kans

ton verurſachten , großen und vielſeitigen Koſten , und

die erſt neulich unter'm gten Aließenden Märzmonat ,

abſeite des endsgenöſſiſchen Kriegsfominiſſariats , wies

der an uns gelangte Einladung : zwanzigtauſend Frans

ken in die eydsgenofiſche Kaffe abzugeben , feßt uns

in die Mothwendigkeit , Euch hiermit die Aufforderung

zugehen zu laſſen : das Ihr in den Bezug der Kadas

fterfteuer , welcher durch das unter'm 26ſten leştabges

wichenen Monats an Euch geſtellte Freibſchreiben des

Kleinen Raths verordnet wurde , alle Thätigkeit feget ;

um fonach auf den aften tünftigen Monats April die

Luz, 3. BI. 1806 . N

no
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erſte Hälfte dieſer geſeßlich verordneten Steuer an una

fern Herrn Staatsſedelmeiſter unfehlbar abzuliefern.

Würden demnach einige Beamten in der Erfüllung

gegenwårtig ihnen zugehenden Auftrages cine Saums

feligkeit fich zu Schulden kommen lasſen ; fo werden

dieſe ſelbſt Uns in den unvermeidlichen Fall ſeten :

fie mittelft ernftlicher Zwangsmittel zur genauen Er.

füllung ihrer auf fich habenden Amtspflichten zurück

zuführen .

Der Präſident, Peter Genhart.

Für die Kammer :

Der Oberſchreiber , C. m . Kopp .

.Berch I u B.

Peremptoriſdie Vorladung des Beters Rimer

und Jobann Bachler von Wohlhuſen vor

das daſige Gemeindegericht.

Wir Schultheiß und Rleine Räthe

Des Kantons Luzern ;

Bufolgeufolge der von der Gemeindeverwalting und

den Weiſenvögten des Steuerbrief's Wohlbufen ben

dém daſigen Gemeindegericht geſtellten Kiage : daß

ihre Gemeindsangehörige Peter Rimer und Johann

Bådhler ſich aus ihrer Gemeinde entfernt , und erſtes

rer gwer uneheliche Kinder derſelben zur Verpflegung

und Berorgung zurückgelaffen ', legterer aber muth.

williger Weiſe ſeine Frau und Kinder verlaſſen , und
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dem Steuerbrief zur Erhaltung zugeſandt habe ; obs

fchon beyde dtere mit ihren erlernten Handwerken fich

und die Ihrigen hinlänglich durchbringen könnten ;

und

Auf die lins hierüber , von Seile des Gemeindes

gerichts , gemadite Anzeige.

Betrachtend : daß dergleichen Meåfichen Handluns

gen nicht ungeahndet bleiben können .

Betrachtend aber : dag vorhin noch den Beklag,daß

ten der Weg geðfnet werden miffe, ſich über ihre

Entfernung , und die gegen fie desnahen geſtellte Klas

ge gehörig verantworten zu können ;

Befehltefen :

1.) Der Peter Rimer und Johann Bachler Feyen

anmit peremptorijch aufgefordert: bon zu Endegeo
feptem Datum an innert Monatsfriſt ſich vor dem

Gemeindegerichte Wohlhuſen perſönlich einjuſtruen ,

und ſich über ihre Entfernung alda pflichtmäßig zu

verantworten , welche Gerichtsbehörde dann nach

Beryandtniß der von denſelben angebrachten Verant:

wortung , oder aber , bey ihrem adfådigen Ausbleia

beit , fogleich nach Berfluß des vorſtehend endlich an.

beraumten Termins., gegen die dao dem Rechten anz

.

2.) Gegenwärtiger Beſchluß iſt , nebſt feiner Eins

růdung in's Kantonsblatt , dem Gemeindegerichte Wohle

hufen zu feinem Verhalt mitzutheilen .

Alſo beſchloſſen , Luzern den 17ten

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Rüttimann .

Namens des Kleinen Raths:

Der Staatsſchreiber, J. K. Umrhynt.

2
4

geineſſene verrugen

Marjmonats,

1
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RÉPONSE

de S. M. l'Empereur des Français et Roi
d'Italie , à S. E. M. " le Landammann de la

Suisse , à l'occasion du mariage du Prince

Eugène , et de la paix de Presbourg.

A notre très cher et grand ami le Landammann

de la Suisse et Président de la Diète de nos

grands amis , allies et confédérés, composant

la Confédération Helvétique.

T
rès cher et grand Ami ! Nous avons reçu

avec sensibilité les deux lettres , que vous Nous

avez écrites le 28. Janvier 1806 pour Nous féliciter

sur le mariage du Prince Eugène Napoléon , nôtre
fils adoptif avec la Princesse Auguste de Bavière et

sur la paix signée à Presbourg. Vous avez pu appré.

cier l'intérêt que Nous prenons à la Confédération.

Helvétique par le soin que Nous avons eu de faire
reconnoître dans ce traité l'indépendance des dix

neuf Cantons régis par l'Acte de Médiation.

Nous sommes charmés d'avoir pu vous donner ce

nouveau gage de notre bienveillance Impériale et

Nous vous renouvellons avec plaisir l'assurance de

saisir toujours avec empressement les occasions de

vous donner des preuves de nôtre sincère attache .

ment et de notre affection .

Sur ce , Nous prions Dieu , très cher et grand

Ami, qu'il vous ait en sa sainţe et digne gardę.

A Paris le 28 Fevrier 1806 .

Votre bon ami

Sign. NAPOLEON,

Pour copie conforme, le greffier de la Confédération

Sign. Gasser.

Pour copie conforme à la copie , le chancelier du

Canton de Lucerne J. Ch . Amrhyn.
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Antwortſchreiben

Seiner Majeſtät des Kaiſers der Franzoſen und

Rönigs von Jtalien , ait Seine Erzellenz den

Serrn Landammann der Schweiz , bey Unlaß der

Veritahlung des prinzen Lugen und des in

Prefburg erfolgten Friedensſchluſſes.

An unfern ſehr lieben und großen Freund,

den Landammann der Schweiz und Präſident der

Tagabung unſerer großen Freunde, Verbundes

ten und Konföderirten , welche die Schweizeriſche

Eidsgenoſſenſchaft bilden.

Sebr Lieber und Großer Freund! Wir baben mit
gefühlvoler Sheilnahme die zwey Schreiben erhalten ,

welche Ihr unter'm 28ſten Fänner 1806 in der Ab.

ficht an uns erlaſsen hattet ; um uns über die Ver.

måhlung des Pringen Eugen Napoleon , Unſeres an

Seindesſtatt aufgenomenen Soones , init der Prints

xoffin Auguſta von Bayern , und über den zu Preps

burg unterzeichneten Frieden zu beglückiinſchen.

For werdet aus der Sorgfalt, die Wir getragen

in dieſem Traftat die Unabhängigkeit der neunzehen

durch die Verenittlungsafte regierten Kantone aners

kennen zu machen , den Antheil zu würdigen willen ,

welchen Wir fåts an der Schweizeriſchen Bundesges

no lonchaft nehmen .

Ed gereicht Uns zum beſondern Virgnügen , Euch

hierduto cin nenes Pfand unſerer Savſerliden Wohl.

gewogenheit gegeben zu haben ; und Wir erneuern Euch

jugleich mit eben ſo viel Vergnügen die Verſicherung :

baf Wir nicht weniger angelegentlich auch jeden fünf

tigen Anlaß ergreifen werden, um Euch unſere auf

richtige Zuneigung und Gewogenheit fortgefekt zu bes

weiren .

Wobey Wir Gott bitten : daß er Euch ſehr Lila

9.
) , Lies

ber , Groker Freund ! ſeinen heiligen und hohen Schutz

angebeiben laie.

Paris , den 28ſten Hornung, 1806 .

Euer guter Freund

( unterzeichnet ) 17 & pole o 11.
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Der Urfchrift gleichlautend , der Staatsſdreiber der

Eidsgenoſſenſchaft (unterzeichnet) Gaffer.

Der Abſchrift als Ueberſeßung gleichlautend ; Luzern ,

den 16ten Mårzmonats , 1806.

Der Staatsſchr. des Kantons Luzern ; J. R. Unithyn.

Berch.I u ß.

Anordnung über die Art , wie die Heimath .

cheine ausgeftellt werden ſollen .

Wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons fuzern ;

SomobPoipobl mit Rücficht auf den $ . 17 dcs Ser

Fekes vom bien Wintermonats 1805 , welcher scrorð,

net : dap die Geimathſcheine fünftighin auf febeng,

lang ausgeſtellt werden roten ; als in Beziehung auf

den 27 der organiſchen Gereße vom liſten fån:

ner 1804 , wodurch die Aufteilung don Dergleichen

Bürgerrechtsaften den Gemeindeverwaltungen , mit Zu.

zug der betreffenden Semeindegerichte, ubertragen wird ;

Und in Betrachtung : dag , stir Vermeidung jeder

daherigen Unordnung und Gefährde, die Beſtimmung

einer Vorſchrift für dergleichen Heimathſcheine uns

úmgånglid) nothwendig ren ;

Nach hierüber angehörtem Berichte Unſerer Zivils

tammer ; Der o r d nen :

1.) Von nun an ſollen alle auszuſtellenden oder

wtederum zu erneuernden Beiinathíchcine , um gültig

fu fenn , nach der dieſem Beſchluffe angehängten

Borſchrift von den Gemeindeverwaltungen abgefaßt ,

und fonach derfelben Glaubwürdigkeit durch die ben

treffende Gerichtsſetle bezeugt werden.

2:) Da , wo ein folder Seimathrchein auf eine

ledige Weibs - oder Mannsperſon ausgeſtellt wird ,

in der daherigen Ausfertigung die im For

mular enthaltenen Worte » verhcurathet mit N. N.

gebürtig vot N.N. , nebſt dieſer reine Ehefrau

und Kindern , uubweggelaffen und an beren Stelle

detAusdrud ledigen Standes " hineingelegt werden.

müſſen

>
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3.) Wird hingegen ein ſolcher Heimathſchein auf

eine Wittib mit oder ohne Kinder ausgeſtellt, ſo fod

in demſelben ſowohl ihr eigener als ihres verſtorbenen

Ehemanns Geſchlechtsname deutlich angegeben werden .

4. Faus die Gemeindeverwaltung feinen eigents

lichen Bråſidenten befißt, fondern dieſelbe blos aus

einem Waiſenvogt und zmey Sehülfen beſtehet , muß

der auszufertigende Heimathſchein von allen dieſen

drey Beamten zugleich nebſt ihrem Schreiber une

terzeichnet werden.

5. ) Die Gemeindeverwaltungen und Gemeindeges

richie reyen bey Verantwortung gehalten : fich ges

naueſt nach den Anordnungen gegenwärtigen Bes

fchluſſes zu richten .

6.) Derſelbe roll zur allgemeinen Kenntnis in's

Kantonsblatt eingerůdt werden.

DIfo beſchloffen , Luzern den 17ten Mårimonat / 1806.
Der Amtsſchultheis , Vincenz Rüttimann .

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber , I. R. Umrhyn.

r.

ag

1$

per

tig

ten

Et

bes

Vorſchrift für einen Seimathſchein ,

Wir die Gemeindeverwaltung der Stadt

Gemeinde
N.

im Seridtsfreire m

Luzern , auf das von 9. N.,
einen

Sohne- (einer
Dochter ) des uns angebörigen N N., an uns geſtel .

te Unfi: chen : für die Zuſtelluno
vorſchriftmåßis :

geit Heimathſcheines; um mittelſt deſſelben ſich außers
halb unſerer Gemeinde aufhalten und niederlaſſen zu

können ; und mit Rücklicht ſomohl auf den f. 27. der

organiſdxn Gerebe vom 21ften Fänner 1804 , als in

Beobachtung aller übrigen Geise und Regierungsvers

ordnungen , die Gemeindebürgerrechte und bierauf Bis

jug babenden Heimathſdeine anſehend ;

Nach dorfáufiger Unterſuchung dieſes Begebreris
für die Erhaltung eines Heimathſcheins

TELåten

biermit Namens vorſtehender Stadt:
dan Wir den

Gemeinde :

( die ) obenbemeldten N , N. , perbeurathet mit N. N. 1

;
zine

irdi

Foto

N.

frau

Stelle
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1

gebürtig von N., nebli dier r reiner Ehefrau und Kin ,

dern förmlich als Unſere Gemeindeangehörigen derges

falt anerfennen : das Wir denfelben ( demſelben , ders

Feiben ) - insofern ſie ( er ) ihre ( feine ) Phichten

und Obliegenheiten als Bürger ( Bürgerinn ) getreus

lich erfüllen , und ſich des Bürgerrechts auf die durch

vorhandene Gelege und Regierungsperordnungen be

ſtimmte Weiſe nicht verlurſiig inachen ſollten - zu je.

Der Zeit die Rückkehr in unſere Gemeinde förinlich) zus

fichern , und so ihnen ( ihm , ihr ) auch den Genus

aller jener Nechte , Anſprüche und Unterſtüßung , auf
den Fall eintretender Erarmung, voltommen angedets.

ben laffen werden , die ihnen ( ihm , ihr ) in dieſer uns

ſerer Gemeinde in der Eigenſchaft als derſelben Bür.

ger ( Bürgerin , Hinterrafen 11. 1. m . ) zuleben .

Zu dieſem Ende haben wir vorbemeldtem Bitts

ſteller ( vorbemeldter Bittfetlerinn ) gegenwärtigen , bey

Uns nachgeſuchten Heimathſchein auf lebenslangauss

gefertiget , der jedoc)/ bey Strafe deſſelben Ungültig.

feit und der hiermit verbundenen Verwirkung des Bure

gerrechts, von ſeinem Inhaber ( ſeiner Inbaberinn )

ftas por einer einzugebenden Heurath oder einem

außerhalb unſerer Gemeinde zu ſchließenden Baufe unt

eine Liegenſchaft , ſo wie bey deffen ( ihrem ) Abiters

wiedetun, leine ( ihre ) allenfalls hinterlaſſenden Kinder

wiederuni erneuert werden inus ; und Wir haben enda

lich dieſen Heimathſchein , zu deſſen mehrerer Beglau.

bigung, überhin mitUuſern eigenhåndigen , amtlichen

Unterſchriften Difchen .

Segiben 92 . den 18

Namens der Gemeindeverwaltung :

N. N.

M.

N. N.

Für die Gemeindeverwaltung

der Schreiber N. N.

Die Alechtheit des vorſtehenden Altes und der

demſelben beygeregten , amitlichen Unterſchriften , ber
zeugt N. den 18

Der Präſident des Gemeindegerichts
( L. S. ) N. N.

Der Gerichtsſchreiber , N N.

ten

N.

1

ten

N.
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Kriminalſentenzet.

ner

Ts
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Das Oberſte Appellazions > Gericht

des Kantons luierit ;

Nastaach reifer Erðaurung der Kriminalprozedur,

fo gegen Joſeph Unterndrer von Schüpfheim Lands

Entlebuchi ungefähr drey und zwanzig Jahre alt ,

ledigen Standes , feiner Begangenfchaft ein Sagloks

, verführt worden ; une nach dernommenen

Schlüffen des Herrn Fiskals , ſo wie nach angehörter

Vertheidigung des Herrn Advokaten des Inquifiten ;

Ma t

In Erwägung : daß diefer junge Menſch fchon

winter'm gten Augſtmonat 1804 don dierem Tribunal

wegen ſieben peribten Dtebſtahlen zu einer ſiebenjába

rigen Zuchthausſtrafe verurtheilt worden , er aber im

Spåtjahr deſſelben Jahres Gelegenheit zum Entweichen

gefunden ;

In Erwägung : daß er die dadurch verlangte

Freyheit nicht dazu angewendt , um ein beſſerer

Menſch zu werden , Ivoju ihm doch feine Jugend ,wozu i

hinreichende Mits

tel an die Hand gegeben hatten ;

In Erwägung : daß Inquifit fich feither wiede,

Hausdiebfåhle , und noch einer drittet

Diebſtahles , welcher mit Einbruch begleitet war

ſchuldig gemacht , wovon der erſte benden Gebrüdern

Somid Lebenfennen im Bilisbach Kantons Solo,
Luz. K. BI. 150G .

it's

Tos

aus

Den

:

feine Geſundheit und Leibeskrifter

1

I
tumn zien

Der

bo
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+

thurn , und der zweyte im Sibenmoos Kirchgangs

Marbach , der legte hingegen in dem Haus des Fos

fepho zihlmann im Buochichachen gleichen Kirch ,

gangs verübt worden ;

o e fund e 11 :

Es reye der Inquiſit Unternårer in Fall , nach

Anweiſung der SH. 163 und 170 vereint mit S. 171

Nro. 1. des peinlichen Gereßbuches , und nach den sf.

5:10 , 27 und 29 des Geſetzes vom 1sten May 1805

beſtraft zu werden , und daß gegen ihn , als einem

wiederholten Verbrecer , teine Milderung Statt haber

und demnach ; '

zu Recht geſprochen und erkennt :

1.) Joſeph Unternárer iſt

öffentlichen Schauſtellung und zwölfjährigen Ketten

ſtrafe verurtheilt , und

2.) Zu Bezahlung der Feines Prozeßes wegen aufs

geloffenen Koſten , und zum Schadenerſaß verfält.

3.) Gegenwärtiger Sentenz iſt dem Kleinen Rathe

zur Vollziehung , und öffentlichen Bekanntmachung

Durch das Kantonsblatt mitzutheilen.

Gegeben , Luzern den 20fen Mårs , 1806.

Der Altſchultheiß , Präſident i

Beinrich Krauer.

Namens des Appellagionsgerichts :

Der Gerichtsſchreiber ,

Leodegar Traber.

du eine
r einſ

tünd
igen
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Das Oberſte Appellazions: Gericht

des Kantons Luzern ;

NachCach angehörten Anklagfaften , fo gegen Dit

Bremgartner von St. Margreten , aus der Gemein ,

de Oberkirch und Amt Surſee , ungefähr zwer und

zwanzig Jahre alt , ledigen Standes feiner Begatt,
er

genſchaft ein Keßler, geſtellt worden ; und nach der's

nommenen Schliffen des Herrn Fiskals , ſo wie

nach Erbaurung der Bertheidigungsgründe des Herrn

Udvokaten des Inquiſiten ;

Betrachtend : daß ſich aus der verführten Prozedur

ergiebt : daß der Inquiſit dhon unter'm 13ten April

1803 , von dem damaligen Bezirksgerichte zu Surſeer

wegen angeblidher Mitwiſſenſchaft an einem von reis

nem Bruder Foreph in dem Haus des Vinzenz Hus

wiler zu Müswangen verübten Hausdiebſtahl, auf

ein Jahr in ſein våterlides Haus verbannt wurde ;

Betrachtend : daß nach der feither vervollſtändiga

ten Prozedur Inquifit nicht nar allein Mitwiſſenſchaft

von dieſem Diebſtahle gehabt , ſondern gleich ſeinem

Bruder die gaſtfreundſchaftliche Aufnahme in dieſem

Haus auf eine fdjåndliche Art mißbraucht , und dies

fen Diebſtahl mitbegehen geborfen ;

Betrachtend : daß er ſich dreyer åbnlichen Dieb,

ſtåhle ſchuldig gemacht, bey welchen er die Saft.

freundſchaft verletzte ;

er theils init ſeinem Bruder

Forepb , theils mit ſeinem Bruder Fof Bremgartner

in öffentlichen Wirthshäuſern fechs andere Diebſtahle

mitverübt, und bey vier andern wiſſentlich von feio

auf

t.

Cathe

yung

pent i

.

cyts :

Betrachtend : D
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lichen Gereßbuches , wie auch die Sf. s,

nen Brüdern geſtohlene Effetten verkauflichen abfeßen

geholfen ;

Betrachtend : daf Jnquifit fich ferners drey Dicb.

fåhle hat zu Schulden tommen laſſen , von denen der

einte durch Einſteigen , und die übrigen zwey durch die

Geſpannſchaft feines Brubers Joft ſich qualifizierten ;

Betrachtend : dag in der Prozedur úberhin neun

Diebliable in Vorſchein gekommen , wodurch fremdes

Eigenthum gefährdet wurde ;

Gat gefunden :

Daß fich der Inquifit burch ſeine Vergehen dieje.

nige Strafe zugezogen , welche die 5S. 168 und 169

Nro. 1 , danne der s. 170 vereint mit Nro. 1 und 2

des S. 171 und die SS. 172 , 173 und 185 des pein ,

10 , 27 und

29 des Gefeßes vom 1sten May 1805 beſtimmen ;

und daß zu deffen Gunſten teine MilderungSatt habe,

und demnac ;

zu Recht gefprochen und erkennt :

1.) Vit Bremgartner iſt zu einer einſhindigen

öffentlichen Schauſtellung und zwölfjährigen Ketteria

frafe verurtheilt.

2.) Tft er gehalten , den durch ſeine Diebftáhle

berurſachten Schaden zu erſeßen , und die dieſes Pros

Jeſſes wegen aufgeloffnen Koſten zu bezahlen.

3.) Gegenwärtiger Sentenz iſt dem kleinen Rathe

sur Bollziehung mitzutheilen , und durch das Rans

tonsblatt öffentlid, befannt zu machen.

Gegeben , Luzern den 20ſten Mårz , 1806 .

Der Altſchultheiß , Hråſident ;

Seinrich Brauer.

Namens des Appellazionsgericht :

Der Gerichtsſchreiber , L. Traber.

K
o
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Ediftalgitagion

Gegen Xaver Sdürmann von Ey.

Das Oberſte Appellazions - Gericht
des Kantons Luzern ;

AufSuf die ihm don ſeiner riminalfommiſion

gemachte Anzeige : daß Eader Schurmann von Ey

begründeten Verdacht auf ſich gezogen , eine falſche

hundert und fünfzig Gulden haltende Gúlt errichtet

zu haben , und dieſer Verbacht um fo ftarfer auf ihn

falle , da er ſich ſeither auf füchtigen Fuß geſeket ;

3 at :

In Betracht : daß ſich der Beklagte ſowohl über

ſeine Fludit als den auf ihm ruhenden Verdacht gla

hörig zu rechtfertigen hat ;

Demnach verfüget :

Eine peremptoriſche Zitazion auf ihn ergehen zu

Jaſen. Es wird,Es wird daher gedachtec, Xaver Schürmann

anmit , ediftaliter aufgefordert: von Dato an innert
" **

ſechs Wochen Zeit , von welcher ihm bierzeben Tage

für den erſten , vierzehen Tåge für den zweyten , und

bierzehen Tåge für den dritten und leßten Terinin

befimmt werden , vor dieſemn Tribunal zu erſcheinen ,

und ſich über ſeine Flucht, und den oberwähnten auf

fich gezogenen Verbadt perſönlich zu berantworten :

widrigenfalls nach Verfluß dieſer Zeit dasjenige gegen

ihn wird verfügt werden , was Rechtens iſt.

Gegeben , Luzern den 2often März, 1806 .

Der Altſdultheiß , Pråfident;

Seinrich Krauer.

Namens des Appelagionsgericht:

Der Gerichtsſchreiber , L. Traber,
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Luzern , den 2ten April , 1806.

reisfchreiben.

Aufforderung zur Uusbeſſerung der großen

Landftraße von Luzern nach Baſel.

Der Oberſtraffenaufſeher des Kantons

Luzern , an die Gemeindeverwaltungen ,

welchen der Unterhalt der Zauptsund

Landſtraße pon Luzern nach Baſel

oblicgt ;

Herrn Gemeindeverwalter !

Da ich in Erfahrung gebracht : dag mehrere
Gemeindeverwaltungen , welchen Er Unterhalt der

Saupt , und Landſtraße von Luzern nach Barel ob .
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Der Oberſtraßenauffeher , Johann Rütter.

Zur Einrudung in's Kantonsblatt und zur öffent,

Tichen Betanntmachung an den betreffenden Orten

anbefohlen.

Der Präfibent der Finanz- und Staatswirthſchaft,

lichen Kammer , Peter Genhart.

Namens der Kathmer , der Oberforciber, C.m. Kopp.

V
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Beſch I u f .

Bezeichnung derjenigen Straßen und Nes

benwege , welche unmittelbar unter der

Oberſtraßen - Inſpektur des Kantons ſtehen,

und welche hingegen dieſer Oberaufficht nur

auf gewiße Fälle hin unters

geordnet werden .

esKantons

s
i

Wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons luzern ;

Nadach angehörtem Berichte unſerer Finanz.

und Staatswirthſchaftlichen Kammer über Beſtimg

mung der Grenzlinie , nach welcher die Straßen und

Fußwege unſeres Kantons der Generalftraßen . Ing

fpettue des Kantons unterworfen werden follten ;

Beſchliefen :

1.) Ade Landſtraßen ( Chausseen ) und Kommunis

tagionsſtraßen , welche ſowohl von einem Kanton in

den andern , als die im Fnnern des Kantons don

Gemeinde zu Gemeinde führen ; fernet alle Müle

ler - Kirden , und Leichenſtraßen , ſo wie auch alle

Fuß- und Nebenwege, welche zu Kirchen oder dem

Hauptorte unſeres Kantons führen , fenen der Gem

neralſtraßen . Inſpektur unſeres Kantons und ſomit

der vollen Anwendung unſerer unter'ın sten Weina

monat 1805. erlaſſenen Strafenderordnung unter.

worfen.

ce
S

1
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$

.

2.) Hingegen sene im vorftchenden Artitd nicht

begriffenen Straßen und Fußwege können nur , auf

eine bey. unſerer General . Straßen . Inſbiktur nas

mentlich geſtellte Slage hin , 'von diefer beſichtiget ,

und fonad von ihr darüber das nach Berdaffer heit

der Sache ſelbſt als nöthig Erfundene angeordnet

werden .

3.) Gegenwärtiger Beſchluß rod Unſerer Finanze

und Staatswirthſchaftlichen - Rammer und dem Herrn

Dberſtraß s Inſpektor in Abſchriftzugeſtellt , und

mebenhin , zur öffentlichen Befanntmachung , dem

Kantonsblatte bergerügt werden .

Alſo beſchloſſen , Luzern den 23ſten Mårzmonat,

1806.

Der Amtsſchultheiß

Vincenz Xúttimann .

Namens Kleinen Raths:

Der Staatsſchreiber

I. R. Umrhyn .

des
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K re is ſchreiben .

Uebertragung der Vollziehung des Gefeßes

vom 14ten May 1805 , die Errichtung von

Militárquartierkafen betreffend ,

an die Gemeindegerichte.

um

Schultheiß und Rleine Råthe des Rana

tons Luzern , an die Gemeindes

gerichte deſſelben,

Luzern , den iten April , 1806 .

Herren Gemeinderichter!

e not intenm dem Gefeße vom 14ten May 1805 , die

Errichtung einer Militärfaße in jedem Militárquara

tier anordnend , Volziehung zu geben ; haben Wir

für ichidlich erachtet : Euch deſſelben individuelle Ana

ordnung zu übertragen .

Zu dieſem Ende haben Wir bereits durch die Quar .

tierkommandanten die Trillmeifter anweifen laſſen :

Euch unverweilt das
namentlid

)e Berzeichniß derjeni.

gen Perſonen ihrer betreffenden Gemeinden zu überma.

chen , welche , nach Inhalt der SS. 7 , 8 und 9. des

vorerwähnten Gereges , im Falle fich befinden : an

die Militärfaße ihren Beytrag leiſten zu müſſen.

Indem Ihr alſo an der Stelle des Kleinen Nath8

die Euch Verzeigten , gemäß ebenerwähnter Gereges.

Artifel, um ihre Rata nicht nur allein anlegen ,

Luz. R. BI. 1806 .

m
a
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ſondern auch derſelben Betrag einziehen werdet , habt

Fhr jedoch bey denjenigen dieſer , welche bereits vor

Uns oder durch unſere Kriegsfammer tariert worden

wåren , blog den Bezug der Summe zu beſorgen ,

für die ſie ſich angelegt befinden.

Sobald Ihr nun alle dieſe Gebühren eingenom ,

men , welches mit Beſchleunigung zu erfolgen hat ,

werdet Ihr die elben , mit einem namentlichen Vers

zeichniße in Doppel begleitet , dem Kommandanten

Eueres Militárquartiers zu ſtellen , welcher Euch fos

dann das einte diefer unterzeichnet als Quittung zua

růd geben wird.

En Erwartung der pånktlichen Befolgung dieſer

Aufträge , verſichern Wir Euch unſerer fortdauern

den Gewogen beit.

Der Amtschultheiß ,

Vincenz Autrimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber ,

I. R. Umrhyn .
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Verordnung

die tapitulazionsmäßige Militár -Werbungen

nach dem Beſchluſſe der gemeineydsges

norfifchen Tagfagung belangend.

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kauton 8 Luzern ;

S. Bezichung auf die von der gemeincydsgenoſ

fiſden Tagfaßung im Jahre 1804 beſchloſſenen alges

meinen Vorſchrift für die kapitulacionsmäßigen Milis

tårwerbungen , und da dadurch einige Abänderungen

in inferer Verordnung vom 12ten Weinmonats 1803

über die Militärwerbung nothwendig geworden ſind ;

er oronen :

1.) Feder Werbsoffizier , welcher beauftragt iſt, im

Kanton Luzern für eines der kapitulazionsinifigen

Schweizerregimenter zu werben , muß in Zeit von drev

Dagen nach ſeiner Ankunft dem Kleinen Rathe die

von dem Oberſen ſeines Regiments biezu erhaltene

Volmacht vorweiſen , und bey demſelben eine Werbs.

patente nachſuchen.

2.) Vermoge diefer Patente erlangen die Roinmans

danten des Hauptdepots die Befugnis, andern zur Wers

bung angeſtellten Offiziers und Unteroffislers ihres
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Korps , oder auch gebungenen Werbern , Seglaubis

gungsſcheine auszufertigen , in welchen ſie ihre Namen

eigenhändig benzuſetzen haben. Dieſe Scheine aber

muß der Kommandant von dem Amtmanne der Haupt

fiadt vifiren laſien , welchem für jede Viſirung fünf

Baßen zu entrichten find.

3.) Der Werber iſt verbunden , dieſe Datente in

jeder Gemeinde dem Gemeindegerichtspräſidenten oder

dem Gemeinderichter , der die Polizeyaufſicht hat , vor

Eröffnung der Werbung vorzuwciſen .

4.) Dieſe Werbspatente und Beglaubigungsſcheine

múffen alle Jahre neuerdings viſirt werden , und find

daher ohne dicfe Viirung nur für ein Jahr gültig.

5.) Wenn der Werber einen Refruten geworben

hat , ſo ſtellt er ihn innert vier und zwanzig Stun.

den dem Amtmanne der Hauptſtadt vor , der Rekrut

mag dann von woher immer gebürtig ſeyn.

6.) Der Angeworbene muß von dem Umtntanne

befragt werden : ob er freiwillig Dienſt geno'nın en babe.

7. ) Uuf die Erklärung des Angeworbenen : dag er

freywillig Dienſt genominen babe , ftellt der Aintmann

ein ſchriftliches , mit dem Amtsſiegel verſehenes, Zeug

niß aus. Es fol dann ihr Tauf- und Geſchleditsna

me , Alter , Geburts- und Wohnort , Signalement

und die Bedingungen der Werbung in ein eigenes das

zu beſtimmtes Protokoll eingetragen und dem Werber

eine vidimirte Abſchrift davon gegeben werden. Für

dieſe Beinübung hat der Werber dem Amtmanne von

jedem Refruten einen Sdweizerfranken zu entrichten .
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8.) Wenn hingegen der Angeworbene erklärt : et

fey nicht freiwillig oder in der Betrunkenheit anges

worben worden , rol alsdann der Amtmann die Sas

che genau unterſuchen , die Zeugen verhören und Alles

ſchriftlich abfaſen. Wenn die Ausſage des Angewor.

benen ſich erwahret , hat der Amtmann einen Entlaſ.

fungsſchein dem Angeworbenen zuzuſtellen .

9. ) Wenn Streitigkeiten zwiſchen Werbern und

Rekruten entweder über die eingegangenen Verſprechun,

gen oder über die Förinlichkeiten der Werbung felbft

entſtehen , ſo wird der Amtmann , welcher die Refrus

ten vorgeſtellt werden ſollen , entſcheiden . Würde aber

die einte oder andere Parthen fich mit dem Ausſpruche

des Amtmanns nicht gutlich begnügen wollen ; ſo köns

nen die Partheyen an den Kleinen Rath gelangen ,

der darüber abſprechen wird. Es ſoll auch keinen

Werber erlaubt ſeyn , einen Refruteu , der freywillig

angeworben war , um Geld oder von ſich aus loszus

laſſen , ſondern diefes nur vor dein Aintmanne und

mit deſſen Bewilligung geſdhchen.

10. ) Kcin Angotvorbener darf aus dem Kanton

was
geführt werden , ohne daß vorher der Werber ſeinen

Refruten dem Antmanne der Hauptſtadt vorgeſtellt ,

dieſer aber von jedem den Verbalprozeß aufgenoinmen

und dann dem Werber das im §. 7. erwähnte Zeugs

niß zugeſtellt hat.

11.) Wenn der Werber bey der Anwerbung fu

folge des Verbals Ueberliftung , Betrug oder Ge.

fábrde gebraucht båtte , fou der Amtmann die Sache
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dem Kleinen Rathe ju nåh? rer Unterſucöung und
diesfalls gutfindenden praaßnahmen überweiſen.

12.) Diejenigen , die fich unter dem Alter von

zwanzig Jahren anwerben laſſen , können von ihren

Eltern oder Vögten, Ehemanner aber , von jedem

Altcr , von ihren Ehefrauen und Kindern zurückgee

fodert werden , und ſollen gegen Erſtattung des Hands

gelds und der Koſten frey gegeben werden .

1

13.) Würde ein Werber ſich unterfangen Einwoh,

ner des Kantons , die im aktiven Militárdienſt der

Regierung ſtehen , ohne Bewilligung dieſer , oder

aber Refruten von einem andern ſchweizeriſchen Res

fruten Depot anzuwerben , ſo ſoll derfelbe in dieſem

Falle als Falſchwerber angeſehen , und als folder

nach Strenge des Gerekes behandelt werden.

14. ) Jeder Werbsoffizier hat für die von ſeinen

untergeordneten Werbern kontrahierten Schulden

oder veranlaften Unfoften auf den Werbp åben gits

zuſtehen , und muß fie nöthigenfalls bezahlen.

en Di
e
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fahr der Zurudziehung ihrer Werbungsbewilligung die

Uniform ihres Regimentes tragen .

16.) In Anfehung der Refrutenführung ſelbſt

durch den Kanton Luzern find folgende Vorſchriften

Ju befolgen.

a.) Kein Transport darf aus mehr als vierzig

Rekruten beſtehen , welche mit der benöthigten Ans

zahl von bewaffneten Führern begleitet fepa rollen .
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simon

b.) Jeder Transport foll mit einem , unter

Uuthorität der Rekrutenkammer desjenigen Kans

tons , in welchem er angeworben worden , aus,

gefertigten Generalpaß verſehen ſeyn.

Im Kanton Bujern werden dieſe Påfe von dem

Aintmann der Hauptſtadt ausgefirtiget.

c.) Dieſer Generalpas muß beym Eintritt in

den Kanton dem nächſtgelegenen Gemeinberichter

vorgewieſen , und von demſelben viſiert werden ,

für welche Viſierung aber eines folchen nie mehr

als zwey Franken gefodert werden darf.

d.) Der Transport roll auf der Hauptſtraße

und nur des Tages reiſen , wo dann bey dem

Austritt aus dem Kanton der viſierte Generalpas,

(amit einem Zeugniß guten Betragens von einem

Wirthe jeden Nachtquatiers abermal , doch ohne

weitere Unkoſten , dem nächſtgelegenen Gemeinde

richter vorzuweiſen iſt.

e.) Die Rekruten müſſen frey und ungebuna

den transportiert werden , ausgenommen wenn

die Obrigkeit des Anwerbungskantons das ſchrifte

lidhje Anſuchen zu verwahrter Transportierung

des eint oder andern Rekruten ausgeſtellt, oder

wenn die Führer auf dem Marfde die fchriftliche

Bewilligung einer Ortsobrigkeit dazu erhalten

Håtten.

f. ) Bey Entweichung der Relruten , oder in

andern Nothfallen fou den Werbern oder Futtern

auf ihre Retlamajion und Koſten von den beim

Cocina



96

treffenden Behörden amtlidie Beyhülfe geleiſtet

werden. Die Werber haben ſich zu Erhaltung

der Signalementsbewilligungen über Ausreiſſer

aus dieſem Kanton unmittelbar an den Kleinen

Rath zu wenden.

17.) Die in unſerm Birchluß vom 12ten Wein .

monats 1803 über die Militärwerbungen enthaltenen

Vorſchriften find anmit aufgehoben.

18.) Gegenwärtige Verordnung fol gedruckt ,

dem Kartondblatte beygerůdt , beynebens aber auf

den Werbplaßen angeſchlagen , und jedem Werber

noch ein beſonderes Exemplar davon zu Handen geſtellt

werden .

Alſo beſchloſſen , Luzern den 31ten Märzmonats,

1806.

Der Amtsſchultheiß ,

Vinceng Kuttiin ann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber

J. R. Umrhyn.

1
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ter des Jakob Leong Ren ?

Anhörung

Kriminalſentenza

Das Oberſte Appellazions - Gericht

des Kantons uzern ;

Nachach Erdauerung der von der Kriminalkoma.

miſſion verfährten Prozedur gegen Katharina Rey

don Håmikon , aus dem Gerichtskreis Hißkirch , Tocha

der Maria Anna Frey

daſelbſt , ungefábyr 28 Jahre alt , und Wittwe des

im Schallenhaus zu Solothurn verſtorbenen Johann

Wiltmann von Håmiton, ſo wie nach vernomnenen

Schlüfen des Herrn Fiskals und nach

der Bertheidigung ihres Herrn Advokaten ;

sat :

In Betrachtung : daß diere Perſon , die ſchon

feit 8 Jahren , theils wegen ihren häufigen und wies

derholten Diebfålen bekannt iſt, ſchon zweymal von

dem Bezirksgerich
t
Sarmenſtor

f
im Jahr 1798 , und

1800 , forretzionell abgeſtraft worden , und ungeacht

dieſer Züchtigungenund größern Klågdengebiede
r Anlaß zu neuen

ar
zur Folge hatten ,

öffentliche Dirne ,daß fie im Spåtjahr 1801
,

und im Spåtjahr 1802 , als Diebin hier eingezogen

worden ſie aber bende mal durch die Flucht der

wohlverdienten Strafe zu entgehen gewußt ;

In Betrachtung : daß die Inquiſitin ebenfalls

wegen Diebſtålen im Şeumonat 1802 , von dem Beo

zirksgericht Rufwpl torretztonell abgeſtraft , und nady,

ihrer legten Entweichung aus hieſigem Verhaft von

Luz. R. BI, 1806,

e
d
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dem Bezirtsgeridit Muri' zu fechsjähriger Zuchthause

Arafe verurtheilt worden , woraus fie aber wiederholt

entwichen , und ſeit ihrer Teşten Flucht ſich wiederum

neuer Vergehen ſchuldig gernacht :

yn Betrachtung : daß ihre Vergeben , wegen

welchen ſie wirklich He beurtheilen iſt , fich in drep

Klaſſen abtheilen , nåmlich : Erſtens in diejenige ,

welche ihr die Verhaftung im Spåtjahr 1802 albier

zugezogen ; zweitens in jene , welche ſie nach ihrer

erſten Entweichung aus dem Zuchthaus zu Baden

perübt , und drittens in diejenige, welche ſie ſeit ihrer

legten Entweichung von Baden unternommen für

welch erwähnte Verbrechen ſie bisanhin feine Strafe

erhalten : Unter die erſte Klaſſe gåhlt ſich der Dieb.

Mal , den Inquiſitin , in Gemeinſchaft einer gewiſen

Maria Anna Flumath , in der Kammer der Ratha.

rina Graber , Dienſtmagd bey Joſeph Studhalter

im Bruch dahier Tags verübt, und ein 2ter Kleiders

Diebſtal , welchen fie in der Mägdentammer auf dem

Hrnerhof in allhieſigen Stadtkirchgang begangen hat :

Die ate. Klaffe hingegen beſicht in einem von ihr auf

dem Hof Lúttigen bey der Klepfen ( allwo ihr auf
"

ihr Verlangen Milch zur Erfriſchung gereicht, und

ihr der Eintritt in die Stube zutraulich geſtattet

wurde , ) unterm 2ten May 1804 , begangenen Hauge

diebſtal ; debgleichen in der Entwendung von Kinds,

waſche , die fie einige Tag nachher zu En an der

Etraße nad, Surſee von einer Stange genommen :

Unter die ste Klaſſe endlich rechnen ſich die Diebſtåle,

weldje Inquiſitin um Allerheiligen 305 , mit

threm Diebskameraden Philipp Flumath zu Lüge

ichwrt in der Müdle , und den 7ten Chriſtmsmat nacho

vcrübe
, under en Stubhalter

-

1

w
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un

Bin Nachts attein ber dem Melchior Hofmann zur

Benziwyl beis. Rothenburg verůbet, und den Anlag

zu ihrer wirklichen Verhaftung gegeben hat ;

In Betrachtung : daß die angeführte Shatfachen,

und die wiederholte Abſtraffungen , welche bisanhia

nicht vermögend waren , fie von der Bahn des Vers

brechens zurückzuſchrecken , und ſie von ihrem diebis

fichen Lebenswandel. abzuhalten , den Richter in den

Fall geregt , ſie nach der Strenge des Gereges zu bes

handeln ;

Gefunden :

Daf Inquiſitin ſich durch ihre Verbreden diejes

nige Strafe jugezogen , welche die sg. 169 , 170, 173,

184 , und 185 des peinlichen Geſekbuchs, und die ss.

5 , 10 , 15 und 17 des Gefeßes vom 1sten May dos

rigen Fahrs beſtimmen und deninach

zu Recht geſprochen und erkennt :

1.) Katharina Ren iſt mit einer zwölfjährigen

Zuchthausſtrafe belegt , und

2.) Gehalten den durch ihre Dicbſtále verurſach ,

ten Schaden zu erregen , und die ihred Prozeffes mes

gen aufgeloffenen Judizial-und Azungskoſten zu bezahlen.

3. ) Gegenwärtiger Sentenz iſt dem Kleinen Rath

zur Vollziehung,mitzutheilen , und zufolge s. 29 des$

Gefeßes vom 18ten May 1805, durch das Kantons,

blatt öffentlich bekannt zu machen.

Gegeben , Kuzern; den 10ten April, 1806 .

Der autſchultheiß , Präſident ;

Sein rich . Rrauer.

Namens des Appellazionsgerichts :

Der
Gerichtsſchreiber

Leodegar Traber.

2

5
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De t r ē t.

Zurücknahme des Tanzverboths , vom 10ten

Weinmonat, 1805 .

Wir Schultheiſ , Kleine und Große Råthe

des anton Luzern ;

AufCuf die Bothſchaft des Kleinen Raths dom

aten Upril , und mit Rúdſicht auf die veränderte Lage

der Umſtånde ;

per otten :

f

1.) Unſer Defret vom 1oten Weinmonat vorigen

Fahres , wodurch das Tanzen gånzlich verbotten

worden , reye anmit zurückgenommen.

2.) Gegenwärtiges Defret fout mit dem Staats .

fiegel verfehen , und dem kleinen Rathe zur Bes

tanntmachung übergeben werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Grofen Rathsverſamm ,

lung , Luzern den 10ten April , 1806 .

Schultheis Kleine und Große Råtbe :

In deren Namen : Der Amtsſchultheiß ,

Vincenz Rüttimann.

(L. S.) Für dieſetben : Der Staatsſchreiber ,

in deſſen Abweſenheit :

3. 6. Weber , Rathsſchreiber,

4
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Anfúndigung

der Erledigten Bfarrpfründe zu ufhuſelt.

De Kleine Nath des Kantons Luzern bat zu

Wiederbereßung der durch Tod erledigten Pfarrpfrån .

de zu ufhuſen , Freytag den 25ſten laufenden Aprils

feſtgelegt.

Die allfälligen Aſpiranten werden demnach einge.

laden , nach Erfüllung der in dem Regierungsbeſchluſſe

vom 23ſten Augſtmonat 1805 enthaltenen Vorſchrifa

ten , fich bey der Unterzeichneten deswegen zur gehos

rigen Zeit anzumelden,

Luzern , den 15ten April , 1806.

Die Staatskanzley.

Namens derſelben , und für den Staatsſchreiber :

J. 6. Weber , Rathsſchreiber.

Jenen geiſtlichen Herren , welche laut Artitel 4.

der Verordnung über die Konkursprüfungen vom 20.

Augſtmonat 1805 , den allgemeinen Prüfungen nicht

unterworfen ſind , wird die Anzeige gemacht: daß die

beſondere Prüfung für alfåtlige Kandidaten der

Pfarrpfrunde Ufhuſen , welche ſchon Benefiziaten find,

Mittwoch , den 23ten dieſes Monats Nachmittag um

2 Uhr gehalten werde. Sie werden erſucht, ſich vors

her beym biſchöflichen Herrn Kommiſſarius , als

Pråſidenten des Examinazionskollegiums anzumelden .

Das Sekretariat des Eraminazionskollegiums,

Profeſſor Gúgler.
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Ernennung der Szfandtſchaft auf die Fünf

tige Dagſaßung.

nie

DerDer Große Rath des Kantons Luzern hat in

Reiner Verſammlung vom 10ten April den Herrn

Peter Genhart , Mitglied des kleinen Raths und

Präſident der Finanz- und Staatsivirthſchaftlichen ,

Kammer , zum Ehrengeſandten und den Herrn

Xaver Keller , Mitglied des Großen Raths und

des Oberſten Appellazionsgerichts , zum Legazionss

Rath auf die bevorſtehende gemeinendogenoßiſche

Tagfaßung in Baſel ernannt.
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Berch I u B.

Ueber die Vollziehung der Geſetze vom 24ften

April 1804 und 14ten Weinmonats 1805 ,

Den Loskauf und die Aufhebung der Weids

rechte auf urbarem Lande und in den

Wåldern betreffend.

Wir Schultheiß und Rlcine Räthe

des Kantons luzern ;

In Anicht des Gerefces vom 14ten Weinmonats

1805 , wodurch aller Weidgang in Wåldern verbothen ,

und jenes vom 24ften April 1304 , zufolge welchen

die Art des Postaufs der weibrechte auf urbarern Dana

de beſtimmt iſt ; und nach hierüber abgehörtem Bes

richte Unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichena

Kaminer ;

Beſchließen :

1

1

1.) ,) we Weidgang auf almenden oder Weiden

die an Wälder anſtoßend ſind , roll ſo lange gånglich

verbothen ſeyn , bis diefe von felben durch Zäune ge

hörig abgeföndert ſeyn werden.

2.) Jeder Beſiber eines Guts , welches einem Uns

dern zu Ausübung des Weidrechtes dienſtbar iſt , roll

in möglichkürzeſter Zeitfriſt mit leßter'm über
die das

herige Entſchädigungsipeiſe und att allige Verpflichtung

[ 113. R. BI. 1806. R
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1

des Zäunens fich zu vereinbaren ſuchen : würde dieſes

aber unter ihnen nicht zu Staube gebracht werden

können ; ſo iſt, auf Anverlangen irgend eines Intereſs

Arten , das Gemeindegericht , innert dejten Kreis das

dienſtbare Gut liegt , gufolge Gefeßes vom 24ften April

1804 , gehalten :, fein darüber ausgeſtelltes Gutachten ,

mit den Bemerkungen der beyden intereffirten Sheile

begleitet, dein Kleineu Rathe zum Entſcheið vorzulegen .

3.) Feder Funhaber von Gúltbriefen, Aufſchlagen

oder andern Zahlungsinftruinenten , welcher durch den

Loofauf der durch dieſe ihm verpfündeten Weidrech ,

te fich beeinträchtiget glauben möchte, foll bis Ende

fünftigen Maymonats ſeine diesfällige Anſprache, auf

Entſchädigung bei dem Präſidenten desjenigen Ge

meindegerichts , innert deſfen Kreis das dienſtbare Gut

liegt, bekannt machen , welcher fonach dem Prichtigen

hievon gehörige Anzeige zu geben gehalten feyn fod.

Nach Verfluß dieſer Zeitfriſt wird einen dergleichen

Anſprachen mehr Recht gehalten werben.

4.) Fede um die fosfaufung der Weibrechte zivis

fchen den intereflirten Shetler zu Stande gebrachte

gütliche Uebereinkunft :, To wie alle diesfälligen Endura

theile der Regierung i rollen in das betreffende Gülten ,

protokoll eingetragen werden ; in welchem Einichrcis

bungsfalle allein die erſtern als gültig angeſehen wets

den foanen.

5. ) Es rollen son nun an auch keine Weidrechte

, als Hypothet ,

mehr eingetragen werden dürfen : im Falle aber dieſes

dennoch geſchehen würde ; to follen dieſelben teines .

wegs als gültig angeſehen werden können .

d
e
l

r
e

in Wåldern in keinerley Inſtrumenten
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6.) Die Gemeindevorgefesten , Bannwarten und

betreffenden Partitularen ſind bey ihrer perſönlichen

Verantwortlichkeit aufgefordert : gegenwärtiger Bes

fchlufte und den vorangeführten , darauf ſich beziehen ,

ten Gefeßen genaueft nachjuleben ; im Entgegengeſes.

tenfade fle nach aller Strenge gemåg den in felben vers

ordneten Strafverfügungen behandelt werden follen .

1 ) Gegenwärtiger Beſchluß ſoll , zur allgemeinen

Befantmachung , dem Kantonsblatte bengerückt werden .

Alſo beſchloffen , Luzern den 19ten April 1806.

Der Aintsſchultheiß Vincenz Rüttimann .

Namens des Kleinen Raths : Der Staatsſdreiber.

In deffen Abweſenheit :

Der Staatsunterſchreiber Sqwygger.
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Defiet.

Anordnung eines allgemeinen Dantfeftes wes

gen der durch den Breßburgerfriedensſchluß

anertannten Unabhängigkeit der Schweiz

unter leberlaſſung der weitern dlesfälligen

Vortehren dem Kleinen Rathe.

Wir Schultheiß , Kleine und Große Käthe

des Ranton s fuzern ;

Auf die von dem Pleinen Rathe erhaltene Botha

ſthaft, worinn uns derſelbe fowohl in volle Kenntniß

über diejenigen amtlichen Mittheilungen feßt, welche

ad Seite der Kanſerl. Königlichen franzöſiſchen Ges

fandtſchaft ben der Schweizeriſchen Endsgenoſſenſchaft,

in Betreff des Preßburgerfriedens und der hiermit vers

bundenen Unerfennung der Reutralität und der Unab.

hängigkeit der durch die Bermittlungsafte regierten

Schweiz , an Se. Erzellenz den Berrn Randammann

der Schweiz gethan worden find ; als uns dasjenige

Antwortichreiben unter die Augen legt , welches una

ter'ın 28ſten þornung laufenden Jahres von Sr. Mas

jeſtåt dem Kayſer der Franzoſen und König von Sta.

lien , über die ben Anlaß des Friedensabſchluſſes zu

Pregburg und der Vermählung des Prinzen Eugen

Napoleon , Namens der Schweizeriſchen Eydsgenoſſens

fdjaft, an Höchſtdieſelbe gerichteten Beglücwünſchung

gen , ebenfalls an wohlermeldte Ergebleng ten Acren

Bundeslandammann erlaffen ward ; Fit
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In Betrachtung : daß durch die Riegreichen Waffen

des großen Napoledns die namhaften Gefahren und

Verwüſtungen von unſer'm Vaterlande abgewendet

worden ſind ; welche daſſelbe bey'm Ausbruche des leto

ten Krieges durch die vorhanden geweſenen Gefahren

einer nahen Ueberſchwemmung von fremden Kriegs

heeren bedrohet hatten ;

In Betrachtung : daß es in den anwandelbaren

Geſinnungen der höchſten Stellvertreter des Kantons

Luzern liege : über dieſe glücklichen Kriegsereigniſſe fo .

wohl als über den nachbin in Preßburg erfolgten Fiies

densſchluß theils nach dem Beyſpiele der Altvordern

der über das Baterland fåts wachenden allerhöchſten

Vorſchung, die innigſten Danfgebethe darzubringen ;

theild St. Majeftåt dem Kanſer der Franzoſen und
*

König von Stalien , die Gefühle der gerechten Bewung

derung und des vollfommenſten Dantes zu zollen ;

Verordnen was folgt :

1. ) Am aften nächſtfünftigen May foll im ganzen

Kanton Luzern ein beſonderes Danffeft gefepert werden.

2.) Der Kleine Rath iſt eingeladen : zu Begehung

dieſes Feftes alle weitern Anordnungen zu treffen.

3. ) Gegenwärtiges Defret , welches dem Kleinen

Rathe , mit dem Staatsſiegel derfehen , mitzutheilen

ift , ſoll dem Drude übergeben werden.

Alſo beſchloffen in unſerer Großen Rathsverſamm ,

lung 1 Luzern den 19ten

Schultheiß , Kleine und Große Råthe.

In deren Namen :

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Rüttimann .

Für dieſelben : Der Staatsſchreiber.

FR deffen Abweſenheit: Der Staatsunterſ.Schwyter.

9
0

ine

?
1
8
0
6

.
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Berch1 u .

Nåhere Anordnung über die Ubhaltung des

öffentlichen Dankfeftes auf den

erften Mar 1806.

Wir Schultheiß und Rleine Råthe

des Santos Ruzern ;

In Vollziehung des Defrett vom 19ten April
1806 , über die Fenerliche Begehung eines Danffeftes

im Kanton Luzern auf den erſten nachftfünftigen

Monats Map feſtgeret ;
lamic

Befchliefen :

1. ) In allen Pfarrkirchen des Kantons Luzern

fou den erſten nächlitünftigen Marmonats unter

Auslegung des HHI. Satramenis , ein öffentlicher

Gottesdienſt abgehalten werden , der ſich mit dem

Te Deum ſchließt.

2.) Am þauptorte des Kantons hingegen beginnt

diefe Fenerlichkeit durch die am gleichen Tage mit

dem Aufgange der Sonne zu erfolgende Abfeuerung

von 19 Kanonenſchůffen .

3.) Sodann verfammeln fich am gleichen Tage

de Morgens um 9 Uhr im gewöhnlichen Regie,
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rung gebäude die Mitglieder des Kleixen und Großen

Raths nebſt derſelben fämmtlichen Sangleybeamten

und dein Fisfal am oberſten Appellazionsgerichte ,

um von da fich zur Benwohnung des verordneten ,

feyerlichen Gottesdienſtes in die hierzu beſtimmte Kirche

gu verfügen ; und wozu auch die übrigen offentlichen

Gewalten und Beamten im Hauptorte beſonders

eingeladen werden foden .

4. Nach der Vollendung dieſes Gottesdienſtes

foll , unter nochmaligem Lobbrennen der Kanonen ,

ein feyerlidjes Te Deum abgeſungen werden .

5.) Gegenwärtiger Befolue, deffen weitere Volle

ziehung unſerer Kriegs . Finanz- und Staatswirth,

ſchaftlichen Kammer insbeſondere übertragen iſt , fou

nebenhin dem Hochwürdigen biſdhoAichen Herrn Koms

miſſar mitgetheilt und zur öffentlichen Betanntmg.

chung dem Kantonsblatte beygerůdt werden .

Alfo berdloffen , Luzern den 23ten April , 1806 .

2 D
e
r

A
m
t
s
ſ
c
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u
l
t
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is

Vinceng Xúttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreibe r

3. B. Amrhyn.
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Beſch I u 6.

Die Art , wie die über refurrirte Zehndidato

zungen anzuordnenden zweyten Abfchaßun

gen vor ſich zu gehen haben , anordnend ,

nebß Mittheilung der nicht unter den aus

gen der Finanz- und Staatswirthſchaftli,

chen - Kammer erfolgten gåtlichen Uebereina

Lünfte , über appellirte Zehndſchaßungen,

au eben diefe Kammer .

Wir Schultheiß und Kleine Käthe

des Kanton s uzern ;

Nach angehörtem Berichte unſerer Finang, und
Staatswirthfdjaftlidhen Kammer , über die Nothwells

digkeit der nähern Feſtlegung der Art , wie die , nach

Anordnung des S. 92. Des Lostaufsgeſekes über Gründe

ginſe und Zehnden dom 27ſten Weinmonats 1804 ,

durch den Kleinen Rath auf den Fall anjuorbnenden

zweyten Zehndabſchaßungen vorgenommen werden fol.

Jen : daß gegen die erſtern ergangenen Abſchagungen

retursweiſe Einwendungen einlangen und diesfalls

nicht zwiſchen den betreffenden Zehndeigenthånern und

Paichtigen auf dem durch Unſer'n Beſchluß vom 26ſten



Hornung leşthin vorgeſchriebenen Wege: ein gütlicher

Bergleich ausgemittelt werden würde ;

Und auf den daherigen Antrag dieſer Kammers

Befehlie Ben :

V

bleiben ſollte

1.) Für diejenigen ergangenen Abſchaßungen des

Zehndertrages , gegen welche innert dem zur daheri.

gen Appellazion beſtimmten Termin Einwendungen gé

macht worden wären , und bey welchen jeder Verſuch

zu einer gåtlichen Uebereinkunft zwiſchen den betref.

fenden Zehndeigenthümern und Prichtigen fruchtlos

, werden ſomit zur , gemäß dem S. 22.

Des Lostaufsgereges vom 26ſten Weinmonats 1904 ,

aufzuführenden zmenten Spaßung zwey beliebige, jes

doch ſo viel möglich rachkundige Männer ernennt ,

welche die bereits ergangene Schaßung prüfen , eine

gwerte aufnehmen und diefe fonach förmlich in Schrift

berfaßt , und mit einem umſtåndlichen und mit den

dazu erforderlichen Belegen begleiteten Berichte vere

rehen . Unſerer Finanza und Staatswirthſchaftlichens

Kamnter úberreichen werden.

8.) Um dieſen zweyten Schakungen einen mög,

lichfihohen Grad von Vollſtåndigkeit zu geben , rey je.

dein der vorberührten zwey Schaßungsmänner zuges

fanden : fich aus dem ihm zur Abſchakung angewies

ſenen Zehndbezirke einen ihm gefälligen Gehülfen bens

zuordnen ; um mittelſt deſſen Beyhülfe ſeinem Auftrage

mit gehöriger Vorkenntniß Genüge leiſten zu können .

und ebendesuahen werden ſich dieſelben auch

ſowohl von dem betreffenden Zehndeigenthümer als

B
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PAichtigen alle Angaben zu Band ſtellen und Aufe

sublüffe ertheilen laſſen , die ſic, nur immer für ihre

porhabende Arbeit als nothwendig und zweddienlich

erfinden würden .

Hornung 1806 ,Bonan

3.) Eben dieſen Zehndſchaßern ſollen dann auch

die , nach Innbalt unferes Beſchluſs vom 26fter

im Widerſpruche fich bes

findenden Zehndeigenthümern und Paichtigen zu mas

chenden gegenſeitigen Losſchlagungen ihrer betreffens

den Zehndrechte und Schuldigkeiten , doz Vollführung

der ihnen aufgetragenen zwepten Abfibagung, fchrifts

lich vorgewieſen werden .

4.) Dieſen zmenten abrdaßungen haben , ben

Berluß des Rechtes aller fernern Einwendung und

Vorſtellung , ſowohl die Zehndeigenthüiner als Prich ,

tigen perſönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte

benzuwohnen , und ihre aufälligen Gründe und Be

merkungen zu eröfnen.

Es können auch bende dieſe Parthenen , zur nachs

herigen Ausmittlung der Zehndſchuldigkeit jedes eine

jeln PAichtigen , auf einen Unterſuch des daherigen

Ertrages des ganzen Schudbezirkes andringen und

einen ſolchen förinlich verlangen ; dagegen aber die

diesfalls verurſachten Umkoſten zur Zeit , nach Bil.

ligbefinden und nach Maßgabe der Umſtånde , auf

den begehrenden Thail fallen .

5. ) Unſere Finanz- und Staatswirtyrchaftliches

Kammer ren gehalten : die auf vorbeſchriebenc Art
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perfertigten und För eingegangenen , zweyten Zehnd.
***

chaßungen , nach einem von Fhr vorläufig darüber
ar

angeſtellten Unterſuche und mit Ihrem diesfälligen

Berichte begleitet, Uns zum endlichen Entſcheide

vorzulegen.

.

6.) Das Taggeld für jeden der zwey Schaßungs,

manner iſt nebſt einer Zulage , die ſie fonach an die

fich bergeordneten Gebülfen abzugeben haben , auf

vier Schweizerfranken feſtgelegt , wofür ſich aber alle

verföftigen haben ſollen.
dieſe ſelbst

?

7.) Bey Bertheilung der Koſten , welche aus ete
,

ner ſolchen zweyten Schabung und der Appellazion

entſpringen , rod. ſowohl auf die im vorgehenden S. 3.

erwähnten , gegenſeitigen Losſchlagungsanerbiethungen

als auch immerhin darauf Rüdſicht genommen were

den : in wie weit die erste Sdabung von dem eis

gentlichen , bey der Appellazion feſtgefesten Postaufs.

tapitale abgewichen ſey.

Elbene
rwähnt

e

3

s.) Würden endlich über appellierte Zehndab,

ſchaßungen auch erſt nach den

ten . 3. gegenwärtigen Beſchluffs , von Unſerec

Finanz , und Staatswirthſchaftlichen - Kammer ge

machten Verſuchen zu einer gåtlichen Ausgleichung

zwiſchen den betreffenden Partheyen , eine gegenſeitige

Uebereinkunft zu Staube gebracht werden ; fo fod

hiervon immerhin , mittelſt gbrdhriftlicher Mittheilung

dieſes Attes , ebenerwähnter Kammer Kenntniß gez

geben werden

ma



1

9 :) Gegenwärtiger Beſchluß, welcher als Un,

leitung für die betreffenden Schaßungsmånner zu

dienen hat, und deffen weitere Vodziehung die mehr.

gedachte Finanz- und Staatswirthſchaftliche . Sam .

mer beſorgen wird , soll beyden dieſen zugeſtellt und

nebenhin zur allgemeinen Betanntmachung dem Kan

tonsblatte einverleibt werden .

allfo beſchloſſen , Luzern den 19ten April, 1806.

Der Amtsſchultheiſ ,

Vincenz Xůttimann.

Namens des kleinen Raths : Der Staatsſchreiber.

zu deren Abweſenheit :

Der Staatsunterſchreiber , Schwyger.
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Beschl u B.

Verboth der Aus- und Einfuhr engliſcher

Waaren in Kanton Luzern ; und Unterwers

fung der vom 15ten May an in dieſen

eingeführt werdenden Kaufmannsgüter

ordentlichen Certificats d'origine,

Wir Schultheiß und Kleine Råtho

Des Kantons Ruzern ;

SEIn Berufung derjenigen Aufträge und Voll

machten , welche Uns , in Beziehung auf den Sandel

mit engliſchen Waaren und den daherigen Schleich.

handel nach Frankreich , don dem gereßgebenden Grof

ren Rathe unter'm 26ſten zu Ende fließenden Monats

April ertheilt worden ſind

en

Mit Rüdficht auf die über den gleichen Gegens

ſtand von Sr. Erzellenz dem Serrn Bundeslandam

mann unter'm geſtrigen Datum an uns gelangten

Zuſchriften ;

Und in Erwartung derjenigen allgemeinen Verfüs

gungen , welche wegen vorerivåhnten , engliſchen Waa.

ren ab Seite der fünftigen , Soben Dagfaßung ge

troffen werden konnten ;

C43. R. BI. 1806 ,
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perordnen :vero ronen

1.) Die Auss und Einfuhr aller engliſchen Waa.

ren in den Kanton Luzern faus dieſe auch blos

tranfitweiſe geſchehen follte , iſt gånglich unterſagt

und verbothen .

en
staates

, aus

3.) Demzufolge ſollen auch , von Mitte des eintres

tenden Monats May an gerechnet , alle in den Ran .

ton Luzern eingeführt werdenden Raufmannsgüter ,

nebſt den ordentlichen Frachtbriefen , noch mit förm .

lichen Zeugniſſen über ihre urſpringliche Herkunft

( Certificats d'origine) und der in dieſen deutlich auss

gereşten Erklärung verſehen reon : daß es feine englia

ſchen Waaren reyen , welche Zeugniſſe von einer gereg.

lichen Auttorität des

welchem fie herbengeführt werden , oder der vor uns

liegenden Kantone ausgeſtellt ſeyn müſſen .

Wouten aber gleich von Anfang , und blos aus

erwieſener Unwiſſenheit , Kaufmannsgüter ohne den

Befis To ! cher Zeugniſſe eingeführt werden ; ſo mag dies

res wohl geſchehen : doch follen diefelben nirgend an ,

derswo abgeladen werden dürfen , als in der in der

Stadt Luzern ſich befindenden Mauthe ( Suſt ) ; alls

wo fie auch ro lange zu verbleiben haben , bis entwes

der die abgehenden Attekate vorſchriftmäßig nadiges
..

folgt oder durch addafige Eröffnung bewieſen feon

würde : daß die eingelangten Kaufmannsgüter teine

engliſchen Waaren enthalten .

3. ) Zugleich werden alle øandelsleute , Spedis

teurs , Kommiffionårs und Fene, die ſonſt allenfalls

.
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Waarenlager halten foliten ben ſtrengſter Strafe auf

gefordert : ſogleich ihre endliche Angabe über die auf

eigene Rechnung ,-in Kommiſſion oder“ bios in Vers

wahrung habenden Waaren aus England , unter nas

mentlicher Ausſegung der Gattung und des Quans

tums derſelben , dein Gemeindegerichte ihres Wohnis

ortes ſchriftlich und gehörig unterzeidynet , zu machen ,

welche Gerichtsſtellen dann bey ang drobter Ereku .

fion , dieſe erhaltenen Angaben ebenfalls bis Mitte

des Maymonats an unſere Finanz- und Staatswirth,

daftliche- Kainmer unfellbar einfenden foxen .

om

nenon

4.) Von dieſen allenfalls vorhandenen Waaren

roll innert dem Kanton nichts im Großen berkauft

aufer dieſen aber auch nich : 3 tin Kleinen verführt

werden dürfen ; ohne porläufig hierfür bey dein Fleis

Rathe die Bewilligung förmlich nachgeſud)t und

dieſelbe erhalten zu haben , welche aber erſt dann .

zumal wird ertheilt werden , weün der Regierung

hinlängliche Beweiſe geleiſtet worden ſeyn würden :

daß die zu verſendenden Waaren weder mittelbar

noch unmittelbar nach Frankreich beſtimmt find , das

her dann auch in den diesfälligen , hoheitlichen Aus,

fuhrbewilligungen immerhin das Beſtimmungsort det.

felben angegeben fern wird.

róen m

5.) Alle diejenigen, welche die in den 9. 1,2,3

und 4 enthaltenen Verbothe und Vorſchriften über.

treten oder nicht beobachten würden , werden mit

der unbedingten Konfiškazion ihrer eingeführten , ver

heimlichten , unbefugt verkauften oder ausgeführten ,

engliſchen Waaren belegt.
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Würde aber die Einfuhr folcher Maaren in den

Kanton unter verdedtem Namen und mittelft falſchet

Zeugniſſe über ihre urſprüngliche Herkunft erfolgen ,

oder ſollten dieſe ausgeführtwerdenden Waaren mit

telbar oder unmittelbar ihre Beſtimmung jur Kon .

trebande nach Frankreich erhalten haben ; fo wird

die Konfiskajionsſtrafe mit dem vierfachen Werthe

der weggenommenen Waaren gegen jenen vermehrt ,

welcher eine ſolche Ein- odeč Ausfuhr bewerkſtelliget

haben würde ; da dieſem dann der Rüdgriff auf den,

jenigen offen fehet , welcher ihm hierfür den Auftrag

ertheilt oder dieſe verbothenen Waaren zugeſtellt hae

ben wurde.

Zugleich behålt ſich die Regierung im eben afho

gezeigten erſten Falle vor der entdecten Verfål.

fchung wegen unmittelbar von ſich ausnoch diefenigen

Schritte zu thun , welche die Sicherheit der geſamm :

ten Schweiz im allgemeinen und jene des Kantons

Luzern in's beſondere von Ihr erheilchen dürften.

6.) Wer immer der Finanz- und Staatswirth .

fchaftlichen Kammer Entdeckungen über derley vera

bothene Ein- oder Ausfuhren oder auch über erfolgre

Berheimlichungen von engliſchen Waaren machen

würde ; fol , unter Geheimhaltung reines Namens ,

den dritten Theil der in einem folchen Falle gegen

den oder die Fehlbaren verhångten Strafe erhalten .

7.) Die gleiche Kammer , welcher die nåhere Uud ,

führung gegenwärtiger Regierungsverordnung aufge.

tragen iſt, rey zugleich bevollmächtiget : " von ſich aus

mit Zuzug der Polizeytanımet die nöthig findene

?

2
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1 ver Emm
en

den Gebåtidedurchſuchungen vorzunehmen oder anzu .

ordnen .

8.) Nicht minder fer auch den öffentlichen Zivils

und Polizeybeamten , den Einziehern der Brúffengels

der zu Wohlhufen , Werthenſtein und an

und Gigiferbrůtke, und den verſchiedenen Aufſehern

bey der Suft in der Stadt Luzern die Beaufſichti

gung Handhabung und Boufiehung mehrbemeldten,

Beſchluffes , ben perſönlicher Verantwortung , aufges

tragen , welch' leştere Bezugsbeamten vorzüglich dafür

Bu ſorgen haben : daß die im S. 3. enthaltenen An

orbrungen genaueſt befolgt werden.

9. ) Sollten dieſe in den Fall kommen , zur Bolla

ziehung dieſer Regierungsverordnungen , Gewalt braus

chen zu müſſen ; fo werden ſie ſich hierfür ſowohl der

Landjäger, bedienen , als die betreffenden Gemeindevors

ſteher um ihre daherige , werkthätige Beyhülfe anſpres

chen , welche ihnen dieſe in einem ſolchen Falle un.

derweilt zu leiſten oder leiſten zu laſſen , bey Verant.

wortung , gehalten ſeyn ſollen.

10.) Gegenwärtiger Beſchluß , welcher Sr. Erzel.

lenz dem Herrn Bundeslandammann , den Kantonen

der Schneiz und den öffentlichen Behörden und Bes

amten des Kantons mitzutheilen und zuzuſtellen iſt ,
foul nebenhin dem Kantonsblatte bergerůckt werden.

Alſo beſchloſſen , Luzern den 30ſten April 1806.

Der Amtsſchultheiſ Vincenz Rüttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber , J. R. Amrhyn.

2
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Publiť a ion

der Kriegstammer des Kantons Luzern , über

den Unterſuch der ,
Pr
in we
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he

we
ge
nt
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ge
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En
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An
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ch
en

zu kö
nn
en

glauben .

Zufolge S. 8. des.Gereket voin 26ften Weinmos

i

nats 1805 muffen fich fowohl die Eliten , welche ive.

gen förperlichen Gcbrechen frühere Entlaſſungsſcheine

vom Militárdienſte erhalten haben , einem ncuerlichen

Unterſuche vor einer eigends hierzu durch den Kleinen

Rath ernannten Kommiſſion des Sanitätsraths , als

auch dicienigen Eliten , welche noch keine ſolche Ents

laffungsſcheine befafen , und ebenfalls wesen Gebre.

cheu auf Entlaſſung Anſpruch machen zu fónnen glaus

ben , einem gleichen Unterſuche vor ebenberagter Kom .

miſſion unterwerfen .

Da nun dieſe Kommiſſion ihren Unterſuch für die

erſte Klaſſe bereits beendiget hat ; ſo findet ſich die

Kriegsfammer , die wirklich mit der Einrolirung der

waffenfähigen Mannſchaft beſchafftiger iſt, bemůßiget ,

offentlid tund zu machen :

1
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der Eliten zweyter Klaſſe, die in

1.) Das die beſagte Kommiſſion des Sanitats.

raths nächſtfolgende Tåge ebenfalls zum Unterſuche

nämlich früherhin noch

teine Entlaſſungsſcheine erhalten , und wegen körperlia

den Gebrechen auf ſolche Anſpruch machen zu können

glauben , jedesmal auf Morgen um zehen uhr ,

feſtgereßt habe , als für das

Militár - Quartier Luzern auf Freytag den 9ten

May .

Militär - Quartier Hochdorf auf Mondtag den

12ten Man.

Militår Quartier Xilifau auf Freytag den

16ten May.

Militår - Quartier Entlebuch auf Mondtag den

19ten May.

.

ó
r
e

2.) Die Eliten , welche ohne ganz wichtige

Gründe - verſäumen würden , an dem für ihr Quat.

tier Beſtiinmten Tage vor der beſagten Kommiſſion
1

zum Unterſuche zu erſcheinen, wenn fie auch ſchon

nachgehends ihren Gebrechen wegen vom Exerzieren

entlaſſen werden müßten , ſollen ,
0118

wilache

ihrer Verfáumniß , einer doppelten Vorſtandesge.

bühr bey der erwähnten Kommisſion , ju Handen des

Stants , nebſt einer doppelten Dare in die Militar

kaffe unteriporfen werden,.

hé

1

3.) Diejenigen hingegen , deren Gebrechen nicht

fchon fichtlich iſt , haben vor der beſagten Kommiſe
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fion mit einem Zeugniſſe des Arzten , deſſen Hülfe fle

bisher gebraucht haben , zu erſcheinen.

4.) Endlich rollen ſich die , welche i obwohl

mit frühern Entlaſſungsſcheinen verſehen , verſäumt

båtten : fich an dem dirette von der Rommiſſion aus .

geſchriebenen Sage früherhin dor derſelben zu ftellen ,

unter der im Dorſtehenden § . 2. angelegten Strafe ,

ebenfalls an dem dermalen für ihr Quartier vorge

ſchriebenen Tage vor eben derſelben einfinden .

5.) Gegenwärtige Verordnung roll , zur öffentli.

chen Bekanntmachung, dem Kantonsblatte bergerůdt

werden.

Luzern , den 3often April, 1806.

Der Präſident der Kriegstammer ,

B. Schillinger ,

Der Schreiber, Leodegar Pfyffer.
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S eret %.

Neue Organiſazion der Miliztruppen des

Kantons Luzern.

des Kantons.Luzern

Wir Schultheiß , Kleine und Große Räthe

;

Srn Betrachtung : daß theils das endsgenoſfirche

Militárreglement vom 22ften Brachmonats 1804 , welo

des eri unter'm 23ſten Weinmonats gleichen Fahres,

inſoweit nämlich daſſelbe die Organiſazion der Endse

geroffiſchen Truppen belangt Unſere Genehmigung

erhalten hatte ; theils andere Umſtånde , vielfältige Abe

anderingen in Unſer'm ſchon unter'm 22ſten Hornungs

1804 crlaffenen Gefeße , über die Organiſazion der

Riliztruppen im Kanton Luzern , nothwendig machen ;

Veroronen

Deinrad folgende neue Bildung unſerer Priftztruppen :

1. U brehnitt.

dugemeine Verfügungent.

1.) Zeder Schweizer, Einwohner des Kantong Probin

geten , iſt gehalten : vom fechBzehnten Fahre ſeines AL.

ters an bis in das fünf und vierzigſte zurådgelegte,

zum Dienfte des Vaterlandes die Waffen zu tragen .

2.) Hingegen Cemer vom Waffentragen liebſt denje.

nigen , welche das fünf und vierzigfte Fahr erfült ban

ben würden , gånglich ausgearmmsa :

u . 3. BI. 1896,
S

**
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on

a . Die Geiftlichen , ihres Standes halben ;

b . Die Mitglieder des Kleinen und Großen Raths ;

Der Fiskal am oberſten Appellazionsgerichte ;

d . Die Amtsrichter ;

& . Die Gemeinderidter ;

f . Die Gemeindeverwalter ;

5. Der Staatsſchreiber und die Stactskanzley

beamten ;

h . Die Amts . , Gemeindegeridtts und Semetre

deverwaltungs . Oberſchreiber ;

i. Die Angeſtellten ben dem Poftamte ;

k Die Zolleinnehmer und

d . Die Staats . und Gerichtsweibel ;

fo lange nämlich alle dieſe eine der vorflebenden Stel

len belleiden.

3.) Ferners genieten eine gleiche Ausnahme,
20

jwar unter der bindenden Bedingung : hiefür bis

zu der Zuracfleguing des fünf und vierzigſten Jahres

alljährlich in Chriſtmonat , nach Verhältniß ihrer

Vermogensumſtände, eine bis vier Schweizerfranken

in die betreffende Militártaſſe zu erlegen :

a. Die geſchwornen Viehårzte ;

b. Ben jeder Pfarrs, Kurat , und Stiftskirche

ein Süfter ( Sigrift ) ;

c . Ein Müller in jeder Mühle ;

d. Fu jeder Hammer - und Hufſchmidte ein

Sdímid ;

€. Die von der Regierung patentierten Schif

Teute ;

jedoch auch dieſe alle mur auf fo lange, als the five

im vorbeſchriebenen Falle befinden .
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B

1

4.) Die in den vorſtehenden SS 2 und 3 Benann.

ten können hingegen , in Abgang hinlänglicher taugs

Iicher Perſonen , teine Offiziersſtelle ausſchlagen.

5.) Befindet fich aber jemand im Fallei tvegen

Leibesgebrechen ſeine Entlaffung vom Militärdienſte

zu fordern ; ſo hat er fich diesfalls an der Kleinen

Rath juivenden , welcher alsdann drep Mitglieder1

des Sanitätsrath's , für Unterſuchung und Erwahrung

eines folchen Vorgebend , beauftragen und auf ihr

daheriges Gutachten , welches von allen dieren dregen

unterzeichnet ſeyn muß nach Billigkeit darüber vero

fügen wird .

Einem gleichen Unterſuche haben ſich auch alle

diejenigen zu unterwerfen , weldje ſchon , dor Erſcheia

nung dieſes Gefeßes , wegen dergleichen Leibesgebrechen

auf eine andere Art ifre Entlaffung erhalten hätten ,

und alſo auch fchon mit Entlaſſungězeugniſſen ber .

Fehen wåren .

Feber , welcher auf die vorbefchricbene Weife ſeine

Entlaſſung erhalten hat , jablt fonach jedes Fahr im

Chriſtmonat an die betreffende Militärfaffe, nach

Maaßgabe ſeiner Vermögensuinftande , eine bis sier

Franten .

6.) Ein Sdweizer bürger , der ſich im Kanton Lu .

zern blog entweder im Diente oder in anderer Bee

gangenſchaft aufhålt , iſt verbunden , durch ein gultis

ges beweiſen : daß er im Kanton reines

Bürgerrechts in die Miltz eingeſchrieben fer ; widrio

genfalls ein ſolcher ſogleich Hieroris zum Militärbiem

fte angehalten werden ſol .

1

co
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bat fich aber ein Soweigerbürger in Unſer'in Kano

ton wirtlich angefiedelt ; To iſt er auch ohne anders ju

Deffen Dienft auf unſere Militårliſte zu feßen .

7.) Entfernt ich ein Kantonsbürger and feiner

Gemeinde, und begiebt ſich in eine andere in Dienft ,

oder lågt fig in einer folchen nieder ; To hat derſelbe

alba ein von feiner betreffenden Ortsbehörde ausgea

ftelites Zeugnig aufzulegen : daß er in ſeiner Beimaths

gemeinde wirtlich in die Miliz eingeſchrieben fein , an .

fonft ein ſolcher in der Gemeinde , wohin er ſich be

geben , auf die Militárlike genommen werden ſoll.

Ebendaher rey dann auch Seder , der einem Bút

ger aus einer andern Gemeinde ader Kanton Unter

ſchleif geben würde , verpflichtet : dieſen innert acht

Lagen den Gemeindeporftebern und dem Ererziermçis

fick ſeines Wohnort's be einer Suge von vier bis

fedisichen Schweizerfranken anzuzeigen : und bey eie

der gleichen Buße fen auch derjenige Militar , wele

djer feine Heimathsgerneinde verlåßt , verbunden :

dem Gemeindevorſteher und dera Ererziermeiſter for

wohl feines Bürgerrechts , als ſeines neuen Aufente

haltsortes ebenfalls innert adt Sagen davon Kenut.

nig jul gehen , und Beſonders immerhin den Beamten

jenc crfern ſo oft er ſein altes Wohnort verán .

dert - Das neue wiffenhaft fu maden .

II. Xirchnitt.

Militäriſche Aufzåhlung.

.) Alle Jahre rotl poin 15ten Mårzmonat bis

auf den erſten April in jeder Gemeinde des

Santons von alex Mannichaft , ledigen Der verbci

.

o
Tarif

fier
le



127

ratheten Standes , welche feit der texten Aufgåhlung

das fechszehnte Jahr erfüllt , fo wie von Senen , die

id mitlerweilen bey ihr angeſiedelt baben , oder ta

Dienſt getreten find , eine militariſche Kufjáhlung

Statt finden .

Die diesfällige Militárlifte wird dergeſtalt dem

Alter nach aufgenommen und verfertigt : daß daring

immerhin dic Heltefen zuerſt in fiehen tommen ,

Die Altungen führen darüber ein geo

naues Protokoll , und überfenden der Kleinen Rathe

davon ſogleich eine vollſtändige , vidimierte Abſchrift.

9.) Fene Kantonsbürger , welche fich aufferhalb

dem Kanton fáfhaft gemacht, können hierorts nidt

auf die Militárliſte getragen werden .

Hingegen werden Bürger aus andern Kantonen ,

die ſich im Kanton Luzern angeſiedelt haben für

Jene Gemeinde in den Militärdienſt genommen , in .

nert welcher ſie wohnen.

10.) Die Kantonsbürger aber , welche ich in eis

nem andern Kanton , - ohne fich zwar dort angeſies

belt zu haben , - oder tunert unfer'm Kanton aus

ihrer Bürgerrechtsgemeinde weg in eine andere Gle

meinde begeben , niederlaſſen oder in Dienft treten ,

rollen für jene ihre Burgerrechtsgemeinde in Militár.

dienſt als Auszüger gefegt werden , welche fit zulegt

derlaſſen haben .

III. 46rehnitt.

Wintheilung der waffenfähigen Manfchaft.

11.) Die Miliş des Kantons Luzern iſt in Rerus

ten , Auszüger und Referpforps cingetheilt.

e
t

.
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-

12.) Aus der jungen Mannſchaft dom fechszehna

ten Jahre aufwärts werden die Retruten und Aus.

zůger gebildet , und zwar ſo : daß , indem die jünge

ften die Klaſſe der Retruten ausmachen , die übrigen

ihrem Alter nad , in die Auszüge gelegt werden .

13.) Die Auszuger werden für das Erſtemal, mit

Ausnahme der Offiziers , aus der Klaſſe der ledigen

Mannſchaft , nachber aber aus den Rekruten ledigen

oder verheuratheten Standes ausgezogen .

14.) Diejenigen , welche ſchon einen Feldzug

auffer dem Kanton gemacht haben , können ohne

Nothfall nicht unter die Auszüger genommen
nwerden.

15.) Wenn mehrere Brüder fich in den Militar,

auszügen befinden z fo follen Sie dergeſtalt in verſchies

dene Kompagnien dertheilt werden : das niemals

zwen oder mehrere von ihnen zugleich in den nåm .

Itchen Endsgenoßiſchen Auszug zu ſehen fommen .

16.) Diejenigen Auszüger , welche ſich bey dem

Ausmarſch ihrer Kompagnie , in der Re eingefchries

ben find, bodhafterweiſe entfernen , und fich bey derſels

ben gur gefesten Zeit nicht einſtellen würden , werden

vom Kriegsgerichte als Ausreißer verurthcilt

17.) Die lusjuger måjen immerhin zum Dienſt

des Vaterlandes und zur Handhabung der innern

Rube in voltommen marſchfertigem Stande gehal.

ten werden .

18.) In die Referve gehören bep der erſten Bil

dung der Auszüge ale jene, welche ſchon verheurathet

find ; und von jeist und in Zukunft alle, welche

dhon einen Feldzug außer dem Kanton im Dienſte

des Vaterlandes mitgemacht, und endlich die , welche

1
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ibre vorgeſchriebene Dienſtszeit in allen Auszügen

erfüllt haben , ſobald nämlich der vierte Auss

zug mit hinlänglichen Rcfruten ganz neu gebildet

werden kann.

19.) Ferners rollen in die Reſerve eingeſchrieben

und eingetheilt werden : die offenttichen Erzieber und

Schullehrer ; die Studenten , welche auch fogar ófo

fentliche Schulen und Inſtitute beſaden ; die petens

tirten Salpeterfieber folange dieſe eine ſolche Eis

genſchaft bett.iden ; - alle jene, welche wegen gea

feblich erwieſenen Leibesgebrechen zum Waffentragen ,

nicht aber zu andern Militárdienſtøverrichtungen uns

tauglich find , und endlich alle jene , welche nicht ges

Teßlich vom Militardienfe enthoben find.

be
IV. Abſchnitt.

Militåriſche kintheilung des Kantons.

30.) Der Fanton Luzern bildet vier Militárquare

tiere. Jedes diefer iſt in zwey Selgionen abgetheilt.

Die Kangordnung dieſer Quartiere und Sclzionen

befindet ſich durch die , zufolge des Militärgefeßes von

22ſten Hornung$ 1804 S. 10 , von der Mittartam :

mer unter'm 17ten May gleichen Jahr's vorgenomme

ne loodziehung, wie folgt, feſtgeſeßt:

Rangordnung der Quartiere.

Nro. 1. Luzern.

2. Surſee.

3. Widirau.

4. Entlebach .

1

1
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Rangordnung der Setgionen .

Quartier Luzern.

Nro. 1. luzern.

2. Rothenburg.

Quartier Surrec.

Nro. 1, Surfee.

2. bißfird .

Quartier Williſau.

Nro. 1. Williſau .

2. Altishofen .

Quartier Entlebuch.

Nro. 1, Ruswil

2. Schüpfheim .

21.) Diere acht Setjionen befchen aus folgenden

Gemeinden :

Quartier Luzern .

Setzion Luzern . Setzion Rothenburg.

Luzern . Rothenburg.

Dignau. Sempad .

Weggis. Pildisrieden .

Oreppen . Erchenbach

Reggen. Inwyl.

Sorm. Root.

Kricns. Segerstappel.

Littau . Udligenſchwul.

malters.
Adligenſchwgl.

Dieriton u . Buchenrein .
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Ebiton.

Emment.

Neuenkird .

Quartier Surſee.

Sekzton Surfee. Selzton Sigtirah.

Surree. Hiştirch.

Knutwor.
Hosdorf.

uffiton .
Bohenrein.

Buchs.
Mettenmoni.

Wyniton . Gelfiton.

Sriengen .
Ermenrec.

Buton . Håmiton .

Seuenſee.
Altwis .

Scenten . Mügwangen.

Oberfird .
Sulf und Lielt.

Sdongau.

Pfefiton.
Stefco.

Kidenbacts.
Mofen .

Reudorf Ricenſec.

Berliſperg.

Retſchmol.

Münſter.

Gunjidhl.

Schwarzenbad .

Quartier Williſau.

Setzion Pluifau. Setzion Ultishofen .

Williſau , Stadtgemeinde.
Altishofen .

Widifau , Stadttirdgang. Wyton.

Dergismyl. Regben .

Lutgeen. Dagmerſellen.

Eid .

2



132

urhufen.
Poppenwyr.

Zea. Eberreden .

Gettnau.
Nebiton.

Alberswpl.
Egotzwyl.

Ettismyl.
Langnau.

Katrylai Richenthal.

Baumgl. Xoggiiswyl.

Pfaffuau.

Schos.

Atburon.

Großendietwpł.

Fiſdibach.

Quartier gentlebuch.

Setzion Kuowy .

Rusiyi.

Rottwyl.

Buttishoig.

Wangen.

Menznau.

Wohlhuſen .

Schachen.

Sekzion Schüpfheim .

Schüpfheim .

Doppli , hivand .

Romoos.

Basli.

Entlebuch.

Fueli .

Erdholimatt.

Marpach.

fall des Kdh túnftig
hiu

zeigeud
en22.) Auf den

Erforderniſſes iſt dem Kleinen Xatbe die Vollmacht

ertheilt : die Setzionen verhältnifmásiger einzutheilen.
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V. Ubſchnitt.

Bildung und JLintheilung der Auszuger

in Bataillons und Rompagnien.

23.) Die Bildung der Auszügerbataillons und

sobmpagnien erfolgt auf gwenerley Art, nåmlich : für

den Kantonal , und Endsgenosiden Dienft.

A ) Kantonalbataillons und Konipagnien.

24.) Die Kantonalbataillons und Kompaguien wer ,

den aus der Miliz ihrer betreffenden Quartiere und

Sefzionen , nach Anordnung der vorgegangenen Sg. 12

und 13 gebildet , wozu jede dahin eingethcilte Gemein .

de verhältniſmäßig ihren Antheil Ausjuger liefert.

25 ) Fedes der vier Militårquartiere enthält ein

Bataillon Linieninfanterie zu fünfhundert Mann.

Diefes wird in fünf Kompagnien abgetheilt , als :

denadie
rkompag

nie
zuEme 100 Mann.

Vier Fuſilierfompagnien , jede zu bun ,

dert Mann ,
400

500 Mann

Nesenhin :

Zwey Kompagnien leichter Infanterie ,

ebenfaus jede zu hundert Mann , 200 Mann.

Eine Kompagnie Scharfſchügeli
80

154 Koinpagnie Huſaren , zu 12 bis 13

Halbe Kompagnie.Artillerie
40

Latus 833 Mann,
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Latus 833 Mann.

1.

Da die leichte Infanterie alig acht

Kompagnien beſtehet ; fo bilden diefe jue

fammen auch ein Rantonalbataidon.

Jedes Bataidon erhält dann noch die

nen Staab , beſtehenb in :

Oberflieutenant

Aibemalor mit Hauptmannsrang

udjudant mit stem Unterlieutenants

rang

Quartierzahlmeifter mit Oberlieutenants.

rang

Fåhndridh mit Unterlieutenanforang

Seldvrediger

Bataillonschirurgus 1 .

Unterchirurgi , % .

Jambourmajor

Staab8fourier

Buchfenſchmied

Wagenmeiſter
1 .

6dneidermeiſter 1 .

Sduftermeiſter

Profog 1 .

Beyldufiges Sotal 849 Mann.

36.) Sebes Kantonalbataition führt den Namen

feines Quartiers.

17.) Da dieſe Truppenbildung mit Aldo bringt :

daß zwer Militárquartiere zwölf und hingegen given
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andere. ſolcher drengehen A , und fomit auch

fechs Setjionen rechis , und zwep hingegen ſieben zu

ſtellen haben ; ſo wird für das erfte Mal

beſtimmen : ielche son benden mehr oder weniger

zu leiſten haben ſollen ; wo es dann túnftighin un .

ter dieren der Reibe nach gehen wird .

0.8 Loo
s

e

e28.) Jede Setzion liefert annoch verhältniſmäßig

für das Kriegsführwefen die nöthigen Karrer und

Spetter , welche im Dia inem Wageameiſter un.

tergeordnet find , und die für die ihnen anvertrauten

Pferde und Fuhrwerte perſönlich zu haften haben .

29.) zu einem zweyſpånnigen Wagen wird ein

Sarrer , zu einem drey oder vierſpånnigen aber nebſt

dem Karrer noch ein Spetter geſtalt.

30.) Karrer und Spetter werben burd big
Die

betreffenden Gemeindevor
ſteher

felbft aus den Ausgún

gern oder auf der Referve ausgehoben .

Für
er Ste

lle
ton

nen
Dor

júg
lic

h

jen
e

heu
te

bon min
der

n
Lei

bes
geb

rec
hen

gen
omm

en

wer
den

, in

fofe
rn

fie näm
lic

h
für ein

en ſolc
hen

Die
nst

fäh
ig

rey
n

wür
den

.

Die Dienſtzeit des Sarrers und Gretters dauert

iden Jahre.

31.) In jeder Gemeinde miro annoo eine rilie

tårordonanz aus der Zahl derjenigen ausgehoben ,

iveldy ihrem Álter nach in die Andjäge gehören .

Ihre Dienſtzeit ift von vier Jahrer.
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1.

2.

Bildung der Auszugerkompagnie.

Grenadierkoin pagnie.

32.) Eine Grenadierkompagnie beſtehet aus :

Hauptmann 1.

Oberlieutenant

Erſter Unterlieutenant
1.

Zweyter unterlieutenant 1 .

Feldweibel 1.

Fourier ,

Wachtmeiſter

Frater :

Kaporals 8.

Tambours

Pfeiffer 1 .

Zimmermann 1 .

Gemeine

Total 100.

Infanteriekompagnie
.

33.) Die Füſelierkompagnie iſt durchaus gleich

der Grenadierkompagnie
.

Starfſchützenkompagnie.

34.) Eine Scharfſchügenkompagnie beſteht aus :

Hauptmann 1.

Oberlieutenant

Erſter Unterlieutenant 1 .

Zweyter unterlieutenant 1.

Feldweibel

Fourier

Wachtmeiſter 4.

Latus 10 .

77.
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IK

1 .

Latus 10.

fratce

Saporals 8 .

Waldhorniſten

Gemeine 59.

Total 806

Bey der Ausipahl der Scharffdhuken mus beſos

ders, auf die besten Zielſchůßen Rückricht genommen

werden .

Surarenpompagnie.

35.) Die fiompagnie Huſaren beſtehet aus :

Hauptmann

Oberlieutenant

Unterlieutenant

Kornet mit Unterlieutenantsrong

Feldweibel ,

Fourier

Wachtmeiſter 2 .

Frater .

Raporals
4.

Schinid

Irompeter

Semeine 34.

50.

Sein Knecht fann als Huſar angenommen wer'.

den , ſondern nur junge bemittette Leute , lebigen

oder verbeuratheten Standes , vom fidanzigſten bis

in's dreyfigſte Jahr , weldie von fünf Schuhen und

vier bis richs Zou franzöſiſchen Maaßes in die Höhe

Dota

elfen ſollen .

Feber dieſer Suſaren bat acht Jahre hindurch

bey ſeiner Kompagnie zu verbleiben und wird dann
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De ' fle
ren unterw

orfen
zu ſeyn .

in die Xeferde als Bufar derfest, ohne zwar ferner

dem

Da aber , zufolge des frühern Militärgefeget ,

rchon zwen Kompagnien Huſaren angefeilt find ; ſo

werden , zur erſen Bildung der nun einnig verbreio

benden Sompagnie , biervon die Tauglichſten auto

semåhlt.

Urtillerietompagnie.

36.) Eine Artillerietompagnie beftehet aus :

Bauptmann 1 .

Dbcrlieutenant

Erſter Unterlieutenant

Zweyter unterlieutenant

Feldweibel . 1 .

Fourier

Wachtmeiſter , 6 .

Frater

staporals 6 .

Sambours

Ranoniers 59.

Total

37.) Da die Artillertſten aus zwen Kompagnien

Beſtehen ; ſo wird ihnen noch ein Staab zugegeben

beſtehend aus :

Major mit Oberftiicutenantarang .

gibemajor mit þauptmannsrang

Oberfeuerwerker mit Unterlieutenantsrang 1 .

Unterfeuerwerfer mit Wachtmeiſtersrang

Total

Die Artilleriſten , als nur im Kantonalauszuge

Rehend , follen für dieſe Begünſtigung fie móaen

so .

2

4.
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Jedig odev perheurathet feyn acht Jahre lang bey iha

der bleiben . Nachher
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Da : aber nach der frühern Militärorganiſazion

fchon vier Artilleriekompagnien beſtehen ; fo werdenſo

für die erſte Bildung der zum Kantonaldienſte bey.

behaltenen zwey Artilleriekompagni
en von allen jenen

die tauglichſten und sångſten Ausgezogen ; und die for

nach übrig Verbleibenden in die Artillerieteſerde auf

genommen .

38.) Die Rangordnung aller Kompagnien wird

Durch das Loos beſtimmt.

B ) Bildung der ydsgenofiſchen Bataillons

und Kompagnien.

39.) Die Auszügerbataillons und Kompagnien für

den Endsgenoßifchen Dienſt werden zu gleicher Stårke

gebildet, wie die Kantonsbataillons und Kompagnien ;

und dieſelben follen aus den Kantonsbataillons und

Kompagnien aller Quartiere-Setgionen und Gemeinden,

ſoviel möglich verhältniſmåfig , zuſammen gefegt werden .

40.) Die Endsgenoßiſchen Auszüger aller Waffen

werden laut S. 24 gegenwärtigen Geſetzes , ihrem be,

treffenden Alternad), dergeſtalt eingetheilt : daß dis

jüngſten Auszüger immerhin in den vierten Auszug

zu ſehen kommen .

41.) Die Mannſchaft der Linienin fanferie , det

Jelchten Infanterie und der Scharfſchüßen , die jedes,

mal in die vier Eydsgenoßiſchen Auszüge zu ſtehen

kommt, haltet Darinn ihre Dienſtegett ſolange aus :

bis fie mit einer hinlänglichen Angabl Relruten er

Luz. B. BI. 1806 ,
u

2
9
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in groenten und die des zweyten

fert werden kann , wober jedoch immerhin noch

darauf Kúdicht genommen werden foll : Daß dem

ungeachtet noch eine angemeffene Anzahl folcher kes

fruten übrig bleibe, um einen aufàligcn Abgang in

den bemeldten Auszügen fogleich auch unter der Zeit

zu founcil

*** founce
42. ) So oft eine hinlängliche Anzahl Ketrutca

varhanden iſt, wird der vierte Aussag neu gebildet ;

und die , welche zuvor in dem vierten Auszuge gefana

ben baben , werden in den dritten , die des dritten

in den erften , die des

erſten hingegen in die Reſerve perfekt.

Auf die durchaus gleiche Weiſe wird der adfådte

ge Åbgang unter der Zeit ergänzt.

Die jüngſten des affäftigen Ueberichuffes bleiben

in der Klaffe der Refruten.

43.) Feder Ausziger Fann fidy durch einen ang

bern Waffenfähigen Mann erfekzen laſſen ; er muß fich

aber kickiy von dem Zeitpunkte der Aufforderung in

den erita Audjug oder eines unvorgeſehenen , wich ,

tigen Falles angerechnet , innert gwen Monaten bep

dem Steinen Narhe anmelden .

Das männliche iſt auch von jenen zu derſtehen ,

die fich im zweyten Ausfug befinden : fobald der

erſte Ausu sumn Aufbruch aufgefordert iſt.

Derjenige, welcher çine ſolche Bewilligung erhalt:

ift verplicitet : den für ſich gedungenen Mann orboni

und zu bewaffnen , und eine

Gebühr vou vier bid acht Schweizerfranten in die

Militärfaße entrid ;ten . Er tritt guigleich audrin

die Fußſtapfen des Godungenen , rústfichtlid der alleng

muñig, du leden
1
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falls von dieſem hinterlaſſenden , militäriſchen Bere

pflichtungen : und ſollte derſelbe endlich ausreißen ; fo

muß erſterer für dieſen fogleid in den Dienft tre

ten , oder hat neuerlich ſtatt ſeiner einen andern Mang

zu ſtellen .

G

Würde aber einer ohne dieſe gefeßliche Bewillia

gung einen andern an ſeine Stelle im Augenblice des

Ausmarſches feßen ; ſo iſt er ſogleich als Widerfpån .

figer zu perhaften und als ein folcher zu beſtrafen.

44.) Das Loos wird jedem Offiziere ſeinen Ando

amb
eiſ

en

.

Diejenigen Offigiere aber , welche den legten Felde

zug mitgemacht haben , werden in den vierten Auda

fug gereßt.

45.) Sobald die Bildung ber Kantonals und

Eydsgenöſſiſchen Auszüge vollendet ſeyn wird , hat der

Kleine Rath jedem Wrilitår den ihm beſtimmten

Auszug durch die betreffende Gemeindeverwaltung wife

renhaft zu machen .

46.) So oft Truppen aufbrechen und io Jhátiga
re

keit gelegt werden müſſen , iſt dem Kleinen Ratbe

å berlaffen : nad Gutbefinden für dieſelben einen Kom .

mandanten zu ernennen ; daher dann auch die Oberſts

lieutenants für die Beſtimmung ihrer Auszugsreihe

keinem Looſe unterworfen find.

47. ) Die Eydsgenoffiſchen Bataillons erhalten der

Namen ihres Kommandanten .

48.) Auch fowolji die Kantonal , als Erbsgendfii,

Tchen Auszügetkompagnien führen den Namen ihres

Hauptmanns.

共事
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49. ) Die Neferve wird in jeder Sitzion in some

pagnien und dieſe wiederum in Bataillons von unber

fimmter Stårte eingetheilt.

VI . Abſchnitt.

Bildung eines Scharfſchügen : Frey ,.

Rorps.

30.) Nachdem die Auszügerbataillons und Rom .

pagnien gebildet regn werden , ſoll , ſobald möglid ,

ein Scharfſchůßen • Korps aus Freywilligen errichtet

werben .

51.) Diefel Freyforps Darf nicht ſtarter als acht

Kompagnien , nach der Stårte der Kantonal- und

Eydögenöffiſchen gebildet werden .

In debat Seizton wird eine ſolche Kompagnte

aufgeſtellt.

52.) Fedem , tr mag in einem der vier Auszüga

ſtehen oder nicht, wenn er nur nicht unter die Scharſe

ſchůßen oder Huſarengadzüge eingetheilt if , if glo

fattet: 'lich als Freywilliger unter das Scharfſchüßen =

Freyforps einſchreiben zu laſſen .

53.) Um aber in diefes Freytorps aufgenommen

werden zu können , wird erfordert : daß derjenige, mela

cher fich um die Aufnahme in daſſelbe bemirbt:

a . Die Probe ablege, daß er zum Scharfſchüßen

tauglich fey . Dieſe Probe beſtehet darinn : daß

ein ſolcher nach einer gewöhnlichen Zielſcheibe ,

auf wenigſtens zweyhundert und fünfzig Schritte

in der Entfernung, schen Schüſſe nachginam

der abfcure, ohne diefelbe zu perfehlen ;

Frenforpetition
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5

Sey

b. Sich auf eigene Untoſten auf diejenige Weiſe

bewaffne, wie es für die Scharfſchügen - Auss

zuger vorgeſchrieben iſt; und

c . Endlich fich wenigſtens mit dem kurzen Rod

und Hut, nach Ordonnang der Scharfſchüßen.

Auszüger , Eleide.

-54.) Diere acht Kompagnten werden zu einem

Bataillon gebildet , und erhalten demnach auch gleich

der Linteninfanterie , einen Staab .

Und dieſem Staab ſind dann auch ebenfalls die

vier Kompagnten Scharfſchüßen für die Endsjendille

fchen Auszüge untergeordnet , wenn ſie mit jenen iin

Kantonaldienſte ſtehen , und werden dann mit denfels

ben fammenthaft ein Bataillon bilden .

55.) Sobald ein Auszüger in dieſes Frentorps auf

genommen iſt , wird er aus dem Eydsgendfiſchen

Auszuge entlaflens.

56.) Der Abgang , welchen die vier Endsgenolite

fchen Auszüge durch Errichtung des gegenwärtigen

Frenkorps erleiden , wird nach Innhalt der Sø. 12

ünd 13 ergänzt.

57. ) Diereb Korps fou immerhin foviel mögo

Itch - vollzählig erhalten werden .

Deffen allfällige Ergänzung findet aber erſt dann,

jumal Statt : wenn in Zukunft der vierte Endogenofo

fiſche Áuszug vorerſt neugebildet ſenn wird.
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VII. 15 fchnitt

Milizinſpektur.

88.) ES fod im Kanton ein Oberinſpektor der Mis
ou

lijen , nebſt vier Quartierkommandanten , nämlich für

jedes Militárquartier einen und einer erforderlichen

Anjahl Exerziermeiſter beſtehen .

Oberinfpettor der miligen.

69.) Der Oberinſpektor der Milizen ſtehet unmite

telbar unter der Aufficht und den Befehlen des Kleis

nen Raths.

60.) Derſelbe führt, nach Anweiſung des Kleinen

Raths , die Aufficht über die verordnete Militärorga.

nifazion und den Unterricht der Miliztrappen.

Er wird demnach gur Handhabung derſelben dic

erforderlichen Befehle ausſtellen ; die Dawiderhandeln,

den aber zurechtweifen .

61.) Vor Ende jeden Monats wird er detr Kleis

Men Rathe über den jedesmaligen Zuſtand der Stilig

einen ausführlidhen , ſchriftlichen Bericht abſtatten ;

wichtige Fådle aber demſelben ſogleich einberichten .

Quartierkommandanten.

62 ) Die Quartierkommandanten , welche wenig,

ftens mit dem Grabe eines majors bekleidet werden

foden, ſtehen unter den Befehlen des Oberinſpektors

über die Miligen.

63.) Denſelben find alle Eruppen ihres betreffens

den Quartiers ſo lange untergeordnet , als diere nicht

H wirtliden Dient treten .
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64.) Sie erhalten ein beſonders Reglement , toclo

dhes die Inſtrisfzionen über ifré Prichten enthalten

wird.

trerzier meiſter.

65. ) Jede Gemeinte , noclche hundert oder wenta

ger Ausziger tu fid begreift , erhaltet einen Erere

ziermeiſter.

Die Gemeinden aber , in welchen ich hundert und

darüber beänden , iperder ziden und fo für tedes.

Hundert Audzůzer ein Exerzierıneiſter angeſtellt.

66. ) Dieſe Ercrzierincifier lichen unter den Bes

fehlen ihres betreffenden Quartierfominandanten .

67.) In jeren Seneinden , iro fich mehr als ein

Exerziermeiſter befindet , wird einer von dieſen zum

Dberererzicemeiſter ernannt.

68.) Der Oberexertiermeiſter erhält wenigſtens den

Grad eines Feldiaeibels, der Unterererziermeiſter aber

wenigſtens jenen eines Bachtmeiſters

Be
n

) Oe
m
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Litzen der im angewiefenen Gemeinde untergeordnet,

welche fich mit ihm im gleichen Grade oder unter

demfelben befitiden .

Wo aber kein Oberererziermeiſter vorhanden iſt

fehen diefe unter den Interererziermeiſter.

In beydert vorbereidten fåtten findet jedoch dies

fes nur auf ſolange Statt, als gedachte Miligen

nicht in aftipem Dienft übergehen .

70.) Die Exerziermeiſter erhalten über ihre Pņicha

ten beſondere Inſtrukzionen .



146

VITI. UBIAnitt.

Ernennung zu militäriſchen Beamtungen

und Stellen .

71 ) Der Oberinſpektor der Miliş erhålt ſeine

Ernennung vom Großen Rath.

72.) Die Offiziers , ſo wie alle , die in diese

Klaffe gehören , werden von dem Kleinen Rathe

crnennt.

73.) Ebenfalls auch alle militariſchen Beamtun .

gen , welche nicht durch folgende Artitel namentlich

ausgenommen oder von dem Kleinen Rathe zur Beco

ftellung einer andern Bchörde überlaffen werden , find

beffen Wahl unterworfen .

74.) Die Feldmundärzte werden abwechſelnd aus

der Klaſſe der patentierten Aerzte und Bundárzte

Purch das Loos bezeichnet, deffen nåbere Organiſas

gion dem Kleinen Rathe überlaſſen bleibt.

75.) Die Exerziermeiſter , die Lambourmajors

Die Staabsfouriers, die Wagen . ,e Wagen . Schneider's

und Schuſtermeiſter , fo wie die Suchfenfchinide

werden aus dem doppelten Vorſchlag der

tommandanten durch den Oberinſpektor Der Miligen

gemåhlt.

76.) Für die Unteroffiziers machen die Haupt.

Ieute einen doppelten Vorſchlag zur Auswahl dem

Dberinſpektor.

Sollten aber mehrere Kompagnien im Feld unter

emem Kommandanten aus dem Kanton ſtehen ; ſa

Quartie
r
,
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múffent fie dannjutral gedachte Vorſchläge diefem

Kommandanten zur Auswahl einſenden .

17. ) ude dieſe Towohl von dem Obermilißinſpektor

als von einem ſolchen Kommandanten herrührenden

Wahlen fotlen aber durch dieſe felbſt fogleich dem

Kleinen Rathe angezeigt werden , dem dann dicsfats

nach Umſtänden die nöthig findenden Ubånderungen

borbehalten bleiben .

78.) Jeder Waffen fähige vom achtzehnten bis ind

fünf und vierzigſte zurüdgelegte Jahr , ledigen oder

verheuratheten Standes - , er mag was immer für

ein Amt oder eine Eigenſchaft bekleiden , welchet

zur Stelle eines Offiziers würde berufen werden ,

und dieſe ohne wichtige Gründe ausſchlagen Yollte,

wird in die Klaite der Ausjůger gefegt , in welcher

er dann auch ſo lange verbleiben foll : bis er das

fünf und vierzigſte Fahr erfüllt haben würde, ohne

ſich durch einen andern Mann , unter was für einem

Vorwand dies wåre , erſeßen zu laſſen . Jedoch ſen

ihm geſtattet : fich von dieſem auſſerordentlichen

Auszügerdienſte , im Verhåltniß feines Vermögens ,

mit hundert bis zweyhundert Schweizerfranken , zu

Handen der Kriegstape , loszukaufen.

79.) Ein Offizier , ledig oder verheurathet , det

ſich in dieſer Eigenſchaft bey den Auszügen angeſtellt

befindet , kann bis in das fünf und vierzigſte Fahr

feines Alters , ohne wichtige und

feine Entlaſſung nicht verlangen. Nach Erfatung

dieſes Alters kann aber ein ſolcher ebenfalls als Ofo

gulti
ge Urſac

her
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figier auf so lange in die Reſerve dcéreßt werden ,

als er zu dicfent Dienft tauglich bleiben würde.

80. ) Die attenfalls ſtatt zu findenden Entſaffants

gen von den Offiziersſtellen werden einzig von dert

Steinen Rathe értheilt.

81.) Koin Offizier ift gchatten : cinen nicderern

Rang anzunchmen , als er zuvor befleidet hatte ,

ToPo lange rich nämlid ) ein ſolcher des Offizierskarakters

nicht tinwürdig machen foute.

· I X. 48fonttt .

Bewaffnung

Der ginien , und leichten Infanterie.

+2) Die Bewaffnung foipote der finiens als

Tetchten Infanterie Beſteht in einem Gewehr doir

gley Coth im Kaliber , mit einer eiferren Baddock und

einem drepetichten Bajonet von vierzehn Zoll in der

Lange, und in einer Patrontaſche mit einem Kugels

und Schraubenzieher berfehen .

83.) Die Unteroffizičrs , Grenadiers , Fraters ,

Lambours und Pfeiffers tragen furge Såbet mit

über die Schultern hängendent Suppet von weißem

Reder , alles nad Muſrer.

84.) Die Offiziers haben Degert nach Mufter ,

mit einem weißen Kuppel über den Rod um den

Leib gegürtet, und mit einer Plate von vornen ges

fohloffen.

.

?
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Der Scharffoügen.

85.) Ben den Scharfſchützen beſtchet die Bes

waffnung aus einem gezogenen Stußer, zwer Kugel.

modeln , einem Kugel» und Schraubenzieher , einem

Weidmeſſer, init einem Kuppel um den Leib ge;

fchloffen , an welchem die Patrontaſche befeſtigt iſt ,

und aus einem Weidrad , alles nach Suffer. Das

Lederzeug iſt ſchwarfo

86.) Die Offiziers tragen , gleich isnen der Ime

fanterie, unen Sabel nach Mufter ,mit einem fdiwars

jen Kuppel und einer Plate verſehen .

Der Zufaren.

87.) Ein truinmer Sabel mit gelbem Griff gwen

Piſtolen , cine Sabeltarche , und etne fline Patrona,

taſche mit weißem Lederjeug macht die Bewaffnung

der Huſaren aus.

88.) . Bingegeit ſoll das Pferd eines Huſaren

ausgerüſtet " feon , mit einer Halſter , einem Raum

mit fchwarzen Shnallen , einem Sattel mit Piſtolens

Hulftern , ſchwarzen Steigbügeln , einem weißen Schaaf,

fell , und einer wolltenen Decke unter dem Sattel , alles

,

nad) Muſter.

89.) Die Pferdrüſtung der" Offiziers hat weiße

Sdnalen und anſtatt des Schaaffells eine beüblaue

Dede über den Sattel.

90.) Die Offiziers und der Kornet ſchaffen fich

ihre Pferdrüſtung felbft an.
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Der Artilleriften.

91.) Die Artilleriſten bewaffnen fich gleich der

Infanterie, mit einem Gewehr, einem Sabel und

einer Patrontaſche, ausgenommen daß das Leders

Beug fchwarz iſt.

92.) Die Offiziers tragen einen Sabel mit geis

bem Sriff nad muſter , der mit einem Kuppel vor

ſchwarzem Leder um den Leib gegúrtet und dieſes

mit eineë gelben Plate geſchloſſen wird. -

X. Abronitti

Unſchaffung der Waffen.

93.) Die Offiziers aller Waffen bewaffnent fide

auf eigene Koſten .

Die Unteroffiziers und Gemeinen werden , nad

Anweiſung des, Kleinen Raths, beivaffnet.

94.) Febes saus folt von ſeinem Eigentümer

mit einem Orbonanzmåfigen Gewehr von zwen Loch im

Staltber nebſt Bajonet , einem eiſernen Ladſtock , einer

Patrontarche und einem Kugels und Schraubenztcher

berrehént werden.

95.) Der Pricht sich zu bewaffnen ren auch ders

denige unterworfen , der fich das erſte Mal verheus

rathet , und nicht fehon vorher die vorgefchricbene

Bewafnung angefchafft hårte.

96.) Wenn auf die obige Art die Miliß nicht

genugfám bewaffnet werden tonnte ; fo iſt es bem

Kleinen Kathe überlaſſen : noch andere Mitte zu er

greifen , um die Bewaffinung zu vervolftändigen ,
.
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97.) Nicht minder fer der Kleine Rath beaufo

tragt: einen hinlänglichen Vorrath von Waffen arlo

zuſchaffen , damit die Pflichtigen wiſſen ; wo fie Dera

gleichen wahrſchaft anfaufen tønnen .

98.) Derſelbe wird ebenfalls theils die zwedmåfo

figſten Anordnungen rreffert, damit dieſe von den ver,

fchiedenen Drichtigen anzuſchaffenden Waffen in ſtåts

brauchbarem und gutem Zuſtand erhalten werden ;

theils das Nöthige portebrenum fich auf alle

mögliche Weiſe zu verſichern : daß einer , welcher

fic vorſchriftmåßig mit der geſeßlichen Bewaffnung

zu verſehen hat , nicht unbrauchbare Waffen ankaufe.

XI. U6fonit t.

Fahnen und Standarteni.

99.) Die ehemaligen Luzerner . Kantonsfahnen ,

fo wie die Standarte der Reuterep , blau und weiß

geflammt, find wiederum angenommen .

100.) Fedem Bataillon der Linientnfanterieaus,

zuger wird eine ſolche Fahne gegeben , welche ſtåts

in der Pfarrkirche des Sauptorts der derſchiedenen

Setjionen , alle zwen Jahre abwechſelnd , aufbewahrt

terben fog.

Die Bataillonsfahne des Militársquartiers Lux

gern bird hingegen im Regierungsgebåude aufsts

Woben .

101.) Die , nach Anordnung des Dorſtehenden $.99,

zu gebende Standarte wirdmiro

ebenfalß im Situngsorte der Regierung aufberpahrt .

der Huſaventompagnie
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XII. 46ronitt.

i

RIcid u o g .

A. Beſondere Verfügungen ,

Oberinſpektor der Militzen.

102.) Die Kleidung des Oberinfpettors der Mis

ligen beſteht aus einem duntelblauen Fod mit ſchar.

lachrothem Kragen und Uederſchlagen , einem duns

felblauen Rodfatter, einer Reihe gelber Knöpfe ,

weißen goren und Wefte , langen Stiefeln , einem

aufgeſtülpten Hut mit weißem Federbuſch und einem

Sabe oder Degen mit rothem Ceinturon über dem

Noc , um den Leib gegürtet.
1

Quartterkommandanten.

103.) Den Quartierkonimandanten ihre Kleidung

macht ein dunkelblauer Rod und Goſen , erſterer

mit einer Reihe weißer Knöpfe und den Kragen und

Ueberſchlag von helblaucm Tud , lange Stiefel und

ein aufgeſtülpter But mit grünem Federbuſch aus.,

Den Degen oder Sabel mit gelbem Griff in

einein grünen Ceinturon tragen ſie ebenfalls über dem

Nod um den Leib.

perztermeiſter.

104.) Die Ererziermeiſter tragen die Kleidung der

Linieninfanterieoffiziers , nebit einem kurzem Sabel,

Rupvel und aufgeftulptem þut mit grünem Feder:

bufg.
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linientnfanterie.

105.) Die Lintentnfanterie tird mit einem tur

zen Tod von ſchwarzgranem Suche, dom halſe bis

auf den zuveytlegten Kiropf der Weſte mit einer

Reihe weißer Knöpfe gefchlofen , und nur an den
geſchloſſen

benden Vordertheilen umgeſchlagen , mit einer Weſte11

von gleidier Farbe und Knöpfen , einer ſchwarzen Salsa

binde , Duntelblauen langen Beintleidern , furgen Gem

ten nebſt einer belbtauen Lifiere , und einem runden

Hut, auf der linken Seite auſgefdlagen und mit eie

ner weißen Hutſchlinge , Binde und einer hellblauen

Huppe verſehene gefleidet. Der Kragen , die Ueber.

und Umſchläge des Nocs,fo wie die Achſelnſchnüre

und Schmalbenneſker der Zambours find son hello

blauem Suche.

106.) Die Grenadiers erhalten annod stoep zothe

Epauletten und einen rothen Strauf.

Leichte Jnfanterie,

107:) Die Kleidung Der leidsten Infanterie iſt jes

ner der Linieninfanterie ganz gleich , mit dem Untes

ſchiede zwar: daß der Kragen , die Ueber. und Uma

ſchläge am Rock , die Huppe, die Adreinſchnüre und

Schwalbenneſter der Tambours grøn , die difiere aber

weiß Tepn fol .

Scharfſchützen.

108.) Mit dem Unterſchiede: daß die Scharfſchüts

sen eine grüne Lifiere , men gråne Epauletten , eine
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grüne Gutſchlinge und Binde tragen ; ift übrigens
is

derfelben Kleidung derjenigen der letchten Infanterie

durchaus gleich.

Suraren.

109.) In einem kurzen , nach Huſarenart zugea

fchnittenen , rothen Rödlein mit Sragen , Ueberfolag

und Werte von hellblauem Tuche ; einer ſchwarzen

Halsbinde , hellblauen langen Beinkleider'n , von oben

bis unten mit weißen Knöpfen und ſchwarzen Suche

oder Leder belegt , kurzen Rufarenſtiefeln , ſchwarzeja

fernen Sporten , einer Huſarenmůße mit weißem Fe.

derburche , einem Mantelſad son tothem Suche und eis

nem grauen Mantel beftehet die Kleidung der Huſaren .

artilleriften.

110.) Sleid jener der Infanterie iſt auch die

Kleidung der Artilleriden mit der Auszeichnung

zwar : daß dieſe Sragen , Ueber , und Uinſchläge von

fchwarzem Suche , cine rothe Lifiere , gelbe Knöpfe

eine gelóc bútſohlinge und Binde ; und eine rothe

Suppe tragen .

.

111.) Die - Kleidung der offiziers der Binieninfants

terie beſtehet in einem langen Rod von fowarzgranem

Tuche, som alle bis auf den zweyten Knopf der

Beintleider mit einer Reihe weißer Snöpfe zugeknüpft ,

in Kragen und Ueberſchlag von bellblauem Suche

dem Futter von der Farbe des Rods, einer ſchwarzen

Halfbinde

Offiziers der Linieninfanterie.
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Halsbinde mit weißent Umſchlage , langen dunkel.

blauen Seinkleidern , kurzen Stiefeln , und einem auf

geſtülpten Hut , mit weißem Knopfe , Edlinge, Dup,

pette und hellblauem Federbuſche.

Offiziers der leichten Infanterie

112.) Die Offizierø der leichten Infanterie trepte

gen die gleiche Kleidung wie jene Der Linieninfanterier

auſſer Sragen und Ueberſdilåge von grünem Suce,

eine weiße Liſiere und einem grünen Federbuſch ,

Offiziers der Scharfſchützen .

113.) Ben ben Offiziers der Scharfſchüßen unter.

fcheidet ſich die Kleidung von jener der Offiziers der
Xilom

leichten Infanterie einzig mit einer gråven Liftere.

Offiziers der Sufaren.

114.) Der Zuſchnitt des Rods der Huſarenoffsters

iſt gleich jenem der Infanterie , deſſen Farbe und Zeug

hingegen von Sdarlach , die Ueberſchläge und Being

tleider von hellblauem Suche, die Knöpfe find weiß ;

fie tragen kurze Stiefel mit weißen Sporen , ein

Kastett nach Mufter mit einem weißen Federburda

und einen grayen Mantel,

Offiziers der Artillerie.

115.) Mit der Unterſcheidung; daß die Artillerie

offiziers Kragen und Ueberſchläge von fchwarzem

gelbe Knöpfe, Hutſchlinge und Kuppette und

einen rothen Federbuſch tragen , ift thre übrige Kleia

dung ganz diejenige der Infanterteoffiziers ,

Lug. 2. 31. 1806 . 2

Der

Tudje ,
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feldwundärzte.

116.) Die Ober- und Unterfeldwundärzte tleiden

und bewaffnen fich wie die Offiziers der Infanterie ,

auſſer daß fie Fragen und Aufſchlåge von ſchwarzem

Sammet und einen ſchwarzen Federbuſch erhalten.

Tambour majors und Wagenmeifter.

117.) Der Kleidung der Offiziers von der Linien .

infanterie gleid , ift jene der Sambourmajors und

Wagenineiſter , ausgenommen : daß dieſe teine up

petten tragen .

Karrer und Spetter.

118.) Die Karrer und Spetter werden mit einem

kurzen Rod , Hut , Beintleidern und Setten , wie die

Jeidote Infanterie, gekleidet; erhalten aber Ueber , und

Umfhlåge pom Duche des Rods.

milftårordonan3.

119.) Die Kleidung der Militärordonangen iſt gener

der Linieninfanterie durchaus gleich.

B. ullgemeine Verfügungen .

120.) Die Gupfe der runden Hüte ſoll micht mehr

als 4 1/2 300 Luzernermaaß in die Bdhe meſſen

und eben ſo viel im Rand balten .

1.21. ) Die Infanterie der Miliş erhaltet nebenbin

noch graue Sapůte nach Muſter, welche auf allgemeine

Koſten bon jeder Gemeinde für den erſten Auszug an .

geſchafft werden müffen , uitd die dann erſt den in

bierem fich befindenden Soldaten anzuvertrauen find,

wann fie in Felddienſt beordert werden.

Sollte aber auch der zwente Ausjug in Feldbienf

tretten můſlen ; ſo wird der Kleine Rath die nöthigen
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Anſtalten treffen , damit dan jumal auch dieſer mit

Dergleichen Kapüten verſehen werbe.

122. ) Feder Auszüger , fo bald er in den zweya

ten Eydsgenoßiſchen Auszug tritt , iſt verpflichtet ſich

ordonanzmäßig zu kleiden und einen Haberrad anzu

fchaffen ; und foll , ehe er dieſer Pricht Genüge

geleiſtet haben würde, nicht auf den Auszügen

entlaſſen werden.

Die Artilleriſten Huſaren und diejenigen hings

gen , welche in das Scharfſchüten's Freykorps treten ,

fleiden fich ſobald ordonanzmäßig i als fie in das be

treffende Korps aufgenoinmen worden ſind.

123 , ) Von nun an fann feinem der im nächſtvor .

ſtehenden Artikel Bezeichneten , ſo wie feinem derjente

gen , welche fich nach Inhalt der SS. 94 und 95.

des gegenwärtigen Geſekes , mit der vorſchriftmåſo

figen Bewaffnung zu verſehen haben , die Heuraths.

bewilligung ertheilt werten : bis dieſer fich ordonanj

måßig gekleidet und die berordnete Bewaffnung an,

geſchafft hatte .

Würde aber einem ſolchen von den betreffenden

Gemeindeverwaltern die Ehe zugeſtanden werden , ebe

und bevor er dieſen Piichten ein volkommenes Gem

nůge geleiſtet haben folte ; fo haben gedachte Gemeira

Deperivalter , als Strafe für ihre diesartige Gefeßosa

aufferachtießung , in die betreffende Kriegsfaſſe perſon ,

lich den Betrageiner ganzen Militárkleidung und Ber

woffnung zu erlegen ; wodann , deffen ungeachtet, Der .

jenige , welcher eine ſolche widerrechtliche Bewilligung

erhalten håtter unverweilt angehalten werden ſoll :

Ach ordonanzmäßig zu fleiden und zu bewaffnen.

%%
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XIII. Abſchnitt

Militäriſche Unterſcheidungszeichen.

124.) Folgendes fenen die Unterſcheidungszeiden

mittelft welder fich die verſchiebenen Waffen und Mi.

fitårgrade von einander auszeichnen Rollen :

Sene des Oberinſpektors über die Milißen

find nach deffen Brad beſchaffen .

b. Der Oberſt trågt -zwer Epauletten à Bouillon .

Der Oberſtlieutenant eine Epaulette mit einer

Contre - Epaulette à Bouillon .

d. Der Major zwen Epaulettes mit Franſen .

e . Der hauptmann eine Epaulette und Contre

Epaulette mit Franſen .

f Der Oberlieutenant gleich dem Hauptmann ,

mit dem Unterſchied : daß die Epaulette for

wohl als die Contre .Epaulette mit einer hello

blauen drey Linien breiten , feidenen Streife ,

der Långe nach durchrogen fenn muß.

g. Die Epaulettes und Contre - Epaulettes der

Unterlieutenants unterſcheiden fich von denjenigen

des Oberlieutenants mit zwey betblauen fete

denen Streifen .

h . Der Feldweibel erhält zwey hittter dem Aufe

chlag des Mermels nacheinander ſtehende Borden .

i. Der Fourier eine gleiche hinter dem Aufſchlag

und eine zweyte am Obertheil des Arms.

. Der Wachtmeifer eine gleiche hinter dem Auf

Tchlag.

Der Frater ein lanenes. Knopfloch am Stras

gen ... Dren zou in der Långe und Dreyvierteles

Zou in der Breite.
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m. Der Kaporal jwey leinene Schnure hinter den

Aafrchlag.

n . Der Zimniermann trägt eine Art und ein

Schurzfell.

0. Der Schmid ein tüchenes Pferdeifen am Ober,

theil des Wermels.

p. Der Bataillonschirurgus führt am Kragen

und an jedem Wuffchlage zwey mit Silber bore

dirte enoprocher.

. Der Unterfeldiundargt tragt hingegen an ito

der dieſer Stellen nur eines ſolcher Knopflochet

son Silber .

1. Der Sambourmator erhalt auf jeder Achfel

ein Schwalbenneſt son Silber einen großen

Stod und ein fechs 30t brettes , weißes Batte

douliere mit Trommelichlågeln , weiß garnirt.

3. Die Waldhorniften tragen auf jeder Schulter

ein Waldhorn von geúnem Tuch.

t. Ben den Trompetern der Huſaren iſt alles ,

was diefe von rother Farbe tragen , hellblau ,

und was die Hufaren hingegen hellblau haben ,

pon rother Farbe , auger den Beinkleidern ,

welche auch die Trompeter von hellblauer Far.

be tragen.

v . Die Wagenmeiſter unterſcheiben ſich mit einer

drey Zoll breiten , rothen Sinde , welche ober

dem Ellbogen am linken Arm zu freyen koniint ;

und tragen keine Epauletten noch Suppetten .

W. Eine gleiche Binde tragen auf der nämlichen

Stelle auch die Karrer.

X. Bey den Spettern hingegen iſt dieſelbe hellgrüne
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y . Die Militárerdonanzen tragen am linken Arm

eine hellblaue Biiide , init einem Pofthorn von

rothem Euch verfehen , nebſt einem Sabel, der

ihnen von ihrer Gemeinde angefühafft wird.

z. Die Profogen Idelche wie die Seneinen ih,

18 Storps gekleidet find , erhalten an ihrer

Uniform weder Auf , noch um cláge ;tragen

aber dagegen eine gelbe Soleife und Binde

auf ihrem Hut.

125.) Die Epaulettes , Qutſchlingen , Binden , und

Huppetten der Dfiziers, und die Borden und Schnure

der niedcrern Militárgrade find iinmerhin von der

Farbe der Eropfe.

126.) .

lettes auf der listen , die Contre - Epaulettes aber auf

der rechten Schulter , die didemajors und Adjutan .

ten ausgenoinmen , welche gerade das Gegentheil zu

beobachten babeit.

127.) Im wirklichen Dienſt tragen die Offiziers

noch eine Hause-cot von der Farbe ihrer Knopfe.

128.) Jeder Militär trågt eine blau und weiße

Rofarde.

XIV. ab rohnitt.

Beſoldung.

129.) Es beſtehet für die Miligtrupoen ein Dops

pelter Beſoldungsmaßſtab , mimlicy :

1. Jenet für den Kantonaldie nft und

2. Fener für den 'Eyosgenoftichen Dienſt.

130.) Die Kantonalbeſoldung iſt folgende :)

1
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Razionen .

für den Staab der

Jnfanterie.

F
r
a
n
k
e
n.

B
a
ß
e
n.

B
r
o
d
.

F
l
e
i
ſ
c
h.

W
e

F
o
u
r
a
g
e

a
r
e

9
Q

9 1 1

1

1

1

1

1

1

214

Oberflieutenant 5 2

Alibemajors 3

Adjudant

Quartierjahlmeiſter 15 1

Såbndrich
113 1

Ferdpredigers 2 1

Bataillons chirurgus
2

Unterchirurgus 1

Sambourmaior 171/2 ) 1

Staabsfourier 71/21

Büchſenfchmid
14 1

Wagenmeiſter
6 1

Schneidermeiſter , 4 1

Schuſtermeiſter
1

Profon.

für den Staal der

Artillerie.

Major 3
4 . 2

Qidjudant
3

Oberfenerwerfer 5

Unterfeuerwerkers 16

Für eine Kompagnie Infanterie,

und Scharfſchützen .

Hauptmann
1

Oberlieutenant 2

Erſter Unterlieutenant .
15 1

Zweyter Unterlieutenant
i

Feldweibel 517 1

Fourier 916 1

Wachtmeiſter 1

Frater
4 1

Kaporal
4

Lambour, Pfeifer und Waldhorniſt - 3 1/2 1

Zimmermann
13 1

Gemeiner • 3

.

स
ल
ल
ल

.

ņ

3

1

1

1

1

1

1

1>

$

1
1

1

4
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Ragionen .

für eine Surarens

kompagnie.
F
r
a
n
f
e
n.

B
a
g
e
n

.

B
r
o
d .

F
l
e
i
ſ
c
h .

F
o
u
r
a
g
e
.
a

hauptmann

Oberlicutenants

Unterlieutenant

fornet

Feldmeibel 319 1

Fourier 8 1

Wachtmeiſter 7

Frater . 6 1

Kaporal $ 16 1

Tronpeter
15 1

Schmid 5 1

Seneiner
41/21

für eine Kompagnie

Urtillerie

Hauptmann 3

Oberlieutenant 2

Erſter Unterlieutenant ,

Zweyter Unterlieutenant 115

Feldweibel .

Fourier 7 1

Wachtmeiſter 6 1

Frater

Kaporal 15

Tambour 4 1

Gemeiner 33172

131.) Vom Feldweibel abwärts wird jedem Mis

litår tåglich ein Baßen als Décomte innebehalten .

132.) Die Sambours unterhalten ihre Erommein

auf eigene Koſten .

133.) Die Ragionen rollen hingegen beſtehen :

a. Die Rizion Fleiſch in 1/2 % Rind , oder Kur

Heiſch

.
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b . Die Razion Brod in 1 18266 , aus eingůgis

Kernen , oder Waigenmehl verfertiget.

c. Die Razion Hafer für Reitpferde aus 10 %

für die Zug- und Bafipferde aber aus 12 % .

d. Die Razion Heu zu 12 % ; foivohl für die

Reits, Zug , als Baſtpferde.

Das Pfund wird zu 32 Roth berechnet.

134.) Würden hingegen diere Ragionen nicht in

Natur geliefert , ſondern in Geld den Truppen ver .

gútet ; fo muf jedesmal ber einem Zug, Bager u . f. m .

derſelben daheriger Betrag durch den Kleinen Rath .

beſtimmt werden,

XV. Ubichnitt.

Pferdelieferungen und fuhrweren .

135.) Wenn ein Auszug zum Felddienſte aufges

fordert wird ; ſo müſſen , nach einer zu beſtimmenden

Rangordnung , von den verſchiedenen Gemeinden des

Kantons folgende Reit , Baſt , und Zugpferde gelie.

fert werden :

Huſarenpferde 25 .

Dem Oberſtlieuter:ant Reitpferde 2.

Nidemajor

Feldprediger

Dberfeldmundarzte

Quartierzahlmeiſter 1.

Wagenmeiſter

Summe der Reitpferde 32,

1
1
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Für die Munition der Scharfſchüßen

Baftpferde 2 .

zwen drenſpånnige Bagagewagen 6.

drey dreyſpånnige Proviantwågen 9 .

einen vierſpånnigen Munizionswagen 4 .

Total der Reit ., Bafts und Zugpferde 53.

136.) Da es die Nothwendigkeit erfordert : dan

immerhin für zwey Auszüge die erforderliche Anzahl

von Pferden in Bereiſchaft gehalten werde ; fo ift

demnach auch die vorſtehende Summe aller Gattung

von Pferden zu verdoppeln und deren geſammte An.

jahl daher auf hundert und ſechs feſtzuſeßen.

137.) Diere Pferde rollen , ſoviel måglidh, gu gleis

chen Theilen auf die verſchiedenen Quartiere und Sets

Jionen vertheilt ' werben ; and ſomit liefern dann auch :

Zwey Quartiere zwölf und zwey hingegen dreds
given

gehen Suſarenpferde.

Drey Quartiere vier und eines jmcy Reitpferde.

Dren Quartiere zehen und eines zwölf Baſt- und

Zugpferde.

Das Loos wird für das Erſtemal beſtimmen : welche

von dieſen Quartieren und Setjionen mehr oder wes

niger Pferde zu ſtellen habe ; wo es dann fünftighin

unter denſelben dtesfauts , der Reihe nac , geben wird .

138. ) Da vorbemeldte Anzahl Pferde ebenfalls in

erſten und zweyten Auszug einzutheilen iſt ; ſo wird

der erſte Auszug auf ein Jahr lang in Bereitſchaft

ſtehen , und, nach Verfuß deffen , für denſelben eine

neue Verlegung gemacht werden .

1
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Die im erſten

dann auf die

1

Auszuge geftandenen Pferde korthen

Weiſe in den zweyten , und werden in

jenem erſten durch die vom zweyten Auszuge erfekt

welche dann ebenfalls, wenn ſie während einem Fahre

im erſten Auszuge geſtanden haben , neu verlegt were

den müſſen .

Die Verlegung der Hufarenpferde hingegen hat

nur alle acht Jahre friſcherdingen Statt zu finden.

139.) Sobald der Kleine Rath die Vertheilung

der Pferde beendigt hat , wird er jeder Gemeinde ih,

ren diesfädigen Antheil bekannt machen , die dann die

ihr zugetheilten Pferde alle entweder auf gemeinſame

Unkoſten bereit halten , oder aber dieſelben nach Uin ,

ftånden auf ihre Partikularen verlegen wird.

Erfolgt das Leştere; ſo müſſen diefe Partikularen

beyin Falle des Ausmarſches der Miliztruppen in

Eydsgenöſſiſchen Dienſt , für ihre zu liefernden Pferde

von der Geineinde entweder baar bezahlt oder dafür

mit effektider Kauzion ficher geſtellt werden : wofür ſic

dann auch gehalten feyn rollen , die ihnen auferlegten

Pferde auf der Stelle berzugeben .

140.) Hat ſich eine Gemeinde oder ein Partikular

; ro

mogen ſie ſich diesfalls unfehlbar innert vierzehen Taz

gen , nachdem ihnen dieſe Verlegung förmlich anges

zeigt worden , mit ihren Vorſtellungen an den Kleinen

Rath wenden , der dann hierüber endlich abſpres

chen wird.

über eine ſolche Pferdeverlegungvon Partikular

1
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141.) If endlich die Belegung der oben angezeig.

ten Anzahl alter Gattung Pferde erfolgt ; ſo wird

dann auch der Kleine Rati , mittelft Ziehung des

Loores , beftimmen : wie dierelben jum Ausmarrde

für ein Kontingent ausgehoben werden müſſen .

142.) Zum Behufe des Kantonalbienftes werden

annoch , ſo oft es die Mothwendigkeit erbeifcht ,

durch den Steinen Rath folgende Reitpferde tite

quifijionsweiſe aufgebothen :

Für den Oberinſpektor der Milizer

denen Aidemafor . 1.

deffen Sefretár

-
ben Occideriemajor

deffen Aibemafor .

Total 5 .

143.) Dem Steiner Rathe wird nebenhin die

Bollmacht ertheilt : über die in den vorgehenden

Pferdcogshebungen feſtgelegte Anzaht , fo oft es

der Dienst des Baterlandes erfordern folite , noch

fo vicle Pferde und Fuhrwerte aufzubietben , als ei

jedesmal nothivendig finden würde.

144.) Für alte Pferde und Züge , welche za Kane

ben des Staats geliefert werden müſſen , haften die

liefernden Gemeinden im udgemeinen dergeſtalt : dag

Sonra

daherigen Aufgebothe lediglich

nur an ſie und keineswegs an einzelne Güterbefiger

oder andere Perſonen zu wenden und zu halten hat.

man fith ben einer
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XVI. 48fchnitt .

Kriegs zucht.

145.) Die Kriegszucht roul bey den Luzerner. Trupe

pen , wenn Rie bey einer Endsgenorifchen Urmee fich

befinden , oder unter dem Zentralkommando ſteben,

nach denjenigen Vorſchriften gehandhabt werden , wele

the die Tagfaßung , nach Unferer, erhaltenen Mitges

nehmigung, diesfalls allgemein fenfeßen Ipird .

146.) Für den Kantonaldienft hingegen wird der

Kleine Rath die nöthigen Strafverordnungen gegen

Militärbergeben entwerfen , und ſonach dem Großen

Rathe zur Genehmigung vorlegent.

Bis dahin- bleibt der Helvetiſche Militarfoder in

Kraft, - inſoweit derfelbe näinlich dem gegenwärtis

gen Gefeße nicht widerſpricht.

147.) So lange Unſere Truppen nicht ber einer

Eydsgenoſlijden Armee oder unter dem Zentralkoma

mando ſtehen , können die Officiers von ihren betref

fenden Chefs einzig auf acht und vierzig Stunden mit

Sausarreſt beregt , die Unteroffiziers und Gemeine

aber auf acht Lage höchſtens in's Gefängniß gen

fert werden.

Glaubt hingegen ein ſolcher Chef : dag" eine ſchår.

fere Beftrafung Statt finden ſollte ; ſo wird er den

boripaltenden Fall fogleich umſtändlich dein Oberino

ſpektor einberichten .

148.) Die Strafbefugniß des Oberinfpettors der

Milijen erſtreckt ſich dahin : die Offsiers , Anteroffile

.
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ziers und Gemeinen auf einen ganzen Monat in Ar .

reſt zu feßen .

Gehet aber ein zu beſtrafendes Militárvergehen

über deſſen Kompetenz ; fo wird er ſogleich dem Kleis

nen Rathe hierüber einen umſtändlichen Bericht er .

ftatten , welcher dann diesfalls das Weitere zu vers

fügen hat.

Würde es fich endlich zutragen : daß das Verge.

hen des Abzuſtrafenden fich zum Kriminalverbrechen

eignen ſollte ; ſo muß ein ſolcher alſobald in Verhaft

geregt und dem Kleinen Rathe , mit den daherigen

Prozeßaften , gefänglich zugeführt werden.

149.) Die Beurtheilung von militariſchen Krimta

nalfäden kommt einem Kriegsgerichte zu , welches bes

fieben roll :

a. Aus dem jedesmaltgen Altſchultheißen ;

b. Aus der Mitgliedern Des oberften Appellas

zionsgerichts , welche daſſelbe für jeden Fall

aus ſeiner Mitte wählt;

c. Aus vier Offiziers , deren Ernennung jedesmal

durch den Kleinen Rath erfolgt :

d. Aus einem Auditeur in der Perſon des jetes,

maligen Fiskals am oberſten Appellazionsge.

richte ; und

e, Aus einem Sekretär in der Perſon des jeweis
.

ligen - Appellagionsgerichtsſchreibers.

150.) Der Altſchultheiß führt den Vorfiß bey die .

fem Kriegogerichte , und entſcheidet bey gleichgetheil ,

ten Stimmen.
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131.) Das Kriegsgericht ernennt aus feiner Mitte

zwey Berhörrichter , aus einem Appellazionsrichter

und einem Offizier beſtehend.

152.) Wenn ein Angeklagter den Tod verwirkt zu

haben erfunden wird ; fo werden für deifen hierauf zu

erfolgende, endliche Verurtheilung gedachtem Kriegsa

gerichte aus der Mitte des Kleinen Raths noch zwey

Mitglieder durch das Loos zugegeben.

153.) Das Kriegsgericht fpricht in lekter Inſtanz.

154.) Der Große Rath ertheilt in ſeiner Abweſen

heit dem Kleinen Rathe das Begnadigungsrecht.

Stimmt aber bey einem ausgefåtten Todesurtheile

nicht die Mehrheit des Kleinen Raths zur Begnadi,

gung , und wird dannoch von zweyen ſeiner Mitglie.

der auf dieſelbe angetragen ; ſo ſoll der Große Rath
uur

ohne anders zuſammenberufen
werden .

XVII. U brehnitt.

Kriegskaſſe.

155. In jedem der vier Militárquartiere des Rans

tons fout eine Militårtaffe errichtet werden , welche von

dem jedesmaligen Quartierkommandanten an ſeinem

Wohnort aufbewahrt wird.

156.) Die biefür ju ernennende Verwaltung hat

ſowohl für die wirklich ſchon in dieſer ihr anvertraut

werdenden Kaffe ſich befindenden , als fünftighin in

dieſelbe Rieſſenden Gelder eine genaue Rechnung zu

führen ; und haftet für derſelben treue Beſorgung und

die ihr vorzuſchreibende Verwendung.

157.) Fede folche Militarkaſſe wird mit drep depo

ſchiedenen Schlöſſern verſchloſſen , wovon der einte
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Odlüffel in den anden des Quartierkommandanten

perbleibt , die übrigen zwey aber von jenen Kaſſaver.

waltern aufbewahrt werden , welche der Kleine Rath

bieju eigends beſtimmen wird.

Diefe drey Schlüſſelbewahrer find für derſelben

forgfältige Aufhebung beſonders verantwortlich .

158.) Die Verwaltung für jede der vier Kriegs .

taſſen wird innert jedem Militárquartier aus einem

Bauptmann , einem Lieutenant, einem Unteroffizier

und einem Gemeinen ebende mennt werden i undgebildet, welche

alle durch den Kleinen Rath

unter dem Vorſig ihres betreffenden Quartierfom .

mandanten fteben .

159.) ade für dieſe Kaffe beſtimmten Milttårſtras

fen und Entlaſſungstaren werden dem Quartierfom .

mandanten übergeben , welcher fie alle fechs Monate,

mit einem ſchriftlichen Belege nach Vorſchrift verſes

die Karte úbertrågt , und hierfür von den

übrigen Mitverwaltern eine ordentliche Quittung

exhålt.

160.) 3m Jänner eines jedes Jahres treten die

geſammten Kaffaverwalter bey dem Quartierfom .

mandanten zuſammen ; um eine vollſtändige und

förmliche Rechnung abzuſchlieſſen , welche im Dops

pel ausgefertigt, von allen Mitgliedern unterzeichnet,

und fonach von dem Quartierkommandanten an den

Oberinſpektor der Milißen überſandt werden ſoll.

Dieſer legt dieſelbe: fodann dem Kleinen Rathe

por , der fie unterſucht , genehmigt , durch den Druck

bekannt machen lågt, und das einte Driginaldoppel

dem

hen ,an

I

.



171

dem betreffenden Quartierkommandanten ratifiziert,

zurückſtellt, das andere aber in das Staatsarchio1

niederlegt.

161.) Der Kleine Rath verfügt über den fåmmt,

fichen Fond dieſer Kriegstaſien , jedoch einzig gym

Beſten des Militáridefens.

XVIII. Abfchnitt.

Unterricht und Muſterungen .

162.) Die Miligen des Kantons Luzern follen

nach dem Endogenorfirdhen Reglement in den Waf.

fenübungen unterrichtet werden .

163.) Der Kleine Rath wird veranſtalten : dag

die Pfftiers und Ererziermeiſter beſonders ſo lange

unterrichtet werden , bis fte ſelbſt in Stande ſeyn wers

den : ihren Untergebenen militäriſchen Unterricht zu

ertheilen .

164.) Für die unterweiſung der Tambouren foto,) fole

ſo lange es nothwendig repn wird In

ſtruttoren angeſtellt werden , welche diefelben , laut

Tagfagungsbeſc
hluß, in der alten Schweizerordon

ang

unterrichten werden.

165.) Die Regierung wird den Offiziers die Oro

donangen über die Handgriffe und Manóver's unente

geltlich zuſtellen , and fo auch den Oberinſpektor der

Miligen und die vier Quartierkommundanten mit

Den erforderlichen Rödeln perfebent laffen ,

166.) Nach An veiſung des Kleluen Math fod

alljährlid , dom Eintritt des Frübejahres bis zu En .

de des Spåtjahrs , die Milig in den Waffen geübt

werden .

Luz. B. BL. 1806 .
$ 9

ten ,

ma
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die junge Mannſchaft

pe

167.) Ebenderſelbe toitb auch die nöthigen Mas

ferungen anordnen .

468.) Damit die Miliß , Scharfſchüşen fowohl

als jene des Freyforps fich im Zielſchieſſen beeifern ,

wird der Kleine Kath derſelben jährlid Gaben zum

verſchieffen anweiſen .

169.) Ben der erften Inſpetzionsmuſterung fou

welche feit der legten Eides .

leiſtung und künftighin bey jeder foloen Muſterung

atle jene, welche von einer derſelben bis zur andern

das rechszehnte Jahr erfügt hat , zu handen der Rea

gierung , den Bürgereid der Treue und des Gehor.

fams leiſten .

170. ) Bon mun an find alle vorgehenden Geſeke,

über das Militarweſen , ganzlich aufgeho
ben

.

171.) Gegenwä
rtiges

Gefeß , deſſen nähere Bes

Nimmun
g

, Ausfüh
rung und Vollzie

hung
dem Kleinen .

Ratheobliegt , rotl, unter Bendru
dung

des Staatss

fiegels , demſelbe
n

zugeſtellt , gedrudt und öffentlic
h

bekannt gemacht werden .

Alfo verordnet in unſerer Großen Rathsverfamm ,

lang Luzern , den 23ſten April , 1806.

Schultheiß , Kleine und Große Käthe ;

In deren Namen :

Der Amtsſchultheiß ,

Vincenz Rüttimann.

Für diefelben ;

Der Staatsſchreiber ,

3. K. Umrlyn.

f



173

wani
ta

93 t t t t t t t t .

Die nähere Pollziehung der Regterungsvers

fügung vom 30ſten Aprils , über das Verboth

wegen den engliſchen Waaren , enthaltend ,

beſonders. in Hinſicht der Certificats d'Ori

gine und Ausführungszeugniſſe.

1

2

Stanto
n

Wir Präſident und Mitglieder der Si

nanz- und Staatswirthſchaftlichen -

Rammier des Kantons Luzern ;

Inweiterer Vollztebung des unter'm soften Spritz
erlafenen Regierungsberibluffes , angehend das Bers

both der Aus , und Einfuhr engliſcher Waaten im

Kanton Luz en ;

Haben demnach gemå den uns ertheilten , beſon.

dern Vollmachten , folgende weitern Vollziehungsinaps

nahmen zu erlaffen für gut erfunden:

1. ) Die Weitersverſendung oder Ablieferung aller

in hieſige Suft
eingeführten Kaufmannsgåter

kann erſt

dann erfolgen , wenn der betreffende
Spediteur

oder

Handelsmann
eine endliche Erklärung von fich geſtellt

haber wird : daß das vorhandene
Certificat d'Origine

zu der in Empfang zu nehmenden

Kiſte , Ballot u. fe

W. gehöre ; wo dann in einer rolden Erklärung die

im Certificat d'Origine enthaltenen
Fnhaltsangaben

und Zeichen mit ausgefekt regn foden.

જી ,
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2.) Diele Erffärungen müffen fonach dem Suftbes

ftarter zugeſtellt und von demſelben , ber perſönlichet

Verantwortung, aufbewahrt werden.

3.) Allie Certificats d'Origine, welche zu blos trans

fitigendem Kaufmannsgute gchören , follen fobald

diefes aus der Suft nach ſeiner weitern Beſtimmung

perabfolget wird - mit einem Verifitaziongoiſa des

Suſtbeſtåtters in Luzern verſchen werden.

ube
4.) . Jedes aus dem hieſigen Kanton nach andern

Kantonen oder dem Auslande verfandtwerdendes Kotlo ,

jebe Kiſte , Balot u. f. w . fout mit einem von der

Staatskanzlen des hieſigen Kantons , auf die von dem

Spediteur oder Handelsmann endlich von ſich geſtellte

ErElårnng , „ daß das zu verſendende Kaufmanndgut

teine engliſche Waare reuse, ausgeſtellten Zertifikat verſes

hen ſeyn , in weider Erklärung die Angabe über den

Urſprung und die Gattung der Waare , die Numern ,

Zeichen und das Gewicht des Kollo , Kiſte u . t. yo.

und derfelben Beitimmungłort, nebſt einem beygefüg,

ten Vifa des betreffenden Gemeindegerichts , enthal

ten reou fou .

nlegu lou
5.) Die Staatsfangler wird über dergleichen Schei.

ne ein thren Inhalt getreu angebendes Verzeichniſ

führen , und die Degnahen ausgeſtelten Erklärungen

ſorgfältigſt aufbewahren .

6.) Für ein folches Zertifikat wird der Staats ,

tangley drey Baßen , für das Verifikazionsviſa dem

betreffenden Gemeindegerichte zwey Bagen und dem

Sufibeſtåtrer ein Baßen bezahlt.
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7.) Jedes Fuhrwert mit Kaufmannsgütern , die

auf Nebenſtraßen in Kanton und nicht in die Suſi

eingeführt wurden , foll, falls für diefelben bey der oor

berführenden Zollſtatt die gehörigen Zertifitate nicht

vorgewieſen werden könnten , von dem Zollbeamten

w
angehalten , und wir auf der Stelle hiervon benach ,

richtiget werden.

Von dieſer Verfügung ſind jedoch ausgenommen

diejenigen Kaufmannswaaren , welche uneingepadt

in oder außert Unſern Kanton geführt und fehr

leicht als Landesfabritate ertennt werden.

topt
8.) Gegenwärtige weitern Anordnungen rollen zur

offentlichen Bekanntmachung dem Kantonsblatte bey,

gerügt und den betreffenden Beainten beſonders zuge .

ſtellt werden.

Alſo verordnet, Lujern den 21ſten May 1806 .

Namens der Finanz- und Staatswirthſchaftlichena

Kammer :

Der Präſident. Peter Genhart.

Für dieſelbe :

Der Oberſchreiber , Karl Martin Kopp.
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Avrchrift

Einer Boftverordnung des Kantons Aargaut.

Wir Präſident und Rath des Rantons

Aargau thun fund biemit ;

:af Wir in Betrachtung : daß das Poliive.

ren in dem linfang unferes Kantons, ein dem Staat

jutåndiges Regale eft, welches laut 9. 23 des Finance

goreses vom 24ten Mar 1804 gegen jede Beeinträch .

tigung und Vertekutig geſchüst Tenn fou.

Fu Betrachtung aud : daß die Einrichtung der

Poſter!, die Wequemlidfeit und die gröſtmögliche
Eicherheit des Publikums juin Endzieck bat.

Zu Erreichung dieſer gedoppelten Abicht fowohl ,

als um ein feſtes Syſtem über den wichtigen Staatsa

zweig der Poſtverwaltung aufzuſtellen, auf den Vors

fchlag des Finanzraths Nachfolgendes

perordnet :

1.) Das Poftweren innert dem ganzen Umfang des

Kantons , ijt jum ausſchließlichen Staatsregale erklárt.

der Transport

von einem Ort zum andern und zu beſtimmten Zeis

ten von Briefen und verſiegelten Geldern , g ſchriebe.

nen oder gedruckten Schriften , Valoren und andern

Gegenſtanden , in Backen , Kiſten , Sacken und fo

weiters , welche unter 10 %. Marfgewicht fchwer

find , und endlich periodiſche Transport von Reis

fenden .

3.) Als nicht unter das Poſtregale gehörend ,

mird hingegen verſtanden : alles eigene Gut , Bricfe ,

Gelder , Valoren und andere Sachen mehr , welche

jeder Eigentümer durch ich felbſt oder nach Belies

ben durch Erpreſſe beſtellen laſſen kann ; ferner alle

hölzerne , glåſerne oder irdene Waaren Lebensmite

2.) Darunter gehört namentlich

1

?
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uns angeſtellten

1

6.) Uue

1

tel, Flüßigkeiten , Schiefpulver und andere Feuerzůnt.

Dende Korroſiv- oder der Gährung unterworfene Sto

chen und endlich alles , was an Feinem Werth unter

dem Portlohn wäre.

4.) Es fou demnach und von nun an auffert un.

ferer derordneten Poſtdiretzion und den auf den bes

fichenden oder noch zu errichtend n 9 oftbureaur von

und beeidigten Doftoffigianten fich

niemand anders mit Poftgeſchäften abgeben dürfen ,

3.) Deßgleichen ſoll auch von dem erſten Map

nachftfünftig an , fich Niemand mit dem Bothenweſen

beſchäftigen , ohne dazu von unfer'm Finangrath ei .

gends patentiert au feyn , und binlängliche Bürgſchaft

geleiſtet zu haben .

im . 2 beſtimmten Gegenſtande , welche

innert unſern Kantonsgrenzen von einem Orte zum

andern an der Poſtſtraße liegend , verſandt werden ,

allein

durch die beſtehenden Pofteinrichtungen und Bureaux

beſtellt werden for nen.

Jedennoch überlaffen wir den Finanzrathe - daber

diejenigen Ausnahmen zu geſtatten , welche etwann

Lokalverhältniſſe oder die Beguemlichkeit der Ortſchaf,

ten erfordern möchten ; in folden Fällen aber muſs

fen die Ausnahmen in den betreffenden Bothenpatent,

ten ausdrücklich angemerft feyn.

7.) Die Sothenpatente für nicht an der Portifrage

liegende Ortſchaften werden ohne Ein chränkungen

ertheilt.

8.) Sie werden überhaupt für rechs Jahre gegen

eine Gebühr von wenigſtens einer und höchſtens

Franfen 16 für jedes Patent ausgeſtellt.

9 ) Fede Gemeinde oder Gegend , die , ihrer Bes

queinlichkeit wegen einen patentierten Sothen zu ba.

ben wünſcht, hat ſich dafür an die Poſtdirekzion zu .

wenden , und kann ein tüchtiges Subjeft empfehlen.

Sämmtliche Patente werden pon dem Finango

oder in's Ausland gehen , follen einzig und
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rathe , auf den gutachtlichen Vorſchlag der Poſtdirets

gion , gegeben .

10.) Fede Widerhandlung gegen dieſe Verordnung

namentlidh gegen die sg. 4,5,6 , rod mit einer Geld ,

buße von wenigſtens 10 , böchſtens 48 Franten b legt

werden , wovon 1834:l dem Verleider und 2 / 3tel dem

Kantonsarmengut zukommt.

11.) Gegenwårtige Verordnung foll durch das

Kantonsblatt betannt gemacht , und dem Finanzrathe

zur Vollziehung übergeben werden .

Gegeben in Aarau , den 7ten Barnang , 1806.

Der Präſident des Kieinen Raths ,

Sig. Dolder.

Für den Staatsſchreiber ,

Sig. Tſchudi.

Dem Original gleichlantend ;

Kanzley Hargau.

Der abrchrift des Originals gleichlautende

Marau , den 29ſten April , 1809 .

Kanzley des Finanzraths.

Der vidimierten Archrift gleichlautend ;

Der Oberſchreiber der Finanz- und Staatswirths

fchaftlichen Kammer , C. m. Kopp.

Margau erlaſſene Voit op

Die Finanz- und Staatswirthſchaftliches

Rammer des Kantons Luzern ;

Beſchließt:

Vorflebende von der Regierung des Kantona
, Botheuordnang 108 zur

aux

allgemeinen Kenntniß und Verwalt der Einwouder des

Kantons Luzern dem Kantonsblatte beygerückt werden .

Luzern , den Sten May , 1906.

Der Präftdent , Genhart.

Namens der Kaminer :

Der Oberſchreiber , C. m . Kopp.

.
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De k t e t.

Einftellung der Kadaſterſteuer für 1806 ;

fernere Beyvehaltung der außerordentlichen

Getränksſteuer ; berkennung der durdy's

Finanzgefet berordneten Jagdpatenten , und

Feſtfeßung der Berathungen über die Staats .

auflagen auf die jedesmaligen ordent

lichen Herbftfitzungen .

Wir Schultheiß , Kleine und Große Räthe

des Kanton B Luzern ;

In Berattung über den Finangzuſtand des
Stantons ;

Und mit udſicht auf die Dermaligen Staatabt

dürfniſſe ; Veroronen :

1.) Für das Jahr 1806 rol teine Grundfeuer

erhoben werden.

2. ) Hingegeit bleibt die durch das Defret som 14.

Herbfi'inovat 1805 berordnete , erhöhte Getrånesfeuer

für einsipcilen noch bcpbehalten.

3. ) Die durch den V. Abſchnit
t

des Auflagen
ges

Teges 011 22ſien pornun
g 1804 für Fagdbewv

il
,

ligungen feſtgeſetzt
e Gebühr roll hingegen von den

Angehöri
gen

des Kantons finftighi
n

nicht ferner ber

zogen werden ; woben aber der Kleine Rath får die

bandhab
ung

einer ſtrengen Boliger über die Jagd

zweckmäß
ig

Vorſehun
g
thun wird.

4. ) In Zukunft rollen jedesmal in der Herboligung

Lug. 2. BI. 1806 .
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die Perathungen über die für das folgende Fahr bes

dürfenden Staatsabgaben Statt finden , und dieſe

dannzumal ebenfalls beſtimmt und feſtgelegt werden ,,

5.) Die nähere Vollziehung gegenwärtigen Detrets
wa

Iſt dem Kleinen Fathe übertragen , welcher demſelben

ju dieſem Ende , mit dem Staatsſiegel occſehen , jus

geſtellt werden rou.

Alſo beſchloſſen , Luzern in Unſerer Großen Raths.

figung , den 26ſten April , 1806.

Schultheiß , Bleine und Große Råthe

des Kantons Luzern ;

In deren Namen : Der Amtsſch. Vinc. Küttimann .

Für dieſelben : Der Staatsſchr. J. R. Umrhyn.

Berich I u B

Ueber die Einſtellung des fadaſterabzugs

ber auf Liegenſchaften haftenden Verſchreis

bungen und Nußungsrechten , und bey bands

ſchriften für 1806 , und Nachleiſtung des nocy

růæftåndigen für 1803 u. 1804 , 11. 1805.

Wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons fuzern ;

Dorchon die Gefeße nom 22ften þornung 1804

und 10ten Man 1805 , ſo wie die daherigen Vollzica

bungsverfügungen vom 13ten Brachmhonat und 26ſten

Augſtmonat 1804 und vom 23ſten Chriſtmonat 1805

die ordentliche Entrichtung des Kadaſterabzugs bep auf

Liegenſchaften haftenden Verſchreibungen und Nute

zungsrechten , und der Handſchriften , welche von lic?
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genſchaftsbeſitzern errichtet worden ſind , bloß für die

Jahre 1803 u . 1804 , und 1sos in Biocymalen anord.

nen ; und demnach derjenige, welcher dieſer Pflicht ſchon

bis Ende 1805 vollfominenes Genůge geteiſtet håtte ,

fich im Laufe 1806 audh feinen ſolchen , tabaſterartigen

Abzug meir gefallen laffen mus ; ſo haben Wir doch ,

um jedem dicsfälligen Frrthume zuvorzukommen , und

mit Rüdjicht auf den $. 1 des Defrets vom 26ften

1

April leşthin ,

su deror
dne

1

für nöthig befunden :

1.) Dag alle diejenigen , welche rdjon bis Ende des

Fahrs 1805 von ihren Kapitalbriefen , auf Liegen,

foaftsbeſigern haftenden Handſdriften , von ihren Zes

hënd , und Grundzinsgefallen oder andern ihnen auf

Liegenfdhaften zuſtehenden Nußungsrechten den betref

fenden Zinspflichtigen oder Grundeigenthümern die für

1503 u . 1804 fainmenthaft , und får 1805 verordnete ,

orientliche Kadaftcrabgabe vorſchriftsinapig in Zweya

malen , ald worinn die Kadaſtcrabjuge bey aufcror.

dentlichen Zinsleiſtungen nidt mitbegriffen find ,

bergutet hatten , ſich dießfalls im Laufe des Jahres

1806 Eeinen kadaſterartigen Abzug mehr inachen zu

lanen haben.

2 ) Sollten ſich aber auch ſolche finden , welde dies

fer Abgabenpflicht noch nidit vollfomen Genüge geleis

ftet båtten ; fo mag der daberige Binspflichtige oder

Grundeigenthümer fein die:fälliges Recht auf dieſelben

der erſten , nach Erſcheinung dieſes Beſchluſ

fes , an fie zu machenden Zinsleiſtung oder bevor legte.

1

gleich den

32
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rer das auf feinen Liegenfdaften , zu ihren Gunften ,

haftende Mußungsrecht zugeſtehet, nach Fubalt der fria

bern diedfåtlizen
Steuerberordnungen , geltend machen .

3.) Sollte hingegen ein Beiger von Gåltbriefen ,

Verſchreibungen , Handſchriften u . f. 10. , neben Ents

richtung des Kadaferabzuges für die Fahre 1803. U.

1804 , und 1805 , anch einen ſolchen , aus Frrthum ,

bereits rchon für das Jahr 1806 ,- weit für dieſes

Fahr fein Kadaſter bezogen wird , namentlich geleis

ſtet haben ; ſo ſteht ihn zu : fich dieſen lezten , nicht

rahuldigen Kapaſterabzug entweder ſogleich oder den der

erſten fünftigen Zinsleiſhing von dem betreffenden Zins.

pflichtigen wiederum zurü & bezahleit zu laſſen .

4. ) Gegenwärtiger Beſchluß foll zur ailgemeinen

Kenntniß , dem Kantonsblatte beygedruckt werden. Du

alſo beſchloſſen Luzern , den 4ten Brachm . 1806 .

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Küttimann .

Namen des Kleinen Raths :

Der Staatsſd;reiber , J. K. Umrlyn.

1

Luzern , den 4ton Brachinonat, 1806.

Einforderung der nod niďt aufgefertigten

erften
Zehndabſchaßung :it ber anges

drohter Erefuzion.

Die Finanz- und
Staatswirthſchaftliche

Rammer des Rantons Luzern ;

An die Zehndichiger Der erſten Abſdaßiing.

Geerte berrien
!

D a Ung immer nod) die Klage zugeht , daß .

mehrere im
leßtabgewichenen Jahre vorgenommenen
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.

1

Rehndabfchaftıngen bis ist noch nicht ausgefertigt

worden regen ; 10 inachen Wir Eud ) bierinit mit uns

ferer Aufforderung bekannt : daß alle jene Zehndab,

fchatzungen , welche im lektverfoſfenen Jahre vorge.

nommen werden find , bis den 15ten fünftigen Oo.

nats ausgefertigt nu den betreffenden Sheilen zageſtellt

werden ſollen ; falls aber zehadſdrager fo 'faumſelig

feyn würden: daß fie auch dieſer Unfarer Aufforderung

teine Solge leich wirden , ſo follen diefclben auf
om

die an uns geſtellte Klage bin ohne anders die Ers

fusión auf före Perron ju gcivårtigen haben , weldezu

ſolange auf ihre Sorin an Ort und Stille fich aufe
***

zubalten haben würde : bis die betreffenden Schnd,

abchaßungen gehörig ausgefertigt fou werden.foon

Dicle Aufforderung rou hiermit zur gehörigen Befannt.

madung und Verhalt der betreffenden Zehndidhålzer

öffentlich ab den Kangeln derleſen werden,

Der Präſident, Peter Genhart.

Namens der Kamiter :

Der Oberſchreiber , K. M. Kopp.

D
S
4

Beſchluß

Unordnend den Druck der auszuſtellenden

Heimathfibeine, und Beſtimmung der Dare

für derfelben Ausfertigung.

Wir Schultheiß und Rleine Råthe

des Kantons Buzern ;

Umin die Vollziehung Unſeres Beſchluffes vom,
17ten Märzmonats 1806 , die Art der Ausſtellung der

Heimath deine anordnend , noch wirtſanier zu mas
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be

dhen ; und um hierbey zugleich auf die ärmere Silatie

von Staatsbürgern Bedacht zu nehmen , welche fich

am meiſten im Falle befindet : von seimaryſcheinen

Gebrauch machen zu müſſen ;

Berchliefen :

1.) Die Unſer'm Beſchluſſe vom 17ten Mårzmo,

nais 1806 angehängte Vorſchrift , nach welcher fünfo

tighint die Heimathſcheine ausgefertigt finn miffen

ſoll , zu jedem vorfommenden Gcbrauche vorbereitet,

auf Stempelpapier abgedrudt, und , unter Aufſicht

Unſerer Finanz . und Staatswirthſchaftlichen - Rams

mer , durch derſelben Stempelbureau eine hinlänglia

die Anzahi folder Abdrüde den geſammten Gerichten

jugeſandt werden ; Damit ich die Gemeindeverwalturi,

gen und Steuerbriefbeamten derſelben für die Ausfer.

tigung der bey ihnen nachgefucht werdenden Sei.

mathſcheine bedienen tónnen.

2.) Der Betrag für einen ſolchen Seimathſcheitt

darf sien Schweizerfranken nicht überſteigert , wovon

dem Staate fünf Baßen , der Gemeindeverwaltung

ein Franken , dem Präſidenten für die Befieglung

zwey Baßen und dem Schreiber für die Ausfüllung

und Ausfertigung drev Baßen zufallen ſollen.

3.) Die Finanz- und StaatswirthſchaftlichesKams

mer , mit Zuzug der Ziviltammer , ſen mit der nås

hern Vollziehung gegenwärtigen Beſchluſſes beauftragt.

4.) Derſelbe roll überhin zur allgemeinen Kennta

nie und zum Verhalte der betreffenden Behörden und

Beamten , dem Santonsblatte beggerůdt werden.

em
a
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alſo beſchloſſen Luzern , den 9ten May , 1806.

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Rüttimannt.

Namens des Seleinen Raths :

Der Staatsſchreiber, J. R. :mrhyn.

der

Sidicchetti

Beſch I u 6.

Einſchränkung der Eheeinſegnungen für San .

toisbürger , Nichtkantonsbirger und U118.

länder , neft Felifeßung. daheriger Strafen

gegen diesfällige Außevachtſeßungen.

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ;

Um ,m die Erceirregnungen einer zwecmåßigen

deffen Wohlſtande

angemeſſenen Polizes zu unterweefen ;

Mit gleichzeitiger Müdficht auf das Gerets vom

14ten April 1804 , über die Einſtellung des uneinges

ſchränkten Seurathens ;

per oronen :

1.) Der Herren Pfarrherri rey gånzlich unter,

agt : die Ehe eines Kantonsbürgers einſegnen zu

dürfen ; wenn ihnen nicht vorerſt durch den Brått.

sigara ein chriftliches Zeugniß , von Seite des bes

treffenden Gemeinde - Steuerbriefsvorſtehers aus ,

porzelegt werden ſollte, wodurch förmlid )

bewieſen wird : daß Dieſer einerſeits den durch den 9. 3.

des Gefeßes vom 14ten April 1804 , für Brautleute

beſtimmten Bentrag in die Urmenkaffe ſeiner Sets

mathsgemeinte erlegt habe , als daß er andererſeits die,

nach Inhalt des S. 123 des Rilitárgeſeges von 23ſten

bon
2

geft:ut

.
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April 1806 , verordnete ordonanzmäßige Militärfleis

dung und Beipaffnung befine.

Waren aber unter dieien Kantonsbürgern Toge.

nannte Eingetheilte begriffen ; ro müſſen diefelben

neben vorſchender Zeugnis , gemäß dem S. 6. Litt. c.

Die Gerezes vom 26iten Weinmonats 1804, noch mit

ciner förinlichen , von dem Siciuen Kathe ausgeſtell.

ten Ebebewilligung derfehen feyn.

2. ) Nichtfantonsbürger oder Ausländer- es más

gen diere im Kanton angeſiedelt fenn , in demſelbeu

blos wohnen oder ilin audy nur durchreiſen diirs

fen teineswegs ehelich zuſammen gegeben werden :

wenn ſie nicht von dem Kleinen Rathe ausgeſtellte ,

förmliche Ehebewilligungszeugniſſe für ſich aufweiſen
fonden .

: . : 3 ) Diere Bewilligungen fönnen aber erſt dann

erhalten werden : wenn der betreffende Nido

tonsbürger oder Ausländer curd ordentliche, con feia

ner fandcohoheit wenigſtens vifite Scugniffe hinſång,

lich darthun kann, dag er das Dolltommene Redt bes

fire ; fich unbedingt zur Ehe beseben zu dürfen.

Die e Scugnific múffen aberhin ben den Austaa,

dern folcher Staaten , welche bcn der ſchweizeriſchen

Endsgenoſſenſchaft abgeſandte u . f. w. halten , don

dieſen lenniiſirt revn.

4.) A : dejenigen , welche ſich der Nichtbefolgung

oegenmartiger Verordnung auf was immer für eineWeiſe ſchuldig machen würden , roden ihrer eine

entlaſſen und für den Nachtheil, welder hierdurch

dem Kanton oder einzelnen Semeinden deſfciben zu

fofen wiirde, noch nebenhla verſönlich bclangt werden .

5.). Den Gemeindevorscſeşten ud teucrbriefbee

amten liegt die Beaufſic ;tigung der genauen Hande

babung derſelben vorzualich ob .

6.) Mchrbemeldie Verordnung ſoll den betreffen ,

den Stellen und Beamten mitgetheilt, und überbta

dem Kantonsblatte bengerůdt werden .

Alſo beſchloſſen Buzern , den 9ten May , 1806.

Der Amtsſchultheiß, Vincenz Kittimann .

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber i 3. B. Amchyni

.

1
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Befehluß ,

Aufhebung der , in Folge des Defrets vom

14ten Herbſtmonats 1805 , unter'm 23ſten

gleichen Monats auf die Gemeindegerichts.

bosirke ausgeſchriebenen Porrathsrequifizion

von Lebensmitteln ,

Wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Luzern ;

s

es

Auf den Antrag unſerer Finanz- und Staats.

wirthſchaftlichen - Kammer ;

peroron e ni:

1.) Die in Folge der uns von dem Großen

Ratte unter'ın 14ten Herbſtmonats 1805 ertheilten

Voumadt , durch einen befondern Regierungsbeſchluß

pom 23ten gleichen Monats , auf die perfchiedenen

Gemeindegerichte des Kantons ausgeſchriebene Requip

figion von Lebeneinittein , welche innert dein umfan .

ge derſelben , von den Gemeinden und den Partikula ,

ren dieſer Gerichtsbezirke , auf Dispoſizion der Re

gierung, aufbewahrt werden mußten , fev biermit,

ihrem ganzen Inhalte nach , aufgehoben ; und dem .

nach auch die betreffenden Partitularen , welden ein

Theil dieſer Vorrarhsrequiſizion zur Zeit zuerkannt

ward , der daberigen Aufbewahrungspsicht von nun

an uberhoben .

2.) Gegenwärtiger Beſchluß fol zum Berhalt der

Luz. B. BI. 1806 .

1

a .
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Gemeindegerichte und jur allgemeinen Kenntnis in

das Kantonsblatt eingerůdt werden.

alſo verordnet Luzern , den 23ſten Mar , 1806 .

Der Amtsſchultheis ,

Vincenz Rüttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber ,

J. R. Amrhyn.

Berch I u f.

Einfammlung einer freywilligen Steuer für

die brandberdådigte Semeinde Thal , im Bea

zirl Rheinthal , des Kantons St. Gallen.

.

1

.

?

Wir Schultheiß und Rleine Käthe

008 Santons Cujern ;

Nachdem Mie von dem sieinen Rathe det

Kantong St. Gallen unter'm 28ſten lektverflofferent

Maymonats dahin angegangen worden ſind : dak ju

Gunſten der unglücklidien Gemeinde Thal, im Bezive

Rheinthal , dieſes Kantons , eine freywillige milde

Steuer eingeſammelt werden módyte, als u welchern in .

Gemeinde um die Mitternachtszeit vom 6ten auf den

7ten Maymonats lekthin durch den gleichzeitig einges

tretenen , gewaltigen Sådivind , aller vorhandenen ,

thätigſten úlfe ungeachtet eine rehr ſtarte Feuers,

brunſt ausbrach, wodurch 21 Häuſer, 19 Ställe s

Weintrotten und 2 Wardhauſer abgebrandt, und 37
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ole mi
t dieſ

em Ung
lüc

ke

Haushaltungen ihr Obdach und die meiſten Habrelig,

keiten verloren , haben ; und wober die bemeldte Rans

tondregierung ihrem diesfälligen Anſuchen noch die

Bemerkung bengefügt hat : daß dieſer Schaden ,

der fich , nach endlicher Abſchaßung , auf die Sums

me von einmalhundert dreptaufend , wenhundert ,

zwen und vierzig Schweizerfrankest , ein Baßen und

acht Rappen , beläuft , für

betroffenen Einwohner der gedachten Gemeinde Shal

noch um da: ro emrfindlicher falle; weil denſelben nem

benhin fchon die legte Weinerndte ganz fehlgeſchlagen

hatte ;

per ore11 :

1.) Es folle zu Gunſten der Brandbeſchädigten

der Gemeinde Thal, im Bezirk Rheinthal, des Kan.

tond St. Gallen , im Umfange des ganzen Kantong

Luzern eine milde Bedſtetter eingefainmelt werden ,

woju die Herrn Pfarrer die Kantongeinwohner , mittelt

einer zweckmäßigen Anrede , ermuntern werden.

2 ) Diere Einfammlung erfolgt auf der Landſchaft

an einem hierfür worläufis angezeigten Sonn- oder

Fenertage , unter Aufſicht und Leitung der Ortsbor.

fteher , in den Pfarrkirchen ; in der Stadt Luzern aber,

auf Veranſtaltung der Dafigen Gerichtsbeförde, an eis

nem andern fchidlichen Sage , auf dem bisher üblichen

Pfade,mittelftverſchloſſenen Büchlen, von Haus zuHaus.

8. ) Von heute an gerechnet innert ſechs Wochen
KO

rotien Dieſe Steuer'n eingeſammelt, von jedem Geo

meindevorſteher an das Gemeindegericht
abgeliefert

und von dieſem wiederum unſerer Finanz- und

Staatswirthſchaftlichen
Rammer zugeſtellt renn ;
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woben auch dietenigen dieſer Gerichtsſtellen , nebo

den zu Gunſten gedachter Srandberchådigten nichts ein.

gegangen wäre , nichts defloweniger hierüber innert der

gleichen Zeitfriſt an Unſere vorbemeldte Stammer dk

Anzeige thun werben.

4. Zur Voügichung und allgemeinen Kenntniß fod

gegenwärtiger Beidlug in das Kantonsblatt eingerüdt

werben .

Alſo berchloſſen , Luzern den 4ten Bradmonat,

1806.

Der Amtschultheiß ,

Dincens Küttimann..

Namens des Kleinen Raths ;

Der Staatsſchreiber,

J. R. amrhyn .
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Kriminal - Sentengen.

Todesurtheil des Anton Lörch von Wauwpı

aus dem Kanton Luzern.

Das Oberſte Appellazions - Gericht

des Kantons lusern ,

Mit Zuzug der vier konſtituzionellen Mitglieder

des Kleinen Raths ;

Nach gehörig reifer Erdauerung der Reiminalprozee
dur, 10 gegen Unton Córch von Bauwyl , Amts

Williſau , 48 Jahre alt , berbeuratbet mit Anna Mas

ria Kneubúeler , Pater einer Socyter , feiner Began,

genſchaft ein Tagelöhner , verführt , und über welche

unter'm 17ten jüngſtabgewichenen Monats Map eine

Malcfizanklage gegen ihn erkennt worden ;

1118

nach bernommenen Schlüſſen des Herrn Fiskals , und

angehörter Vertheidigung des Herrn Advokaten des

Inquifiten ;

Ervågend : daß Inquiſit schon im Jahre 1794 ,

wegen einem auf offener Straße an einem Handelsmanne

verübten Diebſtahle, von dem damaligen Herrn Land,

vogte zu Bidifau , zu einer einjährigen Schallenhaus,

Qrafe ; nachher im Jahre 1800 pon dem Bezirksges

richte Altishofen , in Betreff eines zu Schoß verübten
Einbruchs und Diebſtahlseite

zu balbjährigen glei.1 :

chen Strafe ; und endlich im Jahre

zwey und zwanzigjährigen Kettenſtrafe , wegen ſeiner

wiederholten Eingriffen in fremdes Eigenthum , beruk.

theilt wurde

Luz. 2. BI. 1806 . B6

1804. Gu einer
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Erwågend : daß in dieſem Zeitpuntte rohon der Inte

quifit einen hoben Grad von Verdorbenheit und Une

perbefferlichkeit an Tag gelegt ;

Erwagend : daß deren verborbener und unverbeſſer .

licher Karakter fich dadurch noch mehr beſtätigt, da er

ſeit ſeiner legten Entweichung aus ſeinem Straforte

neuer verübter Bergehen beichuldigt wird ;

Ermågend : daß fich aus der berführten Prozebur

ergiebt , daß er ſich ſeither in Gefellſchaft des Dieben
bet in

Johannes Fiſcher , nach des legtern ftandhaften und um

ftåndlichen Ausſage, dreper nachtlichen Einbrüche und

cines andern Diebſtahls rcbuldig gemacht;

Erwägend : daß har pon dem Inquikten diefs

Verbrechen hartnädig geläugnet werdes ;

Ermågend aber: dag er nicht in Abrede fteller

tann, feit ſeiner legten Entweichung mit Iohano fi

fdher in Geſellſchaft umber gezogeu zu repe ;

Erwågend : daß der Inquifit feine Beweiſe zu leis

, obige Einbrú .

und ſonderbar jener , bep Hans Jakob Dennler

im Stecholze, begangen worden, befunden habe ;

: daß mehrere Umſtände eintreffen , wels

che die Wusfage der Firmers auf legtern Einbruch be

träftigen ; gumalen auf Inquiſiten eine Weite gefüp.

den worden , deffen Stoff er in den Laden des Herrn

Friedrichs Lehmann in Zofingen gekauft zu haben vor ,

gegeben , dieſer aber in einem Laden oder Gemdibe

niemal tein ſolches Sud geführt haben will , und es

ich aus dem von dem beſchadigten Hans Jakob Denns

ler zur Verififazion eingeſandten Muſter der in feinem

Speicher entfrundt wordenen ſogenannten Weiberfutte

den permag moet ftich jur Zeit ?

Erwå
gena
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6

bens is

Crhedet , daß ſolches mitder quafionirlichen Weſte in

Farbe und Qualitåt, wie davon geſchnitten , doufom,

men übereinſtimmt, und die geſtücelte Zafamntenſets1

jung der Weſte in ihrer wirklichen Beſchaffenheit beis

nen Zweifel übrig låßt , daß fe aus einem vorherigen

Kleidungsſtücke verarbeitet worden ;

Ermågend : daß der Zuſammenhang dieſer Umfåne

de dem Inquiſit foro des angeſduldigten Berye.

;

6 e funden :

Daß derſelbe in vollem Lichte als ein unserbeffers

licher Verbrecher erfcheine , and gegen ihn daher der

S. 163 Bereint mit Nro. 1 , 2 , 3 , 4 de $ $. 164 des

peinlichen Beregbuches , debgleichen der g. 3 ebendeso

felben , und die SS . 3 , 17 , 18 , 19. des Geleges pom

18ten May 1805 anzuwenden renen ; fornit, da zu feie

men Gunſten fein mildernder Umſand fich darbiethet ,

die Pflicht des Richters erfordere : tie Strenge des

Gefeßet in Anwendung zu bringen , und die menſch.

liche Geſelfdjaft vor einen folchen Verbrecher ficher

zu ſtellen , und bat daher , durd die Mehrheit der

Stimmen

zu Recht geſprochen und erfennt:

1.) Anton Corch iſt zum Tode verurtheilt, rod

daher auf den offentliden Richtplaş geführt und

mit dem Schwerte som Lebon zum Tode bing

gerichtet werden.

2.). Aus Feinem ad fåltigen Nachlaſſ
e

ſollen die Bes

fchädigt
en

entſchä
digt, und die Prozed

ur . , Ger

fangenſ
chafts- und übrige Egefazi

onstift
en

bezahlt

werde
n
.

863
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3.) Gegenwärtige Sentenz iſt dem Keleinen Mathe,

zur Vollzichung und öffentlichen Betanntmas

dung : 30 ufenben.

Gegeben kuzern , den 11ten Brachmonats , 1806 .

Der Altſchultheiß , Präſident: Seinrich Rrauer .

Der Gerichtsſchreiber , . Traber.

1

Zodesurtheil des Johann Fiſcher von Selts

wyl im Kantons Hargau.

Das Oberſte Uppellazions - Gericht

des Kantons Luzern

Mit Zuzag der vier konſtituzionellen Mitglieder

des Rleinen Kaths ;

NachLach vernommenen Antlagsatten , fo gegen 30,

hann Sifcher von Gettwyl bey Muty , Kantons
Aargau , 2y of feiner

Begangenſchaft ein

Jahre

Maurer , ledigen Standes und mittellos, geftellt , und

über welche unter'm 17ten leßtabgeividenen Maymos

nats eine Malefizanklage einhellig erkennt worden ;

und

nad ſorgfältiger Erdauerung der Schlüſſe des Herrn

Fiskals fomohl , als der Vertheidigungsgrü
nde

des

Herrn Advokaten des Delinquenten ;

5 at:

In Betrachtung : das given bereits über ihn er:

gangene Kriminalſtraffentenzen , vermittelft welchen

Inquiſit unter'm 3ten Wintermonats 1803 zu einer

fünfzehnjährigen , und unter'm 24ſten Chriſtmonats

1804: gu einer vier und zwanzigjährigen Ketteyſtrafe

verurtheit worden , ihn bon fernern Kriminalverbres

chen nicht abzubalten bermochten ;
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In Betrachtung : daß fich aus der gegenwärtigen

Projedur erzeiget , daß der Inquifit , nachdem er wies

der am 26ſten Hornungs lcßthin mit dem Erzdieben

Anton Lorch aus dem Schallenhauſe 311-entweichen

Mittel gefunden , fdon in der Woche vor dem 24ſten

März auf den Bergen an den Gränzen des Kantons

Bern , in Gemeinſchaft des Unton Lorcho, in einer

Bauernhütte zur Nachtszeit , vermittelfi Einbruchy , 108

Spect, etwelche Schinken und anderes Fleiſch entwens

dete ' , welches beyde dann theils genoſſen , theils im

Schludwalde in's Geſträuch berſteckt haben ;

Daß bei

ş

.

-

In Betrachtung : dag bende um gleide Zeit des

Nachts auf den Bergen ab einer über s . v . Schwein.

ftale angebrachten Barchlaube , wo eben Waſch auf.

gehängtware, vermittelft Hinaufſteigen , mehrere Hems

der und Fürtücher genommen ;

In Betrachtung : daß ben dem Hof Singe im

unter'n Stedbolje , Amts Aarwangen , der allda zur

Bewohnung eingerichtete Speicher durch einen gès

waſtthätigen Einbruch von dem Lörch , während mels

chein Inquiſit dortWachehielt, geöffnet, und aus reibern

ein neues Gieffaf, eine guttůchene Kutte, acht baun,

wollene Fürtücher , zwey paar Strümpfe, ein neues

Köder mit Sammetbanden und ſilbernen Haften , ein

Schnupftuch , Kappe , Schnür 1c. , ein neuer Warth ,

rac , drey zinnene Teller , Such zu zwer neuen Bett

, , und ein

Mannshemd , und beyläufig gwen Neuethaler an'

faſſenen , ein Hauptfußziehen , ein Weisen Bett.



196

1

Geld entfremdet moorden , wovon Inquiſt dann eben .

falls feinen Antheil erhalten ;

In Betrachtung : daß am 36ſten März darauf

fchon wiederum von Anton Lord , durch ein gewalt.

thätig zerbrochenes Fenſtergitter in das Saus des fa.

tobo Bircher im Flüeli ber Luthern eingeſtiegen , wer

Lalo Brod , dirt rogenanntes Seelenbrödlein , eine

Schüffelpod Mehl und eine túpferne Pfanne enta

wendet , und von Jequiſit ber dieſem Unfaffe Wadje

gehalten wurde ;

In Betrachtung : daß Inquifit in dem Wirthi.

Hauſe. zu Egolztoyl, alwo er fich nach cingenommer

nem Nachteffen das Schlafzimmer anweifen ließ , aus

dem Rauchfang imey Stück Fleiſch genommen , ſolche

in feine Rammer getragen , und in den im Sted holze

aber noch

nicht vergnügt , ich hieranf in die Rammer der Soh .

ne verfügt, alba einen Schrant geöffnet , und aus

mehrern paar Soren das borfindlide Geld geram

melt , welches ihm aber von den Söhnen , die ich

gu Bette begeben wollen , wieder abgenommen , undIt

er dann perhaftet wurde ;

In Betrachtung : das Inquifie durch die feit feio

ner letzten Enimelchung scrübten Diebſtähle fich in den

traurigen Fall gefegt , alt du underbefferlicher Ver.

brecher angerehen zu werden ; und daß zu Deffen Sun.

Pten teine Milderungsgründe eintreten ;

Gefunden :

Daß , da Inquifit dard die bereits erhaltenen zwey

Kriminalſtrafen nicht gebeffert worden ; and er ber

erbeuteten Warthfact verſtedt, mit diesem og
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feiner jedesmaligen Entweichung den Zeitraum ſeiner

Freyheit zu neuen Verbrechen angeivandt , er biedurch

den Richter in die Nothwendigkeit verfekt: die Stren ,

ge des Gereges gegen ihn anzuwenden ; ſomit ihn

nach Auleitung der Sø. 163 und Nro. 1 , 2 , 3 , 4 des S.

164, ferner des S. 168 vereint mit Nro. 1, 2 ,3 des

S. 169 und 172 des peinlichen Gefeßbuches , und
Lesen Sf. 5 , 15 , 17 und

18 des
Gerekes

vom
18ten

May vorigen Jahrs zu beurtheilen , und bat demnach

ciphellig

Jy Recht gefprochen und erkennt :

1.) Johann Fiſcher if zum Tode verurtheilt.

2. ) Er ſoll daber auf den offentlichen Richtplak gta

führt und mit dem Schwerte vom Leben zum

Dode hingerichtet werden .

3.) Aus feinem aufàuigen Nachlaffe follen die

Prozedur» , Gefangenichafts , und Erefuzionstóften

bezahlt, und die Beſchädigten entſchädigt werden .

4.) Gegenwärtige Sentenz iſt dem Kleinen Ratht ,

jur Vollziehung und öffentlichen Betanntmas

chung , mitzutheilen .

Gegeben Luzern , den 11ten Brachmonato ) 1806.

Der Uitſchultheiß, Øráftdent :

Seinrich Krauer.

Der Gerichtsſchreiber , 1. Trabe
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Ernennungen.

I.On Folge der unter'm 15ten April leşthin er .

folgten Ausſchreibung der erledigten Pfarrpfründe ufo

huſen , im Gerichtsfreife 3cl und Amte Williſau

wurde durch den Kleinen Rath unter'm 25ſten gleichen

Monats der Woblebripürdige Herr Joſeph Muller

von Ruswyl , bisheriger Pfarrhelfer in der Stadt Lue

jern , auf dieſe Pfrůnde befördert.

An die Stelle des den 24ften April Teşthin durch

den Großen Rath in das oberſte Appellazionsgericht

abberufenen Serrn Johann Budymann von hoch ,

dorf, hat der Kleine Rath den 28ſten May den Herrn

adam Uttiger von Günifon , im Gerichtskreiſe hoch,

Dorf und Amte gleichen Namens , zum Präſidenten

dieſes Gerichtes ernennt.

Auf die unter'm sten April leşthin dem Herrn

Beinrich Sermann von Malters erthetite Entlaſſung

won der Präfidentenſtelle am daligen Gerichte, hat der

Kleine Rath den 4ten Brachmonato den Herrn Jo.

fepb Düring von Brungu an dieſen Plaß gefeßt.

s

o

Beſchluß.
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Berch I u B.

Das Verboth des Mähens in den Wäldern ,

und alles deſſen , wodurd, das Wachsthum

derſelben gehindert wird , enthaltend.

1

Wir Schultheiß und Rleine Räthe

des Kantons Luzern ;

Auf die an uns gelangte Klage: daß , ungeacha

tet unſerer unter'm 19ten Vpril 1806 erlaſſenen Ver.

ordnung , in Betreff der Aufhebung des Weibgangs to

den Wäldern , man in diefen ſich noch forth in erlau

be , Gras abzumåhen , wodurch denſelben großer Scha.

den zugefügt werde ;

Nach hierüber abgehörtem Berichte Unſere Ft

nanz- und Staatswirthſchaftlichen , Kammer ;

Und in Erläuterung unſerer vorangeführten Bek

ordnung ;

e ſchließen :

1.) wles Mähen in den Wäldern ſowohl, als alles

dasjenige, wodurch dieſelben auf irgend eine Art in

ihrem Wachsthume perdorben werden könnten , fol

hiermit aufs ftrengſte unterſagt fenn.

2.) Die betreffenden Beamten find , dem $. 6 der

Verordnung vom 19ten April leşthin zufolge, qufge

forbert: auf die genaue Befolgung gegenwärtiger Besa

Luz. 2. BL. 1806,
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srbnnng ftreng zu wachen , und die dagegen Banden,

den zu der darinn ausgelegten Strafe zu ziehen.

3.) Gegenwärtiger Beſchluß ſoll zu Federmanns

Senntniß dem Kantonsblatte bengerückt werden.

Gegeben Luzern , den isten Brachmonats , 1806.

Der Umtsſihultheiß ,

Vincenz Xůttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber ,

J. K. Amrhyn .

8 4 6 ti 8 4 8 3 9 t .

Ausſchreibung der Inſpeksionsmuſterungen

für das Militárquartier Luzern.

Von

.

on dem Kleinen Rathe durd tie Milttårs

tammer beauftragt : Dag in dem Quartier Luzern die ,

Jaut Militárgeſetz vom 23ſten berfotenen Aprils , dor,

gerdriebene Inſpeziongmuſterungen in den Sefgionen

Kujern und Rothenbing abgehalten werden sollten ; ſo

fege demnad diefe Muſterung in der Sefzion Luzern

auf den 30ſten Brachmonats , und jene, in der Sels

gion Rothenburg , auf den 2ten Beumonats feſtgefeßt.

Defnahen notie fid) alſo alle ledige Mannſchaft von

16.bis in das 45ſte nicht zurückgelegte Jahr , - fie

möge durch das Gefer oder wegen Gebrechlichtettek
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vom Waffentragen ausgenommen feyn oder nicht,

Morgens um rechs Uhr auf dem ihr für ihre Sets

zion angewieſenen Sammelplaß auf dem Emmenſelde,

in Begleit eines Gemeindeverwalters und des Erer .

ziermeiſterø, erſcheinen .

Die Gemeindeverwaltungen Find verpflichtet , allen

Waffenfähigen ihres Orts - den obbeftimmten Muſter

ſterungstag ihrer Sekzion beſonders anſagen zu laroſen ; bey Abweſenden werden te
er der lagt steltern

oder nächſten Verwandten zu wiſſen thun , welche also

dann gehalten ſind : dieſe Abweſenden zurückzurufen.

Ade Auszüger , die bereits gekleidet und bewaffnet

oder im erſten Auszuge geſtanden ſind, follen ordo,

nanzmáſfig gekleidet und bewaffnet , auf der Muſterung

« ſcheinen ; welch lektere fich auch auf die Nichtaus,

juger beziehet.

Die Gemeindeverwaltungen werden ſich derninach

bemühen , denjenigen , die keine eigenen Waffen ben

fitzen rotten , dergleichen , ſo viel möglich , zu vers

fchaffen .

Ebenfalls rollen bey der Muſterung erſcheinen die

durch das Miittárgeſe Entlaſſenen , als nämlich :

die Gemeindeverwaltungs ,, und Gemeindegerichts.

Oberſchreiber ; die Angeſtellten bey'm Poſtamte ; die

Zoücinnehmer ; die Gerichtsweibel ; die Viehårzt ; die

Siegeriſten ; ein Müller in jeder Mühle ; in jeder

Hammer , und Hufſchmicote ein Schmid ; die von der

Regierung patentirten Schiffleute. Nicht weniger

follen fich bey der Inſpetjionsmuſterung die öffentlio

Ec 3

3

C
h
?
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chen Erzieher und Schullehrer ; die Studenten , wel.

che offentliche Schulen und Inſtitute beſuchen ; die

patentirten Salpeterſieder, mit hinlänglicher Zeugſame

berſchen , einſtellen , damit man dieſe, laut dem 19ten

Artikel des Militárgereges , in die Reſerve derfeßen kann .

Die Fehlbaren an dieſer beſtimmten Muſterung

werden in allweg nach der Verordnung, über die Mus.
om

ſierung vom 22ſten Mårz 1805 , beſtraft.

Und fchlüßlichen , damit ſich Federmann vor Stras

fe zu húten weiß ; ſo ſoll gegenwärtige Publikazion

in das Kantonsblatt eingerůdt und gewohntermaßen

ab der Kanzel verleſen werden .

Gegeben Luzern, den 18ten Brachmonats , 1806.

Der Ober . Inſpektor der Miliz !

Joſeph Segerſera

zum Druck beiridiget : Luzern , den 18ten Brachymos

nais , 1806 .

Der Amtsſchultheig des Kantons Luzern

Vincenz Buttimaan.
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Dettet.

Felilegung der Inſpektur über das dffentliche

Sdulrvefen ; Sicherung der Beſoldung der

Schullebror ; Beffrafing der in Ubfendung

ihrer Kinder zur Soule falfitafeligen Weltern ; .

Crridhtung der Souhaufer auf den Gemeins

degütern ; Anordnung öffentlicher Brüfungen

and Preisaustheilung ; vorzügliche Empfeha

lung des Brn. tufinadas alt der Primar ,.

ſchule in Luzern dem Kleinen Rathe ; Feft

fezung von Kontursprüfungen für die Lehrs

fühle am Syzáum in Luzern , und Zufries

dentheits Gezeugung dem Eifer des

Erziehungsraties.

Wir Schultheiſ , Rleine und GroßeRäthe

des Santons Luzern ;

NadsLad Ungdrung eines ausführlichen Berichts

der for miffion , welchycr der Unterſuch des von dem

Erzicht233raphe erſtatteten Räpports über den zuſtand

des Sdulivcr18 im Kanton übertragen war ;

Und in Serathung der ſowohl von dem Erzice

hungsrathe als der Kommilion gemachten Borſible .

ge : wie dem Erziehungsweſen immer incor aufgebote

fen werden fónint: ;

Befebbseben :

1.) Die unmittelbare Anfiiat und Leitung der

Sandrchulen fo!l fidein Pfarres in feiner Ge.neinte

übergeben werden .

u3. 2. BI. 1806 .
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9.) Die obere Aufſicht und Leitung des Schulmta

fens fou befondern auf den Vorfchlag des Erzit .

hungsraths , durch den Kleinen Rath zu ernennenden

geiſtlichen Schulinſpektoren übertragen werden .

3.) Der Erziehungsrath wird trachten : daß das ta

St. Urban mit ſo vielem allgemeinen Nußen beſtandeur

6chullehrerinſtitut wieder fortgefert werden tonne.

4.) Der Kleine Nath wird dafür ſorgen : Daß den

Edutlehrern ihre deftimmten Beſoldungen gefichert

werden ; und wird ihnen in Betreibung ihrer Anfors

derungen , powohl für rüditändige als túnftige, ' be

bülpich repa.

3.) Für faumſetige Altern , die ihre Kinder nicht

in die Schule fchiden , folen . Geldſtrafen beftimmt

werden , welche für Arme Scultinder und ihre Udle

terk permendet iperden foden .

6.) An denen Orten , wo noch telne Sthulbaufer

do banden fern fouten , und wo die Bertheitung der

Gemeindegüter noch nicht vorgenommen worden iſt

foll ein Theil davon für Erbauung eines Schulhauſes

verwendet werden ; an jenen Orten aber , wo dieſes

ſchon geſchehen , ſollen die Autheilhaber angehalten write

den : durch verhältnißmäßige Bepträge ſolche zu errichten .

7. ) Es folten alle Jahre die Sculen eines 66

meindegerichts auf einen beſtimmten Tag um dieoftere

liche Zeit in einer Kirche verſammelt , und Daſelbit

in Bepfeon eines von dem Erziehungsrathe beftelten

Oberaufſehers, eine öffentliche Prüfung vorgenommen

berden , wobey die Austheilung von Preiſen und Gran

tiſtagionen an die Soutiebrer unb Soultinder State

haben ſoll.

8.) Berr Kaufmann , Lehrer an der , auf eine Pron

unter Aufſicht des Erziehungsraths, nach der

1

be hin ,
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ueuern Lehrart Deftchenden Primarſchule in Luzern ,

rene der beſondern Obforge des Kleinen Raths empfohlen .

9.) Von nun an ſollen die am hieſigen Ingaum le.

dig werdenden Profeſſorſtellen ausgeſchrieben werden ,

und dabey frontursprüfungen Statt haben.

Damit aber ſolche Prüfungen den beabſichtigten
MUE

Zweck nicht derfehlen , rey der Kleine Rath eingela .

ben : fich durch den Ergiebungsrath ein Gutachten und

einen Plan boflegen zu laſſen : 1 dieſe Prüfungen

auf die zwedmäßigſte und zugleich unpartheptrohte

Weiſe eingerichtet werden könnten.

10.) Dem Erziehungsrathe roll für ſeine reitheria

gen Bemühungen die Dankbarkeit und gånzliche Zufrica

denheit , von Seite des Großen Raths , bezeugt werden.

Alfo beſchloffen in unſerer Großen Rathsverfamm .

Luzern , den 22ſten Hornung , 1804 .

Schultheiß , Bleine und Große Råthe.

In deren Namen : Der Amtsſch. Vinc. Küttimann.

Für dieſelben : Der Staatsroor. pfyffer.

1

fung ;

1 V.

Geret 8.

Ueber die Anſtellung eines Referenten bey'm

Erziehungsrathe , die Mufftellung von gehen

Bezirksinſpektoren , die Beſoldung der Schule

lehrer und Feftfeßung des Anfang's und des

Endes der Winters und der Zeit der

Sommerſchulen .

Wir Schultheiſ , KleineundGroße Råthe

des Kantons Lujern ,

SHIn Fortſegung unſerer gefeßlichen Verfüguna

gen vom 21ſten Jänner und 22ſten Hornung 1804.

das Erziehungsweſen betreffend ;

་
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Derord1108 fernees :

1.) Die Inſpektur über das Schulmefen iſt dem

Erzichungsrathe, sehen Bezirtoinſpektoren und den

betreffenden H.berrn Pfarrern anvertrauet.

2.) Der Erziehungsrath wählt fich in oder auſſer

Teiner Mitte einen Referenten , deflen Amtsdauer auf

juven Jahre geſtellt iſt, und der dem kleinen Rathe

jedesmal zur Genehmigung vorgeſchlagen wird.

Detfelde bekleidet zugleich die Stelle eines Dije.

präſidenten ben dem Erziehungsrathe.

3.) Der jährliche Gehalt eines Schullehrers in

von rechtzig bis auf hundert

feftgefekt. bierin find diejenigen Schullehrer jedoch

nicht begriffen , welche aus Stiftungen einen böheru

Gehalt beziehen .

4.) Die Winterſchule nimmt ihren jedesmaligen

Anfang auf den 1ten Weinmonats , und dauert noen

nigſtens bis auf Seit. Oſtern ."

Die Sommerfchate aber wird an Sonn- und

Fenertagen nach dem nachmittägigen Gottesdienſte gos

halten ; theils um das Erlernte in dem Gedäcornig

der Kinder aufzufriſchen , theils auch um den Er.

wachſenen Unterricht zu geben .

5.) Gegenwärtiges Detret, deſſen Vollziehung und

nåbere Beſtimmung dem Kleinen Rathe übertragen

wird , und zu dieſem Ende mit dem Staatsſiegel au

verfchen if , foll dem Druck übergeben , und offent

lich bekannt gemacht werden .

Gegeben in Unferer Großen Rathsverſammlung

Ruzern , den 1sten April , 1806 .

Schultheiß , Rleine und Große Råthe.

In derenNamen : Der Amtsro .Vinc. Rüttimanne

(L. S.) für diefelben :

Sår den Staatsf.: der Kathofa, J. 6.Weber.
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Befehl ufo

Nähere Ausführung des Gefeßes vom 15ten.

April 1806. über das Kantonsſchulweſen im

allgemeinen und beſondern .

Wir Schultheiß und Kleine Käthe

des Kanton Luzern ;

In Vollziehung dsb. Dekrets,des Großen Raths
som 45ten Upril 1806 ;

Und in naberer Anwendung und Beſtimmung

Unſerer Verordnung vom 11ten April 1804 über das

Sdulmerem ;

Nach hierüber bernommenen Antrågen des Era

ziehungsraths ;

Beſebliefen :

Geſchäftsgang des Erziehungsraths.

pråfidium .

1.) Der Altſchultheiſ verſammelt den Erzie.

hungsrath , und fährt ben den Sißungen deſſelben den

Porfis.

Wenn ihm feine Geſchäfte es zu thun nicht ers

Jauben ; ſo zeigt er dicfes dem Vizepräſidenten an , der

dannzumal in deffen Stelle und Verrichtungen ein .

tritt, und ronach das Reſultat einer ſolchen Sißung

ihm einberichtet.

2.) Derſelbe unterzeichnet die Xlten , die fin Namen

des Erziehungsraths ausgefertiger werden .

Referent.

3.) Der Referent iſt das Organ des Erziehungsi

taths ben den Bezirksinſpektoren ; fo wie diefer legtetas

bit dem Erziehungrathe.
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4.) Er wachet über die genaue Polziehung der

geftehenden Verordnungen , in Bezug auf das Schule

wefen ; und fchrägt, wo er es nothwendig findet zu

banden der Regierung, dem Erziehungsrathe neue por .

Er ſtehet, unter Auflicht des Präſidenten , in Kor.

reſpondenz mit den Bezirksinſpektoren , und dieſe mit

ihm , deren Briefe aber unmittelbar an den gedachten

Práfidenten zu abdrefieren find.

5.). Ade Porſchläge, Beſchwerden , Berichte

.u . f. w , die er dem Erziehungsrathe mitzutheilen hat,

legt er ihm ſchriftlich und mit ſeinem vorläufigen

Gutachten begleiiet, das ſchon in den zu erlaſſenden

att eingetteibet feyn rol, vor.

6.) Der Erziehungsrach nimmt, ſobald moge

lich , feinen Entſcheid über den normaltenden Fal ;

wo, dieſes aber ſeine Kompetenz überſihreitete bringt

er die Sache ungeſäumtvor die Regierung .

entheilung der Schulbezirte.

7.) Die Schulbezirke der Zehen Bezirksinſpetto.

ren find in folgende Gemeindegerichtstreife eingetheilt.

I. Schulbezirk. IV. Schulbezirk.

Luzern. Sempach .

friens. Rothenburg.

Wiggis.
V. Schulbezirk.

udligenſchwol.
Nu wyl.

Malters.

11. Schulbezirk.
Mengnau.

Bochdorf.
QBoblbuſen .

Érchenbach VI. Schulbezirt

biktirch. Surſee.

Schongau . Buron .

III. Schulbezirk. Inutrool.

Munfter. Dagmerſellen .

bildisrieden.

3
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VII. Schulbezkit. IX. Schulbezirk.

Midtfau . Pfaffnau.

Ettiswyl. Grofdietwyl.

Wangen. Altishofen.

Reiden .

VIII. Schulbezirt.
X. Schulbezirk.

Sell Entlebuch .

Luthern
Schupfbeit .

Sergismyl. Eldholzmatt.

Sch ulin fp ek tu to

Bezirksinſpektoren.

..) Die Bezirksinſpektoren wachen , oder in fels

nem Bezirke , über die Belanntmachung der Gefeßen.

Beſchlüſſe tc. &C . , die den offentitchen Landſchurenunter

richt angehen , und halten auf die punttliche Befol,

gung terſelben ſowohl von Seite der beron Pfarres

heren , als der dieſen untergeordneten Sdullehrer.

9. ) Zu dicſem Ende ſtehen ſie in Korreſpondenz mit

Der Referenten und den reſpektiven Pfarrern ; find audi

das Drgan dieer legter 'n bey dem Erziehungsrathe.

10.) Endlich geben fie dein Erziehungsrathe un.

mittelbar jedesmal bey'm Eintritt des Sduljahres

cine genaue Nachricht über den Tag , an welchem

die in ihrem Bezirke liegenden Schulen ihren Anfang

genommen haben , und erſtatten demſelben ebenfalls mit

jedem eintretenden Herbſt einen uinſtåndliden Bericht,
2

åber den Zuſtand und den Fortgang des Schulweſens.

11.) Sie werden für eine Amtsbauer von zwey

Jahren von dem Kleinen Rathe ernennt, der von

dem Erziehungsrathe higju einen zwed måßigen Vora

fohlag verlangen kann.
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12.) Die Bezirldinſpettoren And befugt : Wür

die entiegener’n Schulen igres Bezirls einen oder

mehrern adjuntten anzutela!: dieſe muffen aber, auf

Den orfchlag des Bezirksin rivettore , son dem Er..

ziehungsrathe gempahlt werden.

Pfarter.

13.) Den Pfarrern tomtzunächſt die Auflicht

über die in ihrer Geinctnde gelegenen Schulen zu .

14.) Ueber alles , was das Schulweien belangt,

And fie Och dem Bezirksinſpektor Das unmittelbare

Drgan der Schüler , ber Aeltern , der Ortsvorgcfesten

und der Schullehrer,

Fedoch ſoll auch dieſen Textern die Befugniß nicht

benommen ſeyn : da , wo At es für nöthig madten

würden , auch dicette an den Bezirksinſpektor , oder

an den Neferenten des Erziehungsraths oder , fcbti an

Die Regierung fchriftlich zu gelangen . ?

Beroldung der Schullebrer.

15. ) Auf den Vorſólag des Erziehungsraths

reßt die Regierung jedem Schullehrer feine Beſoldung

und dic Urt und Weiſe der Entrichtung derſelben feſt.

Dieſe wird im Verhältniß zu feinem Fleiße und

der Anzahl der Kinder , die er zu unterrichten hat ,

alle zwen Jahre beſtimmt.

Sdulunterricht und Beſuche

fchulfàbigen Kinder müſſen die Soute

während ſo vidien Jahren beſudjen , als ne pon dem

Bezirksinſpektor , der dterüber das Gutachten des bee

treffenden Pfarrers und Schullehrers zugleich einhine

Ien wirbt baraus nicht entlafen werden ,

17.) Den Kindern der Armen wird der Unter ,

rict unentgeldlich erregeilt, und für die Anrdhaffung

$ 6 .) Die
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-

der ihnen nöthigen LeBroucher im Sorcibmateria

lien von den betreffenden Gemeinden geſorgt.

Sculpolizey und Beſtrafung.

18. ) Die Kinder werden auf folgende Weiſe zur

Aeigigen Beſuchung der Schule angehalten :

a . Der Schullebrer wird mit 3u1zug der Geineinde

berwaltung bryem Anfang der Winterſchulen ein

Verzeichniß der ſchulfånigen Kinder wenigſtens

bom 7ten Fahr an aufnehmen , und dieſes-

dem Ortspfarrer und Schullehrer zur Sürüfung,

Vervolktandigung und Gatheiſfiuig cingeben ; dann

reicht der legtere alle 14 Tage dem Pfarrcr ein

gewiſſenhaftes Verzeichnis von, denjenigen Kindern

ein , die während dicier Zeit die Sdule ganz oder

fum Theil pernachläfiger Hütten.

b. Dieſer unterſucht , mit Zuzug des Schulencers,

tie Urſade des Ausbleibens , und wo er fie unt

gegründet fånde, d . h. wo fie von der Nachlafe

figkeit oder Widerſeblichkeit der deltern , Vor

múnder oder Hausvåter herrührt, giebt er dens

reiben für das erſte Mal foriftlich oder munda

lid) eine ernfiliche Ermahnung hierüber.

6. Im Falle aber dieſe Zurechtweiſung den gehoff

ten Nußen nicht erzielt ; ſo wenbet fich der Orts .

pfarrer, und ,

an den Bezirksinſpektor , welchem , mit Zuzug des

Pfarrers und nach vorläufiger Verhörung des

Schullehrers , die Beſtrafung des Fehlbaren in

folchen Fällen zutommen foli.

d . Die Ueltern , welcheein eigenes. Vermogen beſigen

find mit einer Geldbuße , die andern gangunvermo

genden aber mit einer Kirchenbuße zu beficaferh.

* Tel
bſt der Sch

ull
ebr

et
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e . Je nach Maßgabe der Widerreplichteit roll die

Strafe leichter oder ſcharfer ausfalten ; doch darf

die Geldbuße nie mehr als zwey Baßen für je.

den verabſäumten Tag, und sie mehr als Einen

Franten für eine dernadlåßigte Woche betragen.

£ Die Nadlåßigteit im Schulbeſuch armer Eins:

Eingetheilter oder Verdungener wird dadurdy bee

ftraft : daß diejenigen um die vorbeſtimmten Strar

fen angelegt werden , bep weldhen folche arme

Kinder verbungen find , und die vernachlåßigen

ſollten : diefe Kinder zum Acißigen Schulbeſuch

anzuhalten .

8. Die Straflifte wird Bon dem Infpettor dem ben

treffenden Sothenfcibel zugeftcat, welcher ohne

weitere Umſtände den Bezug dieſer Strafen ju

beforgen , und dann diefelben dem Pfarre su

überftefeen hat.

h . Der Ortspfarrer , mit Zujug des betreffenden

Schudehrers , hat dieſe Strafgelder auf das zwed ,

måßigſte zum Nußen der årmſten Kinder zu bere

wenden ; und legt hierüber bey'm Schluſſe jeden

Schuljahr's dem Schulinfpeftor Rechnung ab ,

welche jugleich auch dem Schullehrer unterzeich ,

net reon roll.

Die Bezirksinſpettoren werden über die Bodzio

hung dieſer Maaßregeln genau wachen , und dem

Erziehungsrathe bierüber alljährlich eine tabellari.

fobe Ueberſicht liefern .

k. Die Gemeindegerichte find gehalten : den Bezirts.

inſpektoren , Pfarrern und Schullehrern hierin

die allenfalls benötótgte Unterftüßung unverweilt

ju leiſten .
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Son

Schulprüfungen und Preiſe..

19.) Nach beendigter Winterſchule foll in jeder

Pfarreni robald es fich thun låßt , eine öffentliche

Prüfung der Schultinber und Vertheilung von Pras

mien unter fie vor fich gehen.

20.) Die Regierung giebt zu dieſem Ende für jede

Landſchule nad Verhältnig der Kinder , welche den

Winter hindurch die Schule beſucht haben , und wel.

che vorherdem Erziehungsrathe můffen bekannt gemacht

werden , cine Anzahl von Prämien , die man vorzugs .

weit die Obrigkeitlichen Preiſe nennt.

Damit werden die Kinder belohnt , die fich durch

ihr fittliches Berragen , durch ihre Geſchidlichkeit im

Auffagen , im Schón , und Rechtſchreiben , im Katechir

mus , im Rechnen 20. vor andern ausgezeichnet baben.

Fedoch darf einem Kinde nicht mehr als ein Pra .

mium zutommen ; verdiente es feines Wohlverhaltens

; ro übergeben dieſe ju

naduſt auf jene , die ich nach ihm am beſten ausges

zeichnet haben würden.

21. ) Die übrigen
Preiſe , die in einer Sdjule aus.

zutheilen ſind , werden von der Gemeinde angeſchafft.

und die Anzahl dieſer Preiſe , die , mit Einſchlug der,

22.) Der BezirtesOf beſtimmt die Ausivaht

für jede Schule jedoch nies

mals die Hälfte der ſchulbeſuchenden Kinder überſteis

gen dürfen .

23.) Nuch iſt dem Bezirksinſpektor die Beſtimmung

des Tags der Preiſeaustheilung; fo wie die Anordo, .

nung der Feyerlichkeit, die daber Statt haben ſoll,

überlaffen ; und er feßt fie auf eine Zeit an ,wo es

ihm möglich ſeyn wird : felbft daber zu erſcheinen.

wegen ein zweytes oss

jenigen der Regicrung
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Unlegung von Sdüler.

94.) 3n den größern Semeinden , wo entweder

die zu Aarte Únzahl der foulbeſuchenden Sinder oder

die totalitat es erheifchet, oder die Einipohner cd ſelbſt

begehren würden , roll, unter vočldufiger Bewilligungss

einbolig bed dem Erziehungsrathe, an einein ſchic ,

lichen Orte eine zweite Schule und nöthigen Faus ſelbk

eine fritte angelegt werden .

3.5 .). Die frühern Verordnungen über das Schule

weien find , inſofern file der gegenwärtigeit widerſpreom

dhen fouten ) anmit gürådgenommen.

26.) Gegenwärtige Verordnung fol gebrudt und

auf den gewoonten Wege betannt gemadt iverben .

Alſo Beroloffen, Pajero ben 6ten Bradmonats, 1806.

Det Ämtsſchultheiß , incens Kuttinann ..

Namens des Sleinen Raths :

Der Stadtofereibet , 3. H.Amrhyn ,

Bercht u B.

beſondere gebrudte Sanıms

lung aller felt 1803. über das offentliche

Schulweſen erſchienenen Kantonsgefeße

und Verordnungeni.

Wit Schultheiß und Kleine Båthe

Det kanton fufern ;

Une tinem feden , der fich mit dem öffentlichen
Unterrichte zu befallen hat , die dahetigen Búlfsmittel, fa

sie möglid ju erleichtern : undimmittelt das Schule

wefen immer mehr und mein dufnahme zubringen ;

Berolie fent :

1.) gime felt der Einfahrung der gegenwertigen

Veror
dnene

t
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Regierung erlaffenen Gefeße und Verordnungen , wel.

che das öffentlidie Schulweſen betreffen , ſollen gefamo

melt, im Format des Kantonsblatta in fronologiſcher

Ordnung gereibet , juſammen abgedrudt ; allen deno

denigen , idelche von der Regierung das Kantonsblatt

erhalten , beſonders zugeſchickt, und nebenhin Dam Er.

ziehungsrathe von dieſer Sammlung noch Sieben .

hundert Ubdrücke zugeſtellt werden ,um dieſe ,nach Umu

ſtånden von ſich ausunter dicjenigen auszutheiten,die,ihrer

amtlichen Stellung wegen , dergleichen bedürfen könnten .

2.) Gegenmårtiger Beſchluß fod dieſer verordneten ,

beſondern Sammlung vorangedrudt, und nebenbep.

dem Kantonsblatte bengerückt werden.

Alſo beſchloffen , Luzern den 16ten Bradmonats, 1806 ,

Der Amtsſchultheit , Vincenz Rüttimann ,

Namens tes Kleinen Raths :

Der Staatsſchreibæ , 3. K. Umrbyn.

Luzern , den 18ten Brachmonato , 1806.

zirful a f e .

Feftfeßung der Austheilung der für dieLands

foulen von der Regierung beftimmten Preiſe

auf das Ende der Sommerſchulen .

Der Erziehungsrath des Kantons Luzern

an die Sochwürdigen Serrn

Oberinſpektoren .

Hochwürdiger Herr Oberfoulinſpeftate

W.Da haben das Bergnügen , Fönen anmit

anzeigen zu fónnen ! daß digestobe Regierung zur &
, 86

lohnung und zur Ermunterung derjenigen Shultin .

dere welche ich im legten Squllua daune Fleik
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Frantınou

s
e

und Sittlichteit beſonders andgezeichnet haben , auc

für dieſes Jahr wiederum eine Geidſuinme von 1280

ausgelegt und uns zur Ber.

theilung ongewieſen habe.

Da nun aber die Zeit ichon zu weit porgerůdt ift ;

um die öffentliden Prüfungen und Preijcaustheiluns

gen , als Folge der legten Winterſchulen , noch ſtatt

finden zu laſſen ; fo haben wir für ichidlich erachtet:

dieſe Fenerlichkeit bis zum Ende der Sommerſchulen

zu verſchieben .

Die Nothwendigkeit und der Nugen der Soms

merſchulen find ju einleuchtend , als daß wir uns

nicht gånglich überzeugt halten rollten : die Hochm .

Krn. Pfarrer werden ſich die Beförderung derſelben

beſtens angelegen feyn laffen. And den Kindern

fou die darauf zu erfolgende offentliche Prüfung und

Preisausrheitung zu feiner geringen Aufmunterung

gereichen : diefelben Meißig zu beſuchen .

Indem wir Ihnen , Hogwürdiger Herr Ober.

fchulinſpektor ! ju banden der betreffenden Herrn

Pfarrer und Scullebrer bievon Kenntniß geben , las

den Wir Sie zugleich ein : theils zur Auswahl und

zur Austheilung der Prämien für ihren Oberſchulin.

fpetturumkreis, die ihnen gånzlich überlaſſen wird,

und wozu Wir Ihnen die betreffende Summe mich

pens übermachen werden ; theils zur Anordnung der

Feyerlichteit bey dieſem Schulfeſte , zur Zeit die ndo

thigen Anſtalten zu treffen.

Bennebens verfichern wir Sie unſerer beſondern

Achtung.

Der Altſchultheiß , Práſſbent ; Seinrich Krauer .

Namens des Erziehungsraths ,

Der Sefretår ; 3. 6. Weber.

2

.
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Luzern , den 22ſten Gradim, 1806.

Kreisfchreiben .

Aufforderung derGemeindeverwaltungen : den
Zehndherrn oder derſelben Veripaltern , ju

Entdedung desjenigen Landes, berhülpich zu

feyn , von welchem die Zehndpflicht lodge.

tauft ift, und von welchen dieſelbe nod

in Natur geleiftet werden niul.

Die Finanzs und Staatswirthſchaftliche

Rammer des Rantons Luzern , an fammt

liche Gemeindeverwaltungen deſſelben .

Berren Gemeindeverwalter !

AP
buf die von mehrern Zehndeigenthümern an Uns

gelangte Bitre : das Wir ihnen , um zur Kenntniß dedo

jenigen Landes in einem Zeondbezirke , don weldem

die Zehndpflicht entweder losgefauft , oderobec

* dieſe In Narur nod ' argeführt wird , Hand"

proche

biethen möchten ; haben Wir , durch dieſe begrändts

erfundene Bitte bewogen , für gut erfunden , Euch hieta

mit die Weiſung zugehen in

Euer'm Gemeindebezirke

deffen

fe

ben "

tonnen : don Demjenigen Lande des betreffenden Zehnd .

bezirtes , bon welchem die Sehndpflicht in Natur noch

fortentridtet wird oder aber dieſe darauf losgekauft

worden iſt , genaue Wiſſenſchaft zu nehmen ; für wele

che aufällige Mühewaltung, tpie Wir tcineswegs zwei.

feln , Euch der betreffende Zehndherr eine billige Ents

Toyådigung zukommen zu laffen geneigt ſeyn wird.

Woben. Wir Euch endlich. Derren Gemeindevers

walter ! Unfern Gruß entbietben .

Der Vizepräſident, Rilchmann.
Namens der Kammer :

Der Oberſchreiber, B.M.Kopp.

& Euch

anſprechen

mogen

,
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Luzern , den geſten Bradını 1806 .

Streis fchreiben.

einforderung der noch růditandigen Bilangs

rechnungen für das Jahr 1805 , und derjes

nigen über die erſten zwev Quartale des laus

fenden Jahres , rúdichtlich der zu Handen

des Staats eingenommenen und abgegebenen

Abgabengelder u . T. w .

Die Finanz- und Staatswirthſchaftliche

Rammer des Kantons Luzern , an fämmts

liche Gemeindegerichte deſſelben .

$ errey Gemeinderichter !

De& ung ab Seite unfers Osrrn Staatsfedel,

meifters der Bericht erſtattet wurde : daß , ungeadytet

Unſerer unter'm 18ten Chriftmonats leßtabgewidenen

Sahres an Euch ergangenen Aufforderung, mit jedem

zu Ende laufenden Jahre bie Bilanzſtaatsrechnung an

Und einzufdiden , mehrere Gerichte dieſer Auffords

fung Bisbalzin noch keine Folge geleiſtet haben '; fo ere

gehet hiermit an dieſelben Unſere ernſtliche Ermah.

nung: die letztjährige Bilanzſtaatsrechnung und init

dieſer die zwey erſten Quartale der tiesiigrizen, innert

vierzehn Tagen Zeit, an Untern Berrn Staatdfedele

meiſfer einzuſchicken. Im Nichtcrfolgendenfide pers

den Wir Uns bennükigt finden : gegen die hierinn (allate

feligen Serichte wit Hamsiibung gchöriger Zwangs .

mittel zu Werte zu ( chreiten .

Womit Wir Euch ſchlüßlich, Berren Gemeindes

richter ! Unſern Gruß entbictben .

Esamen . .Der Vizepråfident, Rilchmann.

Namens der Kammer :

Det Obeſchreiber , R. M. Hopp.

1
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1806

Hany

tiden

lif
e

de
r

Berch I u B.

Ausgleichung einiger Militärfekzionen , und

Baherige Perfeßung der Semeinden Neueng

kird), Schachen und Littau in andere

Sekgionen .

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

des Kantons lazern ;

Auf den Bericht der Kriegsfammer, über die bey

Der neuen Mititåraufzählung fich vorgefundene Ungleicy.

heit zwiſden verſchiedenen Militårſefzionen , in Hinſicht

Anzahl der waffenfähigen Mannſchaft ;

In der Absicht: dieſelbe durch eine zweckmäßige

Abründung der betreffenden Setzionen zu erbeſſern ;

UndmitRückſicht auf den §. 22 des Militárgerebes

vom 23ften April 1806 ;

2.slten Berchlieffen :

1.) Die bi hin der Militärretzion Rothenburg ein.

perleibt ſich befundene Gemeinde Neuenkirch feny , von

nun an , der Militárſetzion Nuswyl zugetheilt.
***

2.) Hingegen fer die bey der Militárfection Rus,

wyl geſtandenie Gemeinde Schachen fünftighin der Mis

litårfetzion Schüpfbeim einverleibt.

3. ) Endlich foll , von nun an , die Gemeinde Littau ,

welche bishin bey der Militärfefsion Luzern geftanden

Hatte , mit der Militárref;ion Rothenburg vereinigt ſenn .

4.) Gegenwärtiger Berului , deffen Vollziehung der

Kriegsfammer und dem Oberinſpeftor der Milijen auf

getragen iſt, foul in's Kantonsblatt eingerückt werden.
” 。

Alſo beſchloſſen , Luzern den 16ten Brachm . 1806.

Der Amtsſchultheiß , Vincenz Kurtinan .

Namens desKl. Naths : Der Staatsl. I.K.2mthytta

Luz. R. BI, 1806 ,

Jin

om

alt

M
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Bercbl u B.

Polizeyverordnungen gegen die Sundswuth

und die mittelt Anftedung anmit befalleyen

Menſchen und Thiere ; und Hellung der von

tollen Hunden gebiffenen armen Leute , auf

Reinung der Regierung, enthaltend.

Wir Schultheiſ imd Klcine Räthe

De Kantong Luzern ;

Um durch eine bleibende Foligcoverordnung ſchon

vorläufig jenen traurigen und foredliden Folgen von

zubeugen , welche nur zu leicht aus dem dfters fich

ergebenden Colwerden der Hunde für Menſchen und

Thiere entſpringen ;

Und nach diisfalls angehörten Antrågen Unſeres

Sanitätsrathes;

Verordnen :

I. Abschnitt.

Poliseyporfurgen zur Verhütung der Sundsmuth.

1.) Bep anhaltender Riße im Sommer , bep an,"

haltender Karte im Winter , und im falte in den ans

gränzenden Gegenden die Hundsmutb fich zeigte , foli

Jedermann , bey der firengſten Stewortliditeit, gea

halten fenn : feine Quude

forgen , beym Ausgehen aber selbe angebunden mit

9.

weder im baule 311 Bere.
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1

.

Adh zu führen , oder mit einem Naſenbande zu verſe.

hen. Zu ſeiner eigenen Sicherheit , und damit die

bey dieſen Thieren ſo gewöhnliche Krantheit nicht er .

folger wird der Eigenthümer wohl thun , wenn er

Dbacht giebt : daß diefelben an einem fühlen Orte

verwahrt, ſich auf irgend eine Úrt weder erhißen ,

noch ereifern , auch ihnen dfter friſches Waffer und

wenig Fleiſchſpeifen gereicht werden . Im Winter

aber" und bey ftrenger Rålte werden die Sunde am

beßten unter obigen Vorſichtsmaßregeln an einem

måßigwarmen Orte gehalten.

2.) ude Gemeindegerichte find , ben ſtrenger Vers

antwortlichkeit , beauftragt : bey obiger fich ereignen.

ben Witterung , und namentlich bey der in der Nähe

fich außerenden Hundfwuth , das legte ſogleich ſowohl

der Polizenkammer als din Sanitársratheanzuzeigen ,

nach vorläufiger Betanntmachung, in jeder Se.

meinde Zemanden zu beſtellen , der alle herumlaufen .

den Hunde mit Vorſicht fangen und ſorgfältig vers

wahren fou . Im Falle diefelben in fünf Sagen von

dem Eigenthümer reklamnirt würden , wird er Rie für

das Löregeld von fünf Baßen und das Koftgeld bon

xwey Baken täglich ausliefern ; widrigenfalls , nach

Derfuß dieſer Zeit; auf die Seite ſchaffen : ſollten ſich

aber bey denſelben Zeichen der Sundswuth zeigen ; ra

fod dem Gemeindegerichte ſogleich die Anzeige davon

gemacht werden , welches dann , wie unten folgt, bers

fahren wird.

undi

1
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II. U6 je hnitti

Zeichen der Sundswuth .

3.) im beurtheilen zu tönnen : ob wirklich die

Sundsmuth vorhanden ſco), wird Federmann genauelt

auf nachberørtebene Zeichen achten :

& Erfter Grad . Werber die Bunde- traurig ; fa

chen wider die Scrobnheit die Einfámtett; la

Fen Freſſen und Saufen perdrúglid ſtehen ; (dlet

den mit herabhängenden Ohren und Soweife

umber ; bellen nicht mehr, und märren nur flatt

deſſen ; fallen mit heimtückiſchein Gram uita

befannte Menſchen an und nur ihren Reifter

Tcheuen ſie nocy. Man nennt dieſen Grad ges

meiniglich die ftille Wuth , allein demungeach.

tet iſt ihr Biß ( chon alsbann gefábrlic ; deon

bald darauf fangen fie an bep dem

B. Zweyten Grade zu teichen ; ſtreden die Zunge

auß ihrem geifernden und bald ſchäumenden Mas

chen berfür ; vertennen ihren eigenen Berrn und

Toonappen nad ihti hie nach einem Fremden .

Ihr Gang bitb unordentlich ; fie foleichen halb

tauthend umher ; bald thun fie cincn fåhen

Sdu ober Sprung , der von der rechten Baline

abweichet ; die Augen werden trübe und Alcgend ,

die fie nun anfangen ju Tehließen . Endlich

aber beyin

& Dritten Gradë Fatten fie ohrie Unterſchied Men. Bråde

ſchen und Shiere und alles , was ihnen in den
Cum

Weg tommt, an , beifen und zerteißen ohne zu

bellen alles , was ihnen vortommt; fie tonnen

nicht inehr ſchlúden und Aieben vor dem Bar

t. Ver; ſperen das Maul weit auf; fchnappen gies

1

.
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op

Widerrepu
ng jaghaſt vor

der , und fchmeichel
n

.

4

e Anaeige

rig nach Luft ; fchäumen heftig, und hången ih.

re Sunge , die nun eine blaulichte oder gelbe

Farbe erlangt hat, weit heraus, und in die.

fem Zuſtande Niehen alle øunde ſchüchtern vor

ihnen : können ſolche aber nicht entweichen ; fo

legen fie fich , ,

ihnen , Und

in dieſen benden Graden iſt ihr Big allen Men,

fchen und Shieren faſt allemal tödtlich.

III. U b ſchnitt.

Polizeyvorſorgen bey ' wuthenden Sunder .

4.) Verſpürt ein Eigenthümer an ſeinem þunde

die Anzeige der anfangenden Wuth , oder" iſt ihm

ein mit dieſen Zeichen befattener Øund entlaufen ;

ha

ſo wird er , ben frengſter Verantwortlichkeit , ſoro

gleich die Anzeige davon dem Seineindegeridite mas

chen , das im erſten Falle ſogleich , wie unten ſteheť ,

zur Wegſchaffung des Hundes Anſtalten treffen wird :

im zweyten Falle aber roll derſelbe, ſo wie alle an

der'n herumlaufenden , mit dem Zeichen der Wuth bea

ao

fallenen Hunde oder auch andere Thiere , fogleich mit

Gewehren verfolgt und ſo geſchwind als möglich erlegt

werden , wozu jeder Gutgeſinnte mit Vorſicht die

Hand biethen wird. Das Gemeindegericht aber roll ,

wenn ihm von dieſem wüthenden Thiere Kenntniß

gegeben wird , diefes mit fchleuniger Beförderung reis

ner Gemeinde und den nächſtliegenden , mit der mög,

licht umſtändlichen Beſchreibung des Thieres , ben

kanntmachen , damit beſonders Kindex vor Schaden

tonnen verwabret werden ,

i

.
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5.) In dem Fale, daß fich in einer Gemeinde ein

Hund oder andere Thiere befånden , die mit der Waj.

ferfdeue ( Sundimuth ) behaftet waren , ſollen die

berm I. ubfchnitte angeführten Maßregeln dahin vers

chårft werden : dag alle zugelaufenen , ohne Nas

Tenband und nicht feſtgemachten Sunde don Fedem

mit Vorſicht tonnen todtgeſchoffen werden , auch wird

Dus Gemeindegericht bey der erſten Anzeige dabon Bello

te dazu beordern , die dieſes aus Uurtrag thun follen.

Die Wegſchaffung dieſer Thiere geſchieht auf die bcym

V. Abſunitte enthaltene Anleitung.

IV. U6 pchnittb .

Polizey , Vorſorgen , wenn Menſchen oder Thiere

von wuthenden Sunden gebiffen werden.

6. ) Sollte ein verdächtiges, jedoch mit den Zei.

cken der Wuth nicht augenſcheinlich befallenes Thier

jemanden geledt oder gebiffen haben ; to iſt augens

blicklich daſſelbe , wenn noch teine Verlegung geſchle

hen, todt zu ſchießen , und nach dem Vten Abſchnitte zu

perfahren.

Im Fall einer Verlegung abct foldaffetbe,

wenn man von deſſen Wuth nicht zuverläßig verſichert

iſt , mit der möglichſten Vorſicht, wenn es ohne Ge

fahr geſchchen tann , an Ketten feſt gemacht, einges

ſperrt, und dem Gemeindegerichte die Anzeige davon

gemacht werden , damit man ſich von deffen Zuſtand

vergemiſfern und allenfaus der Verlegten über ſeinen

Zuſtand beruhigen fònie; ohne jedoch bey demſelben

die Mittel zu verſäumen , die bey - dem Big verdådi.

tiger Thiere nöthig find.

7.) Weun ein Meufch von einem Ounde oder *.
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1

nem andern wüthenden Shiert verlegt wird,

Wunde Elein oder groß , oder fen derſelbe auch nur von

dem Geifer eines ſolchen Thieres befleckt ;- fo roll ohne-

Zeitverluſt der nächſte Wundarzt herbergerufen , und

dem Gemeindegericht die Anzeige davon gemacht wer,

den , welches ſodanin Durch Eibothen den Bericht der

Polizenkammer und dein Sanitársrathe ertheilt. Ins

fwiſchen wird dem Verlegten der beflecte Theil forge

faftig mit faltem Waſſer , bernach mit ſeinem eigenen

Harne von dem Speichel geſäubert , und die damit be.

fledten Kleidungsſtücke und dabey gebrauchten Tücher

werden nachher verbrannt. Bey einer Verwundung aber

wird, nach obigem Verfahren, die Wunde mit Salzwaſſer,

von zwer Band voll Salg tind einer halben Maaß

warmen Waffers bereitet , mehrmalen und herzbaft mit

Lüchern ausgerieben. Dabey inuß ſich der Gebiſſene

ruhig und ſtill halten , und der Durft mit Waſſer , in
!!

weldein Gerſte gefocht , und darunter man ein paar

Löffel Bienenhonig und eben ſo viel Efig gemiſcht hat,

löſchen , und ſo die Ankunft des Wundarztes erwarten ,

der alêdann den Kranten pflichtmäßig behandeln wird,

und weldcm , nachſeiner Vorſchrift, das Gemeindegericht

im Verlaufe der Strankheit zu allem die Hand biethen ſoll.

8.) Sollte es ſich ereignen : dag don einern ivů.

thenden Hunde andere dem Menſchen nöthige Thiere,

als : Pferde, Horn - oder Schmalvich gebiſſen wür.

einem beſondern ,

wohlverſicherten Ort aufbewahrt, zu teinem andern

Vieh gelaſſen und dem Gemeiudegerichte die Anzeige

gemacht werden , welches alsdam , wann Gemifheit

da iſt , daß der Bund wüthig mar ', ſogleich zur Weg.

1

$

gy

den ; ſo ſollen dieſelben fogleich an
TO

men

Ther
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graben

früche

gladiti

die ir

6ám

ment

Hrne

ſchaffung dieſes Thieres Anſtalten treffen ; widrigenfalls

aber das gebiffene Ehter fo lange abgeſondert zu hal,

ten befehlen ſoll , bis man darüber eine gånzliche Gea

wißheit hat. Indeſſen aber werden , bis zur Serter,

ſchaffung eines Chierarztes , mit Vorſicht ebenfalls ies

ne Mittel angewandt , welche ,wie oben angezeigt, für

den Menſchen verordnet ſind.

v. 2 b fch n it t.

Polizey ,Vorſorgen , welche mit an der Sunds,
·

wuth geſtorbenen Menſchen und getödeten

Thieren zu beobachten.

9.) Iſt ein wüthenber þund oder ein anderes in

dieſer Hinſicht verdächtiges Thier an dieſer Krankheit
.

gefallen oder getódet worden ; ſo ſoll der Eigentümer

oder die Anweſenden , bey Verantwortlidkrit , gchala

ten ſeyn : diefes fo bewachen , daß weder Thiere noch
su

Menſchen demſelben fidj náhern können , und zugleich

dem Gemeindeg
erichte

die Anzeige davon machen ,

welches ohne Verzug durch eigene dazu beſielte Leute ,

Aufſicht, das todte Shier mit Saut
.

und Baar an einem entlegenen Ort, - wenn es kleinc8

ifi, wenigſtens vier Schuh , iſt es groß , acht Schuh -

tief verlochen lågt , nachdem vorher auf das das eine

hinlängliche Menge guten Salch's geworfen worden .

Der Plas wird hernach mit Steinen und Geſtrauchen

belegt. Das Gericht wird ferner ſorgen : daß bey'in

Transport weder von dem Geifer poc dein Blute

Des todten Thiers die Straßen befleckt werden , auch

daß die Stelle, wo daſſelbe todt gefunden oder getód.

tet wurde , beſtmöglichſt und mit Vorſicht gereiniget

werde. Die zu : dieſem Geſchäft gebrauchten Geráty.

ſchaften ſollen verbrannt werden .

welc

der

gera

und

aber

zug.

In

und unterſeine

da

: DO

OP
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10.) F # Sau : daß das Unglüd eintretén follte ,

Daß ein Menſch an dieſer fchrecklichen Krankheit fter .

ben würde; ſo fou derſelbe , unter der Aufſicht des

Gemeindegerichtes , wenigſtens rechs Schuhe tief ver .

graben , und mit Kalch bedeckt werden . Alle Kleidung8*

ftücke , Bettzeug und alle Geråthſchaften , die der Un .

glüdliche , wåhrend. retrer Krankheit , gebraucht, und

die im geringſten verdachtig ſind , daß er ſie mit ſeinem

Schweiß , Speicher oder übrigen Såften befedt , follen

nebenhin ohneAusnahme verbrannt werden . Die Zuſam ,

mentragung dieſer Geräthſchaften ſollte vermittelſt bola

fernen Gabeln oder Zangen geſchehen , die dann audi

mit dem übrigen verbrannt werden . Das Zimmer , in

welchem dieſer Elende geſtorben , rolvorerſtmehrereWo.

chen nach einander alle Tage öfters mit Efigdampfauss

geraucht und ausgelüftet, alsdann mit Vorſicht gewaſchen

und gereiniget werden; das daben gebrauchte Waffer

aber rou in ein in die Erde gemachtes Loch geſchüttet,

zugededt und die daben gebrauchten Geſchirre ynd

Inſtrumenten verbrannt werden.

11.) Die Gemeindegerichte werden vorzüglich ihren

Augenmert babin richten , und ſtreng darauf halten :

pag die Menſchen , welche das Unglück haben ſollten ,

von wüthenden Thieren verwundt worden zu fepn ,

oder die mit dieſer Krankheit felbft befallen würden

nach den vorgeſchriebenen Heilungsmitteln genaueſt

und ſorgfältigſt behandelt werden .

Würden dieſe Unglücklichen erweislich arm reyn ;

fo übernimmt die Regierung , nach Maßgabe der Um .

ſtånde., die Bezahlung der Soften , welche aus einet

Luz. K. BL 1806. & f
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jifizirte und son

domeine
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1

folchen Heilung entſpringen ſollten , welcher dann dar.

åber von bem betreffenden Gemeindegerichte eine fpes

ihm ſelbſt- gutgeheifene Rechnung ,

mit einem förmlichen Armuthsſcheine begleitet , jedes,

mal überreicht wird.

12.) Da , wo ein Gemeindegerichtsfreis aus mehs

rere Gemeinden zuſammengefeßt iſt, ſollten die , nach

Innhalt der ss. 4 , 6 , 7 , 8 und 9 , an das

gericht zu machenden Anzeigen zu Sanden derfelben ,

unmittelbar an ben in der Gemeinde wohnenden Ges

meinderichter , und, in deſſen Abgang, an den Gemcin .

devorſteher gethan iperden , welcher dann gomaß denî

Anordnungen gegenwärtigen Beſchluſſes , daß den Unte

ſtånden Ungemeffene auf der Stelle vorläufig anordnen

und die Sache , zur nachherigen endlichen Verfügung,

Dem Gerichte auf der Stelle anhangig machen wird.

13.) Endlich werden ſich die Gemeindegerichte,

einzelne Richter und Gemeindevorſteher , fo wie die

betreffenden Partitularen , ben jedem vorkommenden

Falle, pünktlicht nach den vorliegenden Anordnungen

verhalten , wofür fie der Regierung beſonders verants

wortlich find ; und zu dieſem Enbe foll dann auch dies

rer Beſchluß dem Kantonsblatte beygerůdt werden .

berordnet, Luzern den 2sſten Brachm . 1806,

Der Umtsſchuſtheiß ,

vinceng Xuttimann.

Namen des kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber ,

I. R. Umrhyn.

2

fra
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3 ; t t t 6 t ư t 8

der hohen Dagſagung das Verboth des Satis

dels mit Engliſchen Waaren , mit Ausnah.

me des Baumwollengarns , unter feſtgereg.

ter Strafe enthaltend ; und Unterwerfung

in die Schweiz eingeführt werdenden

Staufmaniswaaren einer Viſagebühr an der

Grengen i zur Beſtreitung der mit den

daherigen Polizepanſtalten vere

brindenen Toften .

De
tt
e

Wir der Landammann der Schweiz und

die Abgeſandten der XIX .
e der

Schweizer
iſchen

Skydsgeno
ſſenſchaf

t
auf

der gewöhnli
chen

Tagfagu
ng

zu

Baſel verſammelt ;

NiachdemLachdem Wir aus den Verordnungen der sämmtiin.
chen Kantonsregierungen den einmüthigen Willen ento

nommen , zu Beförderung der mit dem franzöſiſchen

Reiche, von den älteſten Zeiten ber , beſtandenen freunde

ſchaftlichen Bundes- und

Hanum

? den enge

liſchen Manufakturwaaren den Eingang in die pocoHoces

lóbliche Endógenoſſenſchaft zu verbiethen ;

Erwågend : daß dieſer Endzweck nur durch alge

meine Anordnung und gleichförmige Ausführung, and

durch die Mitwirkung der oberften Bundesbehörde

kräftig bezielt , und ohne nachtheilige Hemmung des

Quz. R. BI. 1806 , Gg

7
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innern Verkehrs erreicht werden möge ; und in dieſen

Hinſichten von Unſern Oberu mit ausgedehnten und

binlänglichen Vollmachten verſehen ;

Befchließen :

1.) Es rolle die Etifuhr aller engliſchen Manufat.

turwaaren und aller in den englifchen Befigungen fan

brigirten Baumwollentücher und Mouſſelines derBothen

reon , mit einziger Ausnahme des , unſerer Landesfa.

brikazion als erſter Stoff dienenden Baumwollen.

garns.

2.) Die Vollziehung und Handhabung dieſes Ver.

boths iſt den löblichen Grenztantonen in dem Sinne

übertragen , daß jeder derſelben auf ſeinem Territorio

die biezu erforderlichen Mafregeln treffen und in ftrens

ge Ausübung bringen werde.

3.) Zu einiger Deckung der dadurch verurſachten

Unfoften und für die Dauer dieſer Anſtalt , wird das

durch Maſchinen geſponnene Baumwollengarn mit eie

ner Einfuhrtare von einem Kreußer auf das Pfund

Markgewicht , und alle andere Kaufmannsipaaren

mit einer Viragebühr von drev Kreutzern auf den Zens

ner belegt werden . Ein jeder löblicher Grenzfanton

wird über dieſe Einnahme und Ausgaben genaue

Rechnung führen , und ſelbige der fünftigen Tagfagung

vorlegen , damit alsdann von ihr über die billige Vere

theilung des Ertrags entſchieden werde; zu welchem

Ende , die Grenzkantone über ihre Daherigen ſpeziellen

Einrichtungen und deren Koſtenbetrag dem Landam ,

mann der Schweiz mit möglidifter Beförderung cinc

Ueberſicht vorlegen ſollen .
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1

4.) Die ten löblichen Grenzfantonen übertragene

Vollziehung dieſes gemeinenbogenóſfiſchen Einfuhrver,

boths wird Sr. Encuenz dem Landammann der Schweiz

zu forgfältiger Auflicht empfohlen , und derſelbe wird

eingeladen , der Verabſäumung der diesfallfigen Vors

fchriften der Eagfaßung , durch die in ſeinen Honden

liegende verfaſſungsmäßige Mittel , fråftig entgegen ,

到 ,
zu wirken.

5.) Damit die Vollzichung diefer genteinendige

nöfiſchen Verordnung fich fandhaft gewährleiſtet finde,

find die Uebertretter derſelben unnachläflich nach den

in gegenwärtigem Artifel aufgeſtellten Grundlagen , zu

beſtrafen , worüberhin dann den löblichen Kantons.

regicrungen überlaſſen bleibt , für die weitere Wien

derholungsfälle, und für andere von ihnen zu beſtim .

mende erfchierinde Umſtände , nod fchwerere enteh.

rende und körperliche Strafen ; durch eigene threr

Dertlichkeit angemeſſene Beſchlüſſe anzuordnen :

a. Der erſte einfache Fall der Einführung oben

berbothener engliſcher Manufakturwaaren fou mit

der Konfisfazion der eingeführten verborbenen Wads

re und mit einer Geldbuſſe beſtraft werden , die

dem doppelten Werth derſelben gleich fomme.

b. Im Wiederholungsfall folt , nebſt der Konfiska,

gion , die Zuchthaus, oder Gefängnisſtrafe wenig,

ſtens auf zwen Jahre , mit oder ohne nachherige

Landesverweiſung auf den Fehlbaren angewendet

werden.

c. Alle die ſich mittel , und unmittelbar der Lebens

tretung dieſer Verordnung ſchuldig madjen , find

obigen Strafen zu untertverfen .

Sg2

9
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d. Auf die Fahr und Schiffblente follen dieſelben ,

nebſt Konfistazion von Pferd und Wagen oder

Schiffen , angewendet werden , so oft fie fich ers

frechten Kaufinannswaaren mit Abweichung der

bezeichneten Kaufhäuſer , oder der Sauptlandftrafe.

feneinzuführen , wenn fie auch übrigens teiner

Mitwiſſenſchaft oder Theilnahme an der Eine

ſchwarzung überwieſen würden.

c . Endlich werden die Kantonsregterungen der

Prichtvergeffenheit und Nachläfigkeit ihrer Grenje

und Kaufhausbeamten durch eigene Anordnung

ſteuern ; im Falle der wirklichen Mitwiſſenschaft

und Begünſtigung des Schleichhandels aber , ges

gen dieſelben nebſt der Entfeßung , die gleichen ,

oder nach Bemandtnig der Umſtände , veridhårfte

Strafen verfügen .

6.) Die töblichen Kantonsregierungen werden dem

Landammann der Schweiz ihre , zur Ausführung des

gegenwårtigen Defret , erlaſſende Befchlüſſe und Ver.

ordnungen mittheilen , und denſelben über die , bey

fich ergebenden Fällen , richterlich ausgefåtte Strafo

urtheile , benachrichtigen.

7.) Da aber der Vollziehung der Einfuhrverbothe

nichts nachtheiliger ift als die Menge der Einfuhr,

plage, lo rellen alle jene , ivelde dem Kommerzio

nicht unentbehrlich ſind i Hür alle und jede Kaufinanng.

güter geſchloſſen , und die Einfuhr und der Tranſit

derſelben ausſchließlich auf nachſtehende Grenzpåffe

befchrántt werden :

3m Kanton Baſel

Die Stadt Baſel.

.
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Im Kantor Hargau.

Wheinfelden .

Lauffenburg.

Zurzach.

Im Kanton Zürich .

# gliſau.

Im Kanton Schafhauſen.

Die Stadt Schafhauſen .

3m Kanton Thurgau

Gottlieben .

Utwyh,

Arbon.

Im Kanton St. Gallen.

Norfchach .

Rheinegg.

Trúbbach.

m Kanton Graubündten.
Mayenfeld oder Chur , woben die Regierung von

Grinbündten gehalten wird , die untere Zoubrücke ges

gen Ragaz ro bewachen zu laſſen , daß dieſe Stazion

für alle in der gegenwärtigen Verordnung berührte,

nicht nach Vorſchrift viſitirte Waaren , verſchloſſen

bleibe.

8 ) Damit aber die loblichen Grenztantone das

oben ausgeſprochene Ausfuhrverboth gebörig handhaben

und vollziehen können , ſo erklären Wir : daß alle

über die Grenzen der Schweiz eingeführten Kauf

mannswaaren an den Eingangsplåßen Rollen viſitirt

und verifizirt , mit einem bleyernen Siegel ( plomb )

bezeichnet, und auch alle Ladkarten und Frachtbriefe

bifirt und mit dem Stempel des Kantons verreben
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werden . Unter dieſen Vorſichtsmafregeln werden die

an den obgenannten Grenzſtazionen eingeführte Waa.

ren feinen weitern binderniſſen unterliegen , und der

Vertehr im Innern der Schweiz ungehemmt bleiben.

9.) Alle Waaren , welche im Innern der Schweiz

geladen werben , und nach den an Frantreid grella

genden Kantonen beſtimmt find , follen nur in den

obrigteitlichen Kaufhåuſern und Suſten geladen wers

den ; diefe Waaren rotlen ferners mit einem Fracht.

brief verſehen reyn , der in dem Kaufhaus , wo die

Waar geladen wird , difirt und geſtempelt werden muß.

10.) Die Hohe Tagfaßung , mit dem Wunſche

belebt, daß auch mit jenen engliſchen Manufaktur.

waaren , welche bereits in der Schweiz , vorräthig

wvåren , oder der zu veranſtaltenden ſtrengen Mafre.

geln uncrachtet, der Bachramfeit der Grenzkartong

entgehen möchten , von dem eidsgenoſfirchen Territo ,

rio aus tein Schleichhandel in das Innere von Frant,

reich getrieben werde, fordert fämmtliche, beſonders

die an den franzöſiſchen Grenzen liegende , löbliche

Stånde auf, ihre Wadfamteit auf diefen Endzwed

hin zu werdoppeln , nachft der Grenze teine Niederla .

gen verbothener engliſcher Manufakturwaaren' 30 - ges

bulden , und gegen jene , welche des Schleichandets

mit denſelben überwieſen würden , die in dem 5 $.

dieſes Defrets verzeichneten Beſtrafungen zu verfügen .

11. ) Die gegenwärtige gemeinendsgenöſſiſche Vers

ordnung ſoll mit dem fünfzehnten kommenden Monats

Auguſt in Vollziehung gebracht worden reyn , und bis

dabin werden alle von den löblichen -Kantonsregierun .

gen vorläufig getroffenen Maßregeln in Kraft verbleiben .

1

1
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Alſo beſchloſſen in Barel, den sten im Beumonat

des Jahres 1806.

Im Namen der endsgendgifchen Tagfaßung,

der Landammann der Schweiz,

meri a no

Der Kangler der Endsgenoſſenſchaft,

MOUSSO N.

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

des Kantons Luzern ;

Auf die erhaltene Mittheilung der vorſtehenden
.

Verfügung der Sohen Tagfaßung durch Seine Er.

sellenz den Herrn Bundeslandammann der Schweiz ;

Befchließen :

BA
Dieſe Verordnung foll_in's Kantonsblatt einges

rückt , und zu Federmanns Wiffen und Berhalt of

fentlich bekannt gemacht werden.

Alſo beſchlonen , Luzern am 9ten Heumonats , 1806.

Der Amtsſchultheiß ,

Vincenz Rüttimann.

Namen des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber,

1. R. Umrhyn.
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1
Beſchluß

Die Ernennungen der sehen Hochwürdigen

Herrn Ober - Schul - Inſpektoren

enthaltend.

1

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

des Kantons lugern ;

NachdemLachdem Wir , zu Folge unſerer an den Ers.
stehungsrath unter'm 6ten Bracmonats lefthin , mit

Růdſicht auf den S. 11 Unſeres Regierungsbeſchluſſes
bom gleichen Datum , erlaffenen Einladung , deſſelben

doppelte Vorſchläge zu Infpektoren für die neu aufge.

ftedten gehen Schulbezirke eingeſehen und geprüft ;

Béreblief en :

1

1.) Zu Schulinfpektoren für die geben , den Kanton

Luzern bildenden Schulbezirke reven ernannt :

Für den erſten Schulbezirk : der Hochwürdige seer

Thaddäus Müder , Biſchöflicher Kommiſſår und Stadt.

pfarrer zu Luzern , Gerichtstreiſes gleichen Ramens.

Für den zweyten Schulbezitt: der Hochwürdige Herr

Bernard Båfiger, Pfarrer in Hochdorf , Gerichtstrei.

Tes gleichen Namens.

Für den dritten Schulbezirt: Der Hochwürdige Bere

Franz Bernard Goldlin , Probf an dem Kollegiatſtift

in Münſter.

Für
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Für den vierten Schulbezirk: der Hochwürdige Bert

Forevh Balihafar, Rektor und Pfarrer in Rothenburg,

Gretchtstretici gleiden Namens.

Fürten fünften Schulbezirf: der Hodiwürdige Bern

Martin Krúttlin, Pfarrer in Geis , Gerichtskreiſes Meny

digen nau.

e

Für den recision Soulbezirk : der Hochipůrdige Herr

Icfeph Sdhinidiin , Piarrer in Triengen , Gerichtskreis

res gleichen Namene.

Für den ficbcnten Sdulbezirk : der Hochwürdige

Herr Lucitg Diener , Kanonifut Sertar und Pfarrer

in Wangen , Gerichtsfreich Wangen und Buttigholz.

Für den achten Schulbezirt : der Hochwürdige Herr

Joſeph Müller, Pfarrer in ufhuſen , Gerichisfreiſes Zeu .

Für den neunten Schulbezirk: derHodywürdige Here

Karl Ombros Gluß , Abt des Gottshauſes St. Urban ,

im Gerichtsfreie Pfaffnan.

* Wangen, eE :

mit

18

ben

F90

no
on ze

hn
te
n
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hu
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e
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rr

Com
Franz Joſeph Stalter , Kammerer tind Pfarrer in

Erdolgmatt, Scrichtstreiſes gleichen Namens.

Et 2.) Neben den ihnen in der beſonders gedruckten

Sammlung der Verordnungen über das öffentliche Era

ziehungsweſen und beſonders in jener dom 6ten Brach,

monats leşthin vorgezeichneten Paichten und Befugniſſen

werden ſie ſich genau nach denjenigen beſondern Auſtragen

richten , idethe ihnen tůnftighin entweder unmittelbau

don der Regierung oder durch den Erziebungfrath zuge.

ben würden .

guz, X. I 1896. 66
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3.) Gegenwärtiger Beſchluß foll zur allgemeinen

Kenntniß in's Kantonsblatt eingeridt, und benneben

noch jedem der vorbemeldten Hochwürdigen Herrn Sdul.

bezirfsinſpektoren , in fo weit er ihn perſönlich betrift ,

hierven , in der Eigenichaft einer Ernennungsakte, eine

Urausfertigung zugeficult werden.

1

Ulfo berdlopfen, Luzern den 11ten Heumon. 1806.

Der Amtsſchultheiß ,

Vincenz Rüttimann.

Ramen des Kicinon Raths :

Der Staatsſchreiber

J. R. Umrhyn.
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Berchi u f .

Uuskündung der Wiedervefatinig von zwar

Kanonifater auf dem Kollegiatſtifte in Múnia

fter auf den 1ſten nådyfitúnftigen dugits

inonats.

IVir Schultheiſ im Kleinc Ráthe

des Kantons Luzern ;

S.In der Abſicht , um unſerer Kantonggeitlichfeit

einen neuen Beweis unſerer får ihren chrivúr igen

Stand fats wachenden Vorſorge zu geben ;

Mit Rücidit auf den II . Abſchnitt unſerer mit

Seiner Kurfürftridien und Biſchöfliche Gnaden von

Sonians abgcídiloſſenen Uzbereinkunft in geifiiden

Dingen , welche , von nun an , daß Lobrirdiue Koller

giatſtift zu Bero . Minter vorzüglich als Kubeſtåtre
moc

und Verſorgung der zur ferneru Seelſorge unpermde

genden Geiſtlichen beſtiinmt;

2,
1

.

Beſchließen :

1.) 3ie von den am Kollegiatſtifte zu Münſter

erledigt ſich befindenden Sinonifaten ſollen 311 vorbes

meldter Beſtimmung bereßt, und der daberige Erren ,

nungstag auf den 1ſten tommenden Hugſtmonats feſte

geſeßt ſeyn.

3
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2.) Die hochwürdigen Herrn , welche Seelſorge

ůben oder gcúbt haben , und ſich um eine dicter Chor.

pfreuden zu beiperben gedenken , haben Rid) bictfür

bis jum 23ſten laufenden Heumonats. bev Unirer

Staatslangiin auf die Kandidatenliſte fokon ju laffent,

atmo man ihnen dann zugleich die nabern Beding.

niſſe eröffnen wird.

3.) Gegenwartiger Beſchlug iſt zur allgemeinen

Kenntniß in's Kantonsblatt cinjurúden.

Alſo berdiloſſen , Luzern den 16ten Brumon . 1806

Der Amtsſchulthciß ,

Pincenz Xústimann.

Naivens des : Kleinen Raths :

Der Staatójchreiber ,

3. K. Amchyni

Druet febler.

Blattſeite 210. Linie 2. kieje : Statt entlegrier'n

entlegnern .

Blattſeite 210, Linie 3. lieſc: Statt mehrerii ; mich,
rere.

Blattſeite_311 . Linie 6. und 7. bey S. 18. Lit. a., lies

ſe: Statt Der Sdullehrer wird init Jugug

der Beineindeverwaltung ; Die Gemeindevet.

waltung wird mit Zuzug des Schullehrers.

Sfattfeltte 212. Linie 6, wird die Silbe : Pin auß

geſtrichen .

Blattſeite 228. Linie 8. un 9. liere : Statt Gemein

gericht; Gemeindegericht.
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V e ro ronu ng

der Hoher Dagfaßung über Werbung und

Refrutenanfnahme für die im Dienfte Frank,

reichs ſtehenden Schweitzerregimenter.

Wir ber Landaminann der Schweitz una

die Abgeſandten der XIX . Rantone der

Schweitzeriſchen Skyosgenoſſenſchaft auf

Unſerer gewöhnlichen Tagfagung

zu Baſel verfammelt ;

Nachdem Wir in Betrachtung gezogen haben : daß:

die mit der franzöſiſchen Regierung abgeſchloſſene Mis

btårkapitulazion , in Růcjidit auf Werbungen und

Rekrutenaufnahme, gleichförmige Mafregeln erfordere ;

und daß es hauptſächlich widtig fep , jedes Kinders

niß, wodurch dieſe Werbungen erichwert wurden , auß

dein Wege zu raumen ;

Berchliefen :

1.) Es kann ſich ein jeder Schweitzer anwerben

Taſſen , wenn er

2. Das durch die Kapitulazion beſtimmte Alter ,

nåmlid von 18 bis auf 40 Jahre , bat :

Nicht unter den beſoldeten Iruppen irgend eię

nes Kantons ſtebet.

Luz. B. BI. 1896.
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2.) Die Werbungen müſſen , nach dem erſten Ur .

titel der Kapitulazion , freywillig und ungezwungen

feyn ; widrigenfall , und auch wenn ſie durch uners

laubte Mittel bewirtt worden waren , dierebes als

ungültig und fraftlos zu erklären find.

3.) um in der Schweitz iperben zu dürfen , muß

der Werber erſtens Offizier , Unteroffizier oder Soldat

bey einem in Frankreich dienenden Schweitzerregimente

fern ; und zwentons von dem Berpaltungsrathe ( Con .

seil d'administration ) te Regiments , dem Oberſten

oder deffen Stellvertreter hiezu beſtimmte Aufträge

und Bollmachten erhalten haben .

4.) Ferner kann , unter angemeſſener Strafe , fein

Werber in einem Kanton der Schweit; Werbungen

anſtellen , wenn er nicht vorher fich bey der Regierung

oder der hierzu verordneter Kantonalbehörde wird gee

meldet und von ihr gehörig haben anerkennen laſſen :

worüber ihm ein Zeugniß auszufertigen if:

5.) Wenn aber die Kantonalbehörte gegen die Der.

fon eiues Werbero, aus hinlänglichen Gründen , Eine

wendungen zu machen båtte ; ſo wird ſie davon , oh ,

ne Verzug , dem Landammann, der Schweitz Keunde

niß geben .

6.) Die Anerkennungdatte eine Werbers wird uns-
entgeldlid ertheilt ; auch darf für die den Refruten zu

ertheilenden Reiſepåffe und die Viſirung derſelben ( da

nämlich : wo dieſes Vifa beym Einmarſche eines Res

frutentransports von einem Kanton in den andere

nothwendig iſt) nichts gefordert werden .

។

g

BE
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Eu
ju laffen

7. ) Damit die tapitulacionsmåfige Zahl der Re

Figa fruten nicht überſchritten werde , hat der Lanbamo

diep
man der Schweitz einerſeits ſich halbjährlich eten ge .

All
nauen Etat , über den wietlichen Beſtand jedes Regte

mento, von dem Verwaltungsrathe deſſelben vorlegen

anterſeits aber wecdem die Kantonsregie.

rungen alle dren Monate einberichten : wie viel Manns

fchaft in ihrem Gehicthe angeworben worden rem .
FM

Außerdem fod fich der Landammann der Schweitz ans

gelegen fenn laſſen : einem jeden Kanton alljährlich

diejenigen Dienſtveränderungen anzuzeigen , die ich

durch Tod , Entlaſſung , brdied 16. unter den Anges

hörigen deſſelben beym Regtinente zu getragen Qaben.

.

8.) Seder Angeworbene muß , che er aus der

Kanton abgeführt wird , der darethit hierzu verordnes

ten Behörde vorgefellt und von dieſer die geſegmågia

ge Richtigteit der vom Werber mit der Refruten gee

machten Kapitulazion eingeſehen werden.

9.) Jeder Werber ift nebſtdem annoch ſchuldig :

der nämlichen Behörde einen ſchriftlichen Etat über

die von ihm angeworbenen Leute einzugeben . Auf

dieſem Etat fou der Tauf. und Familiennamen , Ge.

burtsort ; Alter , die Größe , der Beruf oder das Hande

wert des Refruten , ſo wie auch für welches Hands

geld , auf wie viele Jahre und unter welchen Bedings

niffen er fich habe

fchrieben ſeyn . Das Ganze wird von der Kantonale

behörde in ein beſonderes Regiſter eingetragen.

anwerben laſſen , ausführlich 'ber

1
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10.) Federn Berber ein allgemeiner Weiſepali

mit Namensverzeichniß und Beſchreibung der Retrů .
ten , zugeftellt werden .

11. ) Die Zahl der Refruten ben einem

porte darf nicht über vierzig Mann ſtart reyn ; diefele

ben roten immerfort auf den Baupiftragen geführt

werden.

12.) Sobald ein Refrutentransport aus dem Gea

ro fou der Führer derfelben fich dep Dein Polizenbeant.

o
r w

h
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viſiren zu laf

ren . Wenn die in einem Reiſepaſſe bezeichneten Re.

fruten richtig befunden worden find ſo wird alsdann

das Viſa ertbeilt.

13.). Die non den Kantonen über Werbungsanges

legenheiten erlaſſenen Verordnungen rollen , den Hiero

Dor beroloffenen Artikeln gemåf , eingerichtet werden ;

die weitern Polizenverfügungen aber , welche ledigera

dingen in den Rechten der Runtone liegen , And bier

gånzlich vorbehalten.

Gegeben 'in Baret der sten in Brumonat 1806 .

Der landammann der S dyweitz ,

Präſident der Lagraßung,

merian

Der Rangler der Endsgenoſſenſchaft

MOUSSON.
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.
.
.
?

Wir Schultheiß und Rleine Käthe

des ' anton's Pujcia ;

Nachdemachdem Wir ſowohl ab Seite Sr. Erzetteng

des Herrn Bundeslandammanns der Schweitzels

Unſerer Ehrengeſnndtſchaft auf der Hohen Dagfakung

in Bard , dok denjenigen Verfügungen Kenntntg erhal ,

ten welche die Gohe Engraßung unter'm sten Rieker.

den Heuionats , in Hinjidit der Werbungen und Re.

traitenaufnahme für die kapitulazionsmagigen Soweit

zertruppen im Dienſte der franzöſiſchen Regierung

getroffen ' Hat ;

i

Be culte fen :

1.) Die vorbemeldte Verordnung der Hohen Sage

ratzung vom sten laufenden Øtumonats ſoll , zur alla

gemeinen Kenntniß und Vollziehung , in's Kantons.

Platt eingerückt werden.

2 ) zur nähern Handhabung derſelben iſt die

Kriegsfarmer angewieſen : dem Kleinen Rathe ches

ftens ihre Vorſchläge zu thun.

Alſo beſchloffen , Luzern den 16ten Heumon. 1806 .

Der Amtsſchultheiß ,

pince113 üttimann .

Namens des Kleinen Raths :

Det Staatsſchreiber ,

3. B. Umrhyn.
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Ernennung e n.

Unter'm 18ten Scumonate wurde , in Folge des

$. 2. des Defrets vom 1sten April 1806 , jum Refo

ferenten am Erziehungsrathe erneunt : Der Bochwürs

dige Betr Thaddäus ruller , Stadtpfarr. in Lu.

gern und bicchokicher Kommiſſar.
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Berch I u B.

Verordnend : daß keinen
armen

werellten , oha:

ne einige Unterſtütung von Seite ihrer Ses

meinde , in's Heilbad zu Baden im Kantou

Aargau zu gehen , geſtattet werden soll.

Wir Schultheiß und Kleine Råthe

des Kantons lusern ;

Auf die an unſere Ziviléammer a6 Seite der

Armenkommiſſion des Kantons Aargau eingelaufene

Nachricht: dag fich mehrereArme,ohne mindeſte un
terfügung ab Seite ihrer betreffenden Gemeinde , in

dein , Heilbade zu Baden befinden , die mit ihrem zun

dringlichen Bettelngehen den übrigen Badegåſten lås

ftig fallen ;

und da ſich hieraus ergiebt : daß unſerer über dieſen

Gegenſtand ſchon unter'm 4ten Herbſtmonats 1805 er.

laſſenen Verordnung nicht durchaus nachgelebt werde ;

v etordnen :

1

1.) Die Gemeindeverwaltungen regen , bey Ver .

antwortung , auf die genaueſte Handhabung Unſeres

Beichluſſes pom 4ten Herbſtmonats lektverfloſſenen

Jahres verwieſen , und rollen Hauptfachlich dafür foru

Luz. R. BI. 1806 . KE
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gen : dag telu armer aus ihrer Seineinde fich , ohne

thre Bewilligung und zugleich mit einiger Unterfügung

von ihrer Seite verſehen zu ſeyn , nach Baden , um

das Daſige Seilbad zu gebrauchen , ſich verfüge.

2.) Denjenigen Arinen aus dem hieſigen beantou

hingegen , welche fich wirflich im Heilbade zu Baden

befinden würdeni , oine eine ſolche linterſtügung von

ihren Gemeinden 34 genießen , folle uneingeſtellt , hace

Unleitung des S. 2 Unſeres vorerwähnten Berdylu jes ,

die erforderliche Unterſtügung durch die betreffendea

Getneindeverwaltungen nachgefandt werden.

3. ) Gegerpártiger Beſchluß iſt zur allgemeinen

Kenntniß und Vollziehung in's Lantoneblatt eingia

rücken , und nebenhin , zur nähern Beaufiichtigung, Uno

ferer Zidiltaminer bejonders mitzutheilen ..

Alſo beſchloſſen , Lujern den 25ften Heumon. 1846 .

Der Amtsſchultheiß

Vincenz Kúttimann.

Naniens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber ,

I. R.Umirhyn.



249

Berch I u.B.

Errichtung einer Studiendirefsion für das

Gymnaſium und Lyzáum in Luzern unter

der Leitung eines Rektors.

.

1

Sie

Wix Schultheiß und Kleine Räthe

des fantons Luzern ;

Umm die Paidten und Befugniffe eines Rettors

Oyninafii näher auseinander zu regen und zu beft m.

men , welcher nad Inhalt der I. 160 der organis

fchen Geſetze vom 21ſten Jänner 1804 , mit dem Bis

gepräſidenten am Erziehungsrathe, die Dbcraufſicht über

das ganze Schulwefen führt; und

In Betrachtung : daß erſt durch Aufſtellung einer

dem Nektor benzuordnenden , berathenden Studiendiref..

gion , aus dem Rittel der Profeſſoren am Lygaum

und Gymnaſium gebildet , deſſelben Wirkſamkeit un

beſto podlommener erziet werden tann ;

Auf den Antrag des Er iehungsraths , und mit
!!!

gleichzeitiger Rudiicht auf unſer'n unter'm 27ſten

Brad)inonats 1804 gefasten Beſchluß :

perot 11 en :

1.) Die beſondere, Inſpektur und Leitung der öf.)

fentlichen Schulen am Gyınnaſium und Lojáum in

Luzern iſt, unter Aufſicht des Erziehungsraths , einer

Studiendiretzion übertragen.

2. ) Dieſe beliebt , nebſt dem Rektor , der aber

nidit zugleich Profeffor feyn darf, aus dren Affeffos
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ten , als nämlid : dem jeweiligen Präfekten des Spins

naſiums und zwey Profefforen , wovon der eine am

Lygåum und der andere am Gymnaſium angeſtellt iſt.

3.) Der Rektor iſt zugleich Mitglied des Erzies

1ngscaths , von welchem er , fo wie die dren Alteſſos

ren , auf zwei Jahre gewählt , und dem Kleinen Ra.

the zur Genehmigung vorgeſchlagen wird.

der 4. Er führt das Präſidium ben den Sißungen

der Studiendirekzion , und iſt das Organ derſelben in

Adem, was fie dem Erziehungsrathe vorzutragen hat.

3.) Auch hat er den Vorfiş bey den fogenannten

Fufcukzionen oder der Annahme der Studenten in

die Klaſſen ; und beſorgt die genaue Befolgung der

Verordnungen , die dahin Bezug haben .

6.) Er beſucht, in Begleitung des Herrn Präfets

ten , jede der Studiendirefzion untergeordnete Schuler

monatlich wenigftens einmat.

7.) Bey dieſen Beſuchen wird er vorzüglich dare

auf Acht geben : ob die Herren : Profeſoren nach dem

Schulplane , der ihnen vorgeſchrieben iſt , doziren ;

gleichzeitig bey ihnen über die Aufführung

und den Fleiß der ihrer Obforge anvertrauten Schůs

ler erkundigen.

Ueber bendes hat er wenigſtens alle Vierteljahre eins

mal dem Erziehungsrathe feinen Bericht zu erſtatten .

8.) Sollte ſich eine Klage gegen einen der Herren

Wrofeſſoren erheben ; ſo roll die Studiendirekzion dens

felben vor fich rufen , und ihn zurechtwetſen .

9.) Eben ſo haben diejenigen Studenten , die fich

rines Vergehens ſchuldig gemacht, auf erhaltene Zio

tagion , vor ihr zu erſcheinen .

auto

undfich ?
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so

10.) Im Falle die gegebenen Ermahnungen nicht

fruchten würden ; ſo hat die Studiendiretzion die Vers

pflichtung auf fich : ihre Klage darüber dem Erzie.

hungsrathe anhängig zu machen .

11.) Da mit der Profeſſorſtelle auch die Funkzios

nen in der Xaverianiſchen Kirche verbunden find ; fo

inion

tft die Direkzion befugt: die Nachläfigkeiten zu ahnden ,

wenn dergleiden in Verrehung des Beichtftuhls , der

Predigten , der Meßordnungen u. . w .botrauen.f

12.) Die Herren Profeſſoren haben ſich übrigens in

allen ihren Anliegen que die Studiendirefzion, als iho

rer erften Fnftanzi zu wenden , ohne daß ihnen jedoch

dadurch das Recht benommen ſeyy : fich nachher an den

Erziehungsrath oder ſelbſt an den Kleinen Rath wens

den zu können .

13.) Endlich beſchafftiget ſich die Dircezion mit

Adem , was die Aufnahme und Beförderung der öf.

fentlichen Studien zum Gegenſtande bat. Sie iſt zu

dem Ende berechtiget , diejenigen Herren Profeſſoren ,

deren Meynung fie darüber zu vernehmen wünſcht , zu

ihren Sißungen einzuladen , und legt ihre Verbeffi .

rungsvorſchläge, wenn dieſe zur Reife gebracht find ,i

dem Erziehungsrathe , zur Einſicht und Genehmi.

gung , vor.

14. ) Gegenwärtiger Beſchluß ,

in's Kantonsblatt eingerückt werden Ers

ziehungsrathe zur Vollziehung in Abſchrift zuzuſtellen.

Gegeben Luzern , den 25ften Heumonats , 1806 .

Der Amtsſchultheif , Vincenz Rüttimann.

Namens des kleinen Raths :

Der Staatsſchreibf I. R.Amchyn..

folg

1
+
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Beſch I u B

Enthaltend die Vorforderung derjenigen

franzöfiſchen und piemontefifchen , penfionirten

Soweitzermilitárs , welche von dem Walds

neriſchen Militár - Sommiffions - Bureau in

Bern ihre Original - Anforderungstitel oder

Abrechnungen zu erhalten wünſchen .

3

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons fusern ;

Mitit Rüdficht auf denjenigen Beſchlußder Ho.

hen Tagfagung bom 7ten Brachnionats lekthin , mele

der wegen dem in Bern beſtehenden Waldneriſchen

Militárs Kommiſſions. Bureau deranlaßt worden ift ;

Befchliefen :

1.) de chemals im franzöſiſchen odet" piemonteſis

rohen Kriegsdienſte geſtandenen fchwettzeriſchen Milis

társ , die fich im Kanton Luzern aufhalter und zur

Zeit ihre Penſionsangelegenheit dem Waldneriſchen

Militar, Kommiſſions - Bureau in Bern fiir Before

gung anbertraut haben , falls sie von demſelben
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2. Die Zurüdgabe der ihm zur Zelt anvertrauten

Originaltitel über ihre Penſionsforderungen ,

b . Eine förmliche Abrechnung über die bereits

durch ebendaſſelbe hierauf bezogenen Selder ,

1fu erhalten wünſchten , und dieſes früherhin don geo

dachtem Bureau ſelbſt nicht haben erlangen können

ſollen ſich mit ihrem diesfälligen Begehren innert Mos

natsfriſi, nämlich

nats , perſönlich oder durch Bevollmachtigte , an un,

fere Kriegstammer wenden , und dieſer hierüber alle

erforderlichen Aufſchlüſſe ertheilen .

Cm En
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2.) Gegenmårtiger Beſchlug foll zur allgemeinen

Kenntnis deni Kantonsblatte beogerudt werden.

Alſo beroloffen , Luzern den 28ſten Reuinon. 1806 .

Der Amtsſchultheiſ ,

Vincens Küttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber,

I. K. Umrhyn.
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E r n en n unge n .

InFolge des 5.3 Des Regierung&befchluſfes com
1

s
i

1

?

25ſten Heumonats leşthin wurde unter'm 26ſten gleie

chen Monats von dem Erziehungsrathe zum Rettor

Gymnafi und Lygåi der Hochwürdige Herr Mielchioc

Mohr , Kanonibus am Kollegiatſtift in Luzern , und

zu Mitgliedern der StudiendireEzion , nebst dein fchon

beſtehenden Berrn Präfekten dem Hochwürdigen Herrn

Leonz fuglistaler , Profeſſor der Phyſik , Mathematik

und griechiſchen Litteratur, die Hochwürdigen Herren

Franz Bielmann , Profeſſor der Moral , und Walto .

raftheplogie , und Unton Lottenbach , zweyter Profeſ,

for der Rhetorit , ernannt, und von dem Kleinen Ra.

the unter'm darauf gefolgten 28ſten ebendeſſelben Mos

nats in dieſer Eigenſchaft beſtätigt.

1

Bublifagion
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Publik a zi o n.

Qusſchreibung der Formazions – Muſterung

für das Quartier Luzern auf den 1iten

Augſtmonats 1806.

?

Durch die Milicårtammer von dem Kleinen Rao

the beauftragt: daſ nach der bereits vorgegangenen

ganifagionsmuſterung und hierauf erfolgten genauen Bes

fimmung der Auszüger im Quartier Luzern , nun die

Formazions. Inſpefsionsmuſterung abgehalten werden

fole; wird anmit bekannt gemacht: daß auf Mondtag ,

als den uiten Augſtmonats , dieſe Formazions - Inſpeks

zionismuſterung vor fich gehen werde.

Es folie ſich alſo die Mannſchaft aller Waffen det

pier erſten Ausüge der Sekzionen Luzern und Rotheits

burg, als nämlich jene der Artillerie, linieninfanterie ,

leichten Infanterie , Scharfſchützen , Huſaren und alle

Tambouren , ſo wie die neuernannten Karrer, Spetter

obbenannten Tag Morgens

pünktlich um 6 Uhr auf dem Emmerfelde bey dem

Emmerbaum , in Begleit ihrer Ererziermeiſber und eio .

nes Gemeindeverwalters , ein finden .

Die Gemeindeverwalter der verſchiedenen Gemeins

den find , bey ihrer perſönlichen Verantwortlichkeit, an .

gewieſen : die Abhaltung dieſer Forinazions » Inſpets
: -

jionsmuſterung der betreffenden Mannſchaft innert und

außert ihrer Gemeinde unfehlbar belannt zu machen.

Lug. 2. BI. 1806 ,
LI

und Ordonnanjeno
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1

1

alle jene Gemeinden , die Hufarenpferde zu ftcten

haben , find ferner aufgefordert : dieſelben nach dem

ihnen bereits anbefohlenen Maaße und Alter auf den

Muſterungsplaß zu bringen.

Die Gemeindeverwalter werden zugleich dereint

mit den Everziermeiſtern , die nöthigen Anſtalten tref

fen : daß alle ihnen aus dem Staatszeughaufe abges

Jieferten Semchre , Patrontaſchen , Såbel rammnt Bow

drier , fo wie die Lederſchürzen der Zimmerleute ebens

falls auf den Muſterangồplaş, und zwar in grögter

Reinlichkeit , gebracht werden; widrigenfaus fie für al

les und dedes verantwortlich gemacht werden ſollen .

Gegen die Fehlbaren an dieſer ausgeſchriebenen

Muſterung finden diejenigen Strafen fart , welche in

der Berordnung über die Mufteringen vom 22ſten

März 1805 vorgeſchrieben ſind. Damit fich aber fe

Dermann vor Strafe zu húten weiß ; To ſou gegen.

wärtige Sekanntmachung in das Kantonsblatt einges

růdt und öffentlich ab den Kanzeln verleſen werden .

Gegeben Luzern , den soften Heumonato , 1806.

Der Ober - Inſpektor der Milizer ,

Segeffer.

Uuf ertheilte , vorläufige Genehmigung der Sohen

Regierung zum Drud bewiliget :

kujen , den 3often Beumonats , 1806 .

Der Amtsroultheiß des Kantons Luzern ,

pincenz Rüttimann.
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Bekanntmachung.

Aufforderung zur Bewaffnung aller in den

Kantonalbataillons fich befindenden Mann,

ſchaft , mit Ausnahme der Scharfſchützen ;

und Anzeige : daß die nöthigen Waffen hier :

zu im Obrigkeitlichen Zeughauſe gegen baare

Bezahlung angeſchafft werden können .

8

: ,

Der Ober - Inſpektor der Milizen

des Kantons fuzern

Dhuthut hiermit fund : daß , da vermöge des Beſchluſs

fes des Kleinen Raths vom 21ſten fornung laufen .

den Jahres . , auf nächſtünftigen Herbſtmonat mit dem

Ererzieren der waffenfähigen Mannſchaft wiederum

angefangen werden ſolle , die Gemeindeverwaltungen ,

vereint mit den Ererziermeiſtern , demnach die erfor.

derlichen Anſtalten treffen ſollen : dag alle in den

Kantonalbataillonen befindliche Mannſchaft, mit Ausn.

nahme der Scharfſchügen , bis Anfangs obenangeres.

ten Herbſtmonats , nach Anweiſung des Artitel : 94

vom 23ſten April teßtbin , ordon .

nanzmäßig bewaffnet fer.

Des Militárgereses

LI 2
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Um dieſe Bewaffnung deſto geſchwinder und fiches

rer zu erzielen ; ſo mache ich vermoge erhaltenen

Auftrages ab Seite der Finanz- und Staatswirth .

ſchaftlichen Kammer des Kleinen Raths , zugleich bes

tannt : das für Federmann , der fich zu bewaffnenlo

pflichtig iſt , aller Art Waffen , als Ordonnanzgeweh .

re , Sabel fammt Kuppel , ſo wie auch Patronta,

ſchen , in dem Staatsjeughauſe bereit liegen ; welche

in den billigſten Preiſen , jedoch nur gegen baare Bes

zahlung , adda abgeholt werden können.

Lugern , den soften Seumonats , 1806,

Der Ober : Inſpektor der Miligen ,

Segeffer.

Mit vorläufiger Gutheifung der Hoben Regie.
rung zum Druck bewilliget :

Luzern, den 30ſten Heumonats , 1806.

Der Amtsſchultheiß des Kantons Luzern

Vincenz Kuttimaan,
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Berch I u s

Die nähere Ausführung des S. o des Rose

kaufsgereßes vom 27ſten Weinmonats 1804 ,

über Grundzins und Zehnden , in Hinſicht,

der Sicherung der mit loszukaufenden , dies :,

artigen Gefällen verbundenen Gegen.

verprichtungen enthaltend.

PID

rontas

Deloខ្ញុំ
ក
ុ
ំ

$

Wir Schultheiß und Ricine Räthe

Des Kantons Luzern ;

In

gli
t

Yn Anſicht des s. 6 des Gefeßes vom 27ſten

Beiunionats 1804 , uber Zehnd- und Grundzinslos,

kauf , worin die Beſtimmung liegt : daß die von logo

gekauften Zehnden und Grundzinſen bervorgehenden

Kapitalien von dem betreffenden Eigenthümer derſel,

ben nicht cher ganz zu Handen gezogen Iverden foris

nen , als bis pon ihnen den mit ſolchen Zehnd - und

Grundzinsgefällen aufällig verbundenen Gegenverpflicha

tungen vollkommen Genüge geleiſtet ſeyn wird ;

pero conen :

1.) In feber Gemcinde , in welcher irgend eine

Zehnd , oder Grundzinspflict , welche mit Gegender.

pflichtungen behaftetwäre, zum Loskaufaufgekündt,oder

wouber Derley Gefälle zwiſchen dem Eigenthümer und

Patchtigen eine Uebereinkunft abgeſchloſſen wird , fou

jedesmal dem betreffenden Gemeindevorſteher , der fich

Luz. R. BI. 1806 . mm

11
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Toon oon Aintdiegen in genaue Befanntſchaft über

folche, mit diesartigen aus ſeiner Gemeinde zu entrich.

tenden Gefällen verbundenen Gegenſchuldigfeiten , die

ab Seite des betreffenden Zebid . oder Grundzinseis

genthümers zu leiſten find, zu regen hat , - don den fich

lostaufenden Pflichtigen vollſtåndige Anzeige davon

gemacht werden , welcher fonach gehalten ift: denſela

ben einen Schein für dieſe an ihn geſchchene Anzeige

auszuſtellen , welchen die Prichtigen fodann immer

entweder der Bittſchrift, in welcher fie uns um An.

weiſung der Zehndſchaşer anſuchen , oder , faus über

den loszukaufenden Zehnden eine gütliche Ueberein,

kunft Statt gefunden hatte , der , nad Inhalt des

Regierungsbeſchluftes vom 19ten April 1806 111 ma:

chenden Mittheilung einer ſolchen Verkommniß , bey,

zulegen haben ſollen.

2 ) Die Gem indeveripaltungen find aufgefodert,

Sorge zu tragen : daß vom folch' losgetauft werden .

den Zehnden und Grundtafen , mit welchen Gegen,

verpflichtungen verbunden ſind , ſoviel von dem dahes

rigen Eigenthümer derſelben aus den ihm gebühreu.

den, uun auszukaufenden Zehndgefallen in der betreffen ,

, als die Genüge,

leiſtung ſeiner vorhandenen Gegenverpflichtung erfor.

dern mag oder aber : daß von demſelben , dem im

Eingange erwähnten Geſegesartitel zufolge, ein hin.

långliches Stapital, zur Sicherſtellung einer ſolchen

Gemeinde, in die Hände der albaſgen Verwaltung

förmlich niedergelegt werde.

3.) Unſerer finans- und Staatswirthſchaftlichen

Rammer fod jedesmal, fo oft der vorſtehende Artikel

1

den Gemeinde zurückgelaften
?!
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,

gegenwärtiger Virordnung in Auwendung gebracht

würde , von der betreffenden Gemeindeperwaltung ſo,

gleich Kenntnis und Sericht ertheilt werden .

4.) Gegenwärtige Verordnung , deren genaue

Handhabung von Unſerer Finanz- und Staatswitch.

fchaftlichen Kammer vorzüglich zu beaufrichtigen iſt,

fod ' zur gehörigen Bekanntmachung dem Kantong,

blatte bergerudt werden.

Alfo berdloffen , Luzern den 28ſten Heumonats , 1806 ,

Der Amtsbultheis :

pineen3 Rúttimant.

Mamens des Kleinen Raths :

Der Staatsforeiber ,

I. 2. Umrlyn.

1

Bercblu 6.

Ueber die Volgtehung der Tagfaßungs,.

Verordnung vom 5ten Heumonats 1806 ,

wegen den engliſchen Waaren , und daherige

Anweiſung der Niederlagsſtatten , zur Vero

ladung der nach den an Frankreich

grenzenden Kantonen gehenden

Kaufmannswaaren.

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Puzern ;

Vollziehung der unterm sten $ eumonats
digreeJahrs von der in Baſel fich verſammelt befun .

ine

M m 2
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denen Soben Tagraßung pelaffenen Gemeinendige

nóßiſchen Verordnung , das Verboth des Handels mit

engliſchen Waaren und beſonders des Sten Artikels.

derſelben , als welcher auf unſer'n Kanton nåbere

Anwendung hat ;

Und nach gleichfalls von unſerer Finanz- und

Staatswirthſchaftlichen Kammer hierüber abgehörtem

Berichte ;

Verordnen was folgt :

1.) Ade aus dem Kanton Luzern in einen an

Frantreid grenzenden Kanton auszuführenden Kauf,

mannswaaren fönnen nur in den nachſtehend bezeich

neten Briederlagsfåtten berladen und durch dieſelben

ausgeführt werden .

2. ) Dieſe Niederlagen find die Kaufhäuſer Luzern,

Surſee und Williſau , ferner Zell und Kiştirdy und

die Zouſtåtte Wiſenbad : alle übrigen Stazionen und

Straßen bleiben für die Ausfuhr von Kaufmanns,

waaren nad den vorangezeigten Kantonen gå iglich

berbothen.

3.) Die auf dieſen Punkten beſtellten Suſtbeam ,

ten oder Zollner , fo wie aud) in der Suft in Luzern

ter Beſtatter, find , ben perſönlicher Verantwortlich ,

keit , gehalten , genau zu wachen : daß trine Kauf

mannswaare verladen und ausgeführt werde, welche

nicht zuvor von ihnen gehörig verifiziert fenn wird.

4.) Dieſelben find ferner verpflichtet : den die

Waare begleitenden Frachtbrief , der , namentlich die

Zeichen , Nümern , Anzahl und Gattung der Waga

ren berchéeiben und angeben muß , zu difiren , mit

dem ihnen bierzu eigend zugeſtellten Kantonsa

4
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deren Natur einige Zweifel entſtehen ,oder

ſtempel zu derſehen , darüber ein genaues , pouftåndis

ges, Ausgangsregiſter nach dem ihnen zugeſtellten Fore

mular zu halten , und ugleich dafür die feſtgelegte

Viſagebühr, nebſt den beſtiınınten Suſtgebühren , ros

gleich zu beziehen.

5. ) Von jedem vifirten Frachtbrief , worauf nur

ein Stück Waare verzeichnet ſtehet , wird ein Baßen ,

und von jenen , worauf mehrere Berzeichnet ſind

gwcy Baßen durch den betreffenden Suſtbeamten

bezogen .

2.) Sollten bey einem ſolchen Beamten , aus

Mangel an gehöriger Waarenfenntniß , wirklich über

ein Fuhr.

mann oder Eigenthümer der obigen Verfügungen

fich nicht unterzichen wollen '; ſo iſt derfelbe gehalten :

folchen Waaren das Viſa zu verweigern und dkefelben

funr

.

7.) In dieſem Falle roti der Beſtåtter en der

Hauptruſt unſerer Finanz- und Staatsidirthſchaftlis

chen Kammer fogteich Kenntnis hierdon ertheilen ,

und daherige. Perhaltungsbefehle einholen.

8. ) Feder Zoll.

Verordnung gehandelt , ſo wie jeder Kantong inwoh,

ner , welcher den Schleichhandel mit engliſchen Wad.

ren begünſtigt zu haben , überwieſen würde ; endlich

jeder Kaufmann oder Fuhrmann , welcher anders

als durch die bezeichneten Niederlagsſtätten gegen die

vorgedachten Grenztantone, Kaufmannswaaren aud.

führen würde, derfått in die im Sten Artikel des

Endsgenosiſchen Detrets beſtimmten Strafen .

weifen ich an die Hauptſuſt in Luzern zu ver .

1
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.

9.) Mit dem fünfzehnten nåchſt eintretenden Augfte

monats fou vorliegender Befchluß, feinem gangen In.

hafte nach , in genaue Ausfühwng gcießt , und bindas

hin noch immerfort ſowohl Unſere frühere Verorde

nung vom 30ſten April leşthin als jene hierauf Bes

jug babende voin 31ſten Mar , ab Seite Unſerer Fie

Hang- und Staatswirthſchaftlichen Sainme: erlaffen ,

pünktlich vollzogen und befolgt werden , die dann aber

mit dem Eintritt des oben angeregten Tages als gång.

lid aufgehoben zu betrachten ſind .

10.) Gegenwärtiger Beſchluß, deſſen weitere Volls

ziehung unſerer Finanz- und Staatsmirthſchaftlichen

Kammer übertragen iſt , ſoll dom Kantonsblatie bers

gerückt und den betreffenden Beamten und Angco

ſtellten noch beſonters zugeſtellt werden.

ulſo beſchloſſen, Luzern den 3often Heuinon. 1806 .

Der Xintsſchultheis

pinceng Xúttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber ,

J. R. Amchyn.

1
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“

Beſch I u f.

Verboth der Frenſchieſſen ohne Bewilligung

der Regierung.

Wir Schultheiß und Rleine Kåthe

Des Kantons Luzern ;

Um die Frepfchieffen der nöthigen obern Polisen,

aufſicht zu unterwerfen ;

Pet oronen :

1.) von nun an tein Freyſdjieffen mehrCB
104

geha
lten

werd
en

dürf
en

, wen
n nicht vore

rt
hier

über

die Bewi
llig

ung

bey der Regi
erun

g
förm

lich
eing

ehol
t

und erha
lten

word
en

feyn ipur
de

.

2.) Um dieſe aber erlangen zu können , muß der

diesfalls einzureichenden Bittſchrift gleichzeitig det

Plan eines folchen Frenſchieſſens beygelegt werden .

3. ) Der gleichen Verorduung Feyen auch diejenia

gen Fren dieſen unterworfen , welche allenfalls wirks

lich ſchon verabredet , aber noch nicht auf dem geipohns

lichen Weg öffentlich bekannt gemacht worden waren .

4.) - Den Gemeindegerichten ren die půnftliche Obs

haltung derſelben vorzüglich aufgetragen .

5.) Gegenwärtiger Beſchluß iſt zur allgemeinen

w
Kenntniß , dem Kantonsblatte beyzurücken.

Alſo beſchloſſen , Luzern den 6ten Augſtmonats, 1806.

Der Amtsſchultheiß ,

pincenz Rüttimant.

Namen des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber

3. A. amry,
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。

Beſatzungen.

Mitit Rütlicht auf die zwiſchen der Regierung

des Kantons Luzern und dem Hochwürdigſten Fürſt

Biſchof von Konſtanz abgeſchloſſene jüngſte Udbereins

funft in geiſtlichen Dingen , wurden von dem Kicinen

Rath unter'm iten Augſtmonats folgende Bejaguns

gen vorgenommen :

Als Chorherrn aufdas Collegiatſtift in Luzern :

Der Bodywürdige Herr Thaddäus Miller,

Stadtpfarrer in Luzern ; Bifchoficher Kommiſſar und

Refferent am Erzichungsrath .

Der Hochwirdige Herr FranzRegis Rrauer , erfter

Profeſſor der Rhetorit am Gomnaſium in Luzern.

Der Hochwürdige Herr Franz Bielmann , Pro

feffor der Moral und Paſtoraltheologie am Lygum

in Luzern.

Als Thorherrn am Collegiatſtift in Bero: Münſter :

Der Hochwürdige Herr Ignaz. Jurgilgen , Leute

priefter in Williſau und Kaminerer.

Der Hochwürdige Herr Lorenz Moſer, Ehrens

tapellan in Römerfdwnl.

Am gleichen Tag ipurde noch von dem kleinen

Rathe an die Stelle der unter'm 4ten geumonats ,

keşthin ſeiner Stelle als Amisrichter entlaſſenen , Herrn

Raſpars Roller von Meyerskappel , Herr Dominik

Buholzer , Feitheriger Gemeinderichter von Kriens

in das Amtsgericht Luzern befördert.
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Publil a fii D n.

Unordnend die Jnſpaljionismuſterungen in

den Militärſclzionen Surfee , Williſau

und Altishofen.

Son dem Kleinen Rathe durch die Militártam ,

mer beauftragt: das in den Quartieren Surſee und

Williſau die , laut Militärgeick vom 23ſten lezt dei fluites

nen Aprils , vorgeſdriebenen Inſpeljionsmuſterungen in

den Sekzionen Sucſee , Williſau und Altishofen abge

baiten werden ſollen ; fo repe demnach dieíc Muſterung

in der Detjion Surfee auf den often Augſimonats

Williſau auf den 26jien Vugtnionats ,

Altishofen aufden 27ſten Augſtmonato

feſtgelegt.

Degnahen fou: fich alſo alle ledige Mannſchaft

vom 16 biß in das 45ſte nicht zurů&gelegte Fahr ,

ſie möge durch das Giſch oder wegen Gebre drichyfei.

ten pom Waffentrageir cusgenommen fern oder nicht ,

Morgeus frube im rechs übr auf dem ihr für ihre

Setjion angewieſenen Sammelplaz auf dem betref,

fenden Hauptorte der Setzion , in Begleit eines Sea

meinde . Verwalters und des Ererziermeiſters , eco

ſcheinen.

Die Gemeindeverwaltingen ſind verpflichtet , allen

Waffenfábigen ihres Orts den obbeſtimmten Muſte.

rungstag ibrer Setzion beſonders anſagen zu laſſen ;

Luz. R. BI. 1806, Nn
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nanzi
nári

, ne

bey Abroerenden werben fe eß derſelben eltern oder

nächſten Anverwandten zu wiſſen thun , welche also

dann gehalten ſind : dieſe Abweſenden zutüdzuberufen .

Ade Ausjůger , die bereits gekleidet und bewaffnet

oder im erſten Auszuge geſtanden ind , ſollen ordo .

gekleidet und bewaffnet, auf der Muſte.

rung erſcheinen ; welch' legteres fich auch auf die

Nichtausjuger begichet.

Ebenfalls follen bey der Mufterung erſcheinen die

durch das Militärgeret , Entlaſſenen , als nämlich :

die Gemeindeverwaltungs . , und Gemeindegerichtso

Dberſchreiber ; die Angeſtellten bey'm Poſtamte ; die

Zolteilnehmer ; die Gerichtsweibel ; die Dichårzte ; die

Siegriſten ; ein Mulcr in jeder Můble ; in jeder
us

Hammer , und Oufichmiede ein Schmid ; die von

der Regierung patentirten Schiffleute. Nicht wenie

ger ſollen ſich bey der Inſpekzionsmuſterung die öfo

fentlichen Erzieher und Schullehrer ; die Studenten ,

welche öffentliche Sculen und Inſtitute beſuchen ;

die patentirten Salpeter fieder , mit hinlänglicher Zeuge

, laut dein

19ten Artikel des Militärgereges, in die Reſerde vers

regen tann .

Die Fehlbaren an dieſen beſtimmten Muſterungen

werden in adweg nach der Verordnung , aber die

Muſterungen vom 22ſten Mår; 1805 , beſtraft.

Und ſchluflichen , damit fich Federmann vor

Strafe žu, húten weiß ; fo foll gegenwärtige Publika.

sion in das Kantonsblatt eingerudt und gewohnter .

magen ab den Kanzeln verleſen werden .

?

ſameverſehen , einſtellen : damitman
dieſe
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Gegeben Luzern , den ster Augſtmonats , 1806 .

Der Ober - Inſpektor der Milig ,

Segerrer .

Mit vorläufiger Sutheiſſung der Hohen Regierung

zum Druck bewilliget ;

Euzern , den 8t ?n Augſtmonan , 1806.

Der Anisſchultheiß des Kantons Luzern ;

Vincenz auttimann.

Berch I u B.

Anordnend die Aufnahme der ſchulfähigen

Kinder " vom 7ten Jahr angerechnetur bis

zum Eintritt des náthſtkünftigen

Derbftmonats.

Der Erziehungsrath des Rantons

Luzern ;

In Ermågung : daß die Vorbereitung aufder
Anfang der Winterſchulen , welche auf den 1 ten Wein .

monat erofnet werden ſollen , feinen Wufidab mehr

leidet.

Und in Bestehung auf die SS. 11, 16 and 18 des

Bedluffes der Kleinen Raths dom 6ten Brands

nats 1806-3

Berchlieft :

1.) Die Gemeindeverwaltungen des Kantons fu.

fern fenen aufgefordert : . mit Zuzug der betreffenden

Schullehrer, die Verzeichniße der ſchulfähigen Kinder

vom 7ten Jahr des Alters an , ungefäumtaufzunehmen,

s
o
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die

}

und darin alle Kinder zu begreifen , welche bep Ana

fang der Schulen les vorigen Fahrs ihre Entlaſſung

noch nicht batten.

2.) Diefe Verzeichniße follen bis auf den erſten

nåd; ſtfünftigen Herbſimonats dem Hochwürdigen Herrn

Pfarrer übergeben werden.

3. ) Gegenwärtiger Beſchluß , für deſſen Ausfüh,

rung die Gemeindeverwaltungen der Regicrung der.

antwortlid find , roll zur Bekanntmachung bemeld.

ter Verwaltungsbehörden dem Kantonsblatte berger

růds werden .

Alſo beſchloſſen, Luzern ben 12ten Augſtmonato , 1806 .

Naineng des Erziehungsraths :

Der últſchultheiß Präſident;

Geinrich Krauer.

Für denfelben , der Rathsſchrciber :

In deifen Abweſenheit ;

Der Staatsunterſchreiber, Xaver Sdwyser.

Sat

Ora

gend

¿

?

fo

den

6

–
0 ទ
៩ីDu

de

វ

er berrerungena

ક
ક

૯

E
Seite 250 Linie 12'S . 5 anſtatt Inſtrutzionen ; leſe :

Inſtripzionen .

251 9 f. 11 Mefordnungen ; Iefe:

Mefordnung.

262 17 S. 2 nad den Worten

die zouſtätte Wifenbach wird noch hinzugefest

x und Reyden .

>
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Publik af ion.

Uusſchreibung der Formazlonsmuſterung für

die Mititårquartier Surfee und Williſau.

1 ?

tu

Durch die Militårtammer pon den Kleiner

Rathe beauftragt : daß nach den bereits vorgegangenen

Organiſationsmuſterungen und der hierauf erfolgteng

genauen Beſtimmung der Ausjuger in den Militárs

Quartieren Surfee und Williſau , nun auda die

Formazions- Inpresion Muſterungen abgehalten wers

den folten ; wird mit bekannt gemacht : daß dieſe

Muſterung im Militárquartier Williſau , für deffen

Gefjionen Altishoffen und Williſau auf den 29ſter

fieffenben Herbſmonats in Williſau , iind im Militárs

Quartier Surfee für deffen Seffionen Stokirch und

münſter auf der Gten künftigen Weinmonats in

munfter Statt Anden werde:

Es ſoll ſichdemnach die Mannſchaft aller Waffen

der vier erſten Auszüge in beyden vorbenannten Milie

tårquartierert, als nämlic jene der Artillerit , fintens

Infanterie, leichten Infanterte , Scharfſchüßen , Hufas

ten und alle Tamburen , ſo wie die neuernannten Sarrer,

Spetter“ und Ordonanzen , auf den für jedes dieſer

Quartiere vorſtehend eigens beſtimmten Tag des Moro

gens pünktlich um fieben uhr an den ihnen obenber

benannten Orten , in Begleit threr Offiziers, Epergiece

meiſter und Gemeindeverwalter , einfinden .

Die Gemeindeverwalter der verſchickenen Gemeins

den Rind , bey perſönlicher Verantwortung , angewieſen .

Luz. R. BL 1806,

1
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die übhaltung dieſer ihre Gemeinde betreffenden Foto

mations, Joſpezions:Mufterung der betreffendenMann,

ſchaft innert und auſſert ihrer Seineinde unfehlbar

bekannt zu machen .

ale jene Gemeinden , die Huſarenpferdte zu ſtellen

haben ſind ferner aufgefordert : dieſelben nach dem

ihnen bereits anbefohlnen Maaffe und Alter auf den

angezeigten Muſterungsplaß zu bringen .

Damit den 29ften Herbſtmonat nicmand am Gottesa

dient perfäumt werde ; ſo wird in Williſau Schlag

bard acht Uhr eine Militar Meffe gehalten werden ,

podann ſvåterhin , bey Strese der Abweſenheit , nies

ſnand mehr vom Plaß ſich zu Intfernch , geſtattet wer .

.

Gegen die Fehlbaren an dieſen ausgeſchriebenen

Mufterungen finden diejenigen Strafen Statt , welche

in der Verordnung , über die Muſterungen vom 22ften

Mårsmonats 1305 , vorgeſchrieben find.

Damit fich aber Jedermann vor Strafe zu buten

weiß ; ro foll gegenwärtige Bekanntmachung in das

Kantonsblatt eingerückt und öffentlid) ab den Kanzein

beriefen werden.

Gegeben , Luzern den 11ten Herbſtmonats , 1806 .

ден е

Der Ober , Inſpektor der Milit +

Segerrer.



273

E

ce

Kriminal - Senten fr1

gegen Johann Luftenberger von Littau .

Das Oberſte Uppellazions - Gericht

des Kantons fuzern ;

Nach vernommenen Unflagsatten , ſo gegen Johann

Luſtenberger von Littau , 25 Jahre alt , verbeurathet

mit Magdalena Lúzelſchoob , Don Kayſeraugit im

Fridthal, Vater einer Tochter, und Beſitzer der no

gelſchmidte zu Dierifon geſtellt worden ;

uno

nach angehörten Schlüſſen des Herrn Fiskals , ro

wie nach Erdauerung der Vertheidigung ſeines Herrn

brokaten ; bat

In Betrachtung : daß der Ingulſit eingeſtanden

iin März 1804,
in Geſellſchaft des rogenannten Sulle

delbans und auf deren Anrathen , dem Jofeph Búol.

mann im Rothelbach nachtlicher Weile , vermittelt

Einbruch einen Kupferzüber , einen ehernen alten

Hafen , eine Eifempfanne und eine Kupferkellen ents

wendet zu haben ;

In Betrachtung : daß ſich aus der Prozedur

fernern ergiebt, daß er zu vier derfchiedenen Malen

ab offener Weid , zur Nachtzeit, den Kühen vier Schel..

len abgelöst , und fich folche diediſcher Weiſe zugeeig

niet habe ;

In Betrachtung : daß Inquiſit ebenfalls Bekennt,

bierzehn andere Diebſlåble von Eiſenwaaren , Pferdts

Bau- und anderm Geſchirr , theils aus offenen Stålena

theils aus daber befindlichen offenen Schöpfen genoma

tants
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:

men , und die meiften dieſer Waaren , fo wie die,

øberwähnt entfremdten Effekten vefkäuflichen abgefekt

ju baben ; Gefunden :

Es habe ich der Inquiſit durch ſeine Diebſtahle

in den Fall geſeßt, nach Anleitung des §, 163, ver .

eint mit Nro. 1 , 3 , 3 , 4 , des S. 164, und nach

Den SS. 134 und 185 des peinlichen Geregbuchs ; defe

gleichen nach den SS. 5 , 10 , 15 , 27 und 29 des

Gereges dom 18ten May 1805 , und nach dem S. 1 ,

des Geſeges vom 10ten Weinmonats 1805 , beſtraft

zu sperden , und daß gegen ihn , als einen jungen

farten Mann , der fich durch Arbeit ehrlich håtte

durchbringen können , feine Milderung Statt babe ;

und demnach

zu Recht geſprochen und erkennt :

1. ) Johann Qutenberger iſt zu einſtündiger öffente

liche, Schauſtellung , achtjähriger Kettenſtraf, und.

nad beriger vierjährigen Einſperrung , und nach

Dieſer ausgeſtandenen Strafe annoch zu zwet und

einer halbjährigen Eingrenzung in ſeine Gemeinde

verurtheilt.

6.) If . er zum Erfa des durch ſeine Diebſtahle

verurſachten Schadens , und zu Bezahlung der ,

feines Projeffes wegen , aufgeloffenen Judicials und

sdgstoften derfaut,

3. ) Gegenwärtige Senteng iſt dem Kleinen Rathe ,

zur Vollziehung und öffentlichen Bekanntmachung

in dem Kantoosblatt , zuzuſenden .

Gegeben, Luzern den 11ten Herbſtmonats , 1806.

Der Altſchultheiß , Präſident:

Beinrich Krauer.
Der Gerichtsſchreiber , L. Traber., ,

?
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Beſch I u 6.

Verboth des Verkaufs einer beſondern Dars

Mellung über den Sturz des Berges Spigens

büel im Stanton Sowyß , und anderer Kupfer ,

ftiche hierüber im Stanton Luzern , als dertes

nigen , welche über dieſes Ereigniß , ab Seite

der Regierung von Sdn erſcheinen wird.

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ;

U eranlaßt durch ein ab Seite der Regierung des

Kantons Schwng unter'm 10ten fieffenden Monats

an Uns gelangtes Kreiſchreiben , worin dieſelbe Uns

von Ihrem genommenen Entſchluſte Kenntniß giebt :

zur Unterſtützung und Erleichterung derjenigen , welche,

ohne eben ihr Leben ſelbſt eingebüßt zu haben , am

2ten dieſes Monats , durch das Losreiffen und den

Sturz des Berges Spißenbüel im Diſtrict Schwyz ,

des daſigen Kantons , thres Vermögens entweder gang

oder zum Theil verlurſtig worden find , eine beſondere ,

amtliche Schilderung dieſer ſchreckensrollen Naturbes

gebenheit, mit daherigen Kupferſtichen verſehen , vers

fertigen und dem Druck übergeben zu laſſen ,

per oronen :

1. Es fey jedermann im Kanton Luzert der

bothen : über das vorberührte , hocft traurige Ereignis,

das fich am 2ten gegenwärtigen Herbſtmonats im

Diſtrict Schwyt zugetragen hat, und wodurch die

Dorfſchaften Buofingen ,Goldau , Rothen , und ein

groffer Theil von Lowerz nebſt dem dortigen fruchtbaren

Thalgrunde ganz zerſtört und überfülltworden ſind ,

eine andere , beſondere Beſchreibung und andere Rupfer.

fiche verkaufen zu dürfen , als diejenigen find , welche

+
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unter der Leitung , ufficht und im Nainen der Hober

Regierung des Kantons Schwuß bearbeitet , und zur

Zeit erſcheinen werden , die dann ebenfalls keineswegs

nachgedruckt werden ſollen .

2. Alle öffentlichen Behörden und Beamten feyen

beauftragt: fiir die genaue und strenge Vollziehung

bieres Beſchluſſes zu machen , welcher zu jedermanns

Kenntniß dem Kantondblatte bevgerückt werden ſoll.

Alſo berchloffen, Luzern den 1sten Herbſtmonats, 1806 ,

Der Amtsſaultheiß des Kantons Lujerit;

Vinceng Küttimann.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreibcr, I. R. Uinrhyn .

Luzern , den 15ten Herbſtmonats , 1806 .

Kreisſchreiben.

Erläuterung : daß die durch den S. 24. des

Gefeßes vom 27ſten Weinmonats 1804, ber

Loskaufung von Zehnden , auf jedes Hundert

geregte Abgabe von fleben Prozenten , fu

Gunſten der Armen- und Erziehungsanſtalten

einzig von den Generalgehndherrn zu

leiſten fey.

Die Finanz- und Staatswirthſchaftliche

Rammer des Kantons Luzern , an fåmmt.

liche Genteindeverwaltungen deſſelben :

Herren Gemeindeverwalter !

an den Kleinen Rath gelangten Einfragen : ob die

den die wiederholtert mittelbar and unmittelbar

ſieben toh jedem Hundert des Zehenbiostaufstapitals

1
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1

(

welche, dem §. 24. des Geroßes vom 27ſten Wein,

monats 1804 zufolge , von jedem Befiger eines Zebends

zum Behuf der Urmene und Schulanftalten derjenigen

Gemeinde, aus welcher er reine Zebendgefáde bezieht,

entrichtet werden müſen , von dem Univerſal. Zehnde

herrn oder aber dem Herrn Pfarrer , welcher für ſeine

pfarrlichen Verrichtungen eine Congrua aus dem in

feiner Pfarrgemeinde abfliefTenden Zehendgefäden aus,

geworfen iſt, abgeführt werden roller ? bat uns der

Kleine Rath beauftragt, Euch die Werung zugehen

zu laſſen : daß die vorerwahrten ſieben ron hundert

von dem Univerſal: Zehendherrn eines Zebendbezirts ,

keineswegs aber von dem Herrn Pfarrer, welchem

jinert demſelben ein theilweijer Zehndbezug als Cone

grua angewieſen iſt , entrichtet werden follen . Wåre

es aber das auch ein Pfarrer über einen Zehndba

zirt als Univerſal - Zehendherr gelegt wäre ; fo würde

dann in dieſem Falle auch derſelbe die mehrgedachten

fieben von Hundert an die betreffende Gemeinde abzu.

geben gehalten ſeyn. Indem Wir Euch , Herren Geo

meindeverwalter ! mit dieſer erlåuternderr Gerekesper.

fügung bekannt' machen geben Wir Euch hierüber

ferners zu vernehmen : daß Fhrunter Euerer perſön
lichen Verantwortlichkeit dafür ſorgen fouet , daß die

mehrermähnten fieben vom Hunvert richtig zu Euern

Handen bezogen und an zinstragendes Capital geſtellt

werden , worüber Ihr dann uns mit jedem Jahre

auf Heil. Oſtern Euere daherigen Rechnungen durds

Euer betreffendes Gemeindegericht einzuſchiđen gehalten

feyn roller ; im entgegengereşten Falle Wir gegen die

Saumſeligen die angemeſſenſten Zwangsmittel ergreife

fen würden .

Womit Bir Euch endlich Heren Gemeindeveta

walter ! Unſern Gruß entoietben .

Der Tråfident, Peter Genhart,

Namens der Kammer :

Der Oberſchreiber , K. M.Hopp.

1
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Luzern , den 17ten Serbſtmonats , 1806 .

Streisfchreiben.

Aufforderung zur Eingabe der rådftandigen

und fünftigen Bilanzrechnungen über die

Staatsabgaben , nach Verfluß jeden Quars

tals , bey angedroheter Erekuzion.

Die Finanz, und Staatswirthſchaftliche

Rammer des Kantons Luzern , an ſämmta

liche Gemeindegerichte deſſelben .

Herren Gemeinderichter !

De foch immer mehrere Gemeindegerichte ind,
welche unſerer unter'm 22ſten Brachmonats clar

fenen Aufforderung , zur Eingabe der Bilanzflaats ,

rechnungen , nach jedem zu Ende gegangenen Quartal

bidhin keine Folge geleiſtet haben ; ſo werden diefelben

hiermit wiederholt ermahnt: dieſe ihnen bereits abge.

forderten Rechnungen in Zeit vierzehn Tagen an unſer

Comptabilitätsbureau einzuſchiden ; ſo wie übrigens

dieſelben gehalten ſeyn ſollen : mit iedem zu Ende geganges

nenQuartal ihre Bilanſtaatsrechnungen andas vorges

metdte Bureau unfchlbar abzuliefern . Würde auch

diefer Aufforderung wieder nicht Folge geleiſtet were

den ; fo werden wir in dieſem Falle nicht anſtehen ,

bemeldte Rechnungen durch biezu eigens Abgerdicte

auf Koſten der ſaumſeligen Beamten , an Ort und

Stelle abholen zu laſſen .

Der Präſident , Peter Oenbart.

Namens der Rammer :

Der Oberſchreiber , K. M. Kopp .
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Beſch I u B.

Die Pollziehung über die Gefeße enthaltend /

welche dem Ausländer und Angehörigen ana

derer Kantone im Kanton Luzern und rol

auch den Angehörigen dieſes Kantons in eta

ner andern Gemeinde deffelben , als in welä

her er heimiſch iſt den Aufenthalt ohne

Niederlaſſungs - und Heimathſchein und

den bandwerksgeſellen Kundſchaften

verbiethen.

Wir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons luzern ;

Umm denjenigen Gefeßen nåhere Vollziehung zu

geben , welche jedem Ausländer und Angehörigen eta

nes andern Kantons den Aufenthalt im Kanton Lua

gern ohne den Beſig eines ordentlichen Heimathſcheins

und ber erſtern eine gerekliche Niederlaſſungs - Bei

willigung , wären dieſelben aber Handwerksgeſelleni

förmliche Kundſchaften verbiethen ; ſo wie derjenigen ,

welche auch einem Kantonsbürger , der nicht ein Stud

dent oder ein lediger Dienſtbotbe wåre, unterſagen :

ſich in einet andern Gemeinde als derjenigen , aufhals

zu dürfen , alwo er derbürgert oder heimiſch iſt ,

ohne auba einen förmlichen Seimathſchein hinter die

betreffende Gemeindeverwaltung gelegt zu haben ;

Luz, B. BI, 1806,
V

ten
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Mit daheriger Nůdficht auf das Gefeß upm 18ten

Horuung 1804 , den 6.9 des Gefeßes vom 26ſten

Weinmonats gleichen Jahrs, und den G. 16 desjenis

gen vom 6ten Wintermonats , 1805 ;

peroro nen :

1. ) Da , mo es nicht ſchon geſchehen wäre , were

den die Gemeindeverwaltungen durch eine förråliche

Publitazion , worinn fie fich auf die eben angezeigtett

Gefeße namentlich beziehen , ihre Gemeindeangehörigen

und Einwohner beſtimmt auffodern :

a ) Daß filé mit feinem Nichtgemeindebürgec

es mag biefet ein Ausländer , ein Angehöriger

eines andern Kantons oder einer ander Gemeinde

innert dem Kanton felbft feon , ein Lehen abe

fchliefen : ohne hiervon die Gemeindeverwaltung,

genau benachrichtiget und dafür geſorgt zu has

ben : ein ſolcher oder eine ſolche , vor dem
B

Lehensantritt ihre Niederlaſſungs , oder Heimath.

fiheine der gedachten Gemeindeverwaltung hintera

legt håtten :

b ) Daß fie ohne die gleiche Vorſorge zu beobe

achten , auch keinen oder keine ſolche , - inſofern

, nicht verwittibe

Dienſtbothes aus dem Stanton waren , weder

au rich an die Koft oder in Dienſt nehmen , noch

ihnen bey fich einen ſonſtigen Aufenthalt geſtatten ;

:

c) Daß fie das Gleiche in Hinſicht der aufjuneh,

Inenden Freinden Sandwerksgefellen befolgen ; in

dein dieſe zwar , Hatt der Niederlaffungs, oder Hein

es nicht Studenten oder ?
?

.

unter ber hos ei
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mathſcheine , ihre Kundſchaften bey der Gemeinde

verpaltung zu hinterlegen haben :

2. ) Dieſe Publikaziou werden die Gemeindevers

waltungen alle Jahre wenigſtens einmal und zwar

zur Zeit , wo gewöhnlich innert ihrer Gemeinde die

Lehen verändert zu werden pflegen , öffentlich ab

Der Rangel verleſen laſſen .

waltungen die

1

3.) Sollte es ſich bey den alle Vierteljahr einmal

vorzunehmenden Hausdurchſuchungen finden : daß der,

einte oder andere Gemeindeangehörige dieſes zu befols

gen unterlaſſen båtte ; fo werden die Gemeindever.

unbefugt eingeſeffenen Perſonen roa

gleich aus der Gemeinde wegführen , die betreffenden

ungehorſamen Gemeindeeinwohner , aber für die Vera

gütung der hierdurch erfolgten Koſten , fo wie des ale

lenfalls der Gemeinde zugeſtoſſenen Schadens belangen.

4.) Gegenwärtiger Beſchluß foll , zur allgemeinen

Kenntnih und zum Verhalt der öffentlichen Behörden:

und Beamten , dem Kantonsblatte einvericibt werden .

Alſo verordnet Luzern , den 17ten Sørbſtmonats, 1806,.

Der Umtsſchultheiſ ,

Vincenz Kuttimann.

Namen des Kleinen Rathi ::

Der Staatsſchreiber ,

IR. Umrhyne
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Berch I u B.

Beftimmung der Kaplaneypfrunde . Unſer lies

ben Frau und St. Emery zu Rußnnt für

einen Vorfteher und Oberſchullehrer der

Landſchullehrer, und daherige Verpflanzung

des Landſchullehrer . Inſtituts nach

Rufwyr.

Pir Schultheiß und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ;

Imm Einverſtändniſ mit dem Hochwürdigſten

berrn Ordinarius , und nad angehörtem Berichte

des Erziehungsraths ;

In Betrachtung : daß der 150 g. der organiſcheir

Gefeße des Kantons Luzern feftrete : es roll eine

Anfalt zu Bildung fåbiger Schalehrer im Kanton

çrrichtet werden ;

In Betradītung : daß die in St. Urban bisher

eingeführte Bildungsanſtalt ihreu Fortgang nicht mehr

habe , und daß es zum höchſten Nachtheil der Land.

dulen gereichen mußte , wenn nicht alſobald ein

neues Inſtitut an die Stelle des

ſetzt würde ;

Jn Betrachtung ferner : daß der 2te S. des IXten

Abſchnittes: einer mit dem Bodywürdigſten Herrn Or

dinarius , abgeſchloffenen Uebereinkunft in geiſtlichen

Dingen geſtatte : daß die einfachen Benefizien auch

ಕು! Schuldienſten benußt werden können ;

6 reisenangenen glo
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In Betrachtung endlid ): daß zwar den zwey Kas

planenen zu Rifwyl dermalen feine pfårrlichen Vera

srichtungen zufommen , auffer der Mithulfe an den mor

natlichen Beichttågen dieſer Pfarrey ;

Beichliefen :

en 02
3

e

l

1. ) Die Kaplaneypfrunden unſer lieben Frau und

St. Emery zu Rufwnl , welche leştere derinalen vas

tant it femen für jetzt und in Zukunft einem Vors

Heher und Oberlehrer der Landſchullehrer des Kantons

Luzern gewiedmet , ohne daß ihré borigen , mit der

neuen Beſtimmung ganz vereinbaren Verbindlichkeit*

aufgehoben werden , ju iwelch ' lettern dann auch mit

die Aushülfe in pfarrlichen Verridtungen

Benwohnen dem öffentlidien Gottesdienſte inſofern ges

hören als es die Patchten eines Oberſchullehrers

.

2.) Dieſelbe foll ungeſäumt, in Folge einer vom

Erziehungsrathe anzunrdnenden und offentlich ausglls

ſchreibenden Prüfung über die Fähigkeiten zu der Stelle

cines roichen Vorſtehers und Oberlehrers , befekt werden ,

3.) Der

nen Prüfung, die Obliegenheit : in St. Urban mit der

Einrichtung deß dort Statt gehabten Inſtituts und mit

der in demſelben beobachteten Lehrart , fo wie übers

haupt mit den altern und neuern Methoden in den

Voltsſchulen ſich bekannt zu machen und fich hierin

noch mehr zu befäbigen .

Ueber ſeine gemachten Beobachtungen und erwors

benen Einſichten fol er , bevor er retnen Unterricht

anfängt, dem Erziehungsrathe Rechenſchaftablegen.

nen Prüfunt ahlte hat, uneracht der wohlbeſtandes
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5.

Er wird auch in Zukunft die Fortſchritte, die in

feinem Fache gemacht werden , ſich zur Kenntniß zu

bringen und zu benußen ſuchen .

Auf den Fall : daß durch ihn das Inſtitut zurüd .

bleiben ſollte , behaltet ſich die Regierung vor , ibn

auf einen andern Poſten zu berſeßen .

4.) Demſelben wird , bey jeder jährlichen Eróf,

nung eines Kurſes des Unterrichts, nöthigen Faus.

einer oder auch mehrere aus den fähigern Schulleh .

rern des Stantons , jedoch ohne Nachtheit der Soins

merſchulen , vom Erziehungsrathe ats Gehülfen zuge.

geben , welchen der Staat hierfür angemeſſene Ente

( chádigung giebt.

5.) Der Unterricht wird jeden Sommer in bei

fimmten Monaten und in zweckmäßigen Abtheiluns
gen im

Swo

Rukwyl, oder an jenem Orte,
,

welches fünftighin hierzu angewieſen werden würde ,

gegeben , allwo fich die Kandidaten , unter Aufſicht des

Herrn Kaplans , Oberlehrers ,: Roft und Wohnung.

ſuchen .

Mit denjenigen Kandidaten , die nach feiner Schut.

le vorſtehen , kann auch zu Winterszeit ein Vorbe

reitungstours vorgenommen werden.

6.) Keiner tann in Zukunft , nämlich vom Jahre

1807 an , al8 Land chullehrer angeſtellt werden ;

kein fchon angeſtellter Landſchullehrer , den der Ers

ziehungsrath als unzulänglich zu ſeinem Amt gebildet

erklären ſollte , tann an einer Schule bleiben , wenn

er nicht ſo lang dem in Rufwyl veranſtalteten Unters

ridite ſich unterzieht , bis er mit genugſamen Beugnifo,
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7.) Bente

ſen verrehen, dem Erziehungsrathe alb tüchtig vorgen

ſtellt und von demſelben erkannt wird.

Kandidaten , die von den Gemeinden zur

Anſialt geſchickt werden , dertóſtiget die betreffende

Gemeinde.

Wenn. Jemand aus eigenem Antrieb ſich dazu bts

geben will , und vom Erziehungsrathe zugelaſſen wird ;

To falt ſeine Erhaltung auf ihn ſelbſt.

Die Unterricht iſt für alle unentgeldlich.

8.) Die nähere Ausführung dieſes Beſchluſſes, fa

ivie zu ſeiner Zeit die Entwerfung des Plans , über

die Gegenſtände des Unterricht , und über die Men

thode eines jeden Gegenſtandes und die Åbfaſſung

ber Disziplinar- und Polizepverfügungen der Anſtalt ,

bleiben dem Erziehungsrathe, unter Vorbehalt der

Genehmigung der Kleinen Rathes , überlaſſen.

9.) Gegenwärtiger Beſchlug foll , zur Vollziehung

dem Erziehungsrathe mitgetheilt und beyneben noch

in's Kantonsblatt eingerückt werden.

Alo beſchloſſen Luzern , den 17ten Herbſimonats, 1806.

.

4

Der Amtsſchultheiß ,

Vincenz Rüttimannt.

Namens des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber

J. R. Umrbynia
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1

Publif a fion ,

der Organiſationsmuſterungen in den Sets

gionen Rußwol und Schüpfheim , des

Militárquartiers Entlebuch .

Von dem Kleinen Ratbe durchdie Militärfammer

beauftragt, daß in dem Militárquartier Entlebuch die —

laut Militärgereg vom 23ſlen verkoſſenen Aprils , vors

geſchriebenen Organiſajionsmuſterungen in den Setzio.

nen Rußwyl und Schüpfheim abgehalten werdent

rollen ; 10 rey deninach dieſe Muſterung in der Sekzion

Rufwyl auf den 14ten fünftigen Weinmonats , und

jene in der Selzion Schüpfbeim auf den 16ten Des

gleichen, Nonats feſtgefekt.

Defnahen rolle fich alle ledige Mannſchaft von 16

bis in das 45ſte nicht zurückgelegte Fahr , - fie moge

durch das Geſetz oder wegen Gebrechlichkeiten vom

Waffentragen ausgenommen feyn oder nicht, des Mora

gens um rech8 Uhr auf dem ihr für il Seffion ans

gewieſenen Sammelplaß, nåmlid, für die Setzion

Rußwyl in Xußwyl , und für die Setzion Entlebud)

in Schüpfheim , in Begleit eines Gemeindeverwalters

und des Exerziermeiſters , erſcheinen .

Die Gemeindeverwaltungen ſind verpflichtet, atlen

Waffeufähigen ihres Orts den obbeſtimmten Muſter

rungstag ihrer Selzion beſonders anſagen zu laſſen ;

bey Abweſenden werden ſie es derſelben Aeltern oder

nächſten Undervandten zu wiſſen thun , welche alsdann

gehalten find : dieſe Abweſenden zurüd juberufen .

Ade

(

1
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ܪ

Alle Auszüger, die bereits geffeidet und bewaffnet

oder im erſten Auszuge geſtanden ſind, rollen ordonanza

mäßig gekleidet und bewaffnet, auf der Muſierung era

fchcinen ; welch' legteters fich auch auf die Nichtaus.

gůger beziehet.

Ebenfalls rollen bey der Muſterung erſcheinen die

durch das Militårgeſet Entlaſſenen , als nämlich : die
Gemeindeverwaltungs , und Semeindegerichts - Obers

ſchreiber ; die Angeſtellten beym Poſtamte ; die Zotein .

nehmer ; die Gerichtsweibel ; die Biehårzte ; die Sies

griſten ; ein Müller in jeder Müble ; in jeder Hammer

und Hufſchmiedte ein Schmid ; die von der Regierung

patentirten Schiffleute. Nicht weniger rollen ſich bey

der Inſpekzionsmuſterung die öffentlichen Erzieher und

Schullehrer ; die Studenten , welche öffentliche Schulen

und Inſtitute beſuchen ; die patentirten Salpeterficer ,

mit hinlänglicher Zeugfame verfehn , einſtellen : damit

man dieſe, laut dem 19ten Artikel des Militárgeſetzes,

in die Reſerve derſeßen kann.

Die Fehlbaren an dieſer beſtimmten Muſterung wer .

ben in allweg nach der Verordnung, über die Muſter

rungeni dom 22ſten März 1805 , beſtraft.

Und ſchlüflichen , damit ſich Jedermann por Strafe

zu yüten weiß ; ſo ſoll gegenwärtige Publikazion in

das Kantonsblatt eingerückt und gewohntermaßen ab

der Kanzel derleſen werden .

Gegeben , Luzern den 18ten Herbſtmonats , 1806,

Der Ober , Inſpektor der Milis ,

Segeffet.

Ryz. R. BI. 1806 . Q's
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Kriminal : Sentenzen ,

gegen Joſeph Farnbüeler von Menznau ,

und Xaver cúrmann von Nottwul.

Das Oberſte Appellazions - Gericht

des Kantons luzern ;

NachCach Anhörung der Antlagsaften , fo gegen

Jofeph farnbueler von Renznau , ungefähr 20 Jahre

alt, lebigen Standes , pater und mittellos , geſtellt

worden ; und nach vernommenen Solüſſen des Herrn

fiskals, ſo wienach Erdaurung derVertheidignng ſeines

Herrn Advokaten ;

Sat:
In Betrachtung : daf Inquiſit fchon unterm 29ſten

Wintermonats 1805 , wegen einem an ſeinem dama.

ligen Meiſter Fatob Wolenmann zu Hochdorf begangea

her " ausdiebſtahl, zu einer achtzehen monatlichen Ein ,

gra.ng in feine Gemeinde verurtheilt worden ;

In Betrachtung : Daß derſelbe fich der ihm auf.

erlegten , milden Strafe nicht nur nicht unterzogen ,
fondern feither fogar fich zweyer neuen Kriminalver.

brechen fchuldig gemacht ; da er nåmlich bey Mathias

Fung zu Wangen , ben welchem er als Taglóbner

diente , am 26ſten Auguſt lekthin aus der ihm wohlo

bekannten Kammer feiner Mitdienſte und der Söhne

feines Meiſters zerſchiedene Kleidungsſtúde , ein Reffer,

einen Roſenkranz und 98 Baßen an Geld entwendet ,
und mit dieſer Waar diebiſcher Weiſe den Dienſt per

verfüget ,'

adwo er von dem daſigen Müller als Karrer aufge.

nominen wurde , welchen er ebenfalls gleich die erſten

Tage ju beftehlen geſucht, jumal da ihm im daligen

Wirthshaus 38. Gulden Gelb von dem Wirth überge

ben wurden ,

Si es dem
Müder

zu bringen

, er ſich

damit
fortgemacht

, welches

ihm aber
wiederum

zu
Buswol

, wo et arretiert

wurde
, abgenommen

worden

Taffen , von wo er
dann fichmonetta



Pin Betrachtung: dag es fich bey folchen Umſtånden

der Inquiſit felbit zuzuſchreiben hat , wenn ist, ftatt

der Milde, die Strenge des Gereges angewandt wird ,

um ihn auf beſſere Wege zu bringen ;

Gefunden :

Daß fich der Inquifit durdreine neuerlichen Ver.

gehen diejenige Strafe zugezogen , welche die ss. 170

und 176 des peinlichen Gerebouwa Gereges vom 18ten

5 , 15 , 17 , 27 , 29. und 30 des

May 1805 beſtimmen , und dag gegen ihn , als einen

wiederholten Verbrecher , keine Milderung Statt habe,

und demnach

zu Recht geſprochen und erkennt :

1.) Joſeph Farnbueler iſt zu einſtündiger öffentli.

chen Schauſtellung und neunjähriger Kettenſtrafe

verurtheilt.

..) Jít er gebalten das Seſtohlene zurückzuſtellen , oder

zu vergåten , und die , feines Projeifes wegen , auf

geloffenen Judizial- und Atzungskoſten zu bezahlen.

Gegenwärtiger Sentenz iſt dem Kleinen Rathe , que

Vollziehung und öffentlichen Betanntmachung in dem

Kantonsblatt , initzutheilen .

Gegeben , Luzern den 18ten Herbſtmonats, 1806 .

Der Altſchultheif , Pråfident:

Heinrich Brauer.

Der Gerichtsſchreiber , g . Traber.

Das Oberſte Appellazions - Gericht

des Kantons Luzern ;

Necrach vernommener Striminalprozedur , ro gegen

Xaver Schurmann von Nottwyl , 34 Jahre alt ,

verheurathet mit Barbara Ciidegger , feiner Began ,

genheit ein nichtpatentierter Wundarit, verführt wore

den , und nach dernommenen Schlüſſen des Herrk

Fiskals , woraus fich erzeiget : daß der Inquiſit , wel.

cher fchon unterin 27ſten Brachnionats 1800 , wegen

genommenem Antheil an verſchiedenen qualifizierten

Diebſtählen, von dem damaligen Kantondgericht zu einer

1
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breyjährigen Kettenſtrafe verurtheilt worden , um Mitte

Mårjens desFahrs 1805 , dem Joft Haag von Kriens,
eine 150Gulden faltende Gült ,welche offenbar falſch

iſt , hinterlegt zu haben beſchuldiget fen. Dieſes Gült.

Inſtrument wollte zwar Inquifit von ſeinem Bruder

Joſeph Schurmann ,wohnhaft zu Zed , gelehnt erhalten

haben; allein dieſes Vorgeben wurde von deffen Bruder

als durchaus faiſch erklärt: webnaben der Verdacht

der Verfälſchung ermahnter Gült um fo mehr auf den

Beklagten Xaver Schurmann falle , da er fich feither

flüchtig gemacht, und auf die an ihn ergangene perem

toriſche Citation nicht erſchienen rev ;

bar :

In Betrachtung: daß die angegebenen Umſtånde

den Verdacht begründen : daß Inquiſit Schürmann

fich der Verfälſchung des quaftionterlichen Gúltinjiru .

mento fajuldig gemacht;
In Betrachtung : daß er wegen Beeintråd tigung

fremden Eigenthums fdjon einmal kriminaliſd) abges

jiraftworden ;

Gefunden :

Der Inquifit Equrmann rey , nad Anleitungnach

37 des peinlichen Geſeßbuches , péra

bunden mit den 9. 5,17 und 29 des Gerekes vom

18tén May 1805 zu beftrafen , und demnach in
tontumaziam

zu Recht geſprochent und erkennt :

1.) Xaver Schurmann iſt zu einſtündiger öffent.

lichen Schauſtellung und achtjähriger Kettenſitafe

verurtheilt, und

2.) Nebſt Vergütung des durch ſein Verbrechen vers

urſachten Schadens zu Bejablung atler Prozeßa

und Jubiztalkoſten verfädt.

3.) Gegenwärtiger Sentenz iſt dem Kleinen Rathe zur

Vodziehung und offentlichen Bekanntmachung mito

jutheilen.

Segeben , Luzern den 18ten Herbſtmonats , 1806,

Der Altſchultheiß , Präſident :

Heinrich Krauer.

Der Gerichtsſchreiber , . Traber .

der Sg . 201 und
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De k t e t.ft

Anordnend die Art der Stellung und Erde

wahrung der Vaterſchaftstlagen , und feftir

feßeno die Strafen der diesfälligen

Fehlbaren .

Wir Schultheiß , Kleine und Große Käthe

des Kantons Luzern ;

te
rs
e

der
ſel

ben

geb
e
, wel

che
ibr

e

uf die von dem Kleinen Rathe in foiner Botha

ſchaft voin sten Rieifenden April an uns gemachte

Huzeige ::daß von den Gerichtsſtellen des Kantons

die ſtreitigen Paternitatsfádę ungleich beurtheilt wer .

den ; indem es

diesfalls auszuſprechenden Urtheile auf die Verord »

Hung vom 28ſten Heumonats 1752 gründen , ufolge

welcher die Geſchwächte ihre Schwangerſchaft innert

zwanzig Wochen dem betreffenden Vater ibres unehen

lichen Kindes anzuzeigen hat; da hinwiederum andere

fich lediglich den 5. 1 des IXten Titel des Stadtrechta

zur Richtſchnur nehmen , und wodurch es fich daon

öfters zutrage : daß auf den gleichen Paternitåtsfall

von den verſchiedenen , betreffenden Gerichtsſtellen bende

diere gereklidhen Verordnungen angewandt, und ſoo

'nuch auch darüber ganz entgegengeſekte Urtheile ause

gefällt werden.

In Betrachtung : daß es , für einsweiten und big

fur Erſcheinung eines augemeinen Gefeßbuches , noth.

wendig fep , daß durch Gefeße feſtgereßt werde : foa

wohl welche Formalitåten eine Geſchwächte bey der

Luz: M. BI, 1806 R $
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1

treitigen Vaternttdtsanerkennung wegen ihrem uneho

lichen Sinde zu beobachten , als wie die Gerichte über

folche Stille zu entſcheiden haben ;

perordnen :

1. ) Féde uneheliche Schwangerſchaft ſoll von det

Betreffenden Geſchwächten , wo möglich , innert der

Zeit von ſechs Monaten vom Anfange ihrer Schwana'

gerſchaft angerechnet, der betreffenden Stelle ange.,

zeigt werden , die hierbey jedoch auf eine ſolce Per.

ſon , die eines früberhin unbeſcholtenen Lebensmans

dels wäre , beſondere Rücficht zu nehmen hat.

2.) zu der Geburt eines unebelichen Kindes , der

Ten Vaterſchaftsklage angeſtritten wird , foll, womogu

lid , eine geſchworne Hebamm und ein Ortsbeamtex

nebt einem unpartheyifchen , redlichen Manne zugezon

gen , und dieGeſchwangerte vor, in, und nad der Ges

burt deß Kindes , ohne zwar andurch derſelben Ge.

burtoſchmerzen zu verlängern , um die deutliche Ana

gabe feines Vaters befragt werden.

8.) Feder , der einer Vaterſchaft beſchuldigt wird,

rolul faus dieſe auf ihn erwieſen worden iſt nach
C

Maafgabe ſeiner Vermögensumſtände mit einer Geld .

buße von rechezeben bis hundert Schweizerfranken ;

im Falle eines einfachen Ehebruches aber oder eines

wiederholten Vergehens erſter Art, mit dera doppelten

Betrage deren belegt werden .

4 ) Die Geſchwächte berfå ut ebenfalls in eine.

Geldſtrafe , welche bey'm erſten Fehltritte acht Fran.

ten und, bep Wiederholung deſſelben, doppelt ſoviel beo

tragen foul, und die, faus fie,

Urſache von Armuth, nicht geleiſtet werden könnte,

dem Amerkannten Vaterzur Laſt faut.

le
t

bo
n de

r

Be
ſt
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en
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s



8.) ein Drittheil dieſer Strafert tornmt der

meinde zu in welche das Kind gehört.

6.) Da, wo der Vater oder die Geſchmangerte

aus Unvermögenheit die feſtgeregte Geldbuße nicht bea

gablen können ; und eben fo auch da , wo die lektere

Ach eines frühern , unfittlichen Bebenswandels fchuldig

gemacht hatte , kann der Richter diefelbe in etne;

den Umſtånden angemeſſene, Leibesſtrafe umwandeln.

7.) Diejenigen Artikel im Stadtrechte über Pas

ternitåsfälle , welche mit dem gegenwärtigen Geſetze

nicht im Widerſpruch ſtehen , bleiben beybehalten .

8.) Gegenwärtiges Gefeß soll, mit dem Staató,

Regel derſehen , dem kleinen Rathe zur Bougiebung

und Betanntmachung zugeſtellt werden.

Alſo beſchloſſen in unſerer Großen RatBankung ;

Buzern , den 25ſten April , 1806 .

Schultheiß , Rleine und Große Båthe.

In deren Namen : Der Umfordultheir

vinceng Ruttimann.

Für dieſelben : Der StaatsTchreiber ,

J. K. Umrhyn.

Berch I u 6 ,

über die Vollziehung des Dekrets vom 25ffert

April 1806 , die Waterſchaftsklagen

anſehend.

Wie Schultheiß und Rleine Räthe

des Santons Buzern ;

A.13 Vollziehung des Geſekes vom 25ften April- .
1806 , über Waterſchaftsklagen ;

R2

1
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ihr angeſuchte
2.

emeindejerichts , wo ſich der von

Beſchließen ;

1. ) Wein weil der Ebåter die Baterſchaft

Jäugnet , der Zuſtand einet geſchwächten Perſon

nicht geheim gehalten werden kann , indem in ein

nem folden Falle die Vaterdaftsflage vor dem bea

treffenden Richter erweiblich gemacht werden muß ;

To hat die Geſchichte in der durch den f. 1 des Gea

fekes vom 25gen April 1806 beſtimmten Zeit der

Präſidenten des

ihr angeſuchte Vater aufbålt ihre Schwangerſchaft

und den Vater zu derſelben anzuzeigen , der iht for

bann den Tag anregen wird , an welchem ſie den fich

der Vaterſchaft Weigernden vor dem Gerichte belans

gen farin .

SA die Geſchwächte unvermögend ; ſo hat ſie eine

gleiche Anzeige auch ihrer Gemeindeverwaltung 210

thun , die ronach verpflichtet ſign foul : derſelben eis

nen Rechtsanwalden berzugebent ; um in ihrem Nde

men den angeſuchten Water bor dem Richter erweig.

lich zu machen :

2.) Da , wo aber die Geſchwächte vom Ehåter

hinlängliche Sicherheit erhalten hat : daß er ſich zu

ihrer Schwangerfchaft als Vater erkennt, und ſomit

es ſich hoffen läßt :

daß ein ſolcher Vater quf gütlichem Wege erweißlich

gemacht werden könne , hat die Geſchwächte , eben.

faus innert der durch's Gereg ausgefepten Zeit, ihren

Zuſtand Tokohl als den Chåter einem Mitgliede der

Polizeyfammer des Kleinen Rathb , ju Banden dieſer

Kammer , anzuzeigen.

3.) Fede Behörde und jeder Beamter , eß mages

i offenbaren oder geheimen Fällen repn welchen

S.

dieſelbe geheim ift ; oder
da

,
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dergleichen Anzeigen geſchehen , iſt verbunden : det

anzeigenden geſchwächten Perſon eine förmliche Zeugs

niß über den Tag einer ſolchen , durch ſie an ibn ges

langten Anzeige auszuſtellen.

4.) Jede Hebamm oder im Fall der Unmög.

lichkeit , eine ſolche zu erhalten , jede andere gegen .wårtige Perſon iſt , ben rohwerer Verantwortung,ohn

halten : einer unehlich Gzbáhrenden , şu der fie berufo

fen wird , vorerſt das im nächſtvorſtehenden Artikel

verordnete Zeugnig abzufordern , und falls dieſelbe

tein ſolches beſigen wurde, und der Vater ſelbſt hiers

durch oder rechtlid noch nicht erweißlich gemacht

wäre , den Fall ſogleich einem Ortsvorgefeşten angy

zeigen , der fonach , mit Zuzug eines unpartheriſchen ,

redlichen Mannes , bier nach Anleitung des S. 2 des

fchon benannten Gerekes verfahren wird.

6.) Eine Geſchwächte , welche die durch das eben.

erwähnte Gereg anbefohlene Anzeige unterlågt sees

fådt , obſchon fie des Vaters zu ihrem Kinde hinlång.

lich verſichert wart , in die doppelte Strafe, welche

ihr durch das Gefes zuerfannt wird.

6.) Gegenwärtiger Beſchluß foll, in Verbindung

mit dem mehrbemeldten Sefese oom 25ſten April

1806 , zur öffentlichen Renntniß und Verhalt , dëm

Kantonsblatte bergerůdt werden.

Alſo beſchloſſen , Luzern , den 26ſten Herbſtmonats ,'

180G.

Der Umtsfchultheiß ,

Vincenz Rüttimann.

Namen des Kleinen Raths :

Der Staatsſchreiber,

3. R. Amchyn

1
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1

A u8fündigung

des Brüfungs- und Wahltages für die erle

digte Leutprieferer zu Wiltfau.

In Folge feiner Schlugnahme vom 17ten jüngſte

oerfloffenen Herbſtmonat8 hat der Kleine Rath unter'm .

beutigen Datum das Eramen der Kandidaten für die

erledigte Leutprieſteren in Wlaiſau , mit Rüdficht auf

die S. 11 des Regierungsbeſchluſſes vom 23ten Augſts

monat$ 1805 , auf den 16ten flieſſenden Monats ,

Nachmittags , und den daherigen Wahltag auf den

Poſten ebendeſſelben angeregt.

Diejenigen Geiſtlichen , welche ſich demnach um:

gedachte Pfründe zu bewerben gebenten , und fich fos

mit der vorgeſchriebenen Konkursprüfung zu unters

stehen haben , haben fich hierüber bep der Unterzeich .

neten Staatskanalen anzumelden ; um von ihr auf,

Das daherige Sandidatenverzeichniß getragen zu wer.

den , welches dieſelben hiermit , gemäß dem erhalte

Han Soben #uftrage, öffentlich bekannt macht.

Gegeben Lugern , den 1ten Weinmonats , 1806.

auf Sohen Befehl der Regierung des

Kantons Luzern ;

Derſelben Staatskanzler .

Für diefe der Staatsſchreiber i

J. R. Amrhyn.

ro

Bekanntmachungen.

Um túnftigen 16ten Weinmonats wird Bot , und

Nachmittags dte Berbſtonkursprüfung

Otdaten der Geiftlichen Pferimden , in Folge des Ren

toe te Ka
ns
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gierungsbeſchluſſes vom 23ften Yugtmonats 1805 , ger

Dalten.

Da wirtlich die Pfarrey Widifau erledigt ift ; fo

werden tene H. 4. Benefiziaten, welche der Konturs,

prüfung nicht unterworfen ſind , und ich aufällig umI

Dieſe Pfründe bewerben möchten , eingeladen : am gleto

chen Tage der Konkursprüfung Nachrittags um zwep

Uhr zu der ionen vorgeſchriebenen mündlichen Prüfung

zu erſcheinen.

Die Serrn Geiſtlichen , welche bey dieſen Prüfun.

gen ich einfinden wollen , werden erſucht: vorher ihre

Namen und Zeugniſſe bey dem Herrn biſchöflichen

Sommiffarius, als Präſidenten des Eraminajionslol

legiuins, einzugeben .

Suzern , den sten Weinmonats , 1806.

Das Sekretariat des Examinazionskollegiums

Profeſſor Gugler

Da in Folge des Beſchluffes der Kleinen Raths

Dom 17ten Herbſtmonats 1806 die Kaplanen unſer lie

ben Frau und St. Emeri zu Rugbpl am 20ſten dieſes

Monats mit einem Geiſtlichen , welcher der Vorſteher

und Oberlehrer der mit dieſer Kaplanep in Zutunft

verbundenen Anſtalt der Bildung der Landfchullehret

feyn ſoll, wieder befekt wird ; To wird den Berry

Scandidaten dieſer Pfründe und e angezeigt :

Daß, die im 2 . bemeldten Beſchluſſes vorgeſchriebene

Prüfung am 17ten, das gleichen Monats Vor- und

Nachmittags , theils ſchriftlic theils mündlich werde

vorgenommen werdeir, und zwar a. Von der Wichtige

teit und Würde des Soullehreramtes. b.Von der

vorzüglichen ſittlichen Eigenſchaften eines Landſchule

lehrers. c. Von den Gegenftanden , die weſentlich in

eine Sandfchule gehören oder in teiner mangeln

ſollen ; - Von den Gegenſtanden , die den Landſchus-

len minder weſentlid ), aber dafür zu empfehlen find.

d. Von der zweckmäßigen Methode in jedem beſtimmten

Fache, . V. im Leſen , Schreiben Rechnen, ini

Religionsunterricht u. l. w. 6. Von der beſonderr :

Bildung des Verſtandes und des Bergens der Schüler,

£. Vonder Schulzucht & Bon der Klaßeneintheiluns

1

1
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1

&

und von der gleichzeitigen Beſchäftigung unterſchiebe

licher. Klafen und vom gemeinſchaftlichen Unterricht.

1. Von der möglichſt ſichern Beſftmmung eines guten

Fortaang8 und von der Einrichtung biezu beförderlis

der Schultabellen .

Die Herrn Kandidaten haben ſich vorher bep Ens
desunterſchriebenem anzumelden .

Luzern , den sten Weinmonats , 1806 .

Thaddäus Müller ,

Referent. des Erziehungsraths.

Duskündigung des Wahltages für die Oberſchub

lehrer . Pfrunde in Rußwyl.
Der Kleine Ratb hat auf die von dem Erziehungds

rathe erhaltene Anzeige: daß er , gemår dein $. 2. des

Regierungsbeſchluffes dom 17ten Herbimonats jüngſte

hin , die Prüfung der Kanditaten für die 311 beſegende
Pfründe zu Rugwyl, für einen Borſteher und Obers

ſchullehrer der Landſchullehrer beſtirrmt, auf den 17ten

fieſſenden Weinmonats ausgeſchreiben habe , in reiner

heutigen Sigung den daherigen Wahltag aufden 20ſten

ebenderfelben angefeßt.

Es werden demnachatte diejenigen , welche fich um

Diere Pfründe zu bewerben gedenfen , angewieſen : fich

dem zufolge bey der unterzeichneten Staatskanzlen

auf das daherige Kanditaten Verzeichniß bis zum

18ten des gleichen Monats reben zu laſſen .

Gegeben , Luzern den 4ten Weinmonats 1806.

Uus Hohem Auftrage der Regierung ;

Derſelben Staatskanzley :

Für diere, der Staatsſchreiber ;

3. K. Amryhn .

Verberfer un ge n .

Seite 283 Linien 6 muß ſtehen Kaplaneypfrunde.

7 wird letztere durchgeſtrichen .

8 rey anſtatt reyen .

11 Verbindlichkeiten ftatt Verbinde

lichkeit.

Seite 285 Linien 9 Der anſtatt die Unterricht
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ohne Kuddhaften derbiethen . 279

Beſchluf. Beſtimmu g der Kapellaneypfrunde. g
Unſer lieben Frauen und St. Emery zu Nufwyl

für einen Vorfleber und Oberſduuehrer der

Landſdjullehrer , und daherige Verpflanzung des

Landſdjullehret. Inſtituts nach Rufwyl. 282

publikazion der Organiſajionsmuſterungen in

den Gefjioneri Rufiuti und Schüpfheim , des

Militárquartiers Entlebuch . , 286

Siriminalrengen gegen jofepb Farnbúeler von

Mengnaut, u . Xav. Schürmann . Notiyl. 288 -- 289

Beſchluß , über die Dollziehung des Defrets

vom 25. April 1806. , die Baterſchaftstlagen,

anſchend. 293

Uuskündigung des Prüfungde und Wahltages

für die erledigte Leutprieſterey zu Williſau, und

Der ordentlichen Herbſtkontursprüfung. 296

Uuštündung des Wahltags für die Oberſchule

tehrerpfrúnde in Rußwil. 298
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179 .

Alphabetiſches Real - und

Nominal - Regiſter,.

A.

Aargau , Kanton , Poſt, Verordnung , Blatt, Seite

176

u o fů brung , der Kadaſterſteuer, ftehe : Grundi

ſteuer.

Uberkennung der Durch das Finanzgeres perdrba

neten Sagopatenten , 179.

Abgabe von den Dangtågen , Aufhebung derſelben

für den Hornung 1806., 21.

abgaben , Einforderung der Bilanzrechnung über

den Bezug der Abgaben während dem Jahr 1805.

und den 2. erſten Quartals don 1806., 218 ; über

die fünftige quartalmeiſe Einſendung der Bilang.

rechnung über dieſelben , 278 .; der von den Zehends

Herren zu bezahlendeu 7 auf's pundert von den

Behenden , 276 .

baltung, und Anleitung über das, wegen dem

Presburger , Friedensſchluffe, angeordnete Dant.

feſt, 108.

Morchazung ber Zehnten , Miffallens , Bezéu.

gung über die allzu niedrige, 66.; Anordnung einer

fieyten ben returrierten erſten Zehntabrcházungen i

110. 111 .

Abrechnung8 , und Anforderungstitel der franz.

und piemonteſiſchen Militaires , Zurutforderung der.

felben vom Waldneriſchen Bureau , 252.

Abchazungsgutachten ben Zehnden , Em ,

pfangsbeſcheinigung derfelben , 27.; zu erſtattender

Bericht von Seite der Nuznieſfer mittelbarer und

unmittelbarer Staatszehnden über die diesfalls aus ,

geſtellten , 44.; bis zu Ende Mårzmonats 1806

endlich auszufertigende , 186.; Einforderung der

rútſtåndigen bey Exekuzion , 182.

,

1
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1

adjutanajor, } derelben

a brendung der Kinder in die Schul, und Deftra.

fung der hierinn nachläfigen Eltern , 204.

4 bjug, tabaſterartiger, von Gülten, Handſchriften ,

Zchenden Grundzinſen und auf Liegenſchaften

baftenden Nuzungsrechten zu entrichtender für

1805. , 1 ; für 1803. 4 und 5 rückſtändiger , 180.

militariſche Uuterſcheis

dungszeichen , 160,

Adjunkten , der Schulbezirksinſpektoren , 210.

Advokaten , und Notarien , widerrufene Patenties

rung derſelben durch die Gemeindegerichte , 14.

Meltern , fiebe Eltern .

Eten von richterlichen und Verwaltungsgerdafo

ten herrührend , haben die Unterſchriften des Präs

fidenten und Schreibers an ſich zu tragen , 60.

Altishofen, Militår , Setzion , Auskündigung der

Inſpetsions . Muſterung für dieſelbe , 267. į der
Formazionsmuſterung derſelben , 271.

Altfchultheir Práfident des Kriegsgerichts , 168 .;

Präſident des Erziehungsraths , 207.; deſſen Pfliche

ten in lejter Eigenſchaft , 207.

Amr byn , Xaver Peopold , Mitglied der auffcrordente

lichen Kommenden Kommiffion , 15 - 17 .

Amtmanner, Zuertenuung des Kantonsblatts den,

felben , 69.; deren Pflichten idegen der Werbung

für die Capitulacionsmåfigen Regimenter , 92. 93 .

Amtsdauer der Schulbezirts . Inſpefroreni, 209 .

Amtsgerichte, als Strafbehörde aufgeſtellt für die

gegen die Gefeße und Verordnungen fich verfehlens

, 29.; Buerkennung des Kansfian

tonsblatts den elben , 69.

Amtsrichter , Befreyung von Militardienſt , 124.;

Wahl eines folden für das Umt Luzern in der

Perſon Herrn Dominits Buobo zer von Horw , 266.
Manuar

umt& gerichtsoberſchreiber , Befreyung vom

Milttårdient , i24.

Anfang der Appellationszeit gegen Zehentaſcha.

jungert 27.; und Dauer der Winterſchuien , 206.

1

den Gemeindegerichte
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Anforderungen der helvetiſchen Staatsgläubie

ger, Abſchlagungszahlung an dieſelben , 23.

Angehörige anderer Kantone , Erforderniſſe für

ihre Niederlaſſung im Kanton Luzern , 279.

Ungeworbene , Entſcheidungsforum Der zwiſchen

dieren und den Werbern ſich erhebenden Streitigo

teiten in Werbangelegenheiten , 93.

untauf eines Waffen Vorraths durch die Regie.

fting : 151 .

Anlegung neuer Schulen , 214.

Aurchaffung der Waffen für die Säufer und Per.
ſonen , 150. 131 .; der Bücher und Schreib ,

materialien armen Kindern für die Schulen , 210.

Anſtellung von Adjunkten der Schu . Bezires .

Inspektoren , 210.

Anzahl der anzuſtellenden Exerziermeiſter, 145.

Apotheker, Feſtſezung der Art ihrer Prüfung für

ihre Patentierung , 47 .

Appellationsgericht , deſſen Strafurtheile gegen

Karl Martin Egglin , von Rothenburg , 35. ; Jakob

Buchmann von Hochdorf, 37. , Joſeph Unternáh.

rer von Schüpfheim , 81.; Bremgartner von

St. Margrethen , 83 .; Rey , don Hå.

mifon , 97.; Anton Lorcy, von Baumil , 191.;

Johann Fiſcher , von Geltwil, 194.; Johann Lur

ftenberger von Littau , 273 .; Joſeph Fahrnbühler,

von Menznau und Xaver Schürmann , von Nott.

wyl , 288 , 289.

Appellazion dyeit, gegen ergangene Zehendab ,

dazungen , 27.

Arme , ſind in den Schulen ,unentgeltlich zu unterriche

ten, 210.; mufen mit den nöthigen Schreibmateria.

lien und Schulbüchern verſehen werden , 210.; von

wuthenden Hunden gebiſſene auf Koſten der Regies

rung zit heilen, 227.; welche Das Bad zu Baden

gebrauchen müſſen , von den Gemeinden zu unters

ftuşen , 247.; zu Gunſten der Armen und Schula

anſtalten , von den Zehnten zu bezahlende 7 Pro.

zente , 276 .
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1

Artillerie Kompagnie, Bildung einer ſolchen , 138,

Artillerie, Artilleriſten Dienſtzeit, 138. 139.;

Beidaffnung, 150.; Kleidung , 154. - 157 ; Sicie

dung ihrer Offiziers, 155.; Beſoldung, 160, 163.

Herite , Feſtſezung der Urt ihrer Prüfung für ihre

Patentierung , 47.; derſelben Kleidung für den

Militárdienſt, 156.

Aufbewahrung des Kantonsblatts ," und deffen

Ergänzung in abgang durch die Offentlichen Behör,

den , 69., der Fabuen und Standarden Ber Mi.

ljztruppen , 151 .

Wufenthalt, perbothener der Ausländer und Anges

börigen anderer Kantone, auch Kantonsangehöriger

in andern Gemeinden des Kantons ohne Dermath,

oder Niederlaſſungsi chein und der Handwerksgeſelo

len ohne Kundſchaften , 279 .

Aufforderung, der Gemeindeverwaltungen zur

Aufſuchung 008 sehntpflichtigen und zehntfrepen

Landes zu Gunſten der Zehntberrn , 217.

aufhebung , der Weidrechte in Wåldern und auf

urbarem Land , 103.; der auf die

richte verlegten Porraths . Requiſizion , 187 .

Uufficht , über das Schulweſen von dem Erzie.

hungsrath , 206.; dem Refferenten deſfelden , 206 .

207.; den Schulinſpektoren , 204. - 210.; den,

Pfarrern , 203 - 210.

Auflagen . Gerez , Aufforderung zu deffen genau .

fter Handhabung , 7.

Auflagen , des Staats , in der Herbſt . Sizung

des Groffen Raths bierüber anzuhebende Beras

tbungen , 179.

Auffu chungdes xehntpflichtigen , und zehentfrenen

Landes durch die Gemeindeverwaltungen , 217 .

Aufsåhlung der waffenfähigen Manndaft ; Bil.

dung der Aufzählungs- Regiſter , und derſelben Eins

fendung , 11. 63. 126 .

Ausbeſſerung der Landſtrane von Luzern nach

Baſel, 86.

Gemeindege.

*
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1

1

Husfertigung, aufgeforderte, der Zehntabſdat.

zungen , 66.; hierzu endlich beſtimmter Termin , 182.

*****

Husfertigungstare, für die auszuſtellenden Heis

mathidheine, fiebe : Care.

Ausfuhrverboto , wegen den engliſchen Waaron ,

115. 173 .

A uskýndung, von Landjägerſtellen 34. 59 .; cines

Interlieutenantøplates für das Regiment Trarler in

Spanien , 59.; der Profefforitellen an den offentliden

Schulen in Luzerit , 205.; derWiederbelaßigzweyer

Kanonifate an dem Kollegiatſtift in Münſter. 289 ;

des Prüfungs , und Wahltags für die Pfarrey ulfhu .

fen , 101.; für die Leutpricfterey in Williſau. 296 ..

A u $ 1 ånder, derſelben Eheeinſegnungen , 185. 186 ;

Erforderniſſe für Derſelben Niederlaſſung im Kuns .

ton , 279.

Ausnahme, vom Militardienii im Allgemeinen und

Berondern , 123. 124. 125. 143 .

Ausſtellung, der beymathſcheine und Anordnung

ihrer Art , 78. 79.; Xudfertigungstare für itre Auds

ſtellung , 184 .

Austheilung , der Fahnen und Standarden für die

Ministruppen , 151 .; der Prämien in den Schulen ,

204. 213.; dieſer für 1806. , 215. 216.

Auszug, Beſtimmung defreiben für die Offiziers, 141. %

Anzeige , zu machende hievon jedem, der in denſelben

tritt , 141.; Ergänzung deffeiben für den Eidsgeno jie

fchen Dienſt , 143..

Aus ; ůger ,8

lung derſelben in Bataillons und Kompagnien für

lung derſelben ung derſelben , 127. 128.; Eintheir

den Kantonaldienſt , 133 139 .; für den Euds ,

genoſi chen Dienft , 139 - 142.; Dienſtzeit für

Den Eyddgenopliden Dicuft , 139.; pricht derſel.

ben ſich zu ticiden , 157,

B.

Baden , Unterſtüßung der Armen , welde die dafigen

Båder zu gebrauchen haben , durch die Gemein ,

den 247,

(***)
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5 åchler, Johann von Boblbufen , peremptoriſche

Vorindu:ij 74.

Balthaſar , Joſep , Pfarrers in Rothenburg,

Erncunung zum Seit . Soulinfpeétor , 237.

Barel , Wusbeſſerung der dahin fülrinden , großen

Landſiraſſe. 86.

Balip férdé, Lieferung für den Kriegsdienſt , 163.

Bataillon 3 , Veipafirung derſelben für den Kanto.

naldienſt, 257 .; Bildung der Ausjåger in folge für

den Kantonaldienſt, 133 -- 139. für den Eudsgesz

nomiden Dienſt 139 – 142.; fiş die Neſervel,

121. 128. 129. 142.; Benennung
derſelben , 134. 141 .

Bataillonschirurgu

$ , Wahlart derſelben , 146 .

militariſches
Unterſcheidungszeichen

, 159 ; deffen

Beſoldung 161 — 164.

Baumwollen garn engliſches , Befrepung Don,

dem Eins und Ausfuhr , Verboth gegen die engii.

djen Waaren , 229.; Verrechnung der bey drie

fou Einfuht zu beablenden Einfuhrs , und Visa - Ger

bube , 230.

Beamte , fiebe : Steuerbestute.

Beamtungen, militäriſche, Urt der Ernennung zu

folchen , 146.

Bedingungen , um ſich im Eydsgenoni chen Milie

råtdienit durch einen andern erresen toffen zu folla

nen , 140. ; zur Wufnahme in's Scharfſchůzent:

freykorps 142. 143.

Becydiguna , der Waffenfähigen Mannſdjaft bey
intag der Bufterungent: 172 .

Befallene, mit der Hudsouth, Polizey -Vorſorgen

gegen Dieſe , 220.

Befreuun , um Mittadienit, 123. 124 und 125 .;

des Sharchabenfren forps vom Evosgenóniſchen

9u15jug , 143,

Befugnifie, den Gemeindenerichten zuſichende, 31 .;

und Wiidsten des Oxerinſpectors der Milißen, 144.;

der Quartierformandante , 144 ,; der Ober- und

Unter. Ererzierıneijier, 145 .

1
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Seznad i gin giredit, bos sleinen Naths der voin

Liricgogerichte fi13 Tod Vrruribilter is 169.,

Betanntmaclingen, fiebe: Publifagionen .

Bevorde, die von einer ſolchen ausgeben en weten

follen fitiner mit der Unterdrift deren Präſident

ud Screibcrs vtriche fron , 60.; tiderlicher ,

Publifazionen , fiche: Tribunasien .

der , 134.; ter
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, , in den

berbitzungen des Srojen Raths tast gui finocua

dei 179,

coes Spigenbúele im Canton Stywv3,
003

Bergrutſch
Barboti del Derfuitis anderer Bcs$

foreibungen und Kupferſtide bicrubcr,z ,

Bergſturz8 ( auſſer den pola de Higierung dieſes
Santons beransgegebenen . 275.13

Bericht , zu erfattender , don den Niniejern mita

telbarer tid unmittelbarer Staatssehnten über 06

rin erfolgte Loskaufsabſchaguug , 44.

Befd einigung , berordnete , über die erhaltenen

Zehentabidaßungsgutachten , 27.

Befatzung, ciner ausgefündigten Unterlieutenants ,

Stelle ber'm Regimcut Draxler in Spanien , 59.

Beritznahme, der im Kanton liegenden Kontbu.

rcien, Inventariſierung derſelben , 15, 17 .

Beroldung, der Zebutfchico, für die giveste Belante

Abfchabungen , 113.; der Miligtruppen im Oybsae,

noriſchen Dienft , 160 - 164.; im Kantonatdienſt ,

160. 161, 162. 163.; Sicherung derſelben den Bands

fchullehrern , 204.; den landſdulchrcrafefigure.

zenbe , 206. 210 .

Beſtand , der Sdweizer : Megimenter in Franfredi ,

durch die Verwaltungsråthe halbját fich dem Lands

mammann der Schweiz ein gugel, 243. tonn

Beſtimmung der Anzahl den Erorzieemetferm 145,

1

2
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Beftrafund , der fehlbaren Gemeindegerichte Durch

die Amts . Gerichteteraden g yen .
33.95

Terjenigen , welche Massi

beimlicher englifdier Waaren , 117 118. 221. 263.;

der vor der Kommisſion über den Unterſuch der

Labes ebrechen , nicht erſchcinienden Eliten, 120.;

der Verheimlichit per dein Milizdienfte Unterivor.

fenen , 126 .; jener , welche eine Offisier Stelle,
ausſchlagen ( 147. , der Gemeindeverwaltungen -Wes

genge cywidriger Bulang der Ebe eines Rilis

zen 157.; der Aufterachrlaffung der Berordnung
über
eine oder derjenigen !, .; wels

,

thuin bindern , 199., der im Schubefuch mach ,

lágigen Kinder und ihrer Ettera , 20401311012 .;

der von der Formazionis . Miſterung Ausbiçibenden

223.255.; der der Vaterſchaft Beflagten und Geo
idywachten , 291 296. osa 10

Beſuch der Schulen durch die Kinder, und Dauer
diefes Schulbeluches 210.

Betterngchen , Erneuerung der früber'n Verord,

nungen gegen havelbe 42.

Bevogtung $ . Pulitazion Sinrúdung ader die

fer , im Kapton erſcheinenden in's Kantons . Ing

telligenz . Blatt , 71.

Bewaffnung, des Scharfſchůzen . Frenforp8 , 143.;

der verſchiedenen Korps , 148. bis 181.; allgemeine,

150. 151. 157.5 Der haufer und diesfalls paichti,
mul

gen Perſonen , 150. 151.; aller in den Rantons ,

Bataillonen fide befindenden Mannſchaft. 231.

Bewilligung , nachzuſuchenden zur Stellung eines

andern Mann's in Den Eidgenoſtichen Auszug ,

140., von den Armada , zum Gebrauch der Båder

in Baben ,bep ihren Gemeinden nach juſuchende, 248.;

einzuholende ben dem Kleinen Rath , für die Abhal.

tung von Freyſdiefferi, 265.

Beybehaftung beranfferordentlichen Getrånts .

Struer, 199. m
Bezahlung von gehen Prozenten an die helvetiſchen

21. Staatsglaubiger 23. , ciner Care für die Ein
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Bezeug

.

Bilangt ngen , ein
.

regiſtrierung derdom Rostaufe der Zehnten und

Grundziure berrührenden Quittungen , 45.

ung; der Zufriedenheit dem Eiffe des Ers

ziehungsraty8 205.
See

Belirter, militariſche fiehe : Militárquartiere :

2 Eintheilung der Schulen in zehn folcber , 208.

Bezirts.fufpettoren für das Schulweſen Er

nennung von zchen, 206.;Uufliche Dicierüber caffeibe,

206., Pflichten und Befugniſ , 209. 210, 212.;

Amtsbau r , 209."

Bezirts .Muſterung, ſiehe: Muſterung.

Bezug , angeordneter , der aften Hälfte der für 1805.

verordneten Sadafterſteuer , 73.

Sielmann France Profeſſor, Ernennung zum

Mitglied der Studiendiretzion , 254.; zum Chotherr

auf das Kollegiatſtift in Luzern , 266.

echnung · Eingabe dieſer über die A6,

gaben vom Jahr 1805. , und die giver erſten Quar .

11. tale del Talrs 1806. , 218.; quartalweiſe Ein,

ſendung derſelben , ſowohl für die bezogenen , als
1 verfattenen sbgaben , 278.

Bildung, der Referbe, 124,125. 129.142 .; der Aus..

juger für den Kantonaldienſt
, 133. biß 139.; für

den Erbsgeroniſchen Dienft, 139 bis 142.; der Auß.

zuger in Bataillons und Kompagnien , 133. eines

*** Scharfſchüşenfrenkorps für den Kanton, 142.
%

Binden , der Militars , Farbe

Bodeuzinſe , zu bezahleuder tabaſterartiger Abzug

von dieſen , fiebe : Kadaſterabzug ; eingweilige Vero

fügung über die den Kommenden im Kanton durch

deren Lodtaufung gnficffenden Kapitalien und Gelo

der , 15. 16. , für die Einregiſtrierung der von deren

Abbezahlung Herrührenden Duittungen zu bezahlende

Jare, 45. , von deren Losfauf berrúbrende Quito

tungen find einzuregiſtrieren 46 .; Sicherung der

mit den loszulaufenden verbundenen Gegenverpflid .:
tuingen , 259 – 261.

1

!

derſelben, 160.

1
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Borden , der Militars Farbe derſelben , 160.
1GO

Brandſteuer, Erhebung fir den Flecken Einſiedlen ,

Kantons Schwyz, 54 ; für die Gemeinde Thal im

Hanion St. Gallen , 188. 189.

Bremgartner , Vits von St. Margrethen , Stiminals
Seritenzi 83.

Buchmanit Gatobsvon Hochdorf , Griminal. Sen ,

Johanacs von sochdorf Ernennung zuin

M tglied des yppellazions , Gerichts 198.

Suholier, Domtnies pon forw , Ernennung zum

Miinlied des Unti. Grrid ;is Lazern , 266 .

Bunbeboerfafiung,Niserkennung derſelben und

isr na hangigtrit där Sdreiz durch den Press

burger : Friedensidiuß, 39. 76. 77.

vicher , und Sörzibinaterialien , Anfchaffung für

Die armen , die Saule beſuchenden Kinder , 210.

Bechrenſchmid , Art feiner Ernennung für die

Miliz. 146 , ; deſen Beroitung, 161. — 164.

Bürgerend , von der waffenfihigen Mannſchaft, bey

Nnlaß der Abhaltuny der Muſterungeit, zu leiſtena

der , 172 .

,

Certificat d'origine , für die einzufiihrenden Kauf

inannsivaaren verordnet 115. 173.; Visa Deric ,

ben , 174.

Chef der Milistruppen, Ernennung, 144 .; Strafo

kompetenz , 167. CO

Chirurgen , der Milis Wahlart, 146.; milità .

riſche Unterſcheidungszeichen , 159.; derſelben Bes

ſoidung , 161-164.

Chorherrn , quf das Stift im Hof, Ernennung des

Stadtpfarrers Shaddäus Mütter, Profeſſors Franz

Regis Krater und Profeſſors Franz Brelmann ,

266, ; auf das Stift Münſter erhannt Ignai ZuteZurs
gtigen , Leutprieſter in Wrttiſau , Mad Lorenz Moſer

Kapellan iu Rómerſchwyl , *266,

1
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Citation, peremtoriſche gegen Peter Nimer und

Johann Bachler von Woblbuien , 74. , edictal , gco

gen Xaver
Schürmann

von Ey, 85,

Collegiat - Stift, fibe: Siift.
ma

Commission , Aufſtellung einer auſſerordentlichen ,

wegen den Komthurenen Hechenrein , Hugfirch und

Reyden , 17., aus dem Mittel des Saritatsratha
iun Unterſuch der , wegen Leibesgebrecen , um Bee

freyung vom Nittardienſt Nachrichenden , 125.;

Bureau, Waldnicriſches, Anforderungen der pensionira

ten Militars an emfelben für die ihn übertragene

Beſorgung ihrer Pensions- Anſprachen , 252 .

Confiscation , der verheimlichten oder fonterbands

artig eingeführten , engliichen Waaren , 117. 118.

Contingent, Bildung des Eidsgenonlich 11 , 139. 140.

Contre . Epaulettes , Gebrauch derſelben , 160

D.

Danfbezeuguns , den Verrichtungen des Erzien

yungsrat58. 205.;

Dantfeſt , allgemeines wegen der durch den Preso.

burgerfrieden anerkannten Verfaſſung und unab .

hängigkeit der Soweiz , 106 ; nach berige Anordnung

für deren abhaltung 108.
be

Darſtellnngen , hiſtoriſdeund durch Kupferſtiche,

über den Bergſturz Spigendúel im Kanton SdwYX

Verboth des Verkaufs anderer als jener , durch die

9. Schizherausgegebenen , 275.von

Dauer, der Winter, Schulen 206.; der Sommers

Schulen , 206.; des Schulbeſuchs der Kinder 210.

der Dienſtzeit bey der Milis , fiehe: Dienſtzeit.

Decompte , verordneter, für die iin Dienſt ſtehena

Den Miligen , 162,

Dienſtzeity dir Starrer, Spotter ind Wagenmeiſter,

135 .; Militair - Ordonanzen , 135.; faren , 137 .;

Artilleriſten , 138; ; Militairs aller Weffen für den

Eidsgenofiſchen Dienſt, 139 ; Officiers, 117 .

Direction , Qufitcling einer folchen unter dem

Titel Studien , Direction für das Gymnasium und

1

1
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1

Lycæum in Luzern, 249 .; Befugniffe derfelben, 250.

Ernennung terletben , 254.

Druf , angeordneter, der Deimathſcheine, 183. 184.;

einer beſondern Sammlung der Gereze und Bera

ordnungen über das öffentliche Erziehungsweſen ,

214. 215 .

Durig , Foſeph von Brunau , zum Präſident des Ge.

meinde. Gerichts Maiters ernannt , 198 .

E.

a

1

Edictal . Citation , gegen Xaver Schürmann von

€9. , 85.

Eglin , Carl Martin , Criminal - Sentenz gegen dene

felben 35.

Eyebewilligung, von den Heimathortsbehörden

vorzuweiſenbe , 185. 186.

Ebebücher , von den Pfarrern, zum Bebuf der Mili

taire - Aufgåhlung vorzuweiſende , 11.

Evecin regnung, der in die Milig Eingetheilten ,i

157.; bedingte, für die Kantonsbürger; Nichtfan.

tondbürger und Ausländer. 185. 186.

Ebelichgeborner, wihrend dem Jahr, 1805. , 47.

jabl, 41.

Eben , Anzahl der im Kanton Luzern , während dem

Fahr 1805. erfolgten , 42 .

Egerdgifter , fiebe : Ehebücher.

Eidleiſtung , der jungen wippenfahigen Mann.

ſchaft. 172.

Eidsgenorfiſcher Militardienſt, Bildung der Ba

taillons und Compagnien für denſelben , 139 bis 142.;

Benennung dieſer 141.; Dauer der Dienſtzeit für dens

filben , 139.; Ergänzung der Truppen für denſelben

140.; Stellung eines andern Manned für dieſen, 140.;

Beſoldung der in dieſem ſtehenden Truppen , 160.;

Pferdlieferung für denſelben . 163. ; Kriegslucht fit

denfelben , 167.; Reglement über die Handgriffe

und Manoeuvres für denſelben , 171.; Werbungs .

Reglement für die Schweizer . Regimenter im

franzöfiſchen Kriegsdienfte , 241 .

.
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einforderung der Zehnt. Abwasungen , der

ļ

Eigenſchaften , erforderliche , für den Landjäger.

dien , 34,58. fur den Huſarendienſt 137.; für die, ,

Aufnahine in das marfidhützenfrenforus, 142, 143 .;

für die Nefruten unter die Soweizer , Regimenter

in Franfreich , 244,

Eigentümer oseRennten, von dieſen zu geſches
hende Podologung ihrer abgcchazten und appel

lirten Sebutgefälle um fire
Suming

! 66."

:

Zehntasdazungen ; der Bilanzrechnungen über dieı .

Staatsabgaben , fiebe Bilanzredningen.

Einfuhriple ;0 ,-belimnite , für den Tranſit der

Kaufmannswaaren, mit Núcſidit auf die engliſchen

Maaren , 232. com

Einfuhrtaren , vom Saumwollengarni tind vifaa

gebůby Bon andeřn faufinanzdiamein , 230 .gebühr

EinfliDrvenir der engliſchen Waaren, £15.17?.

230.; Niididimehievon der Baumwollengarng, 230 .

Eingabe, verordnete , der nicht vor der Finanz- und

Staatswirthichaftitchen Kalmer erfolgten ürbereina

funfte , aber appellierte Zehntabcagungen , 110 ..

Singetheilter, Enceinſcgnung, 185, 186,

Einregiſtrierung , der vom gostouf der Schule

ten und Grundzinfe berruhrenden Quittungen bety

der Finanz- und Stearswirthdafti. Kammer , 45 .

Einregiſtrierung gebuhr , für die Loslauffo

Quittungen von zehnten und Srundginſen , 45 .

Einrotten , der im tanton lişenden Schweizerbürs

ger in die Miliji 125 bis 128.

Einrüfung , berordnete, der gerichtlichen Bublifa.

pionen in's Kantons - Inteligenzblatt , 71 .

Einſchränkung, der Kleiderttacht , 19.14 des Tan

zen auf gewete Sage im Gorilung, 1806. , 21 .

Einſchreibung , vorgeſdriebene, der Rekruten für

die tapit . Schweizer- Niegirnienter im Clustand bey'ın

Aintmann , 92. , icher für die Biegtinenter in Srant.

(****)

1

?

!

reich , 243,



XXVI

1

4

Einſiedlon , Fleden im Kanton Schw9 Brands

ſteuer für denſelben , 54 .

Einſitzungsgeld , ſiehe : Einzugsgeld.

Einſtellung des Kadaſters für 1806. , 179.; 008

kadaſterartigen Abzug für gleiches Fahr Don

Gülten i handídriften , Zehnten , Bodenzinſen ;;

von auf Liegenſchaften haftenden Nußungsrechten ,

180. 181 .

Einſturs , des Bergs Spigenbüel im Kantor

Schwyz, Verboth des Verkaufs anderer Beſchreio

· bungen und Kupferſtiche hieruber , als jener von der

Regierung von Schwyz herausfominenden , 275.

Eintheilung , der waffenfähigen Mannſchaft in

Refruten , Auszuger und die Reſerve, 127.; in

Bataillons , 133.; militariſche des Kantons in

Quartiere und Setzionen , 129 ; der Schuibejire

des Kantons , 208, 209.

Eintreibung , der Schulſtrafen , 212,

Einzug geld , Verboth der Einforderung eines fol.

chen von den auf Heimathſchein Sigenden, 56.

Eliten i neue Unterſuchung der zum Militardienſt

untauglichen , 120.; Beſtrafung bey'm Nidterſcheis

nen bey der Formazionsmuſterung , 255.

Eltern , Beitrafung der in Abſendung ihrer Kinder

in die Schule nadláßigen , 204. 211. 212 .

Empfangsbercheinung, verordnete, für die

erhaltenden Zehntabichabungsgutachten , 27.

Empfehlung des Fridolins Kaufmann , leh,

rers an der Primarſchule in Luzern , dem Kicinen

Rath ,-204.

Engliſche Waaren , Aus , und Einfuhrverboth

und Handel mit denfeiben , 115. 117. 229. 261. ;

Eingabe der im Kanton Luzern vorhandenen ,

115. 117 ; Ausnahme des Baumwollengarns son

dieſem Verboth , 229.; Feſtfejung der Strafen

gegen den Handel mit denſelben , und die Verbeini.

lichung dieſer Waaren , 117. 118. 263 .
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1

Enthebung , vom Militardienſt, fiehe: Befreyung ;

der Tanztage im Gornung 1806. von der Lurusabe

gabe , 21 .

Entlaffene , bedingt vom Militár - Dienſte , von

ihnen zu bezahlende jáhrliche Tare an die Kriegs,

Kafe, 124.

Entlaſſung , vom rilitår - Dienſt, wegen Leibesges

brechen , Erwahrung ihrer Nothwendigkeit , 125.;

von Offiziers . Stellen , 148. ; der Kinder aus der

Sdule, 210.

Entlaſſungotaren nom Militár . Stande , Bes

ſtimmung derſelben für die Quatiers . Militár - Raj.

fen , 170.

Entlebuch, Inilitårquartier , Dorblifarion der Oro

ganiſagions Muſterungen in deffen Militår . Site

zionen Rukwhl und Schüpfheim , 286 .

Epaulletten, Beſtimmung ihrer Farbe , für die Of

fiziers , 150.

Erfordernis für die Stelle eines Huraren , 137. ;

um in das Scarfſchüren , Freyforps treten zu tón.

nen , 142. 143. ; für die Werboffiziers der kapitu .

lierten Schweizerregimenter in Frankreich , 242.

Ergåntjung, des Eidsgenöſſiſchen Auszuges , 140.

143 ; geſtattete eines Militars durch Stellung eines

andern Mannes , 140.

Erhebung, einer milden Steuer , für die Brand,

beſchädigten des Fledens Einſiedeln , im Kanton

Schwyz , 54.; für die Gemeinde Thal im Kan .

ton St. Gallen , 188. 189.

Ertlårung , von den Kaufleuten auszuſtellende über

ihre nach dem Ausland verſendenden Waaren ; 141 .

Ernennung , einer beſondern Kommiſſion , zur Bes

ſorgung der den Komthureyen innert dem Kans

ton zuilieſſenden Kapitalien vom Loskaufe der Zehna

ten und Grundzinſe, 15. 17.; des Konrads Pfyffer ,

des Kleinen Raths und Xavers Leopolds Amrhyn

zu Mitgliedern dieſer Kommißion , 17. ; des Peters

Oenbart , des Kleinen Ratho, zuin Ehrengeſandten

1
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auf die Tasſazung von 1806,102 .; $ . Xavers Koller?

De:2ppellazionegaridte gum Gcondidaftsrat ,102;;

cines commandanten für die in Soátigkeit gerast wers

Denden Truppen , 141.; za Militarbeatitungen und

Stellen , Art derſelben , 146.; 003 Forevijs Müller,

von Kuigwy! zum Pfarrer in Afbuſen , 198.; des fo.
hann Budmann von Hocüdorf ,

fiint
theo des

Alppellazion gerichts , 193. ; Des Nams Ittiiger von

Günifon , zum Praident des Gemeinbedericots Goch .

Dorf, 198 .; des Toreros Dirig pon Bruniau , zilni

Spraident .cs 6 mindescritto alters , 198.; Der

con Dócridu! iti racitoren , 236 .; des Thaddäus Mui,

jer , puit! Referenten am Erziehunusrath , 246

fim Chorherrn am Kollegiatiit Pusers , 266.; Dery

Studienoretzion für dasyumotni und Anziam in

Lusterii, 254 .; des Mediori Moor"zu11 Rector und

der fconz Fügiisthaier , Franz Bleinand , und Øns

tons Portenbach zu Mitgliedern derelbon 2.54.3

des Francis marguer und Frau Biciinanın zu Chor,

berri anden Xolegiatſtift in Puzeria266 .; 003 Jgnag

Surgilgen und Lorenz Morer, ju Chororrn am Roi

tegintitift Muniter , 266, ; des Doininits Bobolice

von Dorn , juus Mitglied des Mintsjeriuts Qu .

Erill , 266 ,

; .
Eriäuterung,über die Appellazionszeit für die Schnio

abſchagungen . 27 .

Erneuerung des Verbotha , uber das Masferas

den geben , 33.; der Verordnung gegen das Betteln

geben , 42. ; der Wecbparenten , 92.

Errichtung, eines Gefordern Protokolls bey der Fis

nang und Stantsiviriöidyafilichen Kaminer, zur Ein .

schreibung der Zebut - und Bodensinslosfaiifs - Quito

tungen , 46 ; ernes Scharfſchützenfreycorps , für den

Kanton Luzern , 142. ; von Militaryuartieč, Kaffent,

89.4.169.; der Sauliauſer aus den Semeindegutern,

204 ; cince Studien Direzion für das Gymnafium

und Lyzáuin in Luzern , 249.

Erſetzung, ſiehe: Ergånzung.

Ertheilung ,

S

.

nonWerbpatenten

, 91, 92.241

.
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1

Ertrag, der Beönteni , muffindung eines folchen 396

Baverkiedigung eines zuucnten Zehntab dazung, 11%

Erwahrung , der Batcraftstlagen , wic dicícios

Erzien er , offentlicher
moins

in die Nejerve der
bor id ju geben hat , 291. 293 .

Milit , 129.

Erziehungdanit alten , i deres Guulen, von dem

Schaten durch das Scontbcrc gu brzasicndc ficbei Bros

genteil 270.,277.

Grieb 1198rat !) , Bufriedenheitsbezeugung mit

beiten Eifer , 205.; Occielbe entivirft Den Bica

zut Brårung der Profilotca , 205.; Yufide definis

ben über das caute cocia , 206. 249.;

Sunitrung cines Referenzen Duo Demetoca , 206.;

,und deien Birridun , 207 Dirbant Dcheiben

:11 ;

Deferal 206. 207. ; Ceren Gefchaftsgangi 207.

Pereidtungen . 088 gingnton , 207.; Shabdaas

Mulicr juna Seferene oci terbeni crnennt, 246 .

Erzie su g 3 19 Cre!:h !! ofruttichc3 , crustaltung

ciller orjondern scoridien omiung über die Dabin

einícolagendeu Beco und Berordningen , 214.

Oversiermeiſter, durch dieſe adjabrlid vorzunens

17121 de ordentlidye Ucungen mit der to affonásigena

Stanachaft, 61.; Brugnig derſetseni zuie Eingellung

der Creratertåge , oder zur Ertheilung von Bewillis

gungen zum Ausdleiben von denidiben , 62. Un,

ſtellung , folcher für des Unterricht der Miligen , 145.;

widten , Befugniiic und Brab derſeibert , 145.; Art

ihrer Ernennung , 146.; Kleidung, 152.

Ererziertåge , Einſtellung derſelben Durch die

Ererzieruneifico mait Suzug der Geincindcverwaltung

geri , 62 .

Eramen , ſiehe: Prifungen.

Exekuzion , angedrohte , wegen den noch nicht ango

gefertigten erſten Zehntabrdazungen , 182 .; den Sea

amten , für die unfchidare Entrichtung der exſten

Hålfte des savaiters für 1805, 73, 74 .

?
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1

1

1

1

F.

Fahnen , für die Miliß , Farbe, Aufbewahrung und
Vertheilung derfelben , 151.

Farbe , der Fahnen und Standarten für die Miliş ,

151 .; der Kleidung, Ueberſchläge, Schnüre, Bors

den und Knöpfe der Milişi 152. 158. 160 .

Farnbůhler , Joſeph , don Menznau, Kriminalfino

tenz gegen denre.ben , 288 .

fafnacht, von 1806. Beſtimmung der Anzahl der

Sanztage für dieselbe , 21 .

Feldweibel , derſelben militäriſche Unterſcheidungs.

zeidien , 158 .; Beſoldung , 161 - 164

Feldmundåriter von den Militárfelzionen zulie.

fernde, 135.; Dienſtzeit derſelben , 135.; derſelben

Art ihrer Ernennung , 146. ) Kleidung derſelben ,

156 .; militariſche Unterſcheidungszeichen , 159.;

Bcrolbung , 161.164.

feverliteit , verordnete , für die Preisausthei*

lung in den Landſdulen , 204. 213.

Fenerung, öffentliche und befondere des Friedens,

ſchluſſes bon presburg , 106. - 110.

Feftregung , der Art und Weiſedes Examens für die

neu zu patentierenden Medizinsilperſoneri, 205 .

Finanzgeretfr Aufforderung zur genaueſten Erfül.

lung deffen Anordnungen für 1806. 7 .

Finanz- und Staatswirthſchaftliche Sammer , don

dieſer zu führendes, beſonderes Regiſter über die

einzuregiſtrierenden Zehnt und Bodenzinsloskaufs.

Quittungen , 45.; an dieſe zu machende Mitthei.

lung der , ohne ihre Dazwiſchentunft, erfolgten guts

lichen Uebereinkommniſſen über recurrierte Zehnte

abfchaßungen , 112 .

Finanzvorſchlåge, von dem Kleinen Rathe dem

Großen Rathe jedesmal in deſſen Herbſtfigung zu mas

chinde, 180 .

Fiſcher , Johann , von Seltwyl Kantons Aargau ,

Todesurtheil deffeiben , 194. - 198 .

1
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1

Fistal, am Appellazionsgericht, Ausnahmevom Mio

litårdienſt, 124.

Flecken Einſiedeln , Ausſchreibung einer Brandſtener

für dieſen , 54.

Formalitäten , bey der Niederlaſſung eines Nidt.

fantonsbürgers oder Fremden im Kanton Luzern, zu

beobachtende, 279.

formacionsmuſterung , Ausſchreibung für

das Militárquartier Lugern , 255.; Beſtrafung der

hierber nicht Erſcheinenden, 255.; auf dieſe von

den Gemeinden der Militärfezionen Luzon und

Münſter zu bringenden obrigkeitlichen Waffen, 256 .;
für die Militar. Quartiere Su fee und Williſaur

. 271.

Formulare , für die, wegen dem Zehntlosfaufe, zu

fertigenden Heimatyroheine , 700.; für die auszus

Fourier , militariſches Unterſcheidungszeichen deffel.

ben , 158.; Beſoldung, 161 — 164 .

frachtbriefe, Viſierung derſelben und daberige Ta .
261. - 264 .

cs

Frankreich , Verordnung der hohen Sagraßung

über die Werbung der in deſſelben Dienſte ſtehenden

Schweizerregimenter , 241.; Publikazion derſelben

245 .; vorgcichriebene Berladung der nach dieſen

Gegenden gehenden Kaufmannstaaren , 261.

franzöſiſche, Penzionen daberige Anforderung

der Schweizeriſchen Militárs am Waldneriſchenain

Geſchäfts . Burcau in Bern , 252 .

Frater , derſelben militäriſche unterſcheidungszeia

den , 158. ; Befoldung 161 - 164 .

Fremder , bedingte Cheeinſegnung innert dem Kan .

ton , 185. 186. i 311 beobachtende Formalitäten bey

ihrer Niederlaffung im Kanton , 279.

Frentorps, Errichtung eines folchen von Scharf,

royüßen für den Kauton Luzern , 142 ; Bedingniffe

zur Aufnahıne in daſſelbe, 142; Ergänzung deffel,

ben , 143. ; Befregung der in dieſes Eingetheilten

ter

1
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Treppatentcn , laut Finanzgelek uns

vom Enbegendi doon Militäraudgua , 143.; C.

Bioivaffung und Kleidung Defte beni 142. 149 .

mit Nice

ficot auf das Lurusgcrez für das Jahr 1806. , eine

Al !! örande , 7.

Freufchiesſen , Verkoth roimhe , one Bewilligung

Os Kleinen Raths , abzuhaiten , 265 ,

Frieden , non Dre$6rg , Bluesfonnung der

Soweizeriſchen Verfaring und

unabyångtgtcit durch denfelben,

Oriedensfolub, 39. 76. 77. ; duherige Beyerung?

beiterbcn , 106. - 110.; Fcgerung

Osten durch ein angemciucs

Danfeit, 106.; nähere Anord,

mung dieſes Dansfeld, 108.

ruchtpreife, beſtimmte , vir Ceifung des tapa.

ficrartigou bjuges von Grundsinfen und Schuten

für 1805 , 6 .

Fuhrwerte für die Writis , Refury user die Bete

legung derciben an den Kleinen Rathi 165.

Fuhrwefeil , Lieferung der nöthigen Sarrer und

Speitet für den Milità dienft durch die Militare

Sezionen , 135.; Lieferung der nöthigen Pferde ,

durci coen dieſelben , 163 167 .

fuglistbaler , de Leons, Prefitt , zum Mits

glied der Studien . Diretzion in Luzern ernennt,

254,

Fufi wege , in wie fern fe der Oberſtraßinſpektur uiin

, 87 .
B.

Futter - Najionen für die Truppen u . f. 10. , ſiehe :

razionen.

G.

Gaben , alljährliche, für das Zielſchieſſen der Milis

terw
orfe

n

zen , 172 .

Gaftwirthe , Bripidigung fedem ſolchen zwever

Tanztåge im Hornung , 1806. 21.; Befrenung ders

felben von der Lurusabgabe für dieſe zipep. Tanj.

tage, 21,
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attung der Fahnen und Standard
en

für die

1
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,

Miliší 151,; Aufbewahrung dieſer , 151.

Gebocner , während dem Jahr 1805. im Kanton

Luzern Verzeichniß Hierüber , 41.

Gebrechen , des Leibes zum Militaire - Dienſt une

fåbtg madeno
, ſiehe

: Leibesgebrechen

.

Geburt
, unehelicher

, bierbey
zu beobad

tende Fora

malitåten , 291 , bis 296 .

Geburtsregiſter, ſiehe: Taufbiicher.

Gebühren , wegen dem Einzug von den in den Ge.

meinden auf Arimathſdein Sißenden ehrmals gee

forderter, Verboth des fernern Bezugs ſolcher , 56 .

57.; wegen Verification der Kaufmannsgüter

fiehe: Tare.

Gegenverpflichtungen, von dem Beſitz von

Zehnten und Grwidzinſen herrührer.de, Sicherung

derſelben bey'm Losfaufe dieſer ,, 259 .

Gebait , fiebe : Beſoldung.

Gebúlfen , für fidh anzuſtellende, von den Ober .

Soul, Bezirks - Inspectoren , 210 .

Geiſtliche , deren Ausnahme vom Militaire .

Dienſt. 124.; Beſtrafung über geſegwidrige Ehe.

einſegnungen , 186 .

Geldſtrafe, fiebe: Strafe.

Gemälde , verfertigte, über den Bergſturz Spigens

bůhl, ſiehe: Spigenbüll .

Gemeindei Thal in Benton St. Gallen, Erhea

bung einer Brandſteuer für diere, 188. 189.

Gemeinden , von dieſen zu gebende Prämien für

ihre Sdulen , 213.; habenbaben die Bücher und

Schreibmaterialien für die armen , die Schule

beſuchenden Kinder berbevzuſchaffen , 210 211. ;

Pflicht derſelben , ihre armen tranfen Angehörigen

im Heilbade zu Saben zu unterſuten , 247 .

Gemeindegerichte, unterſagte Patentierung, von

Seite dieſer , der govokaten und Notarien , 14.;1

Beſtrafung derſelben durch die Amtsgerichte , 29.;

nabere Beſtimmung ihrer Rechte und Befugniſſe i

(***** )
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ſo wie der Grenzen ihrer Scrichtsbarkeit , 31.; Suets

fennung denſelben das ganze Kantongblatt , 69.;

Pricht daſſelbe ſorgfäitig aufzuheben undnöthigens

falls zu ergänzen, 70.; derſelben Publitazionen find

dem Kantons , Intelligenz. Blatte benzurücken 71.;

Uebertragung denfeiben die Bollziehung des Geſete

jes wegen den Militaire -Quartier ,Saſſen , 59.; von

dieſen benzufügendes Visa den Certificats d'origine ,

174. , ihnen biefür gebubrende Lare , 174 .; Auf

bebung der auf ſie im Jahr 1805. verlegten Vor.

raths . Requisition , 187.; Hochdorf Ernennung
,

ju deffen Präſident den Adam Uriger von Súnis

fon , 198.; Verpflichtuug zur Beybúlfeleiſtung den

Schuls Inspectoren , Pfarrern , Schullehrern u . i.w.

für die Aufnahme des Sdulweſens , 212. , von dies

ſen Quartalmeiſe einzuſchidende Rechnungen über die

Staatsabgaben , 218. 278.

Gemeindegüteri Beytrag derſelben für die zu

erbauenden Squiháujer , 204.

Gemeinderrichter , Wusnahme vom Militaire ,

Dienſt , 124 ,

Gemeindegerichts . Oberſchreiber , Wuß.

nahme vom Militaire - Dienſt , 124.

Gemeindeverwalter , Befreyung vom Militaire -

Dienft, 124.

Gemeindeverw
altungen

, haben die Ererzierplase

berzugeben , 55.; fonnen , mit Zuzug

meiſter , vom Erer : teren diſpenſieren , 62 .; Beſtra.

fung wegen gerezwidriger Zulaſtung der Ehe eines

in die Miltz Eingetheilten , 157. ; von dieſen zu ma.

chende Angabe den Zeonberen über das Land , von

weldjem die Zeontpfat losgetauft und von welchem

ſie bingegen noch in Maruir entrichtet wird , 217.;

follen , ohne hinlångliche Unterſtugung, teine ihres

armen Angehörigen zum Gebrauch der Båder nach

Baden reiſen laſſen , 248 .; von denſelben in ihrein

Streiſe zu beſorgende Bekanntmadung der Ubhaltung

der Formaztonsmuſterungen , 255 , 268 , 271, 286.;

Paicht für die Bewaffnung der Kantons - Batail

lons zu ſorgen , 257,; haben für die Sicherung der

2. Ter
zie

ć

.
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mit dem Genug der Sehnten tind Grundziuſe

perbundenen Gegenderpflastungen, bepm Lostaufe

jener , ju ſorgen , 260.

Bemeindeverwaltungs, Oberſchreiber, Befrein,

ung vom Militaire - Dienst , 124 .

Général . Zehntherrn , Verpflichtung zur Beio

ftung von 7 Prozenten oon ihren Zenten , 276 .

Genbart , Peter , des Kleinen , Raths , Ernette

nung zum Ehrengeſandten auf die Tagfazung

von 1806. , 102,

Gerichtshofe , Derreiben Berrichtungen überſicht

lich dargeſtellt, fiebe : Uebreidiútabelle ; die von

dieſen ausgebenden Poolitajionen find dem Kantonos

Intelligenzblatte bcozurücken , 71 .

Gerichts weibct , Ausnavme vom Militaire- Dienſt,
124 .

Gerandichaft
, Ernennung auf die Tagfazung

von 1806., .

Geſchäftsgang, des Erziehungsraits , 207.

Gerchåfts , Bureau , Waldneriſhed, in Bern ,

fiebc : Waldnerifdes Bureau.

Serchwachte , Stet der Stellung ibrer Vatera

ſchaftsklagen , 291 - 296 .; Art ihrer Beſtrafung ,,

291 - 296.

Gefellen , müſſen hinter die Gemeindevorſteher

ihres Aufenthaltèorts ihre Rundſchaften legen , 279..

Geſetze und Verordnungen Beſtrafung der wider

dieſe fich verfehlenden Senende . Cerigie , 29.;

über das Schulmeren , Berordnung ciner ocícndern,

gedructen Sammlung bicrafer , 214 .

Geſtorbener, im Kanton Luzern , währenb. 1805.

fummariſches Verzeichnig , 41 .

Getråneſte uer , Beybehaltung der im Jahr 1805.

auſſerordentlich verordneten , 179.

Gewehre , Verpflichtung , ein jedes Haus mit cinent

folgen zu perfehen , 150.

1
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Gewerbspatenten , für das Jahr 1806. einguts

Ioſende . 7.; Zurücknahme der durch den 5. 3. des

Beſchluſſes pom 6ten Dezember 1805. den Advo .

caten und Notarien bey den Gemeinde . Gerichtet

zuerkannten , 14.

Glaubwürdigkeit, der Aften der niedern Bes

hörden , hierfür erforderliche Bekleidung diefer mit

den Unterſchriften derſelben Präſidenten und Sdhreis

bers , 60 .

Glutz, Karl Ambros, Abt des Kloſters St. Urban ,

Ernennung zum Ober . Schul , Inspector , 237.

Goldlin , Franz Bernard , Probſt des Stifts Mün,

ſter , zum Ober - Schul. Inspector ernannt , 236.

Grad , der Militaire - Quartier -Commendanten , 144.;

der Ober , und Unter . Exerziermeiſter , 145.; zu

beobachtender bey Anſtellung eines Officiers , 148.;

militäriſche Unterſcheidungs . Zeichen deſſelben , 159.

Gratifikazionen , den Landrohullehrern von Seite

der Regierung zugeſicherte , 204 .

Grenadier - Kompagnie , Bildung derſelben
136 .

Grenzbeſtimmungi der Militårquartiere und

Seksionen , 129. - 133.; der Sdul , und Infpees

tur . Bezirke , 208. 209.

Grenzen , ftehe : Umfang.

deifen Berathungen über Steuern

und Abgaben in der jedes inaligen

Großerrath , Herbſtſitzung , 179. ; deffen Zufries

denyeitsbezeugung mit dem Eifer

des Erziehungsraths , 204,

Grundſteuer, fiebe : Kadaſterſteuer.

Grundſtück Aufſuchung der zehntpflichtigen und
,

der zehntfreyen 217 .

Grundzinfe, fiebe : Bodenzinfe.

Gutachten , über Zehntabfchaßungen , ſiehe :

Zehntgutachten.

1

(

1

1
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Gülteni von dieſen zu entrichtender taðaſterar.

iger Abzug für 1805. , 13.

Befreyung hievon für 1806., 180.;

Rachleiſtung deſſelben für 1803. 1804 .

Súltbriefe,ju. 1905 , 180.; für den Zebiniloskauf

mit Prioritet iu errichtende, gedrud

te , 26.; inuthmaſliche Verfälſchung

einer von 150. 31. Durch Xaver Sdür,

mann von Ey ; 85.

Gültigteit der Akten , ſiehe : Glaubwürdigkeit.

Gymnaſium , zu Luzern , Unterordnung einer beo

fondern Studiendiretzion , 249.; erfolgte Ernennung

dieſer Studiendiretzion , 254 ,

H.

Haber fack , die Eliten haben fich einen ſolchen an .

zuſchaffen | 157 .

såfliger , des Bernards , Pfarrers in Hochdorf, Er.

nennung zum Oberſchulinſpektor , 236 .

Hammerſchmid, Ausnahme eines in jeder bain .

merſchmiede vom Militárdienſt , 124 ..

Handel , mit engliſchen Waaren verbothen , 115.

173. 229. 230, 261,263.

Handelsmanns , welcher Contrabande mit englia

fchen Waaren treibt , Beſtrafung , 263.

Handgriffe , militåriſche , Eydsgenoßiſches Regies

ment hierüber , 171. ; unentgeltliche Zuſtellung der.

felben den Miligoffizieren , 171.

yandungspatenten , neue, für 1806. einzuld.

rende , 7 .

Handſchriften , von dieſen zu entrichtender tada,

ſterartiger Abzug für 1805. 43 .; Einſtellung derfel.

ben für 1806 180.; Nachleiſtung für 1803, 1804 .

und 1805. , 180.

Handwerksgeſellen , von dieſen zu hinterlegens

den Kundrchaften bey den Gemeindcvorfiebern ihrer

Aufenthaltsgemeinde, 379.
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Barſdier
Hårdhet } ſiehe: Landjáger.

Hauptmann, deffen Kleidung , 154. 158.; milts

tåriſches interidheidungszeiden , 158.; Beroidung ,

161. - 164.

Hans, verordnete Verrehung eines jeden ſolchen mit

ciner ordonanzmäßigen Bewaffnung , 151.

må uſer für die Landſchulen , Einrichtung un . Ers

bauung von folchen , ſiehe : Schulhäufer,

Hausse - cols , Gebrauch und Farbe derſelben , 160.

Hibam men , Prüfungsart der neu zu patentierenden ,

47.; Inſtrut;ion für deren Benehmen bey unehlis

den Geburten , 292. 295.

cbårzte, Prüfungsart der neu zu patentierenden ſ

47 .

Beilbad in Baren , Unterſtügung derjenigen Armen

durch ihre Gemeinden , weldie dieſes befuchen muſs

ſen , 247 .

Heimathſcheine, Erneuerung des Verbeths , den

auf folche in einer Gemeinde Einſipenden Einzugs ,

gelder , u . f. w. zu fordern , 56. 57 .; Vorſchrift zu

ihrer Ausfertigung, 78 , 79. 80.; Anordnung des

Drucs derſelben , 183, 184.; Beſtimmung der Care

für ihre Ausfertigung , 184. ; perordnete Hinterles

gung ſolcher von den Kantonsbürgern , Nichtfans

tonsbürgern und Ausländern , welche ſich in einer

Gemeinde des Kantons , die nicht ihre Geimathgc.

meinde iſt , niederlaſſen , 279.

Heirathen , Anzahl der im Laufe des Jahrs 1805 .

Statt gefundenen , 41.

Heirathender , Verpflichtung : fich ordonanzmaß

fig zu fleiden und zu bewaffuen , 152 , 157.

Helvetiſche Staatsgläubiger , Abführung von zehen

Progenten an ihre Anforderungen , Republit ,

Auertennung ihrer Unabhängigteit und Verfaſſung

durch den Frieden von Presburg , 39. 76. 77.

Herbſtton kursprüfungi algemeine , 297.

23.

1
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ermann , Heinrid , Entlaſſung deffelben von der

Stelle eines Präſidenten am Gemeindegericht Malo

ters , 198 .

Hinterlegung , verordnete , der Heimathſcheine

Niederlafungsſcheine und Seundſchaften von den

Nichtgemeindebürgeru , 279 .

Hinterfågeld, Erneuerung des Verboths gegen

das fernere Beziehen deſſelben 56 , 57 .

Hirsjagen , erneuertes Verboth gegen daſſelbe, 33.

Hochdorf , Gemeindegericht , Ernennung res adams

Uttiger , an die Stelle des Johann Buechmann, zum

Präſident deſſelben , 198.

Hohenrein und Renden , einsweilige Verfügung

über dieſe Komthuregen , 15. 16. 17. 18 .

Hufichmid , Befreyung eines in jeder Hufſchmiede

vom Militardienſt , 124.

Hunde , Tollwerden derſelben , ſiehe : Hundswutha

Hundswuth , allgemeine Polizenverfügung gegen

dieſe und ihre Anſteckung durd hiermit Befallene,

220 ,; Zeichen derſelben , 222. ; Vorſorgen zu ihrer

Verhütung , 220.; bey den
viermiten

urid Thieren ,Hun.

Die von tollen Bunden gebiſſen werden , 224 .; Vers

ſorgen bey an dieſer geſtorbenen Menſchen oder vera
reckten Thieren , 226.

Huppette , der Militärs , ihre Farbe , 160.

Huſaren , ungleiche Lieferung derſelben durch die

Nilitårſef ;ionen beſtimmt das Loos 135. ; Riidung

einer Kompagnie , 137.; erforderliche Eigeníchaften

eines ſolchen , 137.; Dienſtzeit, 137. ; Bewaffnung

derſelben 149.; Kleidung , 154. 157 , ; Kicidung

der Offiziers , 155 ; Bejoidung , 162, 164.; Pferde

lieferung für dieſelben , 163 164 , 165. 256. 272.

Hut, für die Militz vorgeſchriebener , 156,

Hutſchlinge , für die Mulitárs , Farbe derſelben, 160.

Hostirch , einsweilige Verfügung über dieſe Roms

thurey, 15.; Nusſdireibung der Formazionsinujte.

1

1
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rung für dieſe Militársfekzion , und jene von Müns

fter , 271 .

I.

gagd , Nuffoderung des Kleineu Raths, zu einer geo

nauen Tufficht über dieſelben , 179.

Fagdpatentin , Uberkennung der durch's Finanza

gereß verordneten , 179.

Jagr mårfte , Verboth der Verſetzung derſelben auf

einen andern Tag , 25 .

Infanterie , Bildung einer Kompagnie derſelben ,

136.; Bewaffnung, 148 .; Kleidung Tomohl der Lia

nien . als leichten Infanterie , 153 ; Kleidung der

Offiziers der Linien , und leichten Infanterie , 154.

155.; militariſches Unterſcheidungszeichen 158. ;

Beſoldung beyder , 160. 161 .

Inſpektor, der Milik , ſiehe : Miliginſpektor.

Inſpektoren , über das Schulweſen , fiebe: Ober,

chulinſpektor.

Inſpeftur, über die Straffen , Bezeichnung der dies

fer mittelbar oder unmittelbar unterworfenen Straſs

Ten und Nebenwege, 87.; Aufſtellung einer ſolchen

über das öffentliche Schulmeſen , 203 .; Hebertra ,

gung derſelben dem Erziehungsrathe, den Soul.

bezirksinſpektoren und den Pfarrern , 206.

Infpeffionsmuſterung, Ausſchreibung für das

Militårquartier Luzern , 200. 203. ; für die Milie

tårſekzionen Altishofen , Surſee und Williſaut, 267.

Inftitut,, zur Bildung der Landrchullehrer , Forte

febung deſſelben in St. Urban , 204.; Verpflanzung

nad Rufwyl , 282. - 286..

Fntelligenzblatt des Kantons , verordnete Aufo

nahme in dieſes aller gerichtlichen Publitazionen, 71.

, von allen den Komthurenen

im Kanton zuſtändigen Liegenſchaften , Beſitungen,

Gefällen und Zugehörden , 15, 17.

1

1

.

1
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A.

adafter abzug. ben Gültene Santfchriften ,,

Zehnten , Grundzinſen und bey auf Liegenſchaften

haftenden Nußungsrechten für 1805. Statt zu fing

dender, 1. -7 . Betrag derfelben , 6.; zu beffen Leie

ftuig von Zehnten und Grundzinſen beſtimmter
Preis der Produften , für 1805. , 6.; Einſtellung

delſen Entridhtung für 1806. , 180, 181.; Nachleiſtung

deffeiben für 1803.1804. und 1805. , 180. 181, 182.

Aufforderung zur Entrichtung der

für 1805, verfallenen , 73.; Be

drohung der Beamten mit Exekuzion , wegen den in

ihrer Ent ihtùng Nachläfigen , 73. ; Einſtellung ih,

res Bezirgs für 1806 , 179 , 180 , 181.

Kammers Finang und Staatsivirthſchaftliche ,
fiebe: Finanstammer.

KANON¢ n, berordnete Abfeuerung derſelben in Folge
des Presburgerfriedensſchlufes , 39.

Kanonier, Bildung einer Kanonierkompagnie, 138 ,

Dienſtzeit derſelben , 138.; Bewaffnung, 150.; Kleis

bulg , 154 , 157 , 90cf0lDung : 160 , 16 , 162, 163,

Kanonitate, am follegiatſtift Münſter , Austung

dung der Wiederbcraßung ziveyer ſolchen , 237 .

erfolgte Boazung dieſer und dreyer am Stift im Hof

266 .

Kanton , Luzern , deffen militäriſche Eintheilung ,

129; Verladung der auf dieſem in jene Gegenden

gehendenangrengeli, hannswaaren , welche an Sranfreich

261.

Kantonal. Bataillon und Kompagnie - Bildung ,

133. – 139.; Benennung 141141. ; Beſoldung

160. - 164.

Kantonal , militardienſt , Beſoldung der in dieſem

hebenden Truppca 160 - 164.; Kriegšucht füp/

tie in dieſemn lid befindenden Truppen , 167. - 170.

Kantonsblatt, Zuerfennung deſſelben , auf Redia

nung des Staats, den geſammten Ztvil , und Bos

(******)

1
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2

tigen und Bollytebmune . Bebirden Beamten un

Bedienfteten , 69 ; Aufbemaftung Oeffelbcu und Ers

gånzung des Fehlendetta 70.; Vrt ſeiner Verſendung,

40 ; Mrt ſeiner öffentlichen Befanntmadung 70.;

Eiurückung in dieſes alter Publikationen von richter,

lichen und Veripaltungsbehörden , 16.

Kantonsintelligenzblatt , ſiebe Kantons,
blatt.

Hartonsburger , wie derſelben Eheeinſegnungen

Statt zu finden baben , 185.; abwefender aus icrer

Deimgatts. Geineinde Einídreibung in die Hilig ,

126. 127.; anderer Kantone , Ebecinſegnung , 185 .

186. pon dieſen zu erfüllende Formalitäten für

ibre Niederlafung in Kanton Luzeru , 279.

Santonsregierungen , von dieſen dem Landem ,

mann der Someij alle dreo Monate zu machen.de

Angabe, über die inn ri ibrein Kanton Angeworce

nen in Militárdienst des Auslandes , 243.

Ranzlegbeamten der Regierung , Yußnahmevoin

Militardienſt , 124 .

Kapellanen u. 4. F. unb St. Emery in Nuevo !

Beſtimmung für einen Soricher und Oberlehre :

der Landſchullehrer , 282 .; Beſtimmung des Tags

ju ihrer Wiederbeſabung und Wahl 297 298 ;

Feſtrebung der Eigenidyaften für dieje Døeriehrers

ſtelle 297

Kaporal deffen militariſches,

chen , 159.; Befoldung , 160. — 164.

Kapite, für die Infanterie verordnete , 156 .

Karrer, por den Militar Sitsionen für die Milits

,

defernde , 135 ; Uuswahlderſelben , 19 Utlitz

zeit , 135.; Kleidung 156.; militariſches Unters

terſcheidungszeichen , 159, ; Beroldung , 160 .-- 164,

Rafia , der Militar , Quartiere , Uebertragung ihrer

Einrichtung, den Gemeindegerichten , 89; Beſtim,
mung der Militärgeldſtrafen für dieſe ; 170. , der

.

Daren von den des Kriegsdienſts

rencn

,
per

125.; von jenen , welche einen andern Mann ſtellen ,

;

unterſcheidungslei
s
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140. gegliche Beſtimmung über ihre Errichtung ,

Beripaltung und Verwendung , 169. 170 171.

Kaufmann , Fridolin , Lehrer an der Primarſchule

Empfehlung dem Steinen Rabi 204, fiebe!

Handelsmann.

Ke

Certificats

d'origine , 115. 173. ;Kaufmannsgüter ( Baaren , Waterfverfuing die.
y

,

pondenſeiben zu bezahlende Bia Geolihr an

der Grenze der Schweiz i 229.; cimig det

Einfuhrplåte für dieſelben ,

Riederlage låten zur Verladung der aus dem San.

ton nach Frantreid gebenden , 261. , Bifierung der

Frachtbriefe, 263 .

steller , Xaver , des Appellazionsgerichts , fiim Ges

raudtfchaftsrath auf die. Lagrabung von 1806, ( Co

nannt, 102 .

finder, Belirafung der im Schulbeſuche nadlåna

fijn , 211, 212. Beſtrafung der in abſendung

detjelben nad der Schue nadhiafiyen Eltern , 201.,
211. 212. ; wie lange diere die Schwich 311 befuchert, ; Schuleh

habert, 210 .; Berfchung die Armen mit den nöthigen

Büchern und Sdreibuiaterialien 001 Seite der Ges

mçinden , für die Edutan 210, 211. , Aufnahme

eines Verzeichniſſes iber die 1chulfávigen 211.

269. ; über dievon der Sdule ausbleibenden , 211. ;

anchelicher , Erwahrung ihrer angeklagten Våter ,

291, 292

Sirchen , in dieſen jährlich abzuhaltende , öffentliche

Prüfungen über die Bandoulen , 204 .
MUL

Kirchenſtraßen it wie fern fie der Oberfiraf.

inſpektur unterworfen ) 87 .

Kleidertradt , Verordnung gegen die allzuuppis

ge , 19..
Kleidung militariſche des Scharffchußenfreni.

forps , 143.; für die Milişim attgemeinen und be.

celor treich 52:57.158. für die Ehe eines Elften

Kleinerath , patentiert die Werboffiziers, 91. 242.

von demſelben zu treffende Vorſorgen für die Herbeh .

26
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ſchaffung der nöthigen Waffen, 130.; Dito xur brauch.
baren Aufbewahrung der Waffen der Initia , 151 .;

an diefen gehender Recours über die Berlegung der
Pferde und Fußtwerte die für den Militardienit,

165.; deſſen Begnadigungséccht über die durch das

Kriegsgericht zum Tod Verurtheilten , 169,; dein.

ſelben vorzüglich euipfohlene Anfincrtfarufcit fut

eine gute Schulpolizey , 179 ; don diefern an den

Großen Rath zu machende Finanzvoridlage , 180.;

Empfehlung demſelben den Fridolin Kaufmann ,Lehrer an der Primarſchule inlucem mann i!

,

Anabéti, Verzeichniſ der während dem Jahr 1805.

gebornen und geſtorbenen , 41 .

olarde, Farbe und Gebrand derfelben , 100%

Roller , Kaspar, von Mejjerstappel , Entlaffung als

Amtsrichter, 266.

Kollegiatſtift, ſiehe : Stift.

Kommandantent, Ernennung eines ſolchen für die
in Dienſt tretenden Milißtruppen , 11.; der Prilia

tarquartiere, Grad Berjelben , 144.; Kleidung, 152.;

Kompagnien Bildtuig der Ausjuger tu folchen für

den Rantonaldienſt 133. 139.; für den Eidsges

noſfiſchen Dienft , 139. 140.; Nangordnung deriélo

ben , 139. ; Benennung derſelben , 141.

Komthureyen , im Kanton Luzern, eingibeilige Vers

fügung über dieſelben mittelit Aufſtellung etuier aus

ferordentlichen Kommiſion , 15. 16. 17. 18. ubec

Derſeiben Güter , Einkünfte, Gefine Zugehörden
und Berdhwerden zu gebendes inbentar , 17.; Ana

legung der von Zehnt und Grundzinsloslauf ihneii

Jufteffenden Kapitalien . 16. 17.

Ronkursaudrchreibungen , vor zu Verauffala

Tenden verordnete Hufnahthe aver in's Kantonsin .

telligenzblatt 71.

Montursprüfung ausgeſchriebene , für die Pfarr.

pfrunde ufbuſen , 101. ; verordnete für die erledigten

Lehrſtaðre an Lyjáumin Luzern 205. , Arty, wie

Dieſe Konturóprufuny State zu finden habe , 205 .;

.

$

1

1

$

3

2

1

1



4

?

arißgeſchriebene får die Leutprisfterex in Williſau ;

296 297 .; allgemeine jährlich) , 297. , für die Ober

foullehrerſtelle in Sufivyl , 296. 297 , 298.

Kontrébande, init engliſchen Waaren verbotten

fiebe : englifoc $ 3adren.

Koſten aus der Zehntabichaßung cntſpringende

fiebe: Behutab aigungskoſten .

frauer, Franz Regis , Profeſſor, zum Korherrn des

Kollegiatſfifts im Hof zu Suzern mannt, 266.

Kreisbeſtimmung, hore Gemeint egerichte, ruco

fichtlich ihrer Gerichtsbarfeit und Befugniſſe, 31.
22 !

Kriegsdienſte für ausländiſche tapitulationsmap

lige Regimenter , fiebe: Werbung.

Kriegsgericht , Aufſtellung eines folchen , für den

,Befugniſſe sentido , 166.; Organiſazion und

,

Aitfchultheiffen zum Präſident Bcy deinfiiben : 168.

Sriegsführweren , ftehe : Fuhrweſeit.

Kriegstafrér riebe : Kaffe der Militárquartiere.

Kriegsſteuer , Einfordeşung der Rückſtände ders

felben 10.; der hierüber noc zurückgebliebenen Bee,

.

Kriegojucht, für die Miligtruppen im Kantonal.in

und Eidsgenoſlichen Dienſt , '167. 168. 169.:
Kriminalrentellfi gegen Karl Martin Eglin don

Rothenburg , 35. gegen fakob Bucinann bon

Hochdorf , 37.; gegen Foreph Unternårer Don

Schüpfheim , 81.; gegen Bit Bremgartner pon St.

Margarethen , 83. ; gegett Katharina Ren yon has

mikon , 97. ; gegen Unton Edrich von Bauwit

191. ; gegen Johann Firdhér von Geltwyl , Kantoins

Aargau, 194. , gigen Fohann Luſtenberger von Littau ,

273.; gegen Soit Farnbieler , von Meninau , 288.;

gogeri Xaver Schurmann von Nottwyl, 289.

Krútlitt , Martin , Pfarrer in Geis , Ernennung zum

Oberídulinipektor, 237.

Kundfchaften von den Bandwerksgeſellen zu fin .

terlegende am Orte ibier Niederlafung, 279***
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fupferſtide, über den Sturz des Bergs Spits

onbuci im Stanton Sdnosi Berboh 0 Ne 0163

anderer als der von der Regierung in Sdwng bers

ausgegebenen , 275 .

furter, Ausnahme eines in jeder Pfarr , und Stifts:

Kirche vom Militárdienſt, 124.

2.

2and , urbares, der aufdieſen haftenden Weidrechte

Nufhebung und Loslaufungi103.

Land a min ann der Soweiz balbjahrlich tries

Ton den Verivaltungsråthen Der im Dienſte Frane

reichs ftchenden Sdnocifcrrcgiinenter einzureichende

État über den Beftand dieſer Regiinenter , 243.;

teinfelden zu überreichender État von allen Kantong,

Rogierungen alle dreponate, uber die next thre

respectiven Kantonen für dieſe Regimenter Unges

worbenen , 243 .; pon diejeni init iidem Jahre den

Kantonen zu madende Anzeige , über die ben den
Sdweizerregimentern in Frankreich vorgegangenen
Dienſisveränderungeit

Landjägerſtelle , erledigter , Auskündung , 34.;

neuer ſolchen , 58 .

Landjägerunteroffiziers , Zuerkennung jeden

Derſelben das ganze Kantonsblatt , 69 .

Lanofchulen , Unterordnung der Aufricht ihrer bes
treffenden Pfarrer , 203. , für dieſe beſtimmte Prá:

mien , 204. 213. , bey dieſen jährlich vorzitnehmen.

de Prüfungen 204. 213. ; Anfang derre ! ben im

Sommer , 206. ; im Winter , 206,; jährlich zu ma .

chende Anzeige über den Anfang der Landſchulen ,

209.; Anlegung mehrerer ſolcher , 214. ; auszu heis

tende Pråmten für das Jahr 1805. , 215, ; Aumen.

terung zur Abhaltung der Sonimerſchulen , 216 .

Landchullehrer , fiebe: Schullehrer .

Landrchullehrer . Seminarium , fortzufegendes

im Kloſter St. Urban , 204. ; nach Rufiylzu vera

legendes , 282, 286.; Beſtimmung der Sapella

Igen , 213

1
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1

"

neypfrunde U. 2. F. und St. Emery für den Posſtee

ber und Oberſchullehrer defreiben , 282.283.

Landſchulweren , Unterwerfung einer Inſpettura

203, 204,

landtrairent , verordnete Ausbeſſerung der greſo

ſen von Luzern nach Batel nebend , 86. melche,

mittelbar und unmittelbat der Oberftrasinſpectut

unteridorfen , 87 .

Leben 3 niittel - Requiſizion
, Aufhebung

der in

Fahr 1805. auf die Gemeindegerichte
ausgeſchriebes

nen , 187, 188.

Ragionen für die im Militardienſt.
henden Truppen ; ſiehe: Hazionen ,

lederzeug , den Gemeinden der Militar.SeffioncLugerit und Rothenburg aus dem

habe

Benghaus verabfolgte , auf die Formazionsmuſtes

ring zu bringen , 256 .

Leibestrafen , fiebe : Strafen.

Lehrbú cher, Anſchaffung in die Schulen für die

Kinder armer Eltern , 210, 211.,

@chrſtú brei am Lpgåum in Luzern , Fertigung tot

Kontursprüfungen für ihre Wiederberagung, 205.

PibeB gebrechen , zum Militárdienſt unfähig maa

chend , verordneter Unterſuch gegen die hiermit Bes
hafteten , 120 , ; Unteriberfire Militars

don des

Dienſts Entitaffenen diciem Unterfucbe, 125. ; daherrige Ausnahme voin

monieuſt125

. ; danes

125. , Pere

regung der desnahen Entlaſſenen in die Reſerve p . 129.
Peitonitraben, in wie fern ſie der Obcrſtrasin .

ſpettur unterworfen , 87,

Leichte Infanterie, Bewaffung, 148.; Sleio

dung der Gemeinen , 153. u . 156. ; der Offiziers,

154. u. 155. , Kapute ; 156,, ;
Peutprieſterey in Biüifan , Austündung des

Wahltages für derſelben WiederBerapung und der

Daherigen Konkursprüfung , 296, 297,

1
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188. 189.

>

1

Liebesfteuer , für die Brandbeſdådigten des Fles

kens Einſiedeln im Kanton Schwor , 54. ; Der

Gemeinde Ibal im Kanton St. Gallen i 188. 189.

Lieferung, die , der $ ufaren durch die Militar:

Sefgionen beſtimmt das Loos , 135.; der Reit . Baft:

und Zugpferde für die Miliş 163 ; über deren Bers

legung an den Kleinen Marb Statt findender Re.

turs , 165.

Siegen daften , von dieſen zu entrichtender ka .

daſter , ſiehe: Kadaſterſteuer ; der Komiljursen

iin Kantou Luzern, Aufnahme eines Juventars

biecúber , 17.

figien . Infanterte , Bewaffnung , 148 , ; leis

duug derGemeinen , 153. 156.; der Offiziers, 154.

155.; Sapute , 156.

lifte, über die waffenfähige Mannſchaft auf:
funehmende , ſiehe : Militårlijte.

littau, Gemeinde , Verrebung aus

zion Luzern in jene von Rothenburg , 219,

Loos , das , beſtimmt die zu liefernden Hufaren , 135.
Lostauf der Zehnten , von dem Nugnießer

mitrele

barer und unmittelbarer Staatszchnten zu erftat,

tender Beridt über die daberigen Abſchakungsguts

achten ; 44.; Einregiſtrierung der von dieſem ver.

rührenden Quittungen by der Finang , und Staats.

wirtbfchafiliden - Saminer , und Ausnahme von der

zu bezahlenden Einregiſtricrungsgebühr, 45.; Vers

pflichtungen des Zehntherrn zur Losſchlagung der

ren Zehntrechte hierfür, mittelft Anregung einer be

ftimmten Summe, 66. 112.; der' in Wảidern und

auf urbarem Binde haftenden Weidredite , 103.; bey

Erfolg des Zehnts Lostaufs zu ſichernde Gegender

vflichtungen weldie mit dein Scontrechyte verbun,

den ſind , 259.

Lostaufsſchatzungen bep Zehnten , ſiehe :

abrdaßungen .

Bostauffu in me, bey 3chnten hiervon durch die

General . Zehntherrn zu bezahlende Rieben Prozent ,

275.
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1 !

Boschlagung , der Zehnten , von Seite des Zehnt.

herrn um eine fire Kapitalſumme , 66. 112.

Lottenbach , Anton , Profeſſor , zum Mitglied der

Studiendiretzion ernennt, 254 .

Lorch , Anton , von Wauwyl Kantons Luzern , Todes.

urtheil , 191. - 195 .

Luſtenberger, Johann , von Littau , Kantons Lus

zern , Kriminalfentenz; 273.

Luxus a bgabe, Sefreyung hiervon der Wirthe für

die denſelben im Hornung 1806. bewilligten zwev

Tangtåge, 21 .

Lurusgeſetz , nähere Anleitung und Anordnung

deifen Vollziebung , 19. 20 .

Lutuspatenten , Aufforderung zur Einlöſung der.

felben für 1806. , 7. 8 .

Luzern , Verzeichniß der in diefem Kanton , während

dem Jahr 1805. Geborn n , Seſtorbenen und erfolo

ten Eben , 41 , 42.; Landſtraße , große nach Barel,

Ausbeſſerung 86.; Kantons , Delfen militariſche

Eintheilung , 129.; Militárquartiers , Inſpetzions.

Muſierung deſſelben : 200. 203. Verreßung in dieſe

Nilitárfetzion der Gemeinde Bittau , 219 ; Formas

zionsmuſterung dieſes Quartiers, 255 , ; auf dieſe von

den Gemeinden dieſer Militárſeegion zu bringende 05.

rigfeitliche Wiffen , 256 .; über das darige Lyjáum und

Gymnaſium , nfſtellung einer besondern Studien ,

Diretzion , 249. ; erfolgte Ernennung derrelben, 254.

Amsgericht, Entlaſſung aus dem ſeiben des Kaspars

Koller von Meyersfappel 266 , ; Ergänzung deffelten

durch Dominif Buoholzer von Horw 265 ; Kolle.

giatſtift allda , Beratung dreper Kanonitate an dem

felben , 266 .

Lojau ma , in Luzern , verordnete Konfursausſchreibung

für die an dieſein erledigt werdenden Behrſtühle

205.; für die Art ihrer Bewerkſtelligung von dem

Erziehungsratbe zu machende Vordlåge , 205.;

Feſtlegung einer eigenen Inſpektur und Studien

Diretzion über daſſelbe , 249. ; erfolgte Ernennung

dieſer , 254.

(* 7)
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Majdr der. Tambouren , ſiehe: Tambour-major

militäriſches Unterſcheidungszeichen eines Majors

158 .; Beruldung 160. - 164.

Manoeuvres , der Iruppen , Eydsgenoffiſches Regle

ment hierüber ; 171 .; Unterrichtung in dieſen , 171 .

Mannſchaft , waffenfähiger, Aufzählung, 11, 63.

126. ; Anordnung der alljährlichen ordentlichen

Waffenübungen für dicfilbe durch die Ererziermeis
fter , 61.; angeworbener in fremde Dienſte Ein.

ſchreibung , 92. 243. ; Eintheilung in Refruten ,

Auszuger und Reſervekorps , 127. ; der jungen

Becydigung bey den Militaires - Mulierungen 172.;

der in den Kantonal. Bataillons fich befindenden

verordnete Bewaffnung , 257. ;

Mannſchafter odel , zu bildende über die Mili.

taire - Aufzählung , 11. 12. 13. 63. 126. 127 ; geo :

brudte und unentgeldliche Zuſtellung perſelben dem

Ober . Inspector der Miilig , 171.

Manufaktur waaren , engliſcher, Verboth, fiehe :

Engliſche Waaren.

Masteradengeben , Erneuerung des Verboths
gegen daffelbe 33 .; Beſtrafung dejen Ueberſchrei.

tuite , 33.

Materialien , zum Edireiben für die Schulen ,

Anſchaffung Oerſeiben für die Kinder armer Eltern ,

210.

Mauthbeamte: fiehe : Suſtbeamte .

Midcben , Verzeichniß der måtrend dem Fabr ,

1805. gebornen und geſtorbenen i 41 .

Måben in den Wäldern, Verboth deſſelben , 199 : 200 .

manner; Verzeichniß der irahrend dern Jahr 1805 .

verſtorbenen , vereberidien und unperiheligjien , 41 .

Mårtte , fiebe : Sabrmårfie.

Medizin alegerfonen , Feſtlegung der Art und

Weiſe der Prüfung fur die nun zu patentiereni.

den , 47.

, :

.
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Menic en , von tollen Hunden gebiffen , Poligen,

Verordnung wegen denſelben , 220.; Heilung role

der , welche arm ſind , auf Neqnung des Staats

220.; Vorſorgen wegen den an der Hundsmuth

geſtorbenen , 226 .

Meyer , Ludwig , Pfarrers in Wangen , Ernennung

juin Obers Inspector des 7ten Schulbezirts, 237 .

Militaire - Aufzählung , hierüber zu führente

Regiſter , 11. 12. 13. 63. 126. 127.; Art ihrer Bei

werfftelligung, 126.

Militaire - Beam ( u ngen , Ernennung zu fol

chen , 146 .

Militaire . Beroldung, ſiehe : Beſoldung.

Militaire , des Kantons , fiebe : Milig ; Contin .

gent für den Eydsgenolfiichin Diruſt , Bildung i

139. 142. ; Einrottung in dieſes der eingeſeſſenen

Schweizerbürger 125.

Militaire Dienſt, dieſem Unterworfene , 123.;

Ausnahme hierbon im allgeincinen , 123. 124, 125.;

Befrening hiervon der Geiſtlichen 124; der Mits

glieder des Kleinen und Großen Raths 124 ; des

Fiskals ain oberſten Appellazions Gericht , 124.;Oberhrinderichter 124.; der Sencin ',

der Amts .

deverivaltungen 124.; des Staatsſchreibers und der

Staatskanzley - Beamten , 124.; der Staats , und

Gerichtsweibcí, 124,; der Oberſchreiber der Hintos,
Gein inde. Gerichte und Gemeinde - Verivaltingen ,

124.; der Poſtbeamten , 124.; der Zolleinnehmer ,

124 .; der geſchwornen Viehårzte , 124. 3 eines

Müllers in jeder Mühle , 124 ; eines Küffers in

jeder Pfarr- und Stiftskirche, 124.; eines Samids
in jeder Huf , und Hammerſchmiede , 124 .; der

patentierten Schiffeute, 124 ; Beſtrafung der Vers

heimlichung der dieſem Unterworfenen , 126 ; Uns

terricht der Milizen in demſelben , 171.

Militaire - Eintheilung des Kantons in Quar .

tiere und Sefzionen , 129 ,

Militaire- Fuhrweren ; ſiehe : Fuhrweſen.

Militaire -Gericht , fiehe : Kriegsgericht.

1 .;
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Militaire . Grad , der Quartier - Commandair

ten , 144.

Militaire -Karre; ſiehe : Kaffe der Militaire

Quartiere.

Militaire - Sleidung , für die Miliz im allge.

meinen und beſondern , 132. bis 15 . ; haben die

zur Ehe Schreitenden fchon zu beſigen i 157.

.Rodeſ.

in ieder

Gemeinde , 135. ; Dienſtzcit , 135. ; Kleidung /

156.; militairiſches Unterſcheidungszeichen derſelben ,

160.; oder Reglement für die Truppen fiebe :

Reglement.

Militaire . Organisation, ſiehe: Milige

Militaire -Pensionnaires , Zurückforderung ders

felben durch fie dem Waldneriſchen Geſchäfts, Bu

reau übergebenen Daherigen Anſprachstitel , 252.

Militaire- Quartier, , und Sozions. Duſterungen ,

ſtehe : Muſterungen.

Militaire -Quartiere , Eintheilung, 129 bis 133.;
Aufſtellung einer Kriegskaffe in jedem derfelben 169.;

Rangordnung 129. - 133.; von dieſen zu ficfern .'

de Pferde und Fubriverfe für das Militaire : 164.;

Ausſchreibung der Muſterungen für dieſelben , fiebe :

Muſterung; derſelben Ausgleichung, 219.

Militaire , Quartier Karien ; ſiehe: Kalle

der Militaire - Quartiere.

Militaire - Razionen Vergütung derſelben in

Geld , 163 ,

Militaire. Schnüre , ihre Farbe, 160.

Militaire.- Sefzionen , Eintheilung, 129. bis 433.;

von dieſen zu liefernde Huſaren 135.; Korrer und

Spetter , 135.; zu ſtellende Pferde und Fuhrwerke

für den Militaire - Dienſt , 164.; Ausgleichung der

Militaire - Seffionen Luzern , Rothenburg , _ Rufa

mol und Schüpfheim , 219.; für dieſe ausgedrie.

bene Muſterungen ; fiebe : Muſterungen .

1.1
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Milita irc- Strafen in Geldi gegen die zum

Unterſuch ihrer Leidesgebrechen nicht Erſcheinen .

den , 120.; für die Militaire - Quartier Kaffen

.;Erfdeineriden für die bey den Muſterungen nicht

i 255.

Militaire -unterſcheidungszeichen , bey der

Miliz , 158. bis 161.

Militaire - Bergehen , Beſtrafung 167. —- 170 .

Militaire -Werbung, fiehe : Werbung.
Militaire- Weren , allgemeine Verfügungen bier ,

ůber , 156 , 158 .

Nilizi Formierung neucr Mannſchaftsrodel über dies

felbe und deren Einſendung, 11. 12. 13.63.126.127. ;

perpflichtete Beyhülfe der Pfarrer zur Aufzählung

der waffenfähigen Mannſchaft durch die Tauf- und

Ehe Regiſter , 11 .; neuer Unterflich über die , les

gen Leibesgebrechen , aus dieſer zu Entlaſſenden ,

120.; Unterricht derſelben in den Waffen und

Manoeuvres , 61 , 171. 172 .; gerezliche Organisation

derſelben , 123. - 172. bedingte Einſchreibung

der Schweizerbürger in diefelbe , 125 .; der von

ihrer Geimathsgemeinde abiverenden Kantonsbürger ,

126.; in dieſer tann niemand Officier - Stellen aus,

fchlagen 125. 147.; Reserve derſelben , 127. 128 .

129. 142.. Bildung und Eintheilung deren Uusjů,

ger in Bataillons und Compagnien , 133. ; in dieſe

zu liefernde Huſaren beſtimnit das Loos. , 135.;

Ebeeinſegnung bedingte , der in dieſe Eingetheilten

157. , für die ſorgfältige Aufbewahrung derſelben

Waffen zu treffende Vorkehrungen , 151 .; verord,

nete Bewafnung oder in den Kantonal , Bataillons

ſich befindenden Mannſchaft , 150, 151. 257. ; für

dicre zu liefernde Pferde und fuhren , 163 , 167.

Aufſtellung und beſtimmte Bc.

NilizsInspector, fugniſſe, 144.;

Ernennung, 146.; Militaire -

Milig. Inspectur, Kleidung beſſelben , 152.; Un,
terſcheidungs Zeichen , 158.;

Straffompetenz, 167. 162 .;

1
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1

Milistr uppen , deren Heroldung im Endsgenoſſis

ichen Dienſt , 160.; im Kantonal . Dievſt , 160.

164.; Lieferung der Reit ,, Zuge und Baft - Pferde

für den 1ten und eten Ausjug derſelben , 163 .

Miffallensbezeugung, der Regierung über die

zu niedrigen Schentabſchapungent, 66.

Mitglieder , der Studien . Direction am Gymnasium

"und Lycaeum zu Luzern , erfolgte Ernennung , 254

Mittheilung, der nicht unter den Augen der Fi.

nanj. und Staats Wirthſchaftlichen Kammer erfolg .

ten Ausgleichungen über appellierte Zehntabichat.

zungen , 110 .

Mohr , Melchior, Canonicus , ernannt zum Rektor

Gymnasii und Lycaei in Luzeri , 25.1.

Morer , Lauren }, Ehrenkapellans in Romeríchwyl

Er ennung zum Chorherrn Des Collegiat - Stifts
Münſler , 266.

Muller , Ausnahme eines in jeder Mühle dom

Militaire - Dienſte , 124 .

Múller , Jofeph Ernennung zum Pfarrer von

Ufyuſen , 198.; Ernennung zum Ober - Inspeco

tor des achten Schulbezirf8 , 237.; Thadtaus ,

biſchöflichen Commissairs , Ernennung zum Ober .

Inspector de 1ten Schulbezirf3 , 236 .; Ernennung

,

Canonicus am Collegiat - Stift im Hof zu Lu,

jern , 266 .

Můblen Strafen , in wie fern ſie der Obers

Straß - Inspectur unterworfen , 87.

Můnſter , Austündung der Wiederbefaßung gwener

Canonicate ain dortigen Collegiat - Stifre , 239. ;

Ernennung zu dicien des Leutpriefters

Sgna; Zurgilgen , und Kapellans Loren Moſer ,

266 .; Ausſchreibung der Formazions - Muſterung

für dieſe Setjionen und jene von Hyjlirch , 271.

Muſterungen anzuordnende , 172.; bey dieren

Statt zu findende Beerdigung der jurgen Mann,

ſchaft , 172.; der Inspection , ausgeſchriebene, für

das Militaire - Quartier Luzern , 200, 209.; für die

1

:

im Refer
ent des Erzie

hunea
Ernen

nung

1

erfolgte

9

1

1 I



LV

Militaire - Setjionen Altishofen , Surſee und Willis

fau , 267 ; der Formation , ausgeſdriebene, fúr

das Miliz- Quartier Luzern , 255 ; für die Mili.

taire - Quartiere Surſee und Williſau , 271 .; einer

Organisations -Muſterungfür die Militaire - Setzioa

men Rußmyi und Schüpfheim , im Militaire - Quars

tier Entlebuch , 286 .

N.

Nachleiſtung , des Kadaſters für 1803 , 1804 und

1805. , fiebe : Kadaſterſteuer.

Napoleon , des franzöſiſchen Kayſers , Zuficherung

über die Unabhängigkeit der Schweiz und ihre Ver .

faſſung. Ynerkennung auf den Presburger -Friedens.

Schluß begru.idt , 76. 77,; Eugens Vermählung mit

der Prinzeſſin Auguſta von Bayern , 76. 77.;

Neben. Strafien's und Wege , in wie fern ſie der

Oberſtraß : Inspectur unterworfen , 87.

Neutirch , Verießung dieſer Gemeinde aus der

Militaire - Setzion Rothenburg in jene von Rufe

wyl, 219.

Neuverebelichte , im Kanton Luzern im Jahr

1805., 42 .; verpflichtet zuiť Selbſtbewaffnung und

militáriften Kleidung , 150 , 157.

Nichttantonsbürger , Einſchreibung in die Mia

liz , 125. ; bedingte Ebeeinſegnung , 155. 186 .

Niederlagsſtåtte, angewieſene , zur Verladung

dir nach den an Frantreich angrenze.Den santos

nen gebenden Kaufmanns , Wagren . 279.

Niederlasſungsscheine, Fremder und Angelo,, ,

riger , hinter die Gemeinde des Aufenthaltsorts zu

legen , 279.;

Notarien und Advokaten , Vantentierung durch die

Gemeinde- Gerichte widerrufen ; 14 .

, der porn Staate mittelbar und uit.

mittelbar abhängenden Zehnten haben über deren

Loskaufsabidazungen Bericht zu erfatten , 44 .

1
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1

Nutzungsrechter auf Liegenſchaften haftend ,

von dieſen zu "entrichtender kadaſterartiger Abzug ,

fiebe : Kadaſterſteuer.

2.

berin (pettor der Milig , Anfftellung und Bes

ftimmung defien Barridrungen und Befugniſſe 144.;

Ernennungsweiſe, 146.; Kleidung, 152. Unter ,

fcheidungszeichen , 158,; Straftonipetenj, 167. 168.;

demſelben unentgeltliche Zuſtellung der Mann daftse

rödel , 171 .

Oberlieutenant , deffen militariſches Unterſchei.

dungszeichen , 158.; Beroldung , 160. — 164.

Oberſchreiber, der Amts , und Gemeindegerichte

und der Gemeindeverwaliungen , Befregung vom

Militárdienſt , 124 .

Oberſchulinfpettoren , Aufſtellung 204.; Be.

ſtimmung ihrer Anzahl 206.; derſelben Befugniſſe

und nichten 209. 212. 213 .; fich zu wählende Geo

.; von dieſen zu beſorgende Austheilung

der Prämien für 1806. , 215, 216 .; erfolgte Ernen .

nung derſelben , 236 , -239.

Oberſchulinfpetturen , Aufſtellung von zehen

für den Kanton Luzern , 206. 209. -

Oberſchullebrer, für die Unterweiſung der Lande

ſchullehrer, Beſtimmung der Si . Emery und U. L. F.

Pfründe in Rufwyl für denſelben , 282; ; Austuna

digung der Konfursprüfung und ihrer Gegenfånde

für dieſe Stelle , 297. , Ausfündigung des Wahla

tags für dieſelbe , 298 .

Oberſt , deſſen militariſches Unterſcheidungszeichen ,

158 .

Oberſtlieutenant , deffen militäriſches Unter ,

ſcheidungszeichen , 158 .; Beſoldung , 160, 161. 163.

(

Oberſtraßı { žinipettur, Aufforderung zu Ausbelīca
rung der großen Landstraße von Luzern nach Bas

fel, 86, ; Bezetonung der mittelbar und unmittels

hülfen , 210
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1

bar , bedingt und unbedingt unter deren Aufſicht

ſtehenden otraßen und Nebenwege: 87.

Obrigkeitliche Preiſe für die Schulen ; 204. 213 .;

auszutheilende , für das Fahr 1806. , 215, 216.

Offiziere, Art ihrer Ernennung , 146.; deren

Dienſtzeit, 147, ; zu beobachtender Srad bey deren

Anſtellung , 148.; deren Bewaffnung , 148. 150.;

Kleidung Derſelben , nad) den verſchiedenen Wafa

fen , 154 , 155,

Beſoldung , 160 . -_ 164 ; unentgeltliche Zuſtettung
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bung, fiebe : Werboffizier.

Offizierſtellen , fónnen für den Militdienſt von

niemand ausgeſchlagen werden . 125. 147. ; Bes,

ftrafung der dieſe Ausſchlagenden , 147 .; Entlaſ

ſung don folchen , 148.

Ordonanzen , ( Bothen ) militäriſdie, fiehe: Mis

litårordonanzen ; militariſche oder Reglement für die

Handgriffe, u. ſ. w . , ſiehe : Reglement.
. .

Organiſasion , der Milit , neue geresliche , 123. -

172 .; und Befugniſſe des Kriegsgerichten für den

Kantonal, Miitärdienſt , fiebe : Kriegsgericht.

Organiſazions,Muſterung, ausgetündigte für

die Sezione , Rusivyl und Schüpfbein iin nii.

tårquartier Entlebuch , 286.

Original, Anforderungstitel der Penzionirten von

Frankreich und Piemont , Zurückforderung vom

Waldneriſchen Bureau , 252,

1

1

P.

Pa , für einen Rettutentransport , auszuſtellender ,

95. 242 .; deſſen Viſieruir ben Durchreijung eines

Kantons durch die Polizepbeamten , 95 , 244.

für 180$. neu einzuldrende , für Hand.

lungsgewerbe und Luxuisartikel : 7. ;

Patente für die Berboffiziere, Ertheilung und

Erneuerung , 92.244.; für die Jagd ,

(

geſebliche Uberkennungderſelben
Jagdi

( * 8)
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1

Pateitierung, der Øvokaten und Notarien durch

dic Gemeindogeridte, aberfaunt , 14.; neuer Me.

dizinalperſonen , und Softiezung der Art und Weiſe

ihrer Prüfung , 47.

Baternitåren , unehelicher Art der Stellung ,

Dancrigen Eripahrung und Beitreftina, 291 , 293 .;

der diesfalis Betiagich , Betangung und Beſtrafung

* 291. 2917,

291.29
Paternitåtsflagen , Art ihrer Stellung und

Ermabrung, 29.1.293 .

Penzionirten , der , franadiſchen und piemonteft.

fdjen Zurüctforderung ihrer Penzion originaltitel

oon Waldneri ühen Bureau in Bern , 252 .

Penzion s originaltitel, der franzöſiſchen und

piemontefilden Renzionirten Zurüdforderung vom

Waldueriſten Bureau in Bern , 252 .

Pertin.enzien , der den Kommenden im Kanton zu .

flebenden Aufnahme eines Verzeichniſtes bierüber ,:

-15 . 17 .

Pfarre von Ufhuien , anggitindiate Prüfung

Pfarren Wiederbejagung in der6.101.;
Diep

h8

zu ibrer Wiederherakiing 101. , erfolgte

Müller , 198.

Pfarrer , der Verpflichtung zur neuen Militar

afzan durd) Vorideifung der Geburts , und

Egeregiſter mitzuivirtcu , 11. ; Beſtrafung über gereş .

pidriac Checinjegligegen , 186.; Uebertragung die

fen die erite Auflicht über das Schulweſen , 206 210.

ºfertei zu liefernde , for den Kantonal-und Eý88.

genomliiden Mittardienk , 163, 167 272 .

Þfevdeausbebung , zum Dienſt des Vaierlandes,

166.

Pferdelieferung, lanit Militár Organiſasion ,

163. - 167.; für den iten und 2ten Endsgenoſſis

Tchen Anding 163. Rekurs on
,

gegen die daberigen Beriegungen , 165.

1

1



LIX

1

!

ܪ

Pfoffer , Konrad Leonz von Luzern , Mitglied des
,

Kleinen Raths, in die auſſerordentliche Kommindes

Kommiſſion ernannt, 15. 17 .

flanzſchule für die Landſchullehrer , Anlegung

in Rußwyl , 282 ..

Pflichten , der Amtmänner , wegen den Werbun .

gen für fcemde Kriegsdienſte, 92. 93. ; des Oberina

fpeftors der Milißen , 144 .; der Quartier: Koinman .

danten der Miligen , 114 .; der Ober , un Unter.

ererziermeiſter , 145.; der Tambouren ihre Troms

meln zu unterhalten , 162.; der Altſdultheisen , als

Präſident des Erziehungsraths, 207.; des Vizepräſis

denten deſſelben 206 ; 068 Riferents am Ergies

hungsrail ) , 206. 207. 208 .; der Bezirksſchulinſpet.

toren , 215. 216.; der Studiendiretzion am Gymnas

Ruin und Lyzáum zu Luzern , 249. 250 .

Pfrůnden , auf den Kollegiatſtiften zu Luzern und

Munſter , fiebe : Kanonifate ; der Pfarre ufburen ,

fiebe : Pfarrey); St. Etern und u. 2. F. in Rug.

wol , beſtimmt für einen Oberlehrer der Landſchule

lehrer , 282.; Ausſchreibung ihrer Wiederb.faßung ,
298 .

Piemontefiſcher Benzionirter Original . Penzions.

ſcheine , Zurückforderung von Waldneriſchen Bú.

reau iu Bern , 252 .

Plåtge , fir die Einfuhr der Kaufmannsia iren ,

ſiehe : Elufuhre pluize ,

Einpfrolung einer vorzüglichen dem Kleis

Polizeyi nen Ratb) wegen der Jagd 179.; für die

Schulen des Kantor:3,211.

Polisen anſtalten , gegen die Kontrabande mit

engliſchen Waaren zu treffende an der Brenje dec

Schweiz , und daher auferlegte Vilagebübr den ein.

gebenden Kaufmannswaaren , 229.

Poligenbeamte, von dieſen zu viſierender Reis

fepaß eines Refrutentransports , 95. 244.

Polisey , Reglement für die kapitulazionsmårligen

Militärwerbungen , 91.; Verordnung gegen die 1

1



LX

Hundsivuth und die damit befallenen Menſchen und

Thiere , 220 .; wegen den einzuführenden Kaufmanns.

wuareil , 229.

Poſtbeamten , der , Ausnahme vom Militárdienst

124 .

Poftveroconung des Kantons Aargau , vom Gten

Honum . 1806. , 176.– 179.) .

Preis , beſtimmter, der Früchte und Produkte zur

Ertrichtung des Kadajterabzugs für 1805. von dies

jen , 6 .

Preis austheilung , angeordnete , für die Lands

(duler 204. 213.; bierbey Statt zu habende Fever.

lichkeiren , 213 ; feitgefeßt auf das Ende der Son.

merſchulen , 215.

Preiſe verordnete , für die Landſchulen , 213. ;

non der Regierung gegeben werdende ,

213. ; von den Gemeinden , 213 Bes

Pråmien,
ſtiin ung ihrer Anzahl 213 .; Beſtims

mung des Tages und der Feuerlichkeit

für ihre Rustheilura ,, ; auszuthei.

lende, für das Fahr 1806. 215. , Art iha

rer Vertheilung, 213. 215 , 216.

Präſident Jeder Behörde bat derſelben alten zu

unterſchreiten , 60 .; für di78 Gemeins

degeriat Dochdorf, Entlaſſung als

folchen des Johann Gudmann von

Präsidiumschdorf , 198.; Ergänzung durch

, 198 .;

1

1

Udamendimitit3 , 168.; des Erzie.

hungsrath , 207.; Der Studiendirct.

gidit , 249 .

Presburger FriedensTchluß, anerkennt die Un.

abyängigkeit der Soweiz und ihrer Bundesverfaj.

furg , 39. 76. 77. ; Fegérung deifelben durch ein

Dantfeit , 106.108.

Prioritåt8 . Gúltbriefen , für den Zehntiostauf,

* Verlauf gedrukterfolder durch das Stempelbd.
reau , 26.
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in dieſer , des a

I

.

Primarfdule , vorzüglide Empfehlung des Lehrers

Kaufmann , dem Kleinen

Nath, 204, 205.

Produkte , gehnt und grundzingartiger , Preisbe.

Atimmung, zur Entrichtung des Kadaſterabzugs für
1805. 6 .

Profeffurftellen, am Lygåum in Luzern , Hus,

schreibung ben ihrer Erledigung , 203.; angeordnete

Kontursprüfung für dieſe , 205.

mi

Profoſeri , bey der Militz, Kleidung und militária

ſches Unterſcheidungezeichen , 169.; Beſoldung ,

160 . 164 .

Proturatoren und Advokaten , Patentierung duro

die Gemeindegerichte , aberkennt , 14 .

Protokoll , Errichtung eines beſondern , zur Eins

regiſtrierung der vom Zehnt - und Grundzinsloškauf

berrührendeu Quittungen , 46.

Progente , an die helvetiſchen Staatsigaubiger zu

bezahlende zeven , 23. ; von den Zehnten zu leiſten .

de durch den General Zehntherrn , 276.cung

der neu fui patentierenden Medizinale
,

Perſonen und Art derſelben , 47. ; ausgeſchriebene

für die Kandidaten zur Ufarre Ufbuſen, 101.; ans

i jabrliche für die Bandſchulen , 204 213.;

verordnete, für die erledigten Rebrítühle am Logåuin

zu Luzern / 205. Feſtießung des Plans hierzu;

durch den Erziehungsrath , 205. ; ausgeſchriebene

für die Prutprieſterev zu Wittiſau , 296 .; atgemeine

für den Herbſt, 297. für den Oberſchullehrer zu

Rugwol , 297 .

Prüfungstag, angcreşter , für die erledigte Pfarre

uifhuſen , 101.; für die erledigte Leittprieſterey

zu Williſau , 296.; zur allgemeinen Herbſtfonfurs,

prüfung, 297. ; für die Oberſchullehrerſtelle in Rug.
wyl 297 .

Publikazion , verordnete, des Kantonsblatts , 69.;

des Endsgenoffiſchen Werbungs . Reglement für die

Soweizerregimenter in franzöſiſchen Dienſten , 241,

geordnet
e

1

1



LXII

Publitazionen , gerichtliche, wegen Konkurren ,

Verrufungen , Bevogtungen u . r. w , verordnete Eins

rückung in's Kantons, Intelligenzblatt , 71.

1

1

1

133 .

Quartier , Commandanten , Aufſtellung für die

Miliz und die Beitrinmung ihrer Befugnisſe und

Wichten . 144 .; Grad derſelben , 144 .; Kleidung

und Bewaffnung , 152 .

Quartier: Militaire, Raſa , den Gemeinde . Gerich .

ten übertragene Vouziehung des Gefeßes über ihre

Errichtung , 19. , nåiere Beſtiin mung über ihre

Errichtung , Verwaltung und Verwendung 169.
172 .

Quartiere , militariſdhe, Eintheilung des Kantons

in folde, 129.; Winfangsbeitimmung derſelben ,

130. ; ihre Rangordnung , 129. -

Quartiers Militaire - M : ſterung:n , fiehe: Muſles

rung

Quistungen auszufellende , für die erhaltenen

Zehntabroagungsgutachten , 27.; vom Postauf der

Zehnten und Grundzinie berrúhrend einzudreibris

de ben der Finanz- und Staati , Wirtyſchaftlichen

Sammer, 45 .

N.

Rangordnung , det Militaire Quartiere 129.;

der Militaire . Sitionen , 130.; der Compagnien .

139.

Rath , Kleiner ; ſiehe : Kleiner : Rath.

Rathoglieder, jenir des Kleinen und Groſſen

Raths, Enthebung vom Militardienſt , 124.

Ragionen, der Lebendmittel für Truppen und Pfera

de , Gattung uub Servidt derſelben 162. 163. ,

Vergütung derfelben in Geld , 163 .

Rechnungen , von den Gemeinde . Gerichten zu

gebende , fiebe: Bilanzrechnungen .

Rechnung 8. Ablage, über die Militaire , Quartiers

Xafſen , 170. 171.

.

1



LXIII

1

ce

Rechte, den Gemeinde. Gerichten zuſtehende , nåber;

erläutert , 31 .; der Zehntherrn mufen von dieſen bey

appellirten Zehn abidaßungen um eine beſtimmte

Summe losgeſchlagen werden , 66 .

Referent , auf : eftellter , beyni Erziehungsrath , 206.

Prichten deffelben, 207, 208 .; Ernennung des Obad ,

daus Müller , biſchöflichen Kommiſſars , zu dieſer

, 246.

Regierung, derſelben Misfattensbezeugung über die

zu niedrigen. Sehntabrdışungen 66.; dicſelbe pas

tentiert die Werb , Officiers, 91. 22.; von dieſer

an die Landiculen gegeben werdende Prámien ,
213.

Regiment, Srarferifdies in Spanien , lustündung

der Wiederbefatzung der an dieſem erledigten Unter,

lieutenants : Sicle, 59.

Regimenter , tapitulazionsmåfiger, Verzeichniß der

in dieſe Angeworbenen', 92. - Rekrutierung für dieſel,benim

homo abre an den Landammann derben , fiebe: Werbung ; uber deren Starfe miti

Sdwci; von den Verwaltungsråthen einzufinden ,

des Verzeichniß , 243.

Regifter , zurückgebliebener , von der Kriegsſteuer

Ennforderung , 10.; zu führende über die neue Aufg

gåhlung der Mannſchaft , 11. 12. 13. 63. 126 .; zut

benen , 9272 ore in fapit, frende Dienſte Angewoc

benen , 92 : 243 ; über die Getauften und Eben , 11 .

Reglement, über die kapitulationsinåkigen Wers
bungen in der Sdweiß , 91. 241 .; Endsgenoiji.

ſches für die Handgriffe und Manopres der Mis

liz , 171 .; Zuſtellung dieſer in wie der Militår - Drs

donanzen unentgeltlich den Mitgoffizieren , 171 .

Reiſepas , ſie he : Pab.

Reitpferde , Lieferung für die Militz . Truppen ,

fiebe : Pferdlieferung.

Retturs an den Kleinen Ratb , gegen Pferde und

Fuhrwerks : Verlegungen , quin Behuf des Militárs

Dienſts , 165 .

1

1

1



LXIV

Refruten , die für die kapitulacionsmåfigen Schmeia

ger Regimenter müſſen dem Amtmanne zur Eins

ſchreibung vorgeſtellt werden , 925 Transport der .

fcben , wie er geichehen ſoll , 94. 244. ; Eigenſchafe

ten für ihre Aufnahme unter die Schweizerregimen .

ter , 241.; Bildung und Eintheilung derſelben für

die Miliş , 127. 128. 129. 142.

Refrutierung , ſiebe: Werbung.

Rettor , Guinnaſii und { nzát, iſt der Präſident der

Studien . Diretzion , 249.; Verrichtungen defeiben ,

250.; Ernennung des Melchiors Mohr , Chorherrs

in Luzera , an dieſe Stelle , 254.

Republit , Belvetiſche, und ihrer Verfaſſung Aner.

fennung durch den Presburgerfrieden , 39.76.77

Requiſizion , für einen Lebensmittels Vorrath auf

die Gemeindegerichte gelegte , Authebung , 187. :

Referpe , Bildung und Eintheilung derſelben für die

Miliß , 127 , 128. 129. 142.

Rey , Katharina von Qamiton , Kriminalrentenz , 97.

Neyden , Kommende , einsweilige Verfügung über
Dieſeibe 15.

Rioterliche Aften muffen die Unterſdriften des

Práfidenten und Schreibers an ſich trogen , 60.;,

Pubitfagionen jeder Art, find in das Kantons . Ina

telligenzblatt

Riner , Percr , von Wohlhuſen , peremptoriſche Vor.

ladung , 74 .

Kodel , der Miliß , ſiehe: Mannſchaftsrodel.

Rothenburg , Militár - Sezion , Verlegung aus

dieſer die Gemeinde Neuenkirch in die Militár

Setzion Rußmpl , 29. ; von den Gemeinden dieſer

Militár - Seffion auf die Formazions . Muſterung zu

bringende.. Obrigkeitliche Waffen , 256.

Rufwyl, Militar : Setzion Zutheilung dieſer die

Gemeinde Neuenkirch , 219. ; Ubtrennung der Gem

meinde Schaden nach der Militár - Seffion Schupfe

heim 219.; Beſtimmung der dafigen Kapellanen

U. L. F. und St. Emery für den Vorſteher und Ober.

Cab
e zu

rü
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a

febrer der Landichullehrer , 282 ; Anlegung auda ei.

ner
Printer

#Miittar - Setjion , 256 .; des Eramidazionstaxes für

die Oberſchudebrerpfrunde, und Gegenfiande dieſer

Prüfung 7.297. ; des Wahltages für dieſe , 298.

S.

Salpeterfieder, der , Eintragung in die Reſerve

bey der Miliß

Sammlung, beſondere, gedrucre über alle Gefeße und

v Verordnungen das Erziehungsiviſen berùbrend', 214 .

Schachen, Gemeinde. Verſegung in die Militár a
ekzion Stupfheim , 219.

Scharffchuten , Kompagnie deren Bildung,
136.; FrenCorps , Errichtung eines beſondern den

129 .

fianton Luzern , 142 ,

Bedingil143 Befreyungjut

ihrer om

1

cb,

in daſſelbe 142.; Ergänzung,

vom Endogenomtrden Militardienit , 143 .; Berol

dungi 160. - 164 3. Bewaffnung derfelten überúbeï»
haupt, 149. 153.; Kleidung, 143. 154. 156. Kleidung

Offiziers, 155.; Anordnung des Zielſchieſſens

für dieietben , 17.2. ; Ausnahme derſelben von der

Aufforderung zur Bewaffuung aufden Herbſt ,457,

$ $ aßungs in anner , dieſen zugegebene Gebülfen ,

141:. für die zwesten Zehntſchakungen feſtgelegte
Daggelder , 113.

Soakungen , über Zehnten , Erläuterung über die

Zeit zur Appettazion gegen diefelbeni, 27 ; Anordnung

seiner zweyten gegen die reëfurierten "Iſten Zehntaba

ſchakungen , 110. 111 .

Schiffer s patentierter, Befriciyring bom Milik ,

Schiffleute, Dienft , 124.

Schieffen , fiebe Frenſchieſſen ; nach dem Ziele

fi ebe: Zielſdieffen:

Schleich handel, , fiehe: Engliſche
mitom

o

Waare
n

.
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nist jeder

1

6

Schmid , Musnahme eings in jeder bamujerimammers

oder øuffdimiede vom Militárdienſt
Schmiedei 104 ; Deffen militariſches Unterſchei.

dungszeithin in der Milit, 159. ; deſſen

Befoldung , 160. – 164..

Schmidtin ,des Joſephs , Pfarrers in Triegen
Ernennung zum Obecin pétror des ºbten Sdulbes

jirfs , 237 .

Schneidermeiſter , Art' reiner Ernennung für die

Mitig . 446 .; Delten Beroidung , 160, 164, 1 : 3)
, –

Sanůre , der Militárs , ihre Farbe , 160 .

Odreiber, die, ben jeder Behörde haben den von

dieſer ausgehenden attend the Unterſchrift bepzuſeßen,

60 .

Schreibmaterialien , Anschaffung durch die Geo

meinden für die die Sdule beſuchenden armen King
Eder , 210.211 .

5 dhulberach der Kinder, wielange derſelbe zu
Dauern babe , 210.

Schulbezirtes. Deren Einthellyng, 208. 2091

Schuldiafeit der Zehntherrn zult Losfchlagung ih .

rea: abgekündeten Zehntgefälle um eine fixe Summe

66.

S dh üle, diediere faumſelig beſuchender Kinder El.
terit find gut befrafer , 204. 211, 212 .; beſtimmte

Preiſe für diefe , fiebe: Pranien : Primar, ſiehe

Printaticile ; Daucri Derjelben für den Winter and

für den Sommer 206 .; Anlegung meuer , 2 14.;

öffentliche am Gymnaifum und gezinm gu , Luzern

unterordingeiner beſonderii Studienoircezion ,249.

$curabiger
geichris : 211, 2652

SoulhåJersu ecrichtende, aus den Gemeinders
gütern , 204.

Sculfinder, nachläfiger , Beſtrafung, 211.i

dhúſinTvétoren , ſiehe: Oberſchulinſpektoren ,

als folche ind die Pfarrer in erſter Stelle aufgeſtellt,
206.210 .

udere Urifnahine
in ein Bers

$

.



Schulrefree, offentligen
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öffentlicher Berrekung in die Res

ſert der Milik , 129. ; Sicherung ihrerBeſoldung,

204.; denſelben zugeſtandene Gratifikazion , 204,

Beſoldung derſelben , 206. 210.

Schullehrer Inſtitut, Fortfeßung im Kloſter

St. Urban , 200 ; Verpflanzung nach Rugwyl, 28 %.

Schulpolized , 211.

Schulpråmien , liebe: Preiſe.

Schulprüfungen , jährlich abzuhaltende, 204. 2 13 .

Soulftrafen , ihre Art , 211 , 212 .; Eintreibungi

212.; Verwendung 212.

Schulunterricht , wie lange denſelben die Kinder

zu beſuchen haben , 210.

Sdulweſen , aufder Landſchaft, Unterwer ing eis

ner Fnſo Errir , 203. 204. ; Anordnung einer berinte

dern .Sebensoen Sammlung
über die dahin einſchla,

genden Geſetze und Verordnungen , 214 .

Schuſtermeiſter , Art ſeiner Ernennung für die

Milit , 146.; Deffen Beſoldung 161. 164.

So úpfheim, Berreßung der Gemeinde Sdachen

in diere Militar. Setjion , 219. ; Auskündung der

Organiſaziongs
Se Muſterung für dieſe Militár: Setzion,

286.

Schürmann , Xaver , von E1 , Ediktaljitazion geo

,
.

Schwangerſchaften , unchelicher , vorgeſchriebene

Verzeigung , 291. - 296.; Art- ihrer Beſtrafung ,

292. 293, 295.

Schweiz, der , Anerkennung ihrer Unabhängigteit

und Verfaſſung durch den Presburgerfrierensſchluß

29.76.77 .; in dieſe eingeführtwerdender Kau'manns,

güter Unterwerfung einem Viſa und einer Gebühr ,
229.

Schweizerbürger , bedingte, Einrottung in dieMio

kiş , 125. 127 ; Eheeinſegnung , 185. 186 .; baben

ihre Heimathſcheine hinter die Gemeinde ihres Aufe

enthalts zu legen , 279.

me
1

gen denſelben
85.;deffen Kriminalſ

entens
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1
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Schweizerregimenter, in ausiändiſchen Dienſten ,

Vörordnungen über lire Werbung , ſiehe: Wers

bung.

Sowys , Verbots des Verfaus irgend einer nicht

von der Rierung des Kantons Sdn herrühren,

den Darſtellung, über den Einſatz des Bergs Spirens

búbl, 275.

Selzionen ; militariſche , Eintheilung , Rangord,

riung , Umfang'a 129. 133 ; von dieſeu zu liefernis

de pujarcu , 135.; Spetter und Surrer , 135 .;,

Pferde und Furiperte für den Mifita dienft. 164.;

Ausgleichung der Militärſetzionen liikern , Rothen
w

burg , Ruswol und Schüpfheim , 219. , für diere

auszuſchreibende Muſterungen , fehr : Muſterung :
die den Geinerideu der Sefiionen Luzern und Rothen,

burg dus dem Zeughaus verabfoigteil Wiffen idee

Art ſind auf die Formazionsmuſterung zu bringen ,

256.

Seminar, der , Shullehrer, ſiehe: Schullehret :

Inſtitut.

Senten , triminaliſter , fiebe: Straffenténz.

Sicherung , der Veſoldung den Sinullehrer , 204. ,

der mit den lodjulaufenden Zeinten verbundenen Se

genverpflichtungen , 259.

Siegeriſt, Ausnahme cineš in jeder Kirche voin

1

foienft , 124.

e Miliz ; und

V
e
r

1
رف

Sold, der Endsgenoßifchen Truppen A
fiebe : Bc Ibung.

Soldat , gemeiner , Kleidung , 152. - 158. Bewaffe

nung , 150. 151. 1:57 . , 257 .; Beſoldung, 160. - 1641

Sommerſchulen Dauer derſelben , 206 .; Vers

fchiebung der Prämien - Uustheilung bis Ende dies

fer , 215. *****
Spanien Austündigung einer vakanten Unterlicus

kenantsſtelle im daſigen Schweizerregiment Trafler
59.

Soet'rer, der , Lieferung für dieMiliz,135.; Aus.

mahl und Dienſtzeit derſelben, 135.; Kleidung , 156,5

Unterfcheidungogeichen , 159.; Bejoldung, 160. - 264.
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em

Spitzenbühl,im Kanton Schwyz , Verboth des
Verfaufs ciner andern Darſtellung über den daligen

Bergſturz , als jener von der Rejierung des Kantong

chwyt herausgebenden , 275.

Staatsabgaben , fSteuern .), die hicrüber Statt

3 !1 babenden Berathungen des Großen Raths múr.

fen iminer in diffen Herbiſigu 19 erfolgen , 179. ; Ein.

Donten
218. 278.

forderung der Rechnungen biecuber von den Semeine

,

Staatsgläubiger Helvetiſchen Bezahlung an

dieſe von 10. Prozenten , 23 .

Stantskanzlen, von dieſer , für die aus dem fan,

ton ins nus and geführt werdend. n Kaufiriannsgås

tern , auszustellende Ertlarungen , daß ſie nicht eng.

liſche Wraren enthalten , 174. ; von dicſer daher aus,

zuſtellende Ausfuhrſcheine, 174.; hiervon zu bezie.

bende Tare , 174.
Stantskanzleybeamte, Husnahmevom Milis

gårdienſt, 124 .

Staatsichreiber, Ausrahme vom Militárdienſt ,
124 .

Stabs.fourier,madeffen Ernennung, 146.; Sleis

Dung , 152.5 158.; Bcoloung , 160. - 164.

Stalder, Franz Joſephi Pfarrer in Ercholzmatt,

juin Oberſchulinſpecior des Xten Schulbezires era

nannt , 237.

Standarden , der Reiteren , Farbe ; Gattung und
Art ilyrer Aufbewahrung , 151.

Staat , auf deſſen Koſten zu heilende Armen , welche

werden , 227.

Staatsweibel, Befrenung vom Milişdienſte, 144.

Staatsfehnten mittelbare und unmittelbare,

fiebe: Zehnten.

Stellen , militäriſcher , Art der Ernennung zu fole
,

Stellung, bewidigte , eines andern Mannes in die

wwer erſten Eydagenóbiſchen Auszüge, 140.; dieb ,

139

1

G

pon tollen Thieren

cert, 146.
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1

faus ju entrichtende Tare in die Militártale,140.;

Art, der Vaterſchaftsklagen von Serdivåchten

291, 296.

Stempelbureau , von dieſem geſchehender Ver .

fauf gedruster Forntufare von Prioritat gülten für

Den Zehntio lauf, 26.; von gedruckten Formularen

über Heimatbicheine , 184.

St. Emern und u . L. F. Pfrinde in Rufwyl, Be.

firmming für eineil Oberlehrer der Landſdullehrer ,

282.; Uudtündigung ihrer Wielerbeſatzung, 298.

Steuer , fiehe : Kriegsſteuer ; zu Hauden des

Staats , fiebe: Staatsteuer ; Erfcbung einer

freiwilligen ; zu Gunſten der Brandbeſchädigten des

Fiecens Einſiedeln tin Kanton Sdwo , 54. benbes

ha tene , auſſerordentliche gegen das Getränt , 179.;

frenwillige für die Brandbeſchädigten der Gemeinde
Thai im fanton St. Gallen , 188.

Steuerbeamte, dieſen angedrohete Eretuzion ben'm

Bezug der tadafferſteucr für 1895. u Handen der

in deren Entridtung Nachlägigcit, 73.

Steuerpflichtige, nadhlásige, in Entrichtung der

Kadaſterſtevier für 1805. Bedrohung mit Ertkujionir

73 .

Stift Münſter , ausgeſchriebene Wiederbeſatzung

zwcyer Kanonifate an diefin , 239.; Ernennung

des Leutprieſters Ignaz Zirgilgen und Kapellans

Loreng Moſer auf dieſe, 266.; Luzern , Bejagung
Sao

drever Kanonifate an dieſein durch die Shaddaus

Müller , biſchöflichen Commissaire und Stabipfars.

rer , Profeſſor " Franz Regis Krauer und Frans

Bielmann , 266 .

Strafe, beſtimmte gegen dad Masteratengeben

33.; gegen die Kontrabandiiten mit engitfchen Mar

nufacturwaaren und die Verheimlicher diefer , 117)
,

118. 231. 263. ; , aegen die
über den Unterſuch

erſcheinenben Eliten , 120 .; gegen die Verheimit,

cher der dem Miliżdienft unterivolfenen . 125 , ; ges

gen jene , welche Offiziersſteden ausſchlagen, 147.5
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ca gegen die Gen. Verwaltungen megen gerezwidriger
Zulaſſung der Ehe eines in die Miliz Eingetheilten ,

157.; in Geld wegen Milit
árver

gehen

311 Hande
n

der Militá
rtaſſe

n
beſti

mmt
, 170 ; gegen Auffer

s

über die Ehreinſegs

Serungen , 1866 ; gegen jene, welche in den Wal.
dern måben oder ſonſt deffen Wachsthuin hindern ,

199.; gegen die Eltern , welche ihre Kinder nach .

in
, foKinder 204. 211.

, 212.;

, 255. g .
gen die der Vaterſchaft Beklagte undGeſchwächte
291. - 296,

vom Militer für die

: . 170. ; von Schulen

herrührende , Berwendung derſelben , 212..

Straftom petenz, des Chefs

pen im Kantonaldienſt, 167.; des Ober : Inspectors

suber Mittzr 167. 168.

Straffenteng, ekriminafiſche gegen den Dieb far!

Martin Egglin von Rothenburg , 35,; Jakob Budj,

mann von Hochdorf, Kantons Luzern , 37.; Focf
Unternährer von Schüpfheim , Kantons Luzern , 81.;

Wif. Bremgarterri von St Margreten ; Kanton
Luzern, 83 .; Katrina Rey von hämilon , Kantons

Luzern 97 .; Anton Lörch , von Waunvit, Kantons
,

191, + 195.; Johann Fiſcher , von Geit.

198 ; Johann Luiten,
berger poi tau ; Kantois Luzern ,-273. ; Joſef

Farnbüeler pat Menanati, Kantong Lusern , 288.;

Xaver Schürmann , von Diottidyl, Kontons Lua

fern , 289.

tra le große Don Luzern nach Barel gehend ,
, ,

Ausbeſſerung , 86 Bezeichnung igner , welche inits

der Auficht der Oberſtraß.Inspectar ,
unmitteln

find , 87 .
Serafinſpektor , fiebe : Oberſtrafinſpektor.

Streitigkeiten, über Werbungs, Gegenſtande , don

pem entſcciden 1.93.

Sipdenten, ſind in die Miliz Reserve, zu felgen , 129.

1

Lugerne
will autons Aaria ,

1

6



LXXII

254

Studieindiretfiom , Errichtung für die öffentita

den Schülen am Gymnaſium und Phraum is

zern , 249. 3 derſeiben Pflichten und Verrichtungen ,

249.250.; Ernennung in dieſe desiMelchiors Mohe,

als Reftor, des Frefekts Lcon Puglistyáter , des pros

feiTors Franz Bieſtnann und Antonis Lottenbach'uls

Mitgliedet derjeiben , 254.

St. urban Fortſegung des Schullehrefinſiituts

"auda" , 204. ; Verlegung deſſelben von da nad Ruß.

niyl , 252 .

;ion ,: Inſpekzionsmuſferupg,267.;
Militárquartier , Formazionsmuſterung 211. us

Suſtbeamten sollen, ohne Verification , keine Kauf,

mannsivagren verladen pder Abführen laffen , 262.;

Frachtbrie-.fen , 26 3. ;, deren BeltiHagebihir pen

,Þes
Schleidyljandeld mit engliſchen Waaren , 263

Surtbeſtåter , voor dieremmel xichende Care, für

Benießung des Verifitq;ion -Biſa den , Certificats,

d'origine , 174.

Surrël,
Demi

1

Turd)dieren

Taggelder , feligcreife , für die Staßungsmänner

der 2ten Zehntabſchagutigen , 113.

Tagfatzung, nach Barel, Ernennung dahin zum

erſten Geſandten den Péter Genbart und zum Geo

fandt chaftsrath , Xaver Keder , 102.; Verordnung

derſelben über das Verboth des Handels mit Enge
Tifchen Waaren , 229. ; über die Werbung fi

für die

tapit. Schweizer • Regimentet in franz . Dienſten ,

241 . 246.

Dambouren, derrerbent'ünterſcheidungszeichert, 159.;
Beſoldung, 160, 164. Pflicht ihre Trommeln zu

unterhalten, 169.; Unterrichtung derriiben , 174.

Tambourmajor, Art deffen Ernennung : 146

Kleidung , 156,; militariſches Unterſcheldungszeia
chen , 159.

Lanzen, auf gewiffe Tagefür den Hornung, 180%.
eingeſchrdute, 212 Enthebung dieſer Tanztage te

1
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lende , don
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des
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Lurusabgabe , 21.; Zurücknahme des Tanzverboths

voll 10ten October , 1805. , 100 .

Taufbücher (Regiſter) , vorzuweiſende, von den Pfare

rern zum Bebuf der Militaraufzählung, 11 .

Tare, zu entrichtende, für die Einregiſtrierung der

Zehut , und Grundzins . Loskaufs . Quittungen bcy

der Finanz- und Staatswirthſchaftlichen Kammer ,

45.46.; beſtimmte für die Zeugniſſe des Amtmanns ,

wegen den unter die kapit. Schweizer - Regimenter

Angeivorbenen , 92.; in die Kriegsfaſſe zu bezaha

,

.;

einen Mann in den 1ten und :

zug ſtellen , 140.; für die von der Staats- Kanze

lev , für die ins Ausland ausgeführt werdenden

Kaufmannswaaren , muszuſtellenden Zeugniſe, 174. ,

für die Viſierung der Certificats d'origine durch die

Gemeindegerichte , 174. ; zu beziehende von den

Suſtbeamten und dem Suſtbeſtåtter , für die Veri.

filazion der Frachtbriefen , 174. 263.; für die Aus .

fertigung der Seimathſcheine, 184 .

Jhal , Gemeinde im Stanton St. Gallen , Erhebung

einer Brandſteuer für diefelbe, 188. 189.

Thier. Aerzte , Feftfeßung der Art und Weiſe der

Prüfung für die neu zu patentierenden , 47 .

Thiere , gegen die mit der Hundswuth befallenen ,

Polizenvorſorgen , 220 .

Titel, der Penzionsanfoderungen der franzöſiſchen

un piemonteſiſchen Penzionirten , Zurückforderung

vom Waldneriſchen Geſchäfts , Bureau in Bern ,

252.

Todesurtheil, des Antons Lörch von Wauwyl

191 , - 195.; des Johann Fiſcher

von Geltwyl im Kanton Aargau , 194. — 198.
***

Dollwerden , der Menſchen , Hunde und Thiere,

Polizeyporſorgen dagegen , 220 .

Torniſter , fiehe : Haber ſack .

Tranſitgüter, Unterwerfung einem Verifitazions.

Bira, 174 .; hierfür zu bezahlende Gebübr, 174.

,

.

Kantons Luzern ,

(* 10 )
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Iransport, der Vlu:gewoorbenen unter tapit. Schweiz :

Regimenter , wie dicier zu erfolgen habe , 94 .

Srapler , tapit. Schweiz: Regiment in Spanien , Aus.

fündung der Wiederberagung einer erledigten Unterlis
eutenante Stelle an dieſem , 59 .

Tribunalien , derſelben Aften haben die Unter .,

fchrift ihres Präſidenten und Schreibers an fich

zu tragen , 60 .; tabellariſche Ueberfict über der

ſelben Verridrungen voin 1ten October 1805.

bis zum Jänner 1806. , 65 .; derſelben Publika.

gionen iind dem Kantons . Fatelligenzblatte einjtta

verleiben , 71 .

Trommeln , zu unterhaltende von den Tambours, 162.

Irrin peter , der huſaren , fleidung und Untito

ſcheidungszeichen , 159.; Vcforbung, 160. - 164..

Truppen , der , Beroldung im Kantonaldieift, 161.-

164. ; im Endsgenorfiiden Dicuft, 160.

u.

Uebereinkunft, gütliche, welche, über appetlirte

3cy :tabidalingen , nicht unter den Augen der

Finans, und Staatérpirth . Rammer erfolgt , pflich .

tige Mittheilung an diejë , 110. 111.

ueberſichtstabelle , vom iten October 1805. bis

den sten Fänner 1806. , über die Verrichtungen der

Gerichtôhöfe iin Kanton , 65.

ufhufen , Austundung der Prüfung und Wieder ,

bciaguns der dagen Pfarre , 101.; Erncunung des

Joſephs Miler auf dieſeibe, 198.

U. 2. F. und St. Eininery - Pirund zu Nußivil, Beſtim ,

inung für einen Vorfeber und Oberlehrer der Land,

dullehrer, 282.; Ansichreibung des Eramens für

dieſe Pfrunde , 297 .; des Wabitages , 298 .

ch
ui in fang , der Rechte und Befugniſſe der Gemeinde.

Gerichte, 31. ; der Militárquartiere des Kantons,

130.; der Militar . Setjionen , 130.; Der Sdul.

bezirke , 208 , 209.

1
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unterfeidwundarit: Kleidung
,

ren ,

Umgeld , ſiehe : Getränks : Steuer.

Unabhängigfeit , der Schweiz und ihre Verfaſ

rung durch den Presburgerfriedensſchlug anerkannt,

39. 76. 77. daberiges Danffeft , 106 , 108.

Unehelichgeborner , während dem Jahr 1805. ,

Verzeichniß, 41. ; D'fret um antlage und Eripah.

rung ihrer Våter , Verfahren und Strafe gegen

die Fehlbaren , 291. 293.

Uuterererziermeiſt
er

, ſiehe : Ererziermetſter .

.; Uiteridpeis

dungszeichen , 159.; Berolrung, 160. – 164.,

Unterhalt , der Trommen , durch die Tambous

162.

Unterhaltung der Waffen der Milig in fåts

2. dicefauls 311 treffende Vore

tehrungen durch den Kleinen Rath , 151.

unterlieutenants , erledigter Plaß eines ſolchen

am Sdweizer : Regiment Traxler in Spanien, Aus,

ſchreibung deſſen Beſaßung , 59. ; militäriſches Un,

terſcheidungszeichen Deffelben 158. ; Sefoldung ,

160. 164.

untern åbrer , Foref , von Schüpfheim , deffen

Kriminaiſentenz, 81 .

Unteroffiziere, Art ihrer Ernennung, 146.

Unterordnung , der öffentlichen Schulen , am Gyin.

naſium und Lyjáum gu Luzern , einer Studien , Di.

rection , 249 .

alljährlichic, der Piliztr "ppen in

den Waffen und Manoeuvres,
unterricht, 171 .; Ocr Saindouran , 171 .; der

Lanofchillehrer , 204. 282. , in

unterweiſung
del Landſchulen Dauer deſfeiben ,

210 ; den Armen unentgeltlich in

den Schulen zu ertheileiider ; 210.

unterſcheidungszeichen , militariſche, den vers

ſchiedenen Graben nad) 150.

Unterſchriften , die des Präſidenten und Sorel

bers inúffen jeden Alt etner richterlichen oder Bers

waltungs , Beborde beticiden , 60.

1
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Unterſtützung 7 tranfer Armen im Heilbad me

Baden durch ihrer Gemeinden , 248 .

Unterſuch , neuangeordneter , für die Eliten , welche

wegen Leibesisc brechen dom Militárdienſt entlaffen

zu werden verlangen , 120. 125.

teppigteit, in der Kleidertracht, Einſchränkung, 19.

urbares Land , deſſen Befrenung von den darauf

haftenden Weidrechten , durch Aufhebung und Loss

. : taufung dieſer , 103 .

Urtheil , fiehe: Straffenteng.

uttigger , Adam ; ernannt zum Präſident des Ge.

meinde . Geridts ochdorf, 198.

B.

Baterland , ' für deſſen Dienſt auszuhebende Pfere

de ; . 166.

Baterſchaftent, unehelicher , Stellung und Evo

wahrung, frebe : Paternitat.

Baterrebaftsbetragte, fiehe : Paternitats
Klage.

Vaterſchaftsklage, fiehe: Paternitätsklage.

Veranſtaltung, einer eigenen , gedruckten Samme

lung der Verordnungen und Gefeße über das Erzila

bungsweſen , 214 .

Verboth , die Fahrmårfte auf einen andern Tag

ju verreken , 25.; crneuertes , über das Maskaras

dengehen , 33.; den auf Heimathſchein Sibenden ,

,zufordern ,scult , beſondere Gebühren ab .

.;

vom Fabr , 1805. apegen dem Tanzen , 100.; der

Einfuhr und des Handels mit engliſchen Waaren ,

115. 117. 229. 261.; Ausnahme hiervon des Baum .

wollengarns , 229.; des Mahens in Wåldern und

alles deffen was deren Wachsthum hindern tonna

te , 199.; der Aufenthaltsgeitatturig den Ausiàn .

dern , Schweigerbürgern und Kantonsangehörigen

aus andern Gemeinden , ohne Heimath , oder Nies

berlaſſung (chein , und den Handwercf$Burſchen ohne

Kundſchaften , 279,

1

1
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25

!

Berebelichungen , Anzahl der im Laufe des

Fahres 1805. im Kanton Luzern Start gehabe

ten , 42 .

Vereinigung zu verſuchende , bey recourirten

Zehntabſchatzungen , 110.

Verfahrungsarti gegen die einer Baterſchaft Be.

klagten , 291. 293.

Verfaffung, vermittlungsaftmåsige, der Schweiz

Sidurch den Presburgerfriebensíciug anertannt, 9 .

76. 77.

Berfälſchung, muthmasliche , einer 150 61, hale,

tenden Gült durch Xaver Schurmann don Ey und

daherige Ediftal . Citation gegen denſelben , 85.

Verfertigting , vorgezeichnete , der Militárliſten ,

* $ 11. 12, 13. 63. 127.

Verfügungen , einsweilige , gegen die Kommenten

im Kanton Pugern , 15.; allgemeine , wegen dem

Militärweſen , 156. — 159.,

Verglcickr gitlicher , über recourirte Zehntab.
sta

chakungen , nicht unter den Augen der Finanza

und Staatswirthſchaftlichen Kaminer erfolgt , Mits

theilung an dieſe , 110 111.)

Veren
der Militaire , Razionen in Geld , 163.,

pon Kontrebanden mit engit .

Verheimlicher, S
ſchen Haaren . Beſtrafung ,

Verheimlichungil 117. 118. 231, 263.

Verhütung , der Hundswuth durch Polizeypovſors

gen ; 220.

Verkauf angegeister , gebruikter Formulare non

Prioritätsgülten , wegen den Zehentlostaufe , 26 .;

gedrukter Heimathrdeine , 184. ; aus dem obrig ,

Keitlichen Beuggaure angetragener , der nöthigen

Waffen für Bewaffnung der Žantonal.. Bataillons

2,57 ; verbothener , einer andern Darſtellung über

den Bergſturz Spigenbůhl an flerjeném von der

Regierung von Sdivy heraustoinmenden , 275.
. . ,

Verification , der ausgeführt werdenden Kaufo

mannsgüter - 262.

1

1 1

1
1
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a

VermittlungBattebono

2

1

Verifications. Visa , fiehe : Vira.

Verfleidungen , verbotben ; 33 .

Berladung , der in die an Frankreich angrenzena

den Fiantone gebenden Kaufmannswaaren an be .

zeichneten Niederlagsſtatten , 262 .

Verlegung, der für die Miliz : Truppen zu liefern ,

den Pferde und Fuhrwerte , 164. 165. 166.

Vermåhlung , des Prinzen Eugen Napoleon init

der Prinzeifia Auguſta von Bayern , 76. 77 .; :

Schweiz von Bonaparte

gegeben , durch den Pr.sburger . Friebensídluß an .

erfannt , 39. 76. 77 . **

Verordnungen über Beſtrafung der Gemeinder

(Herichte , ben Ueberſdreitung ihrer Befugniſſen ,

duro die Amtsgeridyte, 29 .; ,
Erneuerunsi per gl

gen das Betteingeben , 42,, über das Erziehungste

weſen , befohlene Vera ftaltung einer eigenen Sains

lung hicrüber iin Druf / 214 .

Verpflanzung des Schullehrer . Seminars nach

Ruſivni , 282

Berrechnung der Abgaben gegen die Regierung ,

ſiehe : Bilanzrechnungen ; der Viſageoühren und

Einfuhrstaren , 230.

Berrichtungen des Tribunalien vom 1ten Ofto,

ber 1905. an , bis iten gårüner 1806., tabela,

riſcher Ueberſicht , 65 ; der Behörden , Beamten

fiebe: Paichteu.

Verrufungon , gerichtliche, find in's Kantons .

Intelligenz. Biatt einzurufent , 71.

Verfchreibungen , von diefen zu bezahlende Kas

daſterabgabe ; ſiehe: Kadaſterabzug.

Verſendung vorgeſchriebenen des Kantons

Blatts 70.

Verſetzung, verbothene, der Jahrmärkte auf einer

andern Tag , wegen ungünſtiger Witterung

in die Reſerve , fiehe: Referve"; der Gemeinde

Neuentirch in die Militaire . Setzión Rufwyl, deć

Gemeinde Littau in die Militaires Setzion Luzern

25. ;

pin
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S

1

und der Gemeinde Schachen in die Militaire . Sels

zion Sdüpfheim 219.; 068 Schullehrers . Senii.

nariums nach Rugwyl, 282.

Verſtorbener , fiebe : Geſtorbener.

Vertheilung , der Zehntabfchakungs - Koften ben

der zweyten Schaßung , 113 ,

Verwahrung, der Fahnen und Standarden der

Miliz, 151.; ſorgfältige der Waffen dieſer , um

fie ſtåts in brauchbarem Stande zu erhalten , 151.

Verwaltungsaften, die, ſind jederzeit mit den Iina

terſdriften des Präſidenten und Schreibers derjenigen

Behörde zu verſehen , von der ſie ausgehen , 60 .

Verwaltungsart, der Militaire. Kaffen , 89. 169.

170 , 171 .

Verwaltungsbehörde , derfelben Akten haben

die unterſchrift ihres Präſidenten und Schreibers

an fich zu tragen , 60 .

Verwaltungsrath, icdes Schweizer - Regiments

in franz. Dienſten hat halbjährlich über den Bes

ſtand des Regiinents dem Landamman der Schweiz

einen Etat vorzulegen , 243 .

Verwendungsart, der Militaire . Kaffen , 169.

170 .; der Strafgelder von den Landſchulen bers

rührend , 212 .; der Geldſtrafen gegen die Fehlbas

bep Vaterſchaftsklagen , 293 .

Verzeichniß, aufzunehmendes über das Vermo,

gen der Kommtburcneti in Kanton Putern , 15 .

17. ; über die Aufzählung der waffenfähigen Mann .

chaft, fiebe : Rcgifier; der Gebornen , Geſtorben

nen und Neuverebelichten des Fahrs 1805.im
Kanton Lugern , 41.; aufzunehmendes über die

im Kanton vorräthigen , engliſchen Waaren , 116.;

der foulfábigen Kinder , aufzunehmendes i 211 .

269. ; über jene,

ren

1

von der Sdule aus,

diciben , 211 : ; bon den Vermaltungsråthen dr

Saweizer , Regimenter in Franfreich halbját.

lich einzugebendes über den Beſtand ihrer Regimen,

ter , 243.

welch
e
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Sicherste , Mrt und Weiſe der Prüfung der

1:08 ju patenticrenden , 47. ; geſchworner , Aus

slabe rain titizdicaft , 124.;

Lienmärkte , Verboth der Verlegung derſelben

auf einen andern Tagi 25.

Sira , bevzuſeßendes , durch die Polizeņbeamten dem

Neiſepaſſe eines Refruten . Sransport , bey deffen

244.; den Certificats d'origine

beyzuſetzendes, 174.; den aus dem Ausland in die

Schweiz eingeführt werdenden Kaufinannsmaaren

beyzulegendes, 229.; den Frachtbriefen beyzulegen .

des , durch die Zou . unb Suftbeamte , 263,

Biragebühr , von den in die Schweiz eingeführt

werdenden Kaufmannswaaren , zu beziehende 229.;

wegen der Viſierung der Frachtbriefe an die 300

und Suſtbeamte zu bezahlende ; 263.

no ou

Vizepräſident , des Erziehungsraths , 206 .; deſſen

Paidyten , 207.

worforderung , der franzöſiſchen und piemonteſis

rchen Pengionirten in der Schweizi wegen ihren

Penzionsanſpracht
iteln , 252 ,

Bortehrunge
n , von dein kleinen Rath zu trefa

fende, wegen ſorgfältiger Aufbewahrung der Waffen

der Miliz in fårs brauchb
arem

Zuſtand
e
, 151.

Borla
dung

, peremto
riſche

, des Peters Rimer und

Johannes Båchler von Wohlbufen, 74.; des Xavers

Schurmann don Ey , 85.

Borrath 8. Requisition , im Fahr 1805. in Lebens,

mitteln auf die Gemeindes Gerichte ausgeſchriebene ,

aufgehoben , 187. 188.

Vorſchrift, über die Abfaſſung der Heimathſcheine,

79. 80.

Vorſitsi ſiehe: Praesidium .

Vorforgen , angeordnete , gegen wüthenbe Hunde,

223. , bon folchen gebiſſene Menſchen und
gegen

e Thiére , 224.; wegen an der Hundwuth geſtorbenen

Menſchen oder getódeten Thicren , 226 .

14.; de ka
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Borfteber , der Landſchullehrer fiehe: Ober

ſchullehrer.

Votweifung, verordnete den Pfarrern , ihrer Taufe

* und Ebebücher zum Behuf Der Militaire. Aufzába

lung , 11 ,

Rekvosto

W.

Waaren , engliſcher, Dus 7-und Einfuhrverboth der

Schweizerifchen Dagrabung , 115 , 117. 229. 261

Eingabe der im Kanton vorhandenen 229,
261Tagfaßúng

, .;

Unterwerfung der einzuführenden Kaufmannswaaren

ordentlichen Certificats d'origine, 115 , 117.; ejner

Visa Gebühr an den Grenzzouflåtten , 229.; Bes

- fregung des Baumwollengarns von diesem Ein

und Ausfuhrperboth , 229. ; Feſtießung der

derlags . Ståtten für jene , weldhe nach

Frankreich grenzenden Kanionen gehen , 279 ";

Strafen gegen Ueberſchreitung dieſer Verordnun,

gen und die Gelegenheitsgeber dazu , 117 , 118 , 269.

Wachsthum , der Walder , Verboth alles deffen ,
was denſelben hindern könnte

, 199.
Come

Wachtmeiſter , militäriſches Unterſcheidungsjeta
chen deſſelben , 158.; deſſen Beſoldung , 160. — 164.

Waffen , der Anſchaffung von Seite der dem

Militaire , Dienſte . Unterworfenen , oder

Verrehung dieſer hiermit 150 151 ;

Waffen. Verſehung, pflichtige , jedes Hauſes mit

Rúſtung; folchen , 150. 151. ; Bevollmächtigung

des Kleinen Raths zum Anrauf folcher

zur Erleichterung der Bevaffnung der

Miliz , 150.1; von der Regierung zu

treffende Vorſorgen für die ſorgfältige

Aufbewahrung der Waffen, der Miliz,

151.; zum Kauf angetragene aus dem

Obrigkeitlichen Zeughauſe, 257 ; auf

die Forin azionsmuſterung von der Gea

meinden der Sefzionen Luzern and Roa

thenburg mitfunehinende der ihnen zur

Zeit aus der Obrigkeitlichen Stugbaufe

abgeltefert wordenen , 256.31

1

}
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Waffentragen , unter der Miliz , Befreyte hiera

don , 123. 124. 125.

Waffenů bungen , angeordnete, alljährliche durch

Ererziermeiſter mit der Miliz zu veranſtaltende ,

61, 171. 172.

Wagenmeiſter, Art threr Ernennung, 146.;

Kleidung 156.; militairiſche Unterſcheidungszeichen ,

159.; Berotbungi 160. - 164.

Wahltag , angerezter , für die Pfarr ufhuſen , 101.;

für zwey Ranonifate am Stift Münſter , 239.

für die Leutprieſterer zu Williſau , 296.5 für die

Kapeltaney von u. 2. F. und St. Emery zu Ruß.

wyl ; 298.; .
Waldhorniſten , derſelben militäriſches Unters

ſcheidungszeichen , 159.; Beſoldung, 160. - 164.

Waldneriſches Militaire - Commissions- Bureau

in Bern , verorduete Zurüfforderung von dieſem der

derOriginal

Anſprawne

?
Penzionirten Frants

reas und Piemonts im Kanton Luzern und der

daherigen Abrechnungen , 252.

w ålder , Aufhebung und Loslauf des Weibgangs

in Denſetben , 103.; Berboth des Mähens in dene

ſelben und alles deſſen , was ihren Wachsthum

Hindern fönnte , 199. 200.

Wege und Straßen , bezeichnete, welche mittelbar

und unmittelbar , bedingt und unbedingt der Obere

Inspectur über die Straßen unterworfen , 87.

Weibel, des Staats und der Gerichte, Befrenung

si vpu

Weiber, der während dem Jahr 1805. im Kanton

Cujern Verſtorbenen , 41 .

2

1 .

>

Nilizdienſt , 124 .

s eingang, Aufhebung und Postaufauf urbarem
Weibrechte, Laud , 103.; in den Wäldern , 103.

Werbung, Boligenverordnung hierüber für alle tapi.

-0) . tulazionsmåfigen Schweizer - Regimenter im Aus .

tander 91.; Beſtimmungderjenigen Stelle , welche

hisuber
Streitigkeiten 1 gue Werbung betreffend ! 30

entſcheiden bat
home

in franzöſiſchem Kriegs.

dienſte Ruebenden Schweizer • Regimenter hierüber
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beſtebendes Endgenöfiſches Reglement, 241.5 Pub .

3. fication deſſelben , 245 .

Werb . Officiers , Patentierung derſelben von
Seite der Regierung , 92.; Erneuerung der dahe.

rigen Patenten 92.; Erforderniffe für dieſelben

bey den Schweizer s Regimentern im franzöſiſchen

Dienſte ; 242.
242.

Werbpatenten. , den in der Schweiz werbenden

Officiers für das Ausland zuzuſtellende , 91.92.241.

Werb.Regifter, über die angeworbene Mann.

ſchaft innert dem Kanton von dem Amtmanne der

hauptſtadt zu führendes 92.248.

Werbjengniffe, von dem Amtmanne der Haupts

- tabt auszuſtellende , 92 .

WB iederberatung, eines Unter . Lieutenant. Plats

jes am Regiment Trarler in Spanien , 59 ; aus .

getündigte der Pfarre ufhuſen, 101, erfolgte ,

1.198. ; erfolgte zweyer Kanonitate am Stift Mün.

ſter , 239.; ausgekündigte für die Leutprieſteren zu

Williſau , 296 .; für die Kapellaney u. L F. unb

St. Emeryju Rugwyl , 298 .

Williſau , Uuskündigung der Inspections • Mufte.

rung für dieſes Militaire -Quartier , 267. ; : Der

Formations - Muſterung für dieſe Militaire - Seffion ,

2711; des Prüfungs , und Wahlta xs für die erler

digte Leutprieſteren zu Willifau , 895. 297.33

Winterfafnacht, ſiebe: Faßnacht.

Winterſchulen, fiebe: Schulen .

Wirthe, fiebe : Gaſtwirthe .

W underste, für die Miliztruppen frebe : Feld .

wundärzte; neu zu patentirenber , Art ihrer Prů.

fungi 47 .

W uth der Hunde , Polizenvorſorge zu ihrer Verhů.
tưng 220 .

3 .

Zehntabſchatjungen , Erläuterung über die
Appellazionégeit gegen diere 27.; angeordnete Em.

pfangsbeſcheinigung über die empfangenen 1. 27 .;
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wüber dem Staate mittefbar jugehörende Zehenten

ergangene , hierüber haben deren Nužniefer Bericht

, 14. 3. f niedrig ausgefallenew Miße

von Seite der Regierung hierüber,

66- Aufforderung zur endlichen Ausfertigung ders

feiben ., 66.; gegen recourirte, Anordnung einer

zweyten Abribaßung, 110 , ; hierfür zicbeftimmende

ScAgungsmänner und ihrer Gehülfen 111. ;.

bi tinititi Taggeider für dieſe , 113 . į Vertheilung

fer aus einer den entſpringenden Koſten , 68 .'

113 ; ' bey appellirten und nachher gutlich zwar

nicht unter den Augen der Finang , und Staats ,

wirthſchaftlichen Kommer ausgeglichenen , And bies

for die daberigen UebereinkommiíTein Aufe rift

mitzutheilen , 113.; Enforderung der noch gudſte.

henden ben angebroheter Execution , 182,

36beno01cbatzungskoſten , ihre Vertheilung

şbhiro 113.

Zehnten , von diefen zu bezahlende Radaſterab .

** gabe fiehe: Kabafter ; : deswegen beſtimmter

Dreis der Produkte für 1805., 6. , über die den

Kominden innert dem Kanton durch deren Lostauf

fliegende Kapitalien einsweilige Verfügung 15.

16 fur deren Loslauf zu erricht nde Prioritats .

Gülten und Verkauf daheriger gedrukten Formulars ,

19:26.; wann die Appellazionszeit gegen Die erſte- foile

kaufsabſchaßu
ng

diefer thren Anfang nehme, 27.;

verordnete Émpfangsbeſc
heinigungen

der über derenPodkauf erha'renen #broagung
sgutachte

n
, 21. oeren

die erfolgte Abſch Bung jener dieſer welche bem

Staate mittelbar oder unnrittelba
r zugeboren von

beren Nysnieg rn ju erítettender Beridyt 44,5

Einregiſtrierun
g
der vomLosauf dieſerberrühren"

fer Duittungen bev der Finanz- und Staatswirth ,,

ſchaftlichen Kainmer , 45, ; . úber die foniedrige1

Losfor

bridbaßung

dicier, Niffallensbezeugung der

Regierung , 66.; loszuſchlagende , für eme veſiſte

Kapitalſumme von den Zeyntherrn , 66. 112 ; der

ů e ihre Postaufsabſchakung, eheſtens zu erfolgende

Nusfertigung der daberigen Gutachten , 68. 162

Anordnung einer zweyten Schakung beim Re

cours gegen ihre erfe abfchagung , 11065 Geftats
3
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Die
erfabgerdázte und dagegen -recourirte Zehnten

*

WITH

mittlerer

311

lun

68

Will

1

CW

Mit

tung Kiefür den Sxhakurgómannern Gehülfen ,1-10. ;

bey rolchen Recoursen zu verſuchende Vereinigung

der Parthenen , 110. für deren Ertragsauffindung

zu veranſtaltende Schritte , 112 die über ſolde

in

der Folge nicht unter den Augen. Dir. Finang und

Staatswirthdaftlichen Kaminer Statt gefundenen

gåttichen Uberenrifominniße find dieſer
113. ; Vertheilung der durch die zweyte Xbrchas

Bung diſet. erfolgenbern Koſten , 68. 113.; Seſtinia

mung der Taggeider für die daherigen zweyten

Schåber , 113,5? Sicherung bey deren : Lostauf

dev damit verbundenen Gegenverpftichtungen , 259.;

die von dieſen zu teiſteoden . 7. Projeniten liegen dem

Generatzehntherrn ob : 276.

Zeht ertrag , Aufſuchung deſſelben , 112) IT ??

Zehntgutachten, fiebe; Zehntabſchaßungen.
R

Zehnt berr , von dieſem loszuſchlagende Kapitat

ſumme für die ihm abgekündten Zehntgefälle , 66,

112.; zu deren Schuf von den Gemeinde, Bers

waltungen zu machende Angaben über das Land ,

weides vom Zehnten forgekauft iſt , odec bon wela

dem der Zehnten noch in Natur geliefert wird ,

217,; von dieſen , in fo feru fie General. Zehnta

herrn find , dom Zébuten zu bezahlende lieben

Prozenten , 276.

zeyntpflichtige, dieſe Haben ihre für an den

Zeha tlostauf geleiſteten Zahlungen erhaltenen Quit .

tungen bey der Finanz- und Staatswirthſchaftli.

chen Kaminer einſchreiben fu laffent 45 diere

tómen auf die Unterſuchung des Ertrags ihrer

Zehntpflicht auch einzeln bringen ,

ihre recourirte Zehntpflicht um eine beſtimmte

Capital. Summé loszuſchlagen , 66. 112 .

3eichen , militariſche, fiehe unterſcheidungsgeis

dhen ; der Sundswuth , angegebene , 222 ..

3 eugbaus , Obrigteitliches , die aus dieſem den

Gemeinden der Militaire . Setzionen Luzern und

Rothenberg's verabfolgten Waffen jeder Art und

Bederzeug find auf die Formations - Muſterung zu

6
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bringen , 956 .; aus dieſem zum Verkauf angetras

gene Waffen , 257.

Seugniffe , von dem Amtmanne auszuſtellende ,

über die in fapitulationsmåfige Soweizerdienſte

'im Auslande Ungeworbenen , 92.; über die aus,

zuführenden Kaufmannswaaren auszuſtellende, 174..

Zielſcoierien, für die Scharfſchüğen angeordne.
tes , 172.

Zimmermann, militariſches Unterſcheidungszeichen

deſſelben , 159.; 164.

menung2160. .

Zollnery
| Ausnahme

vom Militárdienſt
, 124.;

C.demelben

obliegende
Verification

der

auszuführenden oder zu verladenden

301l. Ein Raufmannsivaaren , 262.; Beſtrafung

mehmer dieſer wegen Vorſchubleiſtung oder
,

felbſt gemgchter Kontrebande mit eng.

lirchen Waaren , 117 , 118. 203.

gucht, ſiehe Seriegszucht.

13 : friedenheit8 , Bezeugung, des Großen , Raths

dem Eifer des Erziehungtraths , 205 .

Zugpferde , für die Niliz, und den Dienſt des

Vaterlandes zu tiefernde , ſiehe: Pferdelieferung.

Bürgingen , Ignaz. Leütprieſter i Midifau , Er.

nennung zum Chorvhern auf das Stift zu Mún .

ſter , 266.

Búrůtforderung , der Original- Pensions . Scheime

beym Waldnerifchen Bureau in Bern , 252.

gurúfnahme, der Verordnung über die Patenties

rung der Advokaten und Rotarien durd die Sem .

Gerichte , 14.;
a Sereges

vom 10ten
Oktober

1805.
, das Tanzverboth

enthaltenb

, 100.

3 uſtellung

, unentgeldliche

, der Mannſchaftsrådet
dem Miliz . Inspector , 171 ; der Militaire - Regle .

ments oder Ordonancen den Milis ,Officiers, 171.
3utbeilung , der eineinde Neuenkirch - det Mili.

taire - Section Rufwyl 219.; der Gemeinde: Lite

tau der Militaire - Section Luzern , 219, ; der Ge.

meinde Schachen der Militaire , Section Schüpfe

beim ; 219.

1

.
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14 , egt legt

15, Ithe the

29 . zu fellent ,

30. por ; pora

6. Setrante Getränke,

31. feftfesten , feftreten

3. allgemeine allgemeine

29. be-fragt befragt

13. und den und dem

10, ihren ihre

30 . ſuchen zu ſuchen .

12. unternomien unternomen ,

14. Vorrebung , Borſehung

15. Najeftåt Najeftåt ,

20. engliſchen Waaren engliſchen Waarenj

3. Atatt Statt

7. leiſtet geleiſet

27. der Betrag den Betrag

décomte décompte

11 . Poften , Poften

16. Finangrath Finangratt ,

6. denen den

6. nud und

25. Stade Stålle ,

4. Anton Lord , Anton Lörch

7. fatt Statt

22. Hülfe und Vorſchub; Hülfe und Vorſchub,

27. Landesverweiſung Landesverweiſung,

14, ftatt Statt

25 . Qugdfoften Uzungskoſten

21, daß , fie ohne daß fie , obne

29.162.

176 .

3

177.

183.

188.

196 .

216.

217 .

231.

256 .

274.

280.
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